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Proklamation
über die Einführung der neuen Verfassung.

Ludwig von Affx?, Landammann der

Schweiz / an die Einwohner der neunzehn

bundsgenößischen Cantone.

^er erste Consul der fränkischen Republik hat die

Vermittlung gesprochen / welche den Zerwcrfungen / wovon
die Schweiz bisher den betrübenden Anblick darbot/ ei»

Ziel stecken, und das Schicksal derselben unwiderruflich
bestimmen soll. Dieser wichtige Akt, die Frucht langer
Unterredungen mit klugen und Ordnung liebenden Män-

new/ ist auf die Bedürfnisse / auf die wesentlichsten

Vortheile eines Volks berechnet/ bey welchem alles ein Ruf
zu den friedlichen Genüssen eines Bestand habenden und

unabhängigen Zustandes zu seyn scheinet. Fünf Jahre
ununterbrochener Verwirrung und zerstörender Erschütterungen

zeugten laut' wider die Einrichtungen einer Central

- Regierung. Nichtö konnte den verschiedenen Völker»
der Schweiz anständiger seyn / als das alte Bundeösystem
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durch diejenigen Abänderungen eingeschränkt zu deren

Annahme der Drang der Umstände und das Beyspiel
zwoer benachbarten Mächte eingeladen haben.

Die Vorsehung/ diese einzige Stütze gerechter und

tugendhafter Regierungen / scheint diesen Zeitpunkt gewählt

zu habe« / um all dem Unheil ein Ende zu machen, unter
dessen Drucke unser Vaterland geseufzet hat ; und sie

verspricht uns eine glücklichere Zukunst.

Dieser neue gesellschaftliche Vertrag soll vollzogen

werden: die politischen Zerwürfnisse sollen aufhörendie
Leidenschaften werden zum Stillschweigen gebracht werden.

Rur durch weise Willensvereinigung / durch anhaltendes

Bestreben/eigennützige Anmaßungen des Privatinteresse zu

verdrängen / können wir den Erfolg diefer ueuen Einrichtungen

sichern; und dieser Erfolg allein wird unfere
Unabhängigkeit bekräftigen.

Der Regierung eines jeden Cantons wird es zustehen /
diejenigen Gefetze abzuschließen / die seinen Lokalumstönden

angemessen / und geeignet sind / den Wohlstand desselben zu

befördern. Wie äusserst wichtig ist eS also / daß bey den

nächsten Ernennungen die Wahl nur auf solche Männer
falle / welche mit einer geprüften Rechtschaffenheit die

Kenntnisse und die Erfahrung vereinigen, die den

einsichtsvollen Regenten bilden / und ihm auf das öffentliche

Zutrauen Anspruch geben Jeder Vaterlandsfreund wird
bey Ertyeilung seiner Wahlstimme dem Rufe seines

Gewissens allein gehorchen / und jede fremde mit demselben

in Widerspruch stehende Eingebung verwerfen.



Dieses sind die Mittel / die uns übrig bleiben um
der schweizerischen Nation jene Achtung wieder zu erwerben,/

die sie mit so viel Recht genossen hat / uud um jene

Tage des Glücks und des Friedens wieder zurückzubringen/
deren Entfernung uns so schmerzlich/ und deren Rückkehr

fett langem der Gegenstand unserer heißesten Wünsche

gewesen ist.

Gegeben zu Freyburg / den 10. Merz iso3.

Der Landammann der Schweiz /

Ludwig von Affry.
Jm Namen des Landammanns der Schweiz,

dessen Sekretär/
Appenthel.

Publikation
der Verfassung des Cantons Bern.

Die Regierung« - Commission des Cantons Bern/
an ^ihre Cantons » Mitbürger.

Ä5ir Präsident un^d Mitglieder der Regie»
rungs - Commission des Cantons Bern/
thun kund hiermit: Daß Wir Uns / zufolge der von dem

Ersten Consul der fränkischen Republik unserm V«.
terlande ertheilten Vermittelungsakte / auf den heutigen
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Tag konstituirt haben, um, nach dem Uns, in jener

Vermittelungsakte, Theil III. Art. 4/ gegebenen Auftrage
die dem Canton Bern bestimmte Verfassung in den Gang

zu fetzen, und die einstweilige Beforgung der' Negierungs-
gefchäfte zu übernehmen.

Indem Wir den Einwohnern des Cantons diefe

Regierungsveränderung kund thun, geben Wir ihnen, in
Erwartung, daß der neu ernennte Landammann der

Schweiz, die Vermittelungsakte felbst in allen Cantone»

bekannt machen werde, in unten stehender Ueberfetzung

von derjenigen Verfassung gehörige Bekanntschaft, die für
unfern Canton insbesondere bestimmt ist.

Ohne Zweifelwerden Unsere lieben Cantons-Mitbürger
mit Uns, dem erlauchten Mediator der Schweiz den

lebhaftesten Dank zollen, daß er das alte Bundes-System
vervollkommnet in unserm Vaterlande einführen, und so

viel es die Umstände und die neuen liberalen Grundsätze

zugeben konnten, unsere Camonsverfassung derjenigen
nahern will, unter welcher unser Volk so manches

Jahrhundert hindurch die goldenen Früchte des Friedens und
' einer väterlichen Verwaltung genossen hatte.

Wir bergen Uns die gewaltigen Hindernisse nicht, die

Wir in Unferer kurzen politifchen Laufbahn antreffen

werden: Allgemeine Zügellosigkeit, Partheywuth und

gänzlich leere Cassen. Allein da Wir wissen, daß in der

jetzigen Lage der Dinge, die Einführuug der Uns durch

die Mediation gegebenen Verfassung, unfer Vaterland
einzig von seinem Untergang retten kann; so wird diese



Ueberzeugung Uns Kraft geben, und Wir hoffen, daß die

gütige Vorsehung unsere reinen Absichten segnen, und jeder
Verständige und Biedere in unserm Volke, Uns durch
Gehorsam und vaterländischen Eifer unterstützen werde.

Unser Freystaat war reich; er ist arm geworden.'
Unser Volk zeichnete sich vortheilhaft aus,, durch Ordnungsliebe,

Friedsamkeit und Gehorsam gegen das Gesetz; die

Stürme der verfchiedenen Revolutionen haben Leidenschaften

aller Art aufgeregt.

Von euch wird es abhangen, ob die neue Regierung
so beschaffen sey, daß sie durch Klugheit., Sparsamkeit
und Mäßigung, jene Wunden heilen könne.

Damit aber diese Absichten, so viel an Uns ist, um
so eher erreicht, Ordnung und Ruhe beybehalten, und der

Geschäftsgang nicht gestört werde, so haben Wir bereits
in unserer ersten Sitzung befchloffen, und

verordnen:
1) Die in der neuen Verfassung vorkommende

Eintheilung des Cantons in fünf Bezirke, hat blos auf die

vorzunehmenden Wahlen Bezug, fo daß es bey der gegen-

wärtigen Eintheilung in Gerichts - und Gemeindsbezirke

einstweilen fein Verbleiben haben foll.

2) Alle jetzt bestehenden Cantons - Distrikts - und

Gemeindsbehörden sind bis auf weitere Verordnung
beybehalten.

3) Die Stelle des Regierungs - Statthalters gehet,
zufolge Theil III. Artikel 8. der Vermittelungsakte, ei»;



die derselben nach den bestehenden Gesetzen noch anhangenden

Verrichtungen werden von dem Präsidenten der Negie-

rungs-Commission / oder in dessen Namen von einem ihm

untergeordneten Statthalter / besorgt werden.

4) Wir / die Regierung» - Commission / treten für
unsern Canton an die Stelle der jetzt eingegangenen

helvetischen Central - Regierung / und man hat sich für die

Einsendung der an die Commission zu gelangenden Begehren/

durch die Bezirks-und Cantons-Behörden an

dieselbe zu wenden.

5) Alle jetzt bestehenden Gefetze^und Verordnungen
sind/ in fo fern sie nicht durch die Vermittelungsakte als

aufgehoben anzufehen sind/oder mit derfelben in offenbarem

Widerspruche stehen / bis auf weitere Verfügung und

bestimmte Aufhebung/ vorlänfigsammthaft bestätiget.

6) Der Bezug der Zölle wird auf bisherigem Fuß
fortfahren / bis daß die zusammen zu berufende allgemeine

Tagsatzung etwas anders bestimmen wird.

7) Wegen Vergehungen / die sich auf die Revolution
beziehen, soll niemand gerichtlich verfolget werden / sie

mögen nun wirklich / oder blos angeblich/ entweder von

Partikularen / oder bey Bekleidung irgend eines öffentlichen

Amtes / begangen worden feyn.

«) Die helvetischen Farben sind in Aufhebung des

Gesetzes vom 14. April 1798. abgeschaffet. Dagegen wird
die vormalige rothe und schwarze Farbe, alö diejenige des

Cantons Bern/ wieder eingeführt.



Gegenwärtige Proklamation und Verordnung soll

durch den Druck bekannt gemacht, von der Kanzel verlesen,

und an gewohnten Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den 10. März isoZ.

Der Präsident der RegierungS-Commission,

R. von Wattenwyl.
Namens derselben,

Wyttenbach, Sekretär.

Verfassung des Cantons Bern.

Erster Titel.
Vsn der Eintheilung des Landes, und dem

politischen Stande der Bürger.

I. Der Canton Bern ist in fünfBezirke^ingetheitt,
als nämlich: die Stadt Bern; das Oberland; das

Landgericht ; das Emmenthal; und das Seeland.

II. Jeder Bezirk ist iu dreyzehn Zünfte eingetheilt.
Die alten Zünfte der Stadt Bern sind wieder hergestellt.

Ausser der Stadt werden diese Zünfte aus denjenigen

Abtheilungen des Bezirkes zufammengesetzt, welche eine

gleichmäßige Bevölkerung haben, und sich so viel möglich am

nächsten gelegen sind, ohne Rücksicht auf Begangenschaft,

Stand Md Beruf.



III. Jeder Schweizer, der im Canton angesessen

uud sechszehn Jahre alt ist, ist Soldat.

IV. Mitglieder dieser Zünfte stnd alle die Burger
oder Burgersföhne einer Gemeinde des Cantons, die feit
Jahresfrist in dem Zunftbezirke angesessen stnd, einen

unabhängigen Stand haben, in der Miliz eingeschrieben

sich befinden, wenn fie unverheyrathet find, dreyßig, wenn

sie aber wirklich verheyrathet oder es gewesen find, zwanzig

Jahre alt find und endlich Grundstücke oder Unterpfand

tragende Schuldfchriften von eintaufend Franken

für die Stadt Bern, und von fünfhundert Franken für
die übrigen Gemeinden des Cantons, besitzen. Jeder

Burger des Cantons kann daö Burgerrecht der Stadt
Bern an fich bringen.

Z w e y t e r T i t e l.

von den politischen Gewalten.

^ V. Ein grosser Rath von einhundert und fünf nnd

neunzig Mitgliedern macht die Gefetze und Verordnungen,
und übt die andern Men der höchsten souveraine» Gewalt
aus ; er berathschlaget übcr die Anfragen wegen Zusam-
nfenberufung ausserordentlicher Tagfaöungen; ernennt die

Abgeordneten des Cantons auf die gewöhnlichen und

ausserordentlichen Tagsatzungen ; bestimmt die Instruktionen
seiner Deputine»; besetzt alle Stellen, deren

Amtsverrichtungen sich über den ganzen Canton erstrecken, und läßt
sich über die Vollziehung der Gesetze, Verordnungen und
andern von ihm ausgehenden Beschlüsse, Rechnung geben.



VI. Ein kleiner Rath, bestehend aus sieben und

zwanzig Mitgliedern des großen Raths, die ihre Stelle»
noch ferner in demselben beybehalten und von welchen

wenigstens einer aus jedem Bezirke genommen werde«

muß, ist mit der Vollziehung der von der höchsten Gewalt
ausgegangenen Gesetze / Verordnungen und andern
Beschlüsse beauftragt. Er schlägt die ihm nöthig scheinenden

Gesetze, Verordnungen und andere Beschlüsse vor; er

leitet die untern Behörden und hat die Aufsicht über

dieselben ; er urtheilt in letzter Instanz über alle Streitigketten

in Verwaltungssachen ; er ernennt zu allen Stellen,
deren Amtsverrichtungen sich über einen ganze» Bezirk
erstrecken; endlich legt er dem großen Rathe über alle

Theile der Verwaltung Rechnung ab.

VII. Zwey Schultheiße führen abwechselnd, jeder
ein Jahr lang den Vorsitz im großen und kleinen Rathe.

Derjenige, welcher nicht am Amte ist, ist des ander»

Statthalter, und ist ein Mitglied des kleinen Rathes.

VIII. Ein StaatSrath, unter dem Vorsitze desjenigen

Schultheißen, welcher Präsident des kleinen RatheS ist,
bestehend aus den zwey ältesten und den zwey jüngstgewählten

Mitgliedern des kleinen Rathes und dem

Seckelmeister, besorgt diejenigen Geschäfte, welche die iunere
und äussere Sicherheit betreffen, und legt sie der Berathung

deö einen oder des andern Rathes vor.

IX. Ein Appellationsgericht von dreyzehn Mitgliedern

des großen Rathes, präsidirt von demjenigen Schultheißen,

welcher nicht am Amt ist, urtheilt in höchster

Instanz über alle bürgerlichen und peinliche» Rechtsfälle.



10

Wenn er über die Anklagen eines Verbrechens zu urtheilen

hat, welches eine Capitalstrafe nach stch zieht; so

werden ihm vier durch das LooS bezeichnete Mitglieder
des kleinen Rathes beygeordnet, und stimmen mit zum

Urtheil.

X. Der große Rath wird alle sechs Monate auf
drey Wochen in Bern versammelt. Der kleine Rath ver-

sammelt stch gewöhnlicher Weife. Er kann die Sitzungszeit

des großen Ralhes verlängern / und denselben auch

ausserordentlicher Weise zusammen berufen.

XI. Die beyden Schultheiße werden von dem großen

Rathe, aus den Mitgliedern des kleinen Rathes / erwöhlt.
Die Mitglieder des kleinen Rathes werden von dem

großen Rathe erwählt. Die Mitglieder des großen Rathes
dann werden erwählt: Ein Drittheil unmittelbar durch

die Zünfte und aus ihrer Mitte; die zwey andern Drit-
theile durch das Loos / aus der Zahl derjenigen
Vorgeschlagenen / welche die Zünfte ganz unbestimmt aus denjenigen

Bezirken genommen haben, zu welchen ste selbst

nicht gehören.

XII. Die Mitglieder des kleinen Rathes werden alle

zwey Jahre zu einem Drittheil erneuert : die austretenden

Mitglieder stnd aber stets wieder erwählbar. Die
Mitglieder des großen Rathes, diejenigen ausgenommen/ welche

zugleich vom kleinen Rathe stnd, können durch besondere

Abstimmungen in den Zünften wieder zurückberufen werde«/
wie folches in dem Art. XIX. vorgeschrieben ist.

XIII. Die Zünfte können denjenigen Mitglieder»
des großen Rathes, welche ste unmittelbar erwählet haben,



n
eine Besoldung festsetzen. Die Verrichtungen der übrigen

Mitglieder stnd unentgeldlich.

Dritter Titel.
Von d n Wahlen und Zurückberusungen.

XIV. Zur Bildung des großen Rathes verfährt jede

der fünf und sechszig Zünfte, wie folget: Vorerst erwählt
sie dasjenige Mitglied des großen Rathes, das sie aus

ihrer eigenen Mitte zu ernennen hat. Sodann ernennt
sie vier Vorgeschlagene (Candidaten); diese doch allein

aus denjenigen vier Bezirken, zu welchen die wählende

Zunft nicht felbst gehört : sie kann aber auö dem gleichen

Bezirke mehr nicht als drey ernennen. Von den auf
diese Weise aus den fünf Bezirken ernennten zweyhundert
und sechszig Vorgeschlagenen werden einhundert und

dreyßig durch das Loss bezeichnet, die alsdann Mitglieder
des großen Rathes find, und mit obigen fünf und fechszig

von den Zünften unmittelbar erwählten Mitgliedern, den

großen Rath vollständig machen.

XV. Wenn in dem großen Rathe Stellen in Ver-
ledigung gerathen, fo ergänzen die Zünfte alle zwey Jahre
diejenige» Plätze wieder welche sie unmittelbar befetzt

hatten. Die andern Plätze hingegen werden, fo wie sie

ledig werden, nach und nach wieder durch das LooS und

aus der Zahl derjenigen Vorgeschlagenen ergänzt, welche

auf dem Verzeichnisse stehen geblieben sind.

XVI. Fünf Jahre nach der ersten Zufammenfetzung
des großen Rathes, und nachher je von neun zu neu»
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Jahren / wird das Verzeichniß der Vorgeschlagenen «
neuert / und wenn von denjenigen Plätzen, die durch das

LooS besetzt worden sind, welche in Verledigung gerathen/
so werden sie aus den auf dem Verzeichnisse übrig gebliebenen

Vorgeschlagenen durch das LooS wieder ersetzt.

XVII. Die Wahlen geschehen durch geheimes Stim-
meumehr, und es wird die absolute Mehrheit der Stimmen
dazu erfordert. Wenn jedoch keine absolute Stimmenmehrheit

/ weder bey der ersten noch bey der zweyten
Abstimmung / herauskommt; so entscheidet das LooS

zwischen den zwey Vorgeschlagenen / welche die meiste»

Stimmen gehabt haben.

XVIII. Niemand kann auf das Verzeichniß der

Vorgeschlagenen kommen / der nicht Burger / dreyßig Jahre
alt/ und Eigenthümer von Grundstücke«/ oder von
Unterpfandsrecht tragenden Schuldfchnften von zwauzigtaufend

Schweizerfranken Werth / ist. Um hingegen unmittelbar
von seiner eigenen Zunft gewählt zu werden / ist es

hinreichend/ daß man Burger / über fünf und zwanzig Jahre
alt/ und Eigenthümer von Grundstücken oder von Unter-
xfandsrecht tragenden Schuldschriften vou dem Werthe
der fünftaustttd Schweizerfranken sey.

XIX. Alle zwey Jahre auf Ostern entscheidet eiue

Commission von fünfzehn Glieder»/ welche durch das LooS

auf jeder Zunft aus fünf der zehn älteste»/ aus füuf der

zehn beträchtlichsten Eigenthümern / uud aus fünf aus
allen Gliedern der Zunft ohne Unterfchied zusammengefetzt

ist, ob die Cenfur (Grabeau) über ein Mitglied des großen

Rathes/ das nicht zugleich auch vom kleinen ist, vorge-
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uommen werden soll. Wenn die Mehrheit der Commission

entscheidet, daß eine Censur statt habe» soll; so

bezeichnet ste das Mitglied, über welches die Zunft ab-

stimmen foll. Die Zunft stimmt fodann durch geheimes

Stimmenmehr für oder wider die Zurückberufung des

dieser Cenfur unterworfenen Mitgliedes. Nm die

Zurückberufung uach stch zu ziehen, wird ein Stimmenmehr
erfordert, das grosser ist als die Hälfte aller stimmfähigen
Zunftgenossen. Diejenigen Mitglieder des großen Rathes,
die von mehr als einer Zunft auf das Verzeichniß der

Vorgeschlagenen gekommen sind, können nur durch die

Stimmen der Mehrheit derjenigen Bürger, welche in einer

gleichen Zahl von Zünften das Stimmrecht haben,
zurückberufen werden. Die von ihren Zünften unmittelbar
erwählten Mitglieder können nur von ihrer eigenen Zunft
wieder abgerufen werden.

V i e r t e r T i t e l.

Von der durch die Verfassung ertheilten Gewalt
und Gewährleistung.

XX. Das Gesetz wird die nähern Bestimmungen
über die Einrichtung der Gewalten und die Einführung
der untergeordneten Behörden festfetzen.

XXI. Die Verfassung garantir! die Religion, zu

welcher sich der Canton bekennt.

XXII. Die Verfassung garantirt die Befugniß, Zehnden

und Bodenzinfeu loszukaufen. Das Gesetz wird die Art
und Weise dieses Loskaufes, nach dem wahren Werthe
bestimmen.
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Verordnung
über die Bildung der verfassungsmässigen

politischen Zünften.

Ä5ir Präsident und Mitglieder der Re-
gierungS-Commission des Cantons Bern,
thun kund hiemit: daß Wir in näherer Bestimmung und

Erläuterung des vierten Artikels der Cantons-Verfassung/
und zu derselben Einführung/ beschlossen und verordnet

haben, demnach dann

verordnen:
§. 1. Jn jeder Zunft auf dem Lande soll ein

Verzeichniß aller stimmfähigen Bürger/ welche bey den nächst-

bevorstehenden Wahlen ihr Stimmrecht in derfelben Zunft
ausübe« könne«/ errichtet werden.

Z. 2. Ein gleiches Verzeichniß foll auch für den

Bezirk Bern überhaupt aufgenommen werden; und zwar
soll dieses zwey Klassen unterscheide«/ nemlich:

1) Diejenige der Ortsburger / welche auf einer Gesell¬

schaft der Stadt Bern angenommen stnd ; und

2) Die der Einwohner/ welche keine solche Gesellschaft

haben; damit die gehörige Vertheiluug auf dreyzehn

Zünfte diefeS Bezirks gemacht werden könne. Das
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Verzeichniß der Ortsburger soll nach den

Gesellschaften abgefaßt seyn, von denen sie Mitglieder
sind.

§. Z. Der Bezirk Bern begreift den Umfang inner
den vormaligen Burger-Zielen. Eine folgende Verordnung
wird den Umfang der vier übrigen Bezirke und ihrer
Zünfte bestimmen.

§. 4. Die Regierimgs'Commißion wird für jede

Zunft auf dem Lande drey Zunftmeister provisorisch ernennen;

für den Bezirk Bern aber fech6 Commissarien,
nemlich drey für die ehemalige obere und drey für die

untere Stadtgemeinde, die beauftragt sind, die im tz. 3.
vorgeschriebenen Verzeichnisse aufzunehmen. Der Erst-
ernennte unter ihnen hat den Vorsitz.

§. 5. Die Zunftmeister und Commissarien sollen

alsobald nach Empfang ihres Ernennungs-Dekretes einen

gelegenen Ort zu Eröffnung der gedachten Verzeichnisse

am Hauvcorte der Zunft bestimmen, und diesen Ort, so

wie die vier Tage, an welchen stch die Bürger zur
Einschreibung melden können, öffentlich bekannt machen

lassen. Es ist den Zunftmeistern und Commissarien gestae-

tet, für die zu unternehmende Arbeit beliebige Sekretärs
um Hülfe anzusprechen.

§. 6. Die Verzeichnisse sollen vier Tage nach derselben

Eröffnung geschlossen seyn, und ein Doppel derselben

ohne Verzug durch die DistriKs-Statthalter der Regie-
rungs-Commißion eingesendet werden. DaS andere Doppel
soll der Zunftmeister oder Commissär verwahren, welcher
den Vorsitz hat.
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§. 7. Auf das Verzeichniß der Zunftgenossen oder

stimmfähigen Bürger, können stch nur diejenigen
einschreiben lassen:

1) Die felbst, oder deren Väter das Burgerrecht
einer Gemeinde im Canton Bern haben; in dem

Verstände, daß auch die französtfche Colonie und

die Landfassen - Corporation, als Gemeinden anzu-
fehen stnd.

2) Diejenigen, welche feit einem Jahre, auf dem

Land im Umfange der betreffenden Zunft, und

für Bern in dem Umfange des obgemeldten
Bezirks Bern, gewohnt haben. Diejenigen Bürger,
welche gewöhnlich eine Jahrszeit an einem und die

andre an einem andern Orte wohnhaft sind, können

sich, nach ihrer Auswahl, am eint-oder
andern Orte einschreiben lassen. Niemand aber

kann Mitglied zwey verschiedener Zünfte feyn; in
dem Verstände jedoch, daß die Eigenschaft eines

GesellschaftSgenossen einer Gesellschaft von Bern
keineswegs hindern soll, sich als Zunftgenossen

einer Zunft auf dem Lande, in deren ein folcher

Gefellschaftsgenosse die behörige Zeit wohnhaft
gewesen einschreiben zu lassen.

3) Diejenigen, welche von unabhängigem Stande

sind; durch welche Vorschrift ausgeschlossen werden:

Alle Bevogteten und Minderjährigen;

^
Die Dienstboten und Handwerksgesellen, welche

an ihrer Meister Muß und Brod sind;

Dieje-
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Diejenigen, welche jährlich aus öffentlichen Armen-

Cassen besteuert werden;

Die Vergeldstagten;

Die Ehrlosen.

4) Ferner muß ein Bürger / welcher verheyrathet oder

verehlicht gewesen ist / daö zwanzigste, der Mvereh
lichte aber das dreyßigste Jahr Alters angetreten

haben/ um stch als Zunftgenosse einschreiben lassen

zu tonnen.

6) Ein solcher muß endlich Eigenthümer einer Liegenschaft

/ oder einer mit Unterpfandsrecht versehenen

Schuldschrift seyn, deren Werth zusammen genommen/

im Bezirk Bern eintausend, und für die

Zünfte auf dem Lande fünfhundert Schweizerfranken

beträgt.

Der Werth der Liegenschaften wird durch die Erwerbtitel

der Eigenthümer, als Kaufbriefe, Theilungen
«nd dergleichen, oder durch gerichtliche Schätzungen

bestimmt, wenn deren vorhanden wären. Jn Fällen
wo keine solche Beweisthümer vorhanden stnd, sollen

die Kadaster-Schätzungen zum Maaöstabe genommen
werden.

Jn den Schuldschriften muß eine Liegenschaft mit Namen
als Unterpfand eingefeFt feyn; alsGültbriefe,Kauf- und

Taufchbeylen, deren Restanz Unterpfandsrecht haben,

Theillibelle, Schleißbriefe dieser Art, und alle mit
Unterpfandsrecht versehenen Schuldtitel. Bey Schleiß-
Vriefen foll der jährliche Schleiß als ei« Zins zu acht

I. B
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vom Hundert angesehen, > und auf diesem Fuße das

Capital derfelben berechnet werden. Es können demnach

weder Obligations-Anfprachen noch andere, die

kein mit Name eingesetztes Unterpfand haben, in
Anschlag kommen.

§. 8. Alle Bürger, welche sich zur Einschreibung

auf die gedachten Verzeichnisse, fey es felbst persönlich,
oder schriftlich, oder durch einen andern stimmfähigen

Bürger anmelden, müssen ohne Widerrede eingefchrieben

werden, wenn sie die im tz. 7. erforderten Eigenschaften

haben, und nach Inhalt desselben stimmfähig sind.

tz. 9. Wenn sich über die eine oder andere zur
Stimmfähigkeit erforderte Eigenschaft eines Bürgers Zweifel
erheben follten, sey es daß dieselben von einem andern

Bürger, oder von einem der Zunftmeister oder der
Commissarien, aufgeworfen würden; fo follen die Zunftmeister
in den Zünften auf dem Lande und die Commissarien im
Bezirk Bern, dem betreffenden Bürger die Beweist der

bestrittenen Eigenfchaft zur Stimmföhigkeit abfordern, und
darüber fogleich entscheiden. Ihr Ausspruch kann von
der Parthey, d:e sich deshalb beschweren zu können glaubt,
vor die Regierungs- Commißion des Cantons gezogen werden

welche die Frage endlich entscheidet. Zur Abwendung

jeder Mißbräuche, die durch doppelte Vorweisung
des nämlichen Schuldtitels oder anderer Eigenthumsakten

zu Gunsten verschiedener Bürger vorgenommen werden

möchten, sollen die Zunftmeister und Commissarien die

ihnen eingereichten Eigenthumsakten mit einem dem

Instrument zu keinem Nachtheil gereichenden Zeichen verfehen

lassen. Und damit andere unnütze Umtriebe vermieden
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werde«/ und sich niemand unnöthigen Verdrießlichkeiten
aussetze; so wird jedermann/ dem die eint oder andere

Eigenschaft zur Stimmfähigkeit mangeln sollte/ ernstlich

vermahnt/ sich nicht bey den Zunftmeistern oder Commissarien

zur Einschreibung zu melden / und noch vicl weniger

allenfalls fogar die Regierungs - Commission durch grundlose

WeiterSziehung zu behelligen.

tz. 10. Wer glaubhaft anzeigen kann / daß er durch

ehehafte Ursache verhindert worden sey / stch in den vorge.
schriebenen vier Tagen zur Einschreibung zu melden / der

kann stch auch nachher darum bey den Zunftmeistern oder

Commissarien bewerben. Diese entscheiden unter gleichem

Vorbehalte der Wettersziehung: Ob die Entschuldigung
zulänglich sey oder nicht?

§. ii. Da in Kraft der Verfassung/ jeder im Canton

Bern wohnende Schweizer/ über fechszehn Jahre
Alters/ Soldat ist; so sollen die Verzeichniße der
stimmfähigen Bürger / bey der künftigen Einrichtung der Miliz/
auch zur Abfassung der Mannschafts-Rödel dienen.

§. 12. AM durch obige Verfügungen veranlaßte

Bureaux oder andere Unkosten follen auf dem Lande von
der respektive« Zunft/ für den Bezirk Bern aber von
diesem Bezirke bestritte« werden.

tz. iz. Diese Verordnung soll gedruckt, öffentlich
bekannt gemacht / an den gewohnten Orten angeschlagen

und jedem Zunftmeister und Commissär ein Abdruck davon

mitgetheilt werden. ES soll auch an jedem Orte, wo die

B2
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Einschreibung geschieht / ein solcher Abdruck zur Einsicht

jeden Bürgers/ angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den 14. März 180Z.

Der Präsident derRegierungS'Commißion,

R. von Wattenwyl.
Jm Namen derselben/

Wyttenbach/ Sekretär.

B eso n d er e V ero r d n ung
über die Bildung der politischen Zünfte des

Bezirks Bern.

Ä5ir Präsident und Mitglieder der Regie-
rungS - Commission des Canrons^B e r n /

thun kund hiermit: Daß Wir für die Einführung der

neuen Verfassung dieses Cantons zur Herstellung politi-
scher Zünfte im Bezirk Bern / auf denen jeder daselbst

stimmfähige Bürger sein Stimmrecht ausüben könne/

erkennt haben: und daß Wir hierdurch / in Betrachtung/
wie die Gesellschaften der Stadt Bern in den neueren

Zeiten blos noch ökonomische und Armenstiftungen waren /
an deren Eigenthum die neue Einrichtung politischer Zünfte
nichts verändern foll/ wie folget/

verordnen:
§. 1. Die stimmfähigen Bürger des Bezirks Bern

sotten auf dreyzehn Zünfte dieser Stadt, namentlich:
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Distelzwang / Pfisteren, Schmiede« / Mezgeren/Gerweren/
Mitteln-Löwen / Schuhmacheren / Wäberen / Möhren /
Kaufleuten/ Zimmerleuten, Affen und Schiffleuten/zur
Ausübung ihrer Stimmrechte bey den verfassungsmäßigen

Wahlen / alfo vertheilt werden/ daß jede diefer dreyzehn

Zünfte eine gleich starke Anzahl bisheriger GemeindS,

Burger von Bern erhalte, und da-ß auch die stimmfähigen

Einwohner in gleich starker Anzahl auf jede derfelben

vertheilt werden.

tz. 2. Diefe Vertheilung foll durch die zwey Com-

mißionen geschehe«/ welchen die Einrichtung der Verzeichnisse

der stimmfähigen Bürger des Bezirks Bern ttberhaupt,
aufgetragen ist.

tz. Z. Zu dem Ende sollen gedruckte Karten, nach

einem vorzuschreibenden Formular, jedem Bürger in der

Ordnung ausgetheilt werden, wie er auf das Verzeichniß
der Stimmfähigen eingeschrieben ift / und alsobald nach

dieser Einschreibung.

tz. 4. Diese Karten sollen den Namen und Stand
des betreffenden Bürgers/ den Namen der Gemeinde/

deren Burger er ist, und die Anweisung der Zunft
enthalten, auf welche er vertheilt wird. Wer nachwärts auf
einer Zunft stimmen will / muß sein Recht dazu durch eine

solche Karte beweisen können.

tz. 5. So wie nach der Verordnung vom i4. Merz
48«3. ein eigenes und absonderliches Verzeichniß der

stimmfähigen GemeindS-Burger von Bern/ und ein

besonderes Verzeichniß der stimmfähigen Einwohner des

Bezirks zu errichten ist; eben fo sollen auch in jeder der
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zweu Gemeinden / am Orte, wo diese Einschreibung

geschiehet/ ein besonderes Bureau für die Austheilung der

Zunftkarten an die GemeindS-Burger/und ein befonderes

für die AuStheilung derfelben an die Einwohner/ eröffnet

werden.

tz. 6. Jn der Folgesrdnung / wie die Bürger in das

eint oder andere Verzeichniß der Stimmfähigen eingetragen

sind / follen ihnen auch bey dem betreffenden Bureau die

Zunftkarten, nach der oben angegebenen Folgeordnung
der Zünfte, ausgeliefert werden; alfo daß der erste

GemeindS-Burger und der erste Einwohner eine Karte auf
Distelzwang erhält, der zweyte auf Pftsteren/ der dritte
auf SchAuoenz der vierte auf Mezgeren/ der fünfte auf
Gernmen der sechste auf Mitteln°Löwen, und fo fortan,
daß der vierzehnte wiederum auf Distelzwang, der

fünfzehnte auf Pststeren/ der fechszehnte auf Schmieden komme.

tz. 7. Jedes der zwey Bureaux in der oberen und

unteren Gemeinde, foll über diefe Vertheilung der Stimmfähigen

auf die Zünfte ein genaues Register führen. Nach

Schliessung derfelben foll aus diesen vier verschiedenen

Registern das Zunftregister jeder der dreyzehn Zünfte,
nach alphabetischer Ordnung der Geschlechtsnamen der

Zunftgenossen, und ohne Unterschied: ob ste GemeindS-

Burger, oder Einwohner seyen, zusammen getragen
werden.

Eiu Doppel dieser Zunftregister bleibt in den Händen

der Commissarien, welche alfobald nach Ernennung
der provisorischen Zunftmeister dasjenige für eine jede

Zunft dem ersten Zunftmeister derselben zustellen. Ein
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zweytes Doppel sollen die Commissarien unverzüglich der

RegierungS-Commißion einsenden.

Jedes dieser zwey Doppel der Zunftregister soll von
allen sechs Commissarien unterzeichnet seyn.

tz. 8. Die RegierungS - Commißion wird hierauf
für jede Zunft aus den Gliedern derfelben drey proviforifche

Zunftmeister ernennen. Der Erst-ernannte vsn
diefen hat den Vorsitz.

tz. 9. Diese Verordnung soll gedruckt / in der Hauptstadt

öffentlich bekannt gemacht, und an den gewohnten

Orten, so wie am Orte, wo die Einschreibnug geschieht,

angeschlagen, auch jedem Commissär ein Abdruck davon

zugestellt werden.

Gegeben in Bern, den 15. Merz 1803.

Der Präsident der RegierungS-Commission/

R. v o n W a t t e n w y l.

Jm Namen derselb en,

Wyuenbach, Sekretär.
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Verordnung
über die Eintheilung der Zünfte des Cantons

Bern.

Ä5ir Präsident und Mitglieder der Regie-
rungS-Commission des Cantons Bern-
thun kund hiermit: Daß Wir, zufolge deS ersten und

zweyten Artikels unferer Cantons - Verfassung / den Canton

Bern in die für denfelben bestimmten fünf Wahlbezirke

eingetheilt/ und dann auch jedem diefer Bezirke die dreyzehn

Zünfte/ aus welchen er bestehen soll/ angewiesen

haben; beydes mit möglichster Rücksicht sowohl auf die

örtliche Lage / als auf die Bevölkerung der Gemeinden.

Wir haben demnach für das bevorstehende Wahl-
gefchäst nachstehende Eintheilung des Cantons beschlossen

und festgesetzt/ und verordnen somit: daß dieselbe überall

befolget/ und ihr von jedermann nachgelebt werden solle.

Eintheilung des Cantons Bern.

Erster Bezirk: Bern.
Dieser Bezirk begreift blos die Stadt Sern/ und

was imer de« vormaligen Bmgerzielen liegt.
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Die dreyzehn Zünfte dieses Bezirkes / auf welche die
stimmfähigen Bürger / sowohl die Gemeindsburger als die
andern Einwohner/ in gleich starker Anzahl vertheilt
ttmden sollen / stnd :

o Die Zunft zum Distclzmang.
2) Die Zunft zu psistern.
3) Die Zunft zu Schmieden.
4) Die Zunft zu Mezgern.
6) Die Zunft zu Gerwern.
6) Die Zunft zu Mittlen - Löwen.
7) Die Zunft zu Schuhmachern.
8) Die Zunft zu Webern.
9) Die Zunft zu Möhren.

10) Die Zunft zu Raufleuten.
11) Die Zunft zu Zimmerleuten.
12) Die Zunft zum Affen.
13) Die Zunft zu Schtffleuten.

Z w e y t e r B e z i rk: O b e rland.

Erste Zunft. Sie begreift die Landschaft Oberhaßle.
Hauptort: Meyringen.

Zweyte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden
Brienz und Ringgenberg / nebst den nach Gsteig kirch-
spänigen Ortschaften Böhnigen und Jfeltwald. Hauptort:
Brienz.

Dritte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden
Grindelwald und Lauterbrunnen/ das Lütschenthal/Günd-



26

lischwand, Zweylütfchenen Jsensiüh / Gsteig - Wyler und

Sachstten von der Kirchgemeinde Gsteig. Hauptort:
Gsteig; doch soll die Einschreibung in die Register itt
Zwevlütschenen vor stch gehen.

Vierte Zunft. Sie begreift die Ortschaften
Aarmühle Matten und Wilderswyl von der Kirchgemeinde

Gsteig; denne die Kirchgemeinden Leißigen, St. Beatenberg

/ Habkeren und Unterfeen. Hauptort: Unterieen.

Fünfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Hilterftngen und Sigriswyl, und die Ortschaften der

ehemaligen Herrschaft Strättlingen jenfeits dem Thunersee.

Hauptort: Hiltersingen; doch soll die Einschreibung in
die Register in Oberhofen vor stch gehen.

Sechste Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde

Thun / mit Ausnahme der ehemaligen Herrfchaft Strätt-
lingen. Hauptort: Tyun.

Siebente Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

SteffiSburg und Schwarzenegg. Hauptort: Stefftsvurg.

Achte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Saanen / Gsteig/ Lauenen und Ablentschen. Hauptort:
Saanen.

Neunte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Lenk, St. Steffan und Zweystmmen. Hauxtort: St.
Sttffan.

Zehnte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Boltigen, Oberwyl, Därftetten/ Erlenbach und Diemtigen^

Hauptort: iLrlendach.
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Eilfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde«
Adelboden und Frutigen, mit Kandersteg und Gaster / famt
Wengi und Schwanden von der Kirchgemeinde Rychenbach.

Hauptort: Frutigen.

Zwölfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde

Rychenbach/ mit Ausnahme von Wengi und Schwände«/
denne die Kirchgemeinden Aeschi und Spiez. Hauptort :
Aeschi.

Dreyzehnte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Wimms / Remigen / Amfoldingen/ Blumenstein und

Thierachern. Hauptort: Amsolvingen.

Dritter Bezirk: Landgericht.

Erste Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Wattenwyl/ Gurzelen/ Kirchdorf und Gerzensee. Hauptort

: Rtrchdorf.

Zweyte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde»

Thürnen und Rüggisberg. Hauptort: Thürnen.

Dritte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde»

Zimmerwald und Belp/ denne Groß- und Klein-Waberen

von der Kirchgemeinde Köniz. Hauptort: Lelp.

vierte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde

Köniz / mit Ausnahme von Groß - und Klein - Waberen /
denne die Kirchgemeinden Oberbalm und Bümpliz / und

diejenigen Ortschaften des Munizipalitäts- Bezirks Bern,
oben aus / welche nicht inner den Burgerzielen liegen.

Hauptort: Röniz.
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Fünfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde

Guggisberg. Hauptort: «'g^spirg.

Sechste Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Wahleren und Albligen. Hauptort: wahlere« ; doch

foll die Einschrnbung m die Register tn Schwarzendurg
vor sich gehen.

Sieben?? Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Laupen / Neuenegg / FerenbalmMühleberg und Frauen-
Cappelen. Haupkort : Laupen ; doch soll die Einschreibung
in die Register in Gummen«,, vor stch gehen.

Achte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde Mün-
sigen / mit Ausnahme der ganzen Agentschaft Gysenstein/
denne die Kirchgemeinde Wichtrach und die Ortschaft
Freymettingen von der Kirchgemeinde Dießbach. Hauptort:
Münsigen.

Neunte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde

Ober - Dießbach / mit Ausnahme von Freymettingen.
Hauptort: Dießbach.

Zehnte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Muri/ Worb und Walkringen / und diejenigen Ortschaften
des Munizipalitäts-Bezirks Bern unten aus/ und rechtS

der Ostermundigen Straße/ welche nicht inner den Burger-
Zielen liegen. Hauptort: worb.

Eilfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Biglen und Wyl, denne die Agentschaft Gysenstein von
der Kirchgemeinde Münsigen. Hauptort: wyl.

Zwölfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde

Höchstetten. Hauptort: Höchstetten.
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Dreyzehnte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Bolligen, Sttttlen und Vechingen und diejenigen
Ortschaften des Munizipalitäts-Bezirks Bern, unten aus/
und links der Ostermundigen Straße / welche nicht inner
den Burgerzielen liegen. Hauptort : Stellten.

Vierter Bezirk: Emmenthal.

Erst? Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden
Signa»/ Röthenbach und LauperSwyl. Hauptort: Signa«.

Zweyte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde
Langnau/ samt dem innern und äussern Lauperswyl-Viertel.
Hauptort: Langnau.

Dritte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden
Trub / Tfchangnau und Eggiwyl. Hauxtort : Trub; doch

soll die Einschreibung in die Register in tLggiwxl vor
fich gehen.

vierte Zunst. Sie begreift die Kirchgemeinden
Lü'tzelftüh/ RüderSwyl und Trachselmald. Hauptort:
Lüyelflüh.

Fünfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde Su-
miöwald. Hauptort: Sumiswalv.

Sechste Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Rüxau / Hasli und Oberburg. Hauptort: Hasit.

Siebente Zunft. Sie begreift den Wyßachengraben

von der Kirchgemeinde Eriswyl, denne die Kirchgemeinden

Dürrenroth, Affoltern und WalterSwyl. Hauptort:
Affoltern.
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Achte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde Huttwyl

und die Dorfgemeinde Eriswyl. Hauptort: Huttrop.

Neunte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Burgdorf und Heimiswyl. Hauptort: Surgvorf.

Zehnte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Rohrbach und Urfenbach. Hauptort: Rohrbach.

Eilfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Madiswyl, Lotzwyl und Bleyenbach, derme GummiSwyl/
von der Kirchgemeinde Melchnau. Hauptorr: Lorzwyl.

Zwölfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Langenthal / Roggwyl und Melchnau, mit Ausnahme von

GummiSwyl. Hauptort: Langenthal.

Dreyzehnte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Thunstetten, Aarwangen und Wynau. Hauptort:
Aarwangen.

Fünfter Bezirk: Seeland.

Erste Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde»

Wangen und Herzogenbuchfee. Hauptort: Herzogenbuchsee

; doch foll die Einschreibung in die Register in
Wangen vor stch gehen.

Zweyte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Oberbipp und Niederbipp. Hauptsrt: Obe, b'pp; doch

soll die Einschreibung in die Register in wietltsbach vor
sich gehen.
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Dritte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Seeberg, Koppigen und Utzenstorf. Hauptort : Rop-
p'gen.

Vierte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde»

Grafenried und Bätterkinden, nebst den Ortschaften Aeffli-
gen und Kernenried von der Kirchgemeinde Kirchberg, denne

die Kirchgemeinde Limpach und die bernerifchen Ortschaften
der Kirchgemeinde Messen. Hauptort : Grafenried.

Fünfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde

Kirchberg, mit Ausnahme der Ortschaften Kernenried und

Aefstigen, denne die Kirchgemeinde Wynigen. Hauptort:
Rtrchberg.

Sechste Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden
Buchsee, Bremgarten, Kirchlindach und Wohlen. Hauptort

: Rttchltndach.

Siebente Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Hindelbank, Jegenstorf und Krauchthal. Hauptort:
Hindelbank.

Achte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden
Affoltern Wengi, Raxferswyl, Schüpfen und Meykirch.
Hauptort: Schupfen. ^

Neunte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinde»

Aarberg, Radelstngen, Seedorf, Lyß, Bargen und Cap-
pelen. Hauptort: Aarberg.

Zehnte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Büren, Lengnau, Oberwyl Arch, Rütti und Dießbach.

Hauptort: Suren.
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Ellste Fünft. Sie Zbegreift die Kirchgemeinden Teuf-
selen / Sutz/ Siselen/ WalperSwyl und Kallnach; denne

WyleroMgen von der Kirchgemeinde KerzerS. Hauptort:
walperswyl.

Zwölfte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeinden

Ligerz, Twann, Nydau, Bürglen / Gottstatt und Mett.

Hauptort: Nydau.

Dreyzehnte Zunft. Sie begreift die Kirchgemeindeu

Erlach, Gampelen, Ins und Vinelz. Hauptort: ckrlach.

Gegeben den 19. Merz isoz.

Der Präsident der Regierungs-Commission,

R. von Wattenwyl.
Jm Namen derselbe«/

Wyttenbach, Sekretär.

Vorschrift
für dieErwahlung des direkten Mitglieds jeder

Zunft in den großen Rath.

ir Präsident und Mitg lieder d er Ne-
gierungs-Commission desCantonö Bern,
thun kund hiermit: Daß Wir, in Fortsetzung der zu
Einführung Unserer Cantons - Verfassung erforderlichen

Ver-
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Verordnungen, iu Bezug auf die vorzunehmenden Wahlen,
zu denjenigen Stellen des großen Rathes, welche von
den Zünften unmittelbar besetzt werden, beschlossen und

erkennt haben, was hier von einem zum andern folget;
demnach dann

verordnen:
tz. 1^ Die Zünfte des Bezirkes Bern follen sich auf

dem Gesellschaftshaus, welches den Namen der betreffenden

Zunft trägt, versammeln ; die Zünfte auf dem Lande denn

in der Kirche des Hauptortes der Zunft. Die Zunftmeister
in der Stadt werden stch zu dem Ende an die Stubenmeister

der Gesellschaften wenden; welche ihnen das behörige

Lokale unentgeldltch'auf ihrem GesellschaftShaust für
die Zunftversammlungen anweisen werden.

tz. 2. Diese Versammlung geschieht unter dem Vorsitz

des erstgewählten Zunftmeisters, und unter der Aufficht
der provisorischen Zunftmeister vereinigt mit zwey Aufse-

Hern, welche jede Zunft ernennen wird.

tz. 3. Jede Zunft ernennt einen dieser fünf Vorgesetzten

zu ihrem Zunft-Seckelmeister, welcher die Ausgaben für
die Seripturen der Zunft bestreitet, derselben Rechnung
abzulegen hat, und bis auf weitere Verordnung von jedem

Stimmfähigen etnen gleichen Antheil an die Zunftkoste»
Anfordern wird.

tz. 4. Die fünf Vorgesetzten der Zunft wählen aus

den Zunftgenossen einen Zunstfchreiber, welcher die
Protokolle und Register der Zunft führt, auch alle Obliegenheiten

eines Sekretärs fleißig und getreulich erfüllen soll.

I. C



Z4

Bis die Wahl der zwey Aufseher geschehen ist / können die

drey Zunftmeister an einen Zunftgenossen / als provisorischen
Sekretär sprechen.

tz. 5. Die fünf Vorgesetzten können einen Zunftgenossen

als Zunftweibel ernennen/ wcnn ste einen solchen

nöthig erachten. Derselbe wird der Zunft und den

Vorgefetzten bey ihren Versammlungen fleißig und getreulich
abwarten/ und ihre Befehle ausrichten.

tz. 6. Der Tag zur ersten Versammlung der Zünfte
in der Stadt und auf dem Lande/ ist festgesetzt auf
Samstag den 2. April 180Z. des Vormittags um 9 Uhr.
Derselbe soll wenigstens zwey Tage vorher von der Kanzel/
oder / wenn dies nicht geschehen kann / in jeder Ortschaft
unter Trommelschlag/ oder/ nach jedes OrtS Uebung/
öffentlich bekannt gemacht werden.

Die dermaligen Bezirks-Statthalter sollen diese öffentliche

Bekanntmachung / unter Strafe persönlicher
Verantwortlichkeit / besorgen und veranstalten.

tz. 7. Bey den Zunftversammlungen auf dem Lande

sollen die fünf Vorgesetzten und der Schreiber bey einem

Tische im Chor der Kirche/ abgesondert/ Platz nehmen,
die sämtlichen Zunftgenossen dann in den Stühlen der

Kirche selbst. Auf den Zünften in der Stadt sollen die

Vorgesetzten gleichfalls an einem abgesonderten Tische seyn.

Jeder Zunftgenosse zu Stadt und Land wird stch eines

anständige«/ dcr Wichtigkeit der Sache angemessenen/

Betragens befleißigen. Niemand foll Lärm oder Tumult
anheben; niemand soll stch ungerufen zu dem Tisch der

Vorgesetzten hinzudrängen.
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i. 8. Die Versammlung soll mit einem kurzen

Gottesdienst angefangen werden welchen der Pfarrer des

Hauptortes der Zunft abhalten foll.

Die sämtlichen Zunftgenossen im Bezirke Bern werden

aufgefordert / einem Gottesdienst beyzuwohnen / welcher
des Morgens um 8 Uhr im großen Münster unmittelbar
vor der Versammlung der Zünfte gehalten werden wird.

tz. 9. Nach Vollendung des Gottesdienstes soll mit
Ablesung der Verzeichnis der stimmfähigen Zunftgenossen

alsogleich angefangen werden. Der Sekretär M
diejenigen ausschreiben / welche nicht anwesend stnd / damit die

Anzahl der Stimmenden genau bekannt seye.
^

§. io. Hierauf soll das gegenwärtige Wahlreglement
laut und vernehmlich abgelesen werden.

tz. ii. Sodann wird der erste Zunftmeister / als
Präsident/ der versammelten Zunft bekannt machen / zu

welchem Endzweck ste versammelt seye.

tz. 12. Hierauf foll der Zunft-Eyd vorgelesen werden.

Der Präsident soll die Eydesformel vorsprechen und
die Zunft beeydigen. Sollte wider Verhoffen jemand die

Leistung dieses Eydes verweigern / so soll ein solcher kein

Stimmrecht ausüben können/ die Versammlung verlassen/

auf dem Zunftregister einstweilen ausgestrichen werden/
und die Vorgesetzten sollen den Fall der Regierungö-
Commißion einberichten. Die Zunft aber würde mit ihren
Verrichtungen dennoch fortfahren.

tz. iz. Nach geschehener Beendigung soll jede Zunft
vor allem aus die zwey Aufseher unter ihren Zunftgenossen

C 2
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wählen; und zwar jeden durch eine absonderliche Wahl/
und durch das absolute Stimmenmehr.

tz. 14. Die Aufseher treten alsogleich ihre Verrichtungen

an / und wählen mit den Zunftmeistern den

Zunftschreiber und allenfalls den Weibel. Die Neugewählten

treten ihre Stellen sogleich an.

tz. 15. Sodann soll der Präsident der Zunft anzeigen

/ daß ste nunmehr zur Wahl eines Mitgliedes des

grossen Rathes / für die Zunft unmittelbar und aus ihrer
eigenen Mitte / schreiten werde.

Daß ste hierzu einen Bürger wählen müsse / welcher
alS stimmfähiges Mitglied in der Zunft selbst seye.

Welcher überdies das fünf und zwanzigste Jahr
Alters angetreten habe.

Und endlich Eigenthümer von Liegenschaften/ oder

Unterpfandsrecht tragenden Schuldschriften feye/ deren

Werth zusammengenommen wenigstens fünftausend

Schweizerfranken betrage. Was denn die Berechnung deö Werthes

der Liegenschaften anbetrifft / so wie die Art der

Schuldschriften / so bleibt eö dieSorts bey der Vorschrift
des §. 7. der Verordnung über die Einrichtung der

Zunftregister/ vom 14. Merz 180Z.

Wer diese Eigenschaften nicht besitzt / ist auch nich;
wahlfähig.

tz. 16. Die Wahlen geschehen/ zufolge des 17. Art.
der unterm i«. Merz 18«Z. proklamirten Verfassung / durch

geheimes Stimmenmehr/ und die absolute Mehrheit der

Stimmen.
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ES soll/ zur Erthttlung scincr Stimme, ein
Zunftgenosse nach dcm andern / iu der Ordnung / wie er im
Zunftregister eingeschrieben stehet/ hervorgerufen werden.
Der Abgerufene geht zu einem abgesonderten im Ehor
stehenden Tische, auf welchem eigene zu Stimmzetteln
bestimmte Zettel liegen / die jeder Zunft zu dem Ende

eingesendet werden. Wer stimmen will, muß dcn betreffenden

Namen auf einen dieser Zettel schreiben. Wer nicht selbst

schreiben kam,/ muß einen der fünf Vorgesetzten ansprechen/
den Namen auf einen Zettel zu schreiben / den er ihm
angeben wird. Keine andern Zettel stnd erlaubt / als die

auf solches Papier geschriebenen. Sodann gehet der

Stimmende zu dem Tische der Vorgesetzten / und übergiebt
einem derselben seinen zusammengelegten Stimmzettel/ auf
welchem der Name desjenigen Bürgers leserlich geschrieben

seyn soll/ dem er seine Stimme geben will. Der
Vorgesetzte soll ihn abnehmen / und in Gegenwart des

Stimmenden darauf sehen / daß nur ein Stimmzettel von jedem

Stimmenden eingereicht werde / ohne jedoch den Namen
auf dem Stimmzettel lesen zu dürfen. Hierauf foll der

Vorgefetzte den empfangenen Stimmzettel alsobald felbst

in das Gefäß legen, in welchem die Stimmzettel gesammelt

werden.

Z. 17. Dcr Zunftschreiber so» während dem

Stimmensammeln die Zahl dcr stimmenden Bürger fleißig
aufzeichnen. Nach geendigtem Abstimmen foll er laut erklären,

wie viele Zunftgenossen gestimmt haben. Die
Vorgesetzten sollen sodann die Stimmzettel ebenfalls zählen.

Wenn die Zahl derselben mit der Zahl derjenige«/ die

gestimmet haben/ nicht übereintrifft/ so ist die Wahl
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ungültig, und muß wieder neuerdings angefangen werden.

Trifft aber die Zahl überein / fo foll der Präsident zum

Voraus laut erklären / wie viel Stimmen eS zur absoluten

Mehrheit erfordere.

tz. 18. Die Stimmzettel follen hierauf/ nach der

bisher üblichen Weife / einer nach dem andern / unter-

fucht/ abgelesen, und die Stimmen eines jeden in der

Wahl besindlichen Bürgers sorgfältig aufgeschrieben werden.

Der Zunftschreiber soll auch sogleich ins Protokoll
nehmen, welche Bürger Stimmen gehabt haben / und wie

viele jeder derselben? Der Zufammenzug aller Stimmen/
die die sämtlichen in der Wahl besindlichen Bürger gehabt

haben / soll die Stimme der sämtlichen Stimmenden
ausmachen.

tz. 19. Wenn ein Bürger so viele Stimmen hat/
als zu der absoluten Mehrheit erforderlich sind / fo foll
der Präsident denselben, als von der Zunft gewählt /
ausrufen. Jn allen Fällen dann foll der Präsident mit lauter
vernehmlicher Stimme ablest« / welche Bürger Stimmen
gehabt habe« / und wie viele jeder derselben erhalten?

tz. 20. Wenn bey dcm ersten Abstimmen keine absolute

Mehrheit erhalten wird / so muß zum zweyten Male
abgestimmet werden; welches auf die nämliche Weise

geschiehet / wie im tz. 16. und folgenden vorgeschrieben worden.

Erhält einer der in der Wahl Befindlichen in diesem zweyten

Abstimmen die absolute Mehrheit/ so wird er vom

Präsidenten als gewählt ausgerufen.

tz. 21. Wenn aber auch bey dieser zweyten Abstimmung

kein absolutes Mehr erhalten wird/ so sollen die
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Namen der zweu in der Wahl befindlichen Bürger, welche

in der letzten Abstimmung die meisten Stimmen gehabt

haben / auf zwey gleiche Zettel geschrieben, von einem der

Aufseher in einen Sack gethan, und durch die betreffenden

Bürger felbst, oder durch den Präsidenten für einen Ab.
wefenden, einer diefer Zettel herausgezogen werden.
Derjenige, dessen Name auf dem zuerst herausgezogenen Zettel
stehet, ist durchs LooS erwählt, und soll vom Präsidenten
ausgerufen werden.

Die Ordnung, in der die Vorgeschlagenen das LooS

ziehen sollen, wird durch Nummern bestimmt die sie vorher
ebenfalls durch das LooS erhalten werden.

tz. 22. Wenn in dem obigen Falle mehr als zwey

derjenigen, welche am meisten Stimmen haben, gleich

viele Stimmen auf sich vereinigen; fo follen sie alle, so

manche derselben es seyn mögen, mit einander ins LooS

kommen, und dasselbe zwischen ihnen entscheiden.

tz. 2Z. Wenn ferner zwar einer die größte Stimmenzahl

hat, aber nach demselben mehrere gleich viele; fo

muß vorerst das Loos zwischen den Letzteren' entscheiden/

welcher von ihnen mit dem ersten, der die größte

Stimmenzahl gehabt hat, in das Loos kommen solle? Derjenige

dann, welchen dieses VorlooS bezeichnet, kommt

nachher mit dem ins Loos, der die meisten Stimmen
gehabt, wie solches der tz. 21. vorschreibt. ^

tz. 24. Bey jedem Loos müssen auch die Zettel
herausgezogen und abgelesen werden, welchem Sack geblieben,

find, damit man sehe, ob die Namen auf allen richtig
stehen?
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tz. 25. Alles dieses soll der Zunftschreiber genau im

Protokoll eintrage».

tz. 26. Während dem Wahlgeschäfte soll sich keiner

der Vorgesetzten / noch sonst jemand, erlauben, der Zunft
jemand zur Wahl vorzuschlagen, oder anzurathen ; indem

jeder frey und ungestört feine Stimme foll geben können.

Die Widerhandelnden würden sich, je nach den Umständen,

einer angemessenen Strafe in Geld, oder Gefangenschaft,

schuldig machen.

tz. 27. Sobald die Wahl des unmittelbar Ernennten
der Zunft beendigt ist; fo foll der Präsident die Zunft
anfragen: Ob sie demselben einen Gehalt bestimmen

wolle oder nicht? Und auf den erstern Fall: Wie hoch

diefer Gehalt bestimmt werden folle? — Nach gehaltener

Umfrage, bey denen die Vorgefetzten zuerst ihre Meinung
zu eröffnen haben, werden diese Fragen durch das offene

Handmehr entschieden. Die Vorgesetzten, so wie der

Zunftschreiber und Weibel, haben das Recht mitzustimmen,

ausgenommen der Präsident, welcher blos bey

innstehenden Stimmen entscheidet. Bey dieser Verhandlung
soll sowohl der ernennte, als auch seine Verwandte durchs
Geblüt und Schwägerschaft, die sich im ersten Grade

befinden, aus der Verfammlung abtreten.

tz. 28. Wenn der gewählte Bürger in der Verfammlung

zugegen ist, fo muß er fich alfobald nach dem

Entscheid dieser Fragen über die Besoldung erklären, falls er
die ihm übertragene Stelle nicht annehmen wollte. Jst
er nicht zugegen, fo muß er inner vier und zwanzig Stunden

die Wahl ausschlagen, nachdem sie ihm durch den
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Zunftweibel angezeigt seyn wird. Wer den einen oder

andern Zeitpunkt verstreichen läßt / der ist gehalten, au-

genommen zu haben.

tz. 29. Wenn eine Wahl von dem Gewählten abgelehnt

würde, während die Zunft noch versammelt ist / so

foll alsobald auf dem gleichen Fuße zu einer neuen geschritten

werden / wie Hieroben vorgeschrieben ist.

tz. 30. Sobald der unmittelbare Deputine der Zunft
erwählt / und die Frage über die Bestimmung eines

Gehaltes für denfelben entschieden ist; so wird der Präsident
der Zunft erklären / daß die Wahl der vier Vorzuschlagenden

/ oder Kandidaten/ auf einen andern Tag geschehen

werde; und wird solchemnach die Zunft entlassen / und
die Versammlung für diesmal aufheben.

tz. 31. Die fünf Vorgefetzten und der Zunftschreiber
follen fodann unverzüglich das Protokoll dieser abgehaltenen

Versammlung unterschreiben. Auch soll eine ebenmäßig

von allen unterzeichnete vollständige Abschrift desselben /
ohne einigen Verzug dem betreffenden Bezirks-Statthalter
übergeben / und von diesem an die Regierungs-Commission
mit möglichster Eile eingesendet werden.

tz. 32. Dem ernennten Mitgliede des großen Rathes
soll ein förmliches Wahl- Patent vom Präsident der Zunft
zugestellt werden.

Diefes Patent foll von allen fünf Vorgesetzten und
dem Sekretär unterschrieben/ und vom Präsident der Zunft
besiegelt seyn. Sollte der Präsident kein eigenes Siegel
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haben / so kann das Patent unter dem Siegel ein's der

andern vier Vorgesetzten ausgefertigt werden / oder endlich

in Ermangelung dessen/ auch unter dem Siegel deS Be-
zirkS'Statthalters/ oder des Präsidenten desBezirksgerichts/
in dem der Hauptort der Zunft gelegen ist. Der Besiegter

muß aber in dem Patent auch angezeigt seyn.

Zunft-und Wahl-Ey d.

tz. 33. „ Wir, die sämtlichen Zunftgenossen / schwören

einen theuern «nd fcyerlichen Eyd zu Gott dem

„ Allmächtigen / in die Regierung des Cantons Bern /

„ nach der uns vorgeschriebenen Wahlart und nach bestem

» Gewissen einzig solche Männer zu wählen / welche durch

« ihre Rechtschaffenheit und uneigennützige Vatertandsltebe

» unser Zutrauen gemessen / und die wir durch ihre

„ Kenntnisse und Erfahrung vorzüglich geschickt zu seyn

„glauben / die Angelegenheiten des Vaterlandes zum
«Besten zu leiten."

Eydesformel/

welche der' Präsident laut vorspricht / und die von alle»

Zunftgenossen mit vernehmlicher Stimme nachgesproche«

werden soll:

„ Wie die Schrift weist/ die mir ist vorgelesen wor-

« den / deren will ich nachgehen und solche vollbringen in

» guten Treuen / so wahr mir Gott helf Ohne alle

»Gefährde."
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§. 34. Diese Verordnung soll gedruckt/ von Kanzeln
verlesen / an den gewohmen Orten, und auch an dem

Versammlungsorte jeder Zunft angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den 24. März 1803.-

Der Präsident der RegierungS-Commission,

N. von Wattenwyl.
Namens derselben,

Wyttenbach, Sekretär.

Vorschrift
für die Wahl der Kandidaten in den großen

Rath.

Ä)ir Präsident und Mitglieder der
RegierungS - Commission des Cantons Bern,
thun kund hiermit : Daß Wir, in Fortsetzung der zu

Einführung Unserer Cantons - Verfassung erforderlichen

Verordnungen, in Bezug auf die vorzunehmenden Wahlen
zu denjenigen Stellen des großen Rathes, zu welchen die

Zünfte nur Vorfchläge machen, fo wie in Bezug auf das

wegen dieser Stellen zu ziehende Loos, beschlossen und

erkennt haben, was hier von einem zum andern folget,
demnach dann

verordnen:
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Wahl der Nandidatcn.

§. 1. Die Zünfte auf dem Lande werde sich Don,
nersrags, den 7. April^l803. des Morgens um 9 Uhr,
nach dem gewöhnlichen Vormittags- Gottesdienste, der

aber auf diefen Tag um 8 Uhr Morgens anfangen foll
versammeln; die Zünfte des Bezirks Bern denn, weil
obiger Tag ein Communions - Tag in dieser Stadt ist,
auf Samstag den neunten gleichen Aprils, des Morgens
um 9 Uhr. Diese Versammlungen geschehen an den nem-

lichen Orten, unter dem gleichen Vorsitz und Aufsicht, und

in dcr^ nemlichen Ordnung, wie die Verordnung vom
24. Merz 1803. für die erste Versammlung der Zünfte
vorschreibet. Bey dieser Versammlung werden die Zünfte
diejenigen Vorgeschlagenen oder Kandidaten ernennen, von

welchen der große Rath durchs Loos vollzählig gemacht

werden soll.

Z. 2. Die Versammlung soll mit Ablesung der

Zunftregister angefangen werden. Der Zunftschreiber soll

diejenigen Zunftgenossen steißig aufschreiben, welche allenfalls

bey der ersten Zunftverfammlung nicht zugegen
gewesen wären, und stch hingegen bey dieser zweyten
Versammlung einfinden würden ; damit dieselben, gleich den

übrigen, beeydigt werden können. Der Präsident wirtz
auch der Zunft anzeigen, daß der vorher von den

Zunftgenossen geleistete Eyd auch für die dermaligen Wahlen
verbindlich feye.

§. Z. Sodann soll gegenwärtiges Wahl - Reglement
laut und deutlich vorgelesen werden; so wie auch die
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G. 7/ 16/ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Und

26 der Wahlverordnung vom 24. Merz 1803.

tz. 4. Demnach wird das Verzeichniß derjenigen

Mitglieder des großes Rathes, welche bereits durch die

unmittelbare Wahl dcr Zünfte ernennt worden sind der

Versammlung vorgelesen, damit die gleichen Bürger nicht
etwa noch auf das Kandidaten-Vcrzeichniß gesetzt werden.

tz. 5. Hierauf wird der Präsident der Versammlung
eröffnen daß sie zur Wahl von vier Kandidaten für den

großen Rath schreiten solle. Keiner dieser Kandidaten darf
aber aus dcm Bezirke genommen werden zu welchem die

wählende Zunft felbst gehört; fondern aus den vier andern

Bezirken. Und zwar dürfen aus dem ziemlichen Bezirke

nicht mehr als drey Kandidaten genommen werden.

tz. 6. Zu Kandidaten können überdieß nur folche Bürger

ernennt werden:

1) Welche das Burgerrecht einer Gemeinde des Cantons
Bern haben; '

2) Welche das dreyßigste Jahr Atters angetreten;

3) Und welche endlich Eigenthümer von Liegenschaften
oder Unterpfandsrecht tragenden Schuldschriften
sind, deren Werth zufammen wenigstens zwanzigtausend

Schweizerfranken beträgt. Belangend die

Berechnung des Werthes der Liegenschaften und

die Art der Schuldschriften, welche angerechnet
werden können ; fo foll es auch hiefür bey der

Vorschrift des tz. 7. der Verordnung über die Zunftregi-
ster, vom 14. Merz 1803, verbleiben.
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Wer die eine oder andere dieser Eigenschaften nichr
hat / ist auch nicht wahlfähig.

tz. 7. Die Wahlen der vier Kandidaten follen eine

nach der andern vorgenommen werden.

tz. s. Es foll überhaupt für die Wahl jedes einzelnen
Kandidaten verfahren werden/ wie das Wahl-Reglement
vom 24. Merz isoz / in den tztz. 16 bis und mit 26 /
vorschreibt. Wenn aus einem Bezirke «UbereitS drey
Kandidaten ernennt wären, fo soll dcr Präsident der Versammlung

erklären / daß bey der Wahl zur vierten Kandidaten-
Stelle alle Stimmzettel als ungültig beuscitS gelegt werden

würden / welche den Namen eines Bürgers aus dem

gleichen Bezirke enthalten sollten. Ein gleiches soll auch

mit solchen Stimmzetteln geschehen, auf denen ein Bürger
aus dem Bezirke genennt wäre, zu welchem die wählende

Zunft felbst gehört. Nichtsdestoweniger müssen aber alle

dergleichen Stimmzettel, sowie die gültigen, laut abgelesen

werden.

tz. 9. Wenn die Wahl der vier Kandidaten beendigt

ist, so wird der Präsident die Zunft entlassen. Die fünf
Vorgefetzten und der Zunftschreibersollen sodann das

Protokoll der ganzen Verhandlung unterzeichnen. Auch soll eine

ebenmäßig von allen unterzeichnete vollständige Abschrift
desselben ohne einigen Verzug dem betreffenden Bezirks-
Statthalter übergeben, und von diesem an die NegierungS-
Commission mit möglichster Eile eingesendet werden.

tz. io. Die Zunftprotokolle werden sodann, von dem

Zunftschreiber in sorgfältige Verwahrung genommen.
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Art und Welse des Looses.

tz. 11. Auf Montag, den 11. April 1803 des

Morgens um neun Uhr, foll die Wahl von 130 Mitgliedern

deö großen Raths aus dcr Zahl der Kandidaten,
durch das Loos geschehen.

tz. 12. Die Ziehung dieses Looses wird in einer

öffentlichen Sitzung der RegierungS - Commission, auf dem

Rathhaus in Bern, geschehen.

tz. 13. Vor allem aus wird die Kanzle« ein

Verzeichniß der Kandidaten, den Zünften nach, verfertigen,
auf welchem alle vier Vorgeschlagenen jeder Zunft ohne

Ausnahme stehen sollen. Und zwar soll ein Bürger, der

von mehreren Zünften vorgeschlagen worden, unter den

vier Kandidaten einer jeden Zunft verzeichnet seyn, die

ihn vorgeschlagen hat.

tz. 14. Sodann soll jeder Name, der auf diesem

Vorschlag steht, auf eine durchaus gleichförmige Karte
geschrieben werden, welche zum Zusammenlegen eingerichtet

und von einer vorgeschriebenen Form seyn soll. Und

zwar soll der Name eincs Bürgers, welcher von mehreren

Zünftcn vorgeschlagen worden, ebenso viclmal in das Loos

kommen, als er vorgeschlagen worden ist.

§. 15. Ein Mitglied der Regierungs - Commission

wird eine dieserKarten nach dcr andcrn eröffnen, und den

darauf stehenden Namen laut ablesen; sodann dic Karte
dem Präsidenten offen übergeben, welcher nachschcn soll:
ob der Name richtig abgeicscn worden? Der Präsident
soll die Karte hierauf wiederum zusammen legen, und
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einem andern Mitgliede der NegierungS-Commission
übergeben / welches dieselbe in einen Sack werfen wird.

tz. 16. Nachdem auf diese Weise alle 26« Karten
in den Sack gebracht seyn werde«/ so soll ein Mitglied der

NegierungS-Commission 1Z0 gelbe und 1Z0 weiße Balletten
in ein offenes Gefäß zählen. Aus diesem wird der

Präsident dieselben in einen Sack abzählen / in welchem sie

wohl durch einander gemischt werden sollen.

tz. 17. Zwey Mitglieder der NegierungS-Commission
sollen hierauf / das eine die Karten aus dem einen Sack /
und das andere die Ballonen aus dem andern Sack zichen.

Und zwar sollen beyde hiefür mit Handschuhen versehen

seyn.

tz. 18. Zu dieser Ziehung des Looses werden zwey

Register eröffnet / das eine für die Mitglieder / welche

durchs LooS in den großen Rath erwählt werden / und

das andere für die Mitglieder / die wiederum auf das

Verzeichniß der Kandidaten kommen.

tz. 19. Die Ziehung des Looses geschieht folgendermaßen

: Vorerst wird eine Karte herausgezogen / dieselbe

von dem Mitgliede dcr Commission / welches sie zieht /
eröffnet/ und der darauf stehende Name/jedoch nicht laut/
gelesen. Dasselbe übergiebt die offene Karte dem

Präsidenten / welcher den darauf stehenden Namen laut abliest/
die Karte aber in der Hand behält. Nach diefer Ablesung
des Namens wird eine Ballone aus dem andern Sack

gezogen / vorgewiesen / und sogleich in ein offenes flaches

Gefäß auf dem Tische gelegt. ES sollen zwey solcher Ge¬

fäße
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fuße vorhanden seyn, das eine für die gelben und daö

andere für die weißen Ballonen.

Der Name, zu welchem eine gelbe Ballone gezogen

worden/ soll auf das Register der Mitglieder des großen

Rathes getragen werden/ und der Präsident soll den

durchs LooS erwählten Bürger als Mitglied dieses Rathes
ausrufen.

Der Name / zu welchem eine weiße Ballone gezogen

wird / soll hingegen auf das Register der Kandidaten gesetzt/

und der betreffende Bürger / als auf diesem verbleibend /
vom Präsidenten ausgerufen werden.

Sodann legt der Präsident die Karte in ein vor ihm
stehendes offenes Gefäß. Es wird eine frische Karte aus
dem Sack gezogen / und auf gleiche Weife mit jedem

verfahren / bis die beyden Säcke der Karten und Balletten
ausgeleert sind.

tz. 20. Wenn sich ein Name / als von mehreren

Zünften vorgeschlagen / auch mehrere Male im Sack befindet/

so soll mit einem solchen Namen so oft auf obige

Weise verfahren werden / als derselbe aus dem Sack gezo-

gen wird. Jedoch in dem Verstände / daß derselbe zwar
eben so oft auf dem Register der Kandidaten eingetragen
wird / als er eine weiße Ballotte erhält; wenn aber
einmal eine gelbe Ballotte mit einem folchen Namen
herausgekommen / und der betreffende Bürger zum Mitglied des

grossen Rathes erwählt ist; fo foll bey den folgenden

Malen / wo der gleiche Name wtedrum aus dem Sack

gezogen würde / eine weisse Ballotte aus dem Ballottensacke

zu demselben herausgesucht werden. Darauf aber follen die

Ballonen frischerdings wohl durch einander gemengt werden.

I. D
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tz. 21. Diejenigen Namen, welche mehrere Male
im Sack gewesen und allemal mit einer weißen Ballotte
herausgekommen sind, bleiben eben so oft wiederholt auf
dem Verzeichnisse der Kandidaten. Diejenigen aber / welche

einmal eine gelbe Ballotte erhalten / und sich daher auf
dem Verzeichnisse der Mitglieder des grossen Rathes
befinden/ werdcn nach geendigtem Loosc auf dcm Register
dcr Kandidatcn durchgestrichen.

tz. 22. Die ganze Verhandlung des Looses soll genau

zu Protokoll gebracht/ und sowohl das Register der in dcn

grosscu Rath gewählten/ als auch derjenigen / die zuletzt

noch auf dcm Verzeichniß dcr Kandidaten bleibe«/ in der

Ordnung öffentlich bekannt gemacht wcrdcn / in welcher
die Namen sowohl der einen als andcrn aus dcm Sack

gezogen worden sind. Es soll auch im Protokoll bey dcm

Namc jeden Mitgliedes dcö grossen Rathes angezeigt seyn/

von wie viel Ziinftcn dasselbe vorgeschlagen worden seye.

tz. 2Z. Dcn durckS Loos erwählten Mitgliedern des

großen NathcS sott ihre Erwählung von dcr RcgicrungS-
Commiffion alsobald kund gemacht / und jedem derselben/

unter dem Siegel des Cantons Bcrn und der Unterschrift
dcs Präsidenten und Sekretärs dcr Regierungs-Commission/
cin förmliches Wahlpatent zugcfcrtigt werdcn. Jn dcm-

selben soll ebenfalls ausgesetzt seyn / von wie mancher Zunft
cin solches Mitglied des grossen Rathes vorgeschlagen wor--
den scyc.

§. 24. Wer seine Ernennung in dcn großen Rath
nicht annehmen könnte/ muß solches inner zweymal vicr
und zwanzig Stunden/ nachdem ihm solche Wahl kund
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gemacht worden, der RegierungS - Commission schriftlich
anzeigen. Wer diesen Zeitpunkt verstreichen läßt, ist

gehalten angenommen zu haben.

tz. 25. Wenn auf diese Weise eine Stelle des großen

Rathes erlediget werden follte, so wird die RegierungS-
Commission durch das Loos, jedoch nicht in öffentlicher

Sitzung, die erledigte Stelle aus den auf dem Verzeichniß

zurückgebliebenen Kandidaten ergänzen.

§. 26. In diesem Falle kommen alle die Namen,
welche auf solchem Verzeichnisse stehen, und fo oft'ste
daraufstehen, in den einen Sack, und eben fo viele
Ballotte» in den andern; unter welchen stch aber nur fo viel
gelbe befinden, als Stellen zu ergänzen find.

Diejenigen, zu deren Name eine gelbe Ballotte gezogen

wird, find in den grossen Rath erwählt.

tz. 27. Diese Verordnung soll gedruckt, von der

Kanzel verlesen, an den gewohnten Orten, und auch am

Versammlungsorte jeder Zunft, angeschlagen werden.

Gegebe» in Bern, den M. März isoz.

Der Präsident der RegierungS - Cömmißion/

R. v o n W a t t e n w y l.°

Jm Namen derselben,

Wittenbach, Sekretär

D 2.
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Erläuterung
der Wahlordnung für die Kandidaten in dett

großen Rath.

2öir Präsident und Mitglieder der Regie-
rungS-Commission des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Daß Wir auf den von vielen Orten
her geäusserten Wunsch, daß die Wahlen für die Kandidaten

«Listen in etwas abgekürzt werden möchten, beschlossen

und erkannt haben, was hier von einem zum andern

folget; demnach dann

verordnen:
1) Daß den Zunftverfammlungen überlassen seyn

solle, statt ihre vier Kandidaten unter vier verschiedenen

Malen, und also je einen nach dem andern, zu erwähle»,
dieselben bloß uttter zwey Malen, und also je zwey auf
einmal, ernennen zu dürfen.

2) ES foll diefe Frage der Verfammlung gleich

Anfangs ihrer Verhandlungen zum Entscheid vorgetragen

werden; aber bloß zum Abmehren, und ohne daß eine

weitläufige Discussion darüber statt habe.

'
3) Im Fall erkennt würde: daß die Wahlen nur

unter zwey Malen gemacht werden sollen; so soll der

Präsident der Versammlung eröffnen: daß jeder Zunft-
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genssse zwey Namen auf seinen Stimmzettel setzen solle,

und daß, wenn mehrere darauf erscheinen würden, »ur
die zwey ersten gültig seyn können.

4) Es soll übrigens die Versammlung stch Überall

so weit möglich an die Vorschrift der Verordnung vom

30. März zu halten haben, und nur in den Fällen stch

einige Abweichung davon erlauben, wo deren buchstäbliche

Befolgung, wegen dieser hier den Zünften freygestellten

Abänderung, fchlechterdings unmöglich feyn sollte; allein
auch in diesen Fällen hat stch die Zunft nach dem Sinne
jener Verordnung zu richten.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt und in den

auf den 7. und 9. diefes angefetzten Zunftverfammlungen
abgelefen werden.

Bern, den 4. April 1803.

Der Präsident der RegierungS-Commission,

R. von Wattenwyl.
Jm Namen derselben,

Wyttenbach, Sekretär.



Z4

Dekret.
Abschaffung der Gewerbs-Patenten.

ir Präsident und Mitglieder der RegierungS

- Commission des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir, ^ in Folge erhaltener
Vollmacht, und in Betrachtung, daß die durch neuere
Gesetze eingeführten GewerbS-Pateuten, und die dafür
geforderten Gebühren, eine fehr lästige und doch äusserst

wenig ergiebige Abgabe ausmachen; daß jedennoch aber

die Gerechtigkeit erfordere, daß keine Verordnung eine

rückgreifcnde Kraft erhalte, und daß die Saumseligen vor
denjenigen, welche stch dcr Abgabe mit Bereitwilligkeit
unterzogen haben, keines Vortheils gemessen, — in Betreff
der Patent-Gebühren beschlossen und erkennt haben, was
hier folget; demnach dann

verordnen: ^

1) Alle Cantons-Bürger, welche ihre Berufs-und
Gewerbs-Patenten für die Jahre 1800, 1801 und 1802,
den vorhandenen Gesetzen zuwider, noch nicht gelöst haben,
sollen selbige alsobald gegen Erstattung des gesetzten Betrags
erheben.

2) Hingegen stnd die Gewerbs-Patenten für das Jahr
1803. gänzlich aufgehoben, und sollen dergleichen Patenten
für das genannte Jahr weder ausgefertiget, noch von
Jemanden können gefordert werden.



ss

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt und an gewohn,

ten Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den 9. April 180,?.

Der Präsident der Rcgierungö-Commission /

/ R. v o n W a t t e n w y l.

Jm Namen derselben/

W y t t e n b a ch / Sekretär.

Z u sa m m enbe rnfung
des grossen Raths; Vorschrift über die

Wahl des kleinen Raths.

ir Präsident und Mitglieder dcr Regie.
rungs-Commission deö Cantons Bern,,
thun kund hiemit: Da Wir durch die Vermittlungs,
atte des ersten Consuls der fränkischen Republik beauftragt
und begwältiget stnd/ die neue Verfassung des Cantons

Bern einzuführen/ und die Regierung desselben so lange

zu verwalten/ bis Wir dieselbe dcr verfassungsmäßige«

höchsten Gewalt diefes Cantons übergeben können, welche

aus Schultheiß/ klein - und grossem Rathe bestehen foll/
so haben Wir in Betreff der annoch hiezu nöthigen
Wahlen und übrigen Maasregeln beschlossen/ und wic
hiernach folgt '
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verordnet:

§. 1. Das Verzeichniß derjenigen erwählten
Mitglieder des großen Raths, welche ihre Wahlfähigkeit vor
der Regierungs-Commission konstatirt haben, foll in alpha-

betifcher Ordnung, und ohne Unterschied, ob dieselben

unmittelbar von den Zünften, oder aber durch das Loos

erwählt worden seyen, errichtet werdcn.

tz. 2. Die Regierungs-Commission wird Montag
den 18. April 1803, dcö Morgens um 8 Uhr, die

Versammlungen dcs großen Raths für die Wahlen der

Mitglieder dcs kleinen Raths eröffnen.

Zu dem Ende werden sich alle Mitglieder des grossen

Raths auf dem Rathhaufe, vor dem Versammlungssaale,
einsinden. Der Sekretär der Regierungs-Commission
wird etn Mitglied nach dem andern aus dem alphabetischen

Verzeichnisse abrufen da dann jedes derselben bey seinem

Eintritt in den Saal, die Nummer desjenigen Quartiers
aus einem Sack ziehen wird, in welchem es seinen Platz
beziehen, und währenddem ganzen Wahlgeschäft behalten

soll.

tz. 3. Hierauf wird der Präsident der RegierungS-
Commission die Sitzung eröffnen, da dann die Wahlen

zu den Stellen des kleinen Raths ihren Anfang nehmen

werden.

§. 4. Die RegierungS-Commisswn wird zu dem Ende

zwey Mitglieder des großen Raths beauftragen, vorläufig
die Verrichtungen des ehemaligen Großweibels und Am-
manns bey dem Wahlgeschäft zu versehen.
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tz. 5. Die Wahlen sollcn nach dem hiefür abgefaßten

Réglemente vorgenommen werden / welches zu dem Ende

unmittelbar vorher abgelesen werden wird.

tz. 6, Zuerst sollen die sieben und zwanzig Mitglieder
des kleinen Raths, aus den Mitgliedern deö großen Raths,
erwählt werden: und zwar muß aus jedem Bezirk
wenigstens ein Mitglied in den kleinen Rath gewählt
seyn.

Hierauf werden die zwey Schultheißen durch den

großen Rath aus den Mitgliedern des kleinen Raths
erwählt ; und nach diesen, anf gleiche Weife, der
Seckelmeister.

tz. 7. Alle diese Wahlen geschehen unter der Aufsicht
der Regierungs-Commission und dem Vorsitz des

Präsidenten derselben; als welcher die Einführung der

verfassungsmäßigen Negierung des Cantons Bern, und die

Leitung der dazu nöthigen Vorkehren, obliegt.

tz. 8. Die Kanzley der RegierungS - Commission

wird während dieser Zeit den großen Rath vorläufig
bedienen.

tz. 9. Wenn die obigen Wahlen getroffen seyn
werden, so wird der Präsident der Regierungs-Commission
den zuerst gewählten Schultheiß schriftlich auffordern, fein
Amt durch eine Zusammenberufung des großen und kleinen

Raths anzutreten.

Alle Mitglieder desselben werden eingeladen, des

Morgens vor der Sitzung einem öffentlichen Gottesdienst
im großen Münster beyzuwohnen.
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In dieser Sitzung werden sich Schultheiß, klein-
und großer Rath vereinigt, als die verfassungsmäßige

Regierung des Cantons Bern, konstituiren. Die ganze

Verfammlung wird den Amtes - Eyd abschwören und

sodann ihren Zusammentritt der Negiekungs-Commission
sogleich schriftlich anzeigen.

§. 10. Die RegierungS « Commission wird hierauf
dcn Eintritt der verfassungsmäßigen Negierung, sowohl
dem Canton durch eine Proklamation, als aber auch dem

Landammann der Schweiz schriftlich bekannt machen,
und sogleich ihrc Gewalt in die Hände dieser Regierung
niederlegen.

§. 11. Amtes Eyd der Schultheißen und
Mitglieder des slttnen und großen Raihs:

„Schwören die Schultheißen, klein - und großen

„Räthe insgemein und jeder insbesondere: dem Camon

„Bcrn Treu und Wahrheit zu lcisten; desselben Nutzen

„ zu fördern und Schaden zu wenden; dessen Verfassung

„und Gesetze zu beobachten; mit Leib, Haab und Gut
„den Canton Bern, desselben Religion und Rechte, dessen

„Freyheit, wie auch die des gemeinsamen schweizerischen

„Vaterlandes, nach bestem Vermögen zu schützen und zu

„schirmen; die Versammlungen des großen Raths ohne

„dringende Gründe nicht zu verabsäumen; in Vergebung
„der Stellen und Aemter ihre Wahl auf fähige und
„würdige Männer zu leiten; weder Mieth noch Gaben

„ anzunehmen, noch durch folche, oder durch
Versprechungen auf die Wählenden zu wirken.—Alle Ge-

„fährde vermieden."
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tz. 12. Diese Verordnung soll durch den Druck bekannt

gemacht werden.

Gegeben in Bern, den 13. April 1803.

Der Präsident der RegierungS-Commißion,

N. von Wattenwyl.
Jm Namen derselben,

Wittenbach, Sekretär,

Reglement
für die Wahl des kleinen Raths.

2ö ir Präsident und Mitglieder dcr
Regierungs-Commission des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Daß Wir über die Art und Weise
der Wahlen zu den Stellen des kleinen Raths der

Schultheißen und deö SeckelmeisterS erkennt haben, und
snmit

verordnen:
tz. 1 Der Wahl - Eyd, welcher auf den Zünften

geschworen worden ist, soll auch für die annoch vorzunehmenden

Wahlen bindend seyn und sich auf selbige beziehen.

Wer denselben bisher auf keiner Zunft geschworen

hätte, soll vom Präsidenten zu den Wahlen beeydigt
Werden.
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tz. 2. Sodann wird der Präsident ein Quartier der

Versammlung nachdem andern anfragen / wer zu der zu

besitzenden Stelle Jemanden vorschlagen wolle. Jedes

Mitglied hat das Recht / Jemanden aus der Zahl der

Wahlfähigen vorzuschlagen ; wer Jemanden vorschlagen

will/ muß den Namen desselben laut nennen. Alle
Vorgeschlagenen soll die Kanzle« genau aufschreiben / und bey

jeder Wahl müssen wenigstens vier wahlfähige Personen
vorgeschlagen feyn.

tz. 3. Sodann wird das Verzeichniß der Vorgeschlagenen

abgelesen; die Namen derselben werden auf die

Ballonen-Drucke geheftet ; und es wird mit einfarbigen
Ballonen Himer dem Vorhange abgestimmet.

tz. 4. Zum Ballottiren, oder Abstimmen, muß die

Verfammlung gezählt werden. Sodann werden eben fo

viele Ballonen abgezählt / als Summende sind / und in
einen Teller gelegt / der vor dem Präsidenten stehet. Die
Stimmenden treten den Quartieren nach / in denen sie

sitzen hervor; jeder nimmt eine Ballotte / und legt sie bey

dem Namen dessen in die Drucke / für den er stimmen will.
Es foll eines der Mitglieder / welches die Verrichtung des

Großweibels macht / bey dem Vorhang feyn / und darauf
wachen, daß niemand hinter denselben gehe / bis sein

Vorgänger wiederum herausgetreten ist. ^

tz. 5. Nach geendigtem Balloniren sollen die Stimmen,

die jeder erhalten hat/ öffentlich gezählt und
sorgfältig zu Protokoll gebracht werden. Der Zusammenzug

aller Stimmen, die jeder Einzelne gehabt hat, soll mit
der Zahl derjenigen übereinstimmen / die gestimmt haben;
ansonst ist die geschehene Abstimmung ungültig.
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§. 6. Nach diesem ersten Abstimmen bleiben nur
die vier Personen in der Wahl, welche in demselben die
meisten Stimmen gehabt haben. Wenn Gleichheit der

Stimmen ist, so entscheidet daö Looö, welche in der

Wahl bleiben.

tz. 7. Sodann wird über die, welche in der Wahl
verbleiben, wiederum abgestimmt, und bey dieser und

allenfalls auch jeder folgenden Abstimmung, wird der

niedrigste in den Stimmen herauögewahlet, bis nnr noch

zwey der Vorgeschlagenen in der Wahl bleiben.

tz. 8. Zwischen diesen zwey Letztern muß noch einmal
abgestimmt werden; und derjenige, welcher in diesem

letzten Abstimmen die absolute Mehrheit hat ist erwählt.
Wenn jeder gleich vitte Stimmen dabey erhielte, so ent-

scheidet auch dennzumal das LooS.

tz. 9. Das Loos soll allemal mit gelben und weißen

Balletten aus einem Sacke gezogen werden. Wer eine

gelbe zieht, ist erwählt, oder bleibt in der Wahl, je nach-

dem für das eine oder andere gelooset wird. Die
anwesenden Kandidaten ziehen selbst ; der Präsident für abwesende.

Die Ordnung des Ziehens wird vorher vermittelst

Nummern ebenfalls durchs Loos bestimmt. Jedermann
muß das Loos mit Handschuhen ziehen.

tz. 10. Bey dem Abstimmen müssen alle diejenigen

abtreten, welche einer der in der Wahl besindlichen
Personen in auf-oder absteigender Linie, oder in der Seitenlinie

im ersten Grade der BlutSfreundschaft oder Schwä-
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gerschaft verwandt sind. Die Verwandten können aber

bey dem Zählen der Stimmen wiederum Sitz nehmen.

tz. ii. Jedem Gewählten soll/ unter dcm Siegel
des Cantons und der Unterschrift des PWdcntcn und

Sekretärs der Versammlung/ ein Wahl-Patcnt ausgefertigt

werden.

tz. 12. Diese Wahlverordnuug soll gedruckt / und

jedem Mitgliede des großen Raths ein Abdruck derselben

ausgetheilt werden.

Gegeben in Ber y, den i6. April 180Z.

Der Präsident der RegierungS-Commission/

N. von Wattenwyl.
Jm Namen derselben /

W y t t c n b a ch / Sekretär.

Proklamation
der Regierungs-Commission. Einführung

der konstitutionsmäßigen Regierung.

Ä5ir Präsident und Mitglieder der
Regierungs-Commission deS Cantons Bern/
thun kund hiermit: Demnach der große Rath des Cantons

Bern nicht nur alle Stellen des kleinen Rathes
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besetzt/ sondern auch die Schultheißen - Aemter und die

Seckelmcisterstelle vergeben hat ; so ist nun der Zeitpunkt
eingetreten / wo die verfassungsmäßige Negierung des

Cantons Bern/ nämlich : Schultheiß/ klein und große

Räthe / stch komlitliirr und die Regierung deö Landes
übernommen haben.

Dieses Ereigniß sollen Wir / als die seit der Auflösung

der helvetischen Räthe bis jctzt bestandene provisorische

Cantons-Regierung / unsern Cantons-Mitbürgern kund

thun/ und ihnen zugleich anzeigen: daß Wir dem zufolge
unsere Gewalt fchon mit heute in die Hände eben dieser

verfassungsmäßigen Regierung niederlegen.

Indem Wir unsern Cantons - Mitbürgern hievon
Kenntniß geben / und ste zur Anerkennung dieser ihrer
neuen Regierung auffordern / gereicht es uns zu einer an-
gcnchmcn Pflicht/ ihnen zugleich das öffentliche Zeugniß

zu ertheilen: daß ste stch durch ihr ruhiges und

gehorsames Verhalten/ während dcr kurzen Dauer Unserer

RegierungS - Verwaltung / Unsere gänzliche Zufriedenheit
so wie Unfern Dank erworben haben.

Schließlich dann versehen Wir Unö zu ihnen / daß

ste her jetzt eintretenden Landes - Regierung gleiche Treue

bezeugen: daß ste deren Gesetze und Verordnungen willig
befolgen und ihren Befehlen den schuldigen Gehorsam

leisten werden; so wie Wir zu Gott bitten / daß er die

Rathschlüsse unserer neuen Landesobriglcit leiten und ihre

Regierung segnen wolle.
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Gegenwärtige Publikation soll durch den Druck
bekannt gemacht und an gewohnten Orten angeschlagen

werden.

Gegeben in Bern, den 2Z. April 1803.

Der Präsident der RegierungS-Commission,

R. von Wattenwyl.
Jm Namen derselben,

Wynenbach, Sekretär.

Proklamation
der konstitutionsmäßigen Regierung bey dem

Antritt ihres Amts.

Ä5ir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß,
da Uns das Zutrauen Unserer Mitbürger zu der durch die

Vermittlungsakte deS ersten Consuls der fränkischen Republik

bestimmten Negierung dieses Cantons berufen hat,
Wir Uns den 2Z. April letzthin konstituirt, und von der

provisorischen RegierungS - Commission die oberste Gewalt
übernommen haben.

Durchdrungen von innigstem Dank gegen den Gott
Unserer Väter, der, nach fünf durch Prüfung und.

Unglücksfälle schwer bezeichneten Jahren, Unser Volk durch

wunder-
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wunderbare Wege endlich einem neuen Zustande von
Ordnung und Zufriedenheit wieder entgegengeführt hat/
haben Wir Unfere neue Laufbahn damit angefangen, dem

Geber alles Guten öffentlich und feyerlich, nach alter
frommer Schweizersme, für feine Gnade zu danken / und

ihn um Schutz und Leitung und Kraft demüthig
anzustehen.

Euer liebevolles Zutrauen, wertheste Mitbürger! har
Uns an die Landesregierung berufen; der erste Conful
der fränkischen Republik hat Uns durch feine Vermittlungsakte

den Weg gebahnet, die Wunden zu heilen, an denen

unser Vaterland seit mehreren Jahren blutet. Er will
unsere Unabhängigkeit; er will, daß Ruhe, Ordnung und

Sittlichkeit zu unö wiederkehren. Zu Beförderung diefeS

Zwecks hat er die ehrwürdigen althergebrachten Formen
wieder hergestellt.

Möchten Wir unter denfelben im Stande feyn, auch

die alten glücklichen Zeiten und die Wohlthaten aller Art
euch wiederfchenken zu können, deren Andenke» dieselben

bey euch hervorbringenv werden.

Allein jene großen Vorräthe aller Art, welche die

gewissenhafte Häuslichkeit unferer alten vaterländifchen
Regierung zusammengelegt haue, stnd dahin, und Wir
finden nichts mehr an ihrer Stelle, als eine ungeheure
Schuldenlast. Jeder verständige Mann unter euch wird
hoffentlich begreifen, daß bey der Entblößung, in welcher Wir
unfere Laufbahn betreten, Wir mit dem besten Willen
nicht alles Gute thun könne», welches Wir wünfchen,
und nur nach und nach das Volk der Laste» werden em-

I. E
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heben können/ unter deinen es seit einigen Jahren gelitten
hat. Ihr habt Uns aus euerer Mitte zu euern Regenten
erwählt / und damit stillschweigend die Verpflichtung
übernommen/ die Männer/ denen ihr die Besorgung euerer

theuersten Angelegenheit übertragen habt / mit allen euern

Kräften zu unterstützen. Jm Bewußtseyn euerer Liebe

und Unferer redlichen vaterländischen Absichten treten Wir
Unsere Regierung mit dem Entschlüsse an: durch
Beschützung Unserer heiligen Religion und ihrer Diener/
Beförderung einer zweckmäßigen Erziehung der Jugend;
durch strenge und unpartheyische Gerechtigkeit / und
Züchtigung aller Ruhestörer, zu welcher Parthey sie immer
gehören mögen; durch Uneigennützigkeit und treue
Verwaltung der öffentlichen Gelder / UnS euerer Achtung und

Unserer Stellen würdig zu zeigen.

Da wir nun endlich den Stürmen der Revolution

entgangen sind / und einem bleibenden ruhigen
Zustand entgegen sehen; so fordern Wir euch ganz

befonders auf, wertheste Mitbürger! die ihr durch euern

Beruf, euer Alter, euere Fähigkeiten und Tugenden, euere

Glücksumstände, eines vorzüglichen Einflusses genießet,
denselben zu Heilung der durch die Revolution dem

häuslichen und öffentlichen Glücke geschlagenen Wunden
anzuwenden, durch euer Beyspiel und euere Vorstellungen alte

Frömmigkeit und Sittlichkeit wieder zu beleben, die durch

die Ereignisse der letzten Jahre entstandenen Partheyungen
auszulöschen, und alles anzuwenden, daß die aus denselben

entsprungenen wahren oder eingebildeten Beleidigungen
vergeben und vergessen werden, wie es Christen und ächten

Schweizern geziemt. -,
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Wir werden nun mit ununterbrochener Thätigkeit an
der neu einzuführenden Einrichtung der untern Justiz-
und Verwaltungsbehörden des CamonS arbeite»/ und Uns
mit der Revision der Gefetze und Verordnungen beschäftigen.

Damit aber inzwischen der Gang der laufenden

Gefchäfte nicht unterbrochen werde / so verordnen Wir/
was hiernach folget:

1) Alle jetzt bestehenden CantonS-Distrikts-undGemeindS-
behörden sind bis auf weitern Befehl beybehalten.

2) Der kleine Rath steht nun an der Stelle der jetzt

abgetretenen Regierungs-Commißion / und alle

Begehren an denselben werden an den AmtS-Schultheiß
gerichtet.

3) Auch werden alle jetzt bestehenden Gesetze und Ver¬

ordnungen/ in so fern ste nicht durch die

Vermittlungsakte aufgehoben stnd/ bis auf fernere Anord-

nung hiermit bestätiget und beybehalten.

Gegenwärtige Proklamation und Verordnung soll durch
den Druck bekannt gemacht / von der Kanzel verlese»/ und

an gewohnte» Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Unserer großen RathS-Versammlung, den

27. April 1803.

Der Amts - Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Ramens des großen RatbS/
der Staatsschreiber.

Thormann.

E 2
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Verordnung.
Fortsetzung der Stempel-Abgabe.

ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern
thun kund hiermit:

Von dem Landammann der Schweiz dazu aufgefordert/

vermahnen Wir die sämtlichen Einwohner des Cantons

aufs ernstlichste / desselben hiermit bekannt machende

Verordnung über die Beziehung der Stempelabgabe vom
14. April 180Z/ nach Vorschrift der noch in Kraft
bestehenden diesörtigen Gefetze vom 15. Christmonat isoo
und 6. Januar 1801 / fowohl für das gemeine und das

stufenweife gestempelte Papier / als für den Stempel der

Wechfelbrieft/ Spielkarte«/ Journale/ Zeitungen/ Be-
richtblatter/ Anschlagzettel/ Paßporte/ Viehzettel und

dergleichen/ genau zu befolgen: alles bey Strafe der in
der letzten Verordnung vom 5. Januar 1801 festgefetzten

Buße/ mit welcher die Widerhandelnden ohne anders

werden belegt werden.

Wir befehlen zu dem Ende allen öffentlichen Beamten

und untergeordneten Behörden bey ihrer Verantwortung /
auf die Vollziehung dieser Verordnung genau zu wachen /
und Uns die allfälligen Widerhandelnden / ohne Anfehen

der Perso«/ zur gebührenden Bestrafung zu verleiden.
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Welches hiermit durch den Druck bekannt gemacht,
von der Kanzel verlesen, und an den gewohnten Orten
angeschlagen werden soll, damit ein jeder sich vor Schaden
und Nachtheil hüten, und Niemand die Unwissenheit
vorschützen könne.

Gegeben Bern, den 2. May isoz.

Der Amts - Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Der Staatsschreiber,
Thormann.

Verordnung
des Appellations-Gerichts über die Cassations-

Begehren/ welche vor dasselbe gehören.

ir Pr-äsident und Mitglieder des oberste»
Appellationsgerichts des Cantons Bern,
thun kund hiermit:

Demnach Wir uns nn» förmlich konstituirt haben,
«nd denn sogleich zusammen getreten sind, um über die

Behandlungsart der theils indirekte theils direkte diesem

Tribunal bereits anhängig geuiachten vielfaltigen Gefchäfte

zu berathschlagen; bey diesem Anlaß aber in Erfahrung
gebracht habe» : daß unter denen vor den untern Iu-
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stanzen Prozeß führenden Partheyen die einten in dem

irrigen Wahn stehen, daß ihnen noch gegenwartig frey
stehe, die von den dortigen Tribunalien ergehenden Urtheile
entweder in Cafsationsweife oder aber in Appeüationsweife

weiter zu ziehen; die andern aber in der Ungewißheit
stch befinden/ wie es stch hierinn verhalte / und viele

derfelben/ um indeß die Beforgung ihres Rechts nicht zu

verabfäumen/ auf ehevorigem Fuß die gegen ste ergangenen

Urtheile in Cassationsweise an Mzs appelliren, zu diefem

Ende, auch alle dieöorts vorgeschrieben gewesenen Diligen-
zen beobachten.

Da hingegen Wir finden müssen: Daß/ nach dem

deutlichen Sinn des Art. XI. der in der Vcrmittlungsakte
des fränkischen ersten Consuls enthaltenen allgemeinen

Vorschriften / vom zehnten letzten Merzens an / da der

helvetische oberste Gerichtshof/ der der erste und einzige

Cassationsrichter in Unserm Schweizerland war / aufgelöset

worden ist / und die demselben anhängigen Geschäfte vor
die neu niederzusetzenden Appellationsgerichte dcr Cantone

gebracht werden sollen / von obigem 10. Merzens an kein

Cassations-Tribunal mehr gesetzlich existirtt/ alS welchesWir
auch aus mehrern Rücksichten als eine wahre Wohlthat
für unser Land ansehen; so haben Wir nothwendig
erachtet/ in einstweiliger Erwartung / welche Veränderungen
und zweckmäßige Verfügungen der große Rath nach feiner
künftigen Zusammenberufung in Betreff des untern
Gerichtswesens treffen wird / um den betreffenden Partheyen
über diesen Gegenstand ihren Irrthum und Ungewißheit
zu benehme«/ und zu künftiger daheriger Richtschnur
folgendes zu verordnen:



1) Es sollen nur diejenigen Urtheile der Gerichte
hiesige» Cantons in Cassations-Rekursweise vor Uns
gelangen können, welche bis auf i«. letzten MerzenS von

^ denselben ausgefällt worden sind/ als für die ausschließlich

Wir Uns als die Stellvertreter des vormaligen helvetischen

Cassations-Tribunals ansehen.

2) Die Cassations - Rekursen der mit und seit zehnten

Merzens ergangenen Urtheile fallen als unzuläßig dahin /
und eö foll bey dem Dispositiv dieser Urtheile fein Bewenden

haben, zu diesem Ende auch die erlegte Rekursgebühr
zurück erstattet werden, wenn nicht die untenlugende Parthey

längstens bis auf den 15. Vächstkünfngen Brachmonats,

als dem hierzu peremtorisch Bestimmten Termin
bey Unserm Hghrn. Präsidenten oder dessen Hhrn. Statthalter

sich schristlich wird erklärt haben, daß sie verlange:
die sie verfällende Urtheil vor Uns in Unserer eigentlichen

Eigenschaft eines obersten und letzttnstanzlichenAppellations-
Tribunals zu ziehen.

3) Endlich foll von nun an, weder von dem Präsident

des CantonSgerichtS, noch von den Präsidenten der

Bezirksgerichte diefes Cantons, die Rekurs-Angabe zur
Cassation an- nnd von denGerichtsschreibern keinCaffations-

^
Begehren mehr abgenommen werden.

Und damit jedermann von dieser Unserer Verordnung
die nöthige Kenntniß habe, und darnach sich verhalten
könne, soll dieselbe gedruckt, von Kanzeln verlesen/ an den

gewohnten Orten angeschlagen, und jeder Gerichtsstelle

besonders noch zugesandt werden.
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Gegeben und mit dem Siegel und Unterschrift des

hochgeachten Herr» Präsidenten versehe»/ und auch von
dem Sekretär unterzeichnet / in Vern / den 5. May isoz.

Der Präsident des obersten Appellationsgerichts,
N. Friedr. von Mülinen,

zweyter Schultheiß.
Jm Namen des Gerichts /

der Gerichtsschreiber

Bitzins.

Verbot
aus Kartoffeln Branntwein zu brennen.

W.,ir Sch ultheiß und Rath des Cantons Ber»/
thun kund hiermit:

Da Wir gewahren müsse»/ daß in verschiedenen Gegenden
des Cantons die Erdäpfel zu Branntwein gebrannt / und
dadurch den Armen diese unentbehrliche Nahrung entzogen

wird; so haben Wir, damit auch dem Mangel zur
Anpflanzung derselben gesteuert werde/ bis auf fernere
Verordnung bestmeineud doch ernstlich

verordnet:
1) Soll alles Brennen der Erdäpfel auf das strengste

verboten feyn / bey einer Buße von 75 Schweizerfranken,

wovon ein Drittheil dem Verleider, die übrigen zwey
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Drittheile aber dem Armenseckel der Gemeinde, in welcher

der Uebmreter wohnt, zukommen soll.

Bey jeder Wiederholung dieser Uebertretung soll die

Buße verdoppelt, und der Fehlbare mit dreytägtger
Gefangenschaft bestraft werden.

2) Sollen sämtliche Beamele verbunden seyn, diese

Ordnung zn vollziehen; zu dem Ende durch die dazu

bestellten Aufseher auf das strengste darauf achten zu lasse«,

und die Fehlbaren ohne Nachlaß nach obigem Artikel zu

bestrafen.

Auch erwähnen Wir alle Vorgefetzten und Beeidigte,
daß ste dnrch Wachsamkeit die Befolgung dieser, das Beste

des Landes und besonders der Armen abzweckenden

Verordnung befördern und handhaben, und die Widerhandelnden

nach ihrer aufhabenden Wicht und ohne Schonen
der Behörde zur Bestrafung anzeigen.

Diefe Verordnung soll gedruckt, ab der Kanzel
verlesen, und an den gewohnten Orten zu Jedermanns
Verhalt angeschlagen werden.

Gegeben Bern, den i. Juny isoz.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths,
der StaatSschreiber,

Thormann.
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Verordnung
daß die rückständige Requisitions-Steuer bezahlt

werden solle.

2öir Schultheiß undRath des Cantons Bern,
thun kund hiermit:

Von der Verwaltungskammer in Bern ist uns angezeigt

worden, daß von der Requisitionssteuer von Liv.
160,000, die ste unterm Sten December vorigen Jahrs,
zugleich mit der helvetischen Kriegssteuer, habe ausschreiben

müssen, und wovon die eine Hälfte auf ersten Hornung
und die andere auf ersten April letzthin hat bezahlt werden

follen, noch beträchtliche Rückstände vorhanden feyen, die,

ohngeachtet aller Bemühungen ihrer Untcrbeamten, und

mehrerer an die Gemeinden erlassenen Vcrmahnungcn, bis

jetzt nicht haben erhalten werden können.

Wir sind überzeugt, daß die Rückstände dieser Steuer,
deren Nothwendigkeit und Zweck die Verwaltungskammer

in ihrer Publikation vom 8. December 1802, dargethan

hat, größtentheils daher rühren: weil man dieselbe öfters

mit der bereits bezogenen Kriegssteuer der helvetischen

Regierung verwechselt, oder glaubt, daß mit der Abtretung

dieser letztern auch die Nothwendigkeit der Bezahlung
der Requisitionssteuer aufgehört habe. Diefelbe steht aber

mit der nun abgetretenen helvetischen Regierung in gar
keiner Verbindung ; ihr Betrag ist einzig dazu bestimm,
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französische Militär feit dem 22. September 1801 zu vergüten /
und die für die frühern Lieferungen auö der CantonSkasse

gemachten Vorschüsse zu decken.

Bey der also in die Augen fallenden Nothwendigkeit/
den Bezug dieser Steuer baldigst zu vollenden/ und da

es gegen die zu bezahlen willig gewesenen Gemeinden höchst

ungerecht wäre / wenn derselbe nicht auch in Ansehung der

Saumseligen vollführt würde / werden Wir der

Verwaltungskammer / in Bestätigung ihrer diesörtigen Verfügun-
gen/in demBezug derRückstände gedachterNequisitionssteuer

mit allem Nachdruck beystehen; und wollen demnach die

sämtlichen dafür noch im Rückstand besindlichen Gemeinden

Hierdurch / zwar väterlich/ doch aber mit allem Ernst/
ermahnt haben, ihre Beyträge schleunigst und spätestens

bis ersten künftigen Heumonats den betreffenden Distrikts-
Einnehmern einzuliefern z ausbleibenden Falls Wir Uns

genöthiget fehen würde«/ gegen die saumseligen Gemeinden

die angemessenen Zwangsmittel zu gebrauchen.

Wir hoffen aber zuversichtlich / daß Uns dergleichen

Maasregeln vermittelst ungesäumter Ablieferung der

Rückstände werden erspart werden / widrigenfalls sich die Saumseltgen

die Folgen derselben allein zuzuschreiben haben

würden.

Gegeben Bern/ den i. Brachmonat 180Z.

Der Amts-Schultheiß

R. v o n Wattenwyl.
Namens des Raths >

der Staatsschreiber,

Thor mann.
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Reglement
für den großen Rath des Cantons Bern.

^er große Rath des C a n t o n s Bern,
nachdem er angehört den Vortrag des kleinen Rathes / in
Betreff eines für die Verhandlungen des großen Rathes
und den Gang feiner Gefchäfte festzusetzenden Reglements/
hat derfelbe das nachstehende Reglement angenommen/ und
somit beschlossen und verordnet / was in demselben
vorgeschrieben tst, und hiernach folgt.

Amt und Verrichtungen des Präsidenten.

t. Der Amts-Schultheiß ist der Präsident des großen

Raths.

2. Jn Abwesenheit desselben vertritt der zweyte

Schultheiß / oder das erste im Rang folgende Rathsglied,
seine Stelle.

Z. Der Präsident wacht über die Ordnung in de»

Versammlungen, und die Beobachtung der diesörtigen

Verordnungen; die dagegen, so wie gegen den erforderlichen

Anstand fehlenden Mitglieder weiset er zurecht, und

nöthigen Falls zum Austritt.

4. Er zeigt dem Rathe die Geschäfte au, welche zu
behandeln sind.
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5. Er eröffnet alle an den Rath gerichteten Schreiben

und schriftlichen Vorträge/ und trägt sie zuerst dem

kleinen Rathe vor, damit sie / wenn es der Fall ist / mit
dessen Vortrage dem großen Rathe zur Berathung vorgelegt
werden können.

6. Er führt das Wort im Namen der Versammlung.

7. Er unterzeichnet alle Gefetze/Verordnungen /
Patente/ Instruktionen und andere Men / die von dem großen

Rathe sind beschlossen worden; da sie dann von dem

kleinen Rathe / a'.S welcher mit der Vollziehung beauftragt
ist / an Behörde versandt und bekannt gemacht werden.

8. Er besiegelt diejenigen dieser We«/ welche der

Besiegelung bedürfen / mit dem Siegel deS Cantons / dessen

Bewahrung ihm obliegt.

Einrichtung der Canzlex und Bedienung.

9. Der große Rath wählt sich aus seiner eigene»

Mitte einen Sekretär / unter der Benennung von
Staatsschreiber.

10. Der Staatsschreiber führt über die Verhandlungen

des großen Rathes ein eigenes Protokoll.

11. Den zweu jüngsten Mitgliedern des kleinen
Rathes/ so nicht vom Staatsrath stnd / liegt die Aufsicht
über die richtige und fleißige Einschreibung in das Protokoll
ob. Sie werden dasselbe zu dem Ende wechselsweise,

Woche für Woche / nachlesen / und die Verhandlungen
einer jeden Sitzung müssen mit dem Namen des einen

von ihnen unterzeichnet werden.
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12. Der Staatsschreiber unterschreibt eigenhändig alle

Abfassungen und Akten, welche unter dem Namen des

großen Raths ausgefertiget werdcn.

IZ. Ihm siehet die unmittelbare Aufsicht über alle

Angestellten dcr Canzley zu. Er ist für alle der Canzley

anvertraute Geschäfte verantwortlich. Er besorgt den Druck

derjenigen Gesetze, Verordnungen und Akten / von welchen

der Druck von dem großen Rath selbst wird erkannt
werden.

14. Zur Bedienung des großen Raths werden von
dem Tribunal selbst für jede SitzungSzeit desselben zwey
Glieder aus seiner Mitte ernennt.

15. Der Staatsrath giebt einen doppelten Vorschlag

dazu ein. Die Wahl geschieht durch das Handmehr/
und zur Ernennung ist niche die absolute sondern blos die

relative Stimmenmehrheit erforderlich.

16. Diesen beyden Mitgliedern liegt insbesondere das

Stimmenzählen und alles daö zu besorgen ob / was zu dem

Ballottiren erforderlich ist.

Sitzungen des großen Rathes.

17. Der große Rath wird fowohl zu feisten ordentlichen

als zu den ausserordentlichen Versammlungen von,

dem kleinen Rathe durch Einladungsschreiben zusammen

berufen z da dann der kleine Rath die Sitzungszeit/ nach

den Umständen und der Menge der vorhandenen Gefchäfte/
entweder verlängert, oder aber nach Verstuß derselben die

Versammlung entläßt.
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18. An einem der ersten Verfammlungstage der

ordentlichen FrüylingSsitzmigen wird dem großen Rathe die

letztjährige Generalrechnung über die Einahmen und
Ausgaben des Cantons vorgelegt.

19. Während seiner Versammlungszeit wird so oft
Sitzung gehalten / als es die Geschäfte erfordern.

20. Der Präsident desselben stellt die Sitzungen an,
und läßt in dieselben bieten.

21. Er kann die Sitzung nicht eröffne« / bis acht und

neunzig Mitglieder / als die absolute Mehrheit des Tribu- ^
nals/ zugegen sind.

22. Ihm kommt das Recht zu/ die Sitzung nach

Gutsinden aufzuheben.

2Z. Kein Mitglied des großen Rathes kann den

Sitzungen beywohne«/ es habe dann vorher den vorge-
schriebenen Eyd geleistet.

24. Die Mitglieder sollen sich mit anständiger Kleidung

/ und mit einem Seitengewehr (Degen) versehen, in
den Versammlungen einfinden.

Form der Berathung.

25. Alle Geschäfte, die der große Rath zu behandeln

hat / sollen durch den Präsidenten / spätestens Tags vorher/
auf die Traktanda gefetzt werden.

26. Das Verzeichniß der Traktanda ist zur Einsicht

der Mitglieder in der Canzley aufgehängt.

27. Die von dem kleinen Rathe vorzutragenden
Vorschläge zn allgemeinen Gesetzen nnd Verordnungen sollen
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nicht sogleich in Berathung gezogen / sondern vorerst — als

auf einen bestimmten Tag zu behandelnde Geschäfte —

angezeigt/ und für wenigstens zwey Tage lang zur Einsicht

in die Canzley gelegt werden.

28. Alle und jede Geschäfte sollen zuerst vor dem

kleinen Rathe behandelt werde«/ bevor ste vor den großen

Rath gelangen.

29. Jedem Mitgliede der Versammlung bleibt jedoch

unbenommen/ über Gegenstände / welche nicht in der

Umfrage liegen / fowohl Mahnungen als Anzüge zu machen.

so. Keine Mahnung und kein Anzug darf aber mündlich

geschehen ; sondern ste müssen in Schrift verfaßt / abgelesen

uud dem Sekretariat überreicht werden.

Zi. Wer entweder eine Mahnung oder einen Anzug
machen will/ muß solches dem Hghrn. Amts-Schultheißen
oder dessen Statthalter anzeigen / und von demselben zu

deren Ablesung aufgerufen werden.

32. Mahnungen / das sind : folche Begehren und

Einfragen / die sich auf bereits ertheilte Aufträge / oder

auf die Handhabung wirklicher Verordnungen beziehen /
diefe sollen sogleich in die Umfrage gebracht werden, und

die Versammlung hat zu entscheiden: Ob die Mahnung
der Erheblichkeit würdig sey / oder nicht?

33. In dem letztern Fall ist die Mahnung von der

Hand gewiesen; in dem ersten hingegen wird dieselbe dem

kleinen Rathe zugesendet / der dann seinen Rapport darüber

in einer für jeden vorkommenden Fall besonders zu
bestimmenden Zeit zu erstatten gehalten ist.

34. Eigent-
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34. Eigentliche Anzüge aber / das find solche Vor-
schlage/ die fich weder auf den in der Umfrage liegenden
Gegenstand/ noch auf bereits ertheilte Aufträge oder aus
die Handhabung wirklicher Verordnungen beziehen/ dürfen
nicht in der gleichen Sitzung / in welcher ste gemacht worden

stnd/ in die Umfrage gebracht werden.

35. Der Amts-Schultheiß oder sein Statthalter trägt
einen solchen Anzug in einer der drey nächst darauf
folgenden Sitzungen vor/ um zu wissen: Ob der große Rath
den gethanen Anzug für wichtig genug haltt/ um an den

kleinen Rath überwiesen zu werden.

36. Der kleine Rath dann wird die ihm solchergestalt

zugeschickten Anzüge in Untersuchung nehmen, und entweder
noch während der gleichen Sitzungszeit / oder doch in der

ersten Woche der nächstfolgenden Sitzungszeit/ feinen Rapport

darüber erstatten; diesem dann wird er, wenn er dem

Antrage beypflichtet/ den erforderlichen Gesetzesvorschlag

beyfügen; wenn er aber den Anzug für unthunlich hätt/
so wird er solches dem großen Rathe unter Bekanntmachung
seiner Gründe anzeigen.

37. Ueber jedes Geschäft frägt der Präsident zuerst

die Mitglieder derjenigen Commission, welche dasselbe

vorberathen har, namentlich um ihre Meynung an / fodann

im Allgemeine«/ die Mitglieder des kleinen und des großen

Rathes.

38. Wenn ein Mitglied seine Meynung eröffnet hat/
so kann es in der gleichen Umfrage nicht zum zweyten

Male zu demselben Geschäfte reden, es wäre denn um eine

I. F
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irrige Thatsache zu widerlegen, was aber mit möglichster

Kürze und ohne weiteres Eintreten in das Geschäft selbst,

geschehen soll.

Z9. Jedes Mitglied soll stch bestreben, seine Meynung
kurz, deutlich und ohne Wiederholungen zu geben,
insonderheit aber ohne Einmischung fremder Gegenstände, noch

einiger Anzüglichkeiten; auch soll keines dem andcrn in die

Rede fallen, uoch das Wort nehmen, ohne einen Schluß
zu ziehen.

Form des Abmchreno.

40. Der Präsident trägt die Fragen vor, über welche
der Rath abstimmen soll, und eröffnet die Resultate aller
Abstimmungen.

41. Er fetzt immer zwey einander entgegengesetzte

Meynungen nach einander WS Mehr.

42. Sind mehrere Meynungengefallen, die einander

untergeordnet find; fo läßt er zuerst über die allgemeine
Frage: Ob man eintreten, oder nicht eintreten wolle?
abstimmen, und steigt stufenweise zu den untergeordneten

Meynungen herab.

43. Wenn vorgeschlagen wird: der Rath solle über

einen Gegenstand nicht eintreten ; so wird dieses vor allem
aus ins Mehr gesetzt. Das nämliche geschieht hierauf,
wenn eine mehrere Untersuchung gefordert wird.

44. Soll über die von dem kleinen Rathe vorgeschlagenen

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse abgestimmt

werden; so wird zuerst ins Mehr gesetzt, ob man fie gatt!
oder nur zum Theil genehmigen wolle?
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45. Wird letzteres erkennt; so wird über jeden Artikel
desselben insbesondere abgemehret.

46. Dieso einzeln angenommeneArtikelstnd als erkennt

anzusehen / und kommen bey einem folgenden Vortrage
des gleichen Geschäftes in keine neue Berathung.

47. Die nicht angenommenen Artikel hingegen wer-
den mit Anzeige der darüber gefallenen Bemerkungen, zur
weiteren Ausarbeitung, so wie zu einem neuen Vortrage,
an den kleinen Rath zurückgeschickt.

4s. Zu gleichem Ende werden auch eben dahin
verwiesen, die vorgeschlagenen Zusatz-Artikel, in so fern die

Versammlung sie dessen werth zn seyn erachtet.

49. Ueber alle diese Artikel ist der kleine Rath
gehalten, den Vortrag zu erstatten, da dann über seine

diesörtigen zweyten und folgenden Vorfchlöge auf gleichem

Fuß wieder muß abgemehret werden.

5«. Das Stimmengeben geschieht durch Aufstehen.

51. Sind die Stimmen gleich getheilt, so entscheidet

der Präsident.

52. Für die Aufhebung oder Abänderung bestehender

Gesetze werden zwey Drittel Stimmen erfordert.

53. Das Stimmenzählen liegt denjenigen zwey
Mitgliedern der Versammlung ob, die zu Anfang der Sitzungszeit

zur Bedienung des Tribunals stnd erwählt worden.

64. Während daß über einen Gegenstand abgestimmt

wird, und die Stimmen gezählt werden, foll die Thür des

VerfammlungszimmerS verschlossen seyn.

F 2
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55. Dieser unter der Rubrik : Form des Abmehrens,
enthaltene Titel des gegenwärtigen Reglements ist nur auf
eine Probezeit von zwey ordentlichen Sitzungszeiten
angenommen/ und soll nachher aufö neue in die Umfrage
kommen.

Form der Wahlen.

56. Alle von dem grossen Rathe zu besetzenden Stellen

werden durch geheimes Stimmenmehr vergeben.

67. Man bedient stch dazu einfarbiger Ballonen.

68. Zu jeder Stelle giebt der StaatSrath einen

doppelten Vorfchlag ein; derselbe kann aber von jedem

Mitgliede der Versammlung vermehrt werden.

59. Niemand soll einen Verwandten in die Wahl
vorschlagen können, dem er abtreten muß, und eben so

wenig kann für eine Stelle in dem kleinen Rathe, dem

Appellationsgerichte / nnd dem obern Ehegerichte / jemand

itt die Wahl kommen, dessen Vater / Sohn, Bruder oder

Halbbruder bereits in demselben Tribunal sttzt.

60. Für bleibende Stellen und eigentliche Aemter

ist jedermann befugt die Wahl auszuschlagen. Für
Gesandtschaften hingegen und befondere Aufträge kann

niemand die Wahl ausschlagen; dem Erwählten bleibt jedoch

unbenommen, stch nachher schriftlich um die Entlassung

zu bewerben.

61. Ueber alle diejenigen, welche in der Wahl stnd,

wird ballottirt, und das Verzeichniß der Kandidaten wird
in der ersten Wahl, wenn deren fünf oder mehr sich in der

Wahl besinden, gleich auf vier reduzirt.
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62. Diese vier Kandidaten werden in einer zweyten
Wahl auf drey, und diese drey in einer dritten Wahl auf
zwey reduzirt.

63. Sind überall nur vier Kandidaten vorgeschlagen

worden, so werden sie gleich in der ersten Wahl auf drey
reduzirt; fo wie auf zwey, wenn ihrer nur drey wären
vorgeschlagen worden.

64. In der letzten Wahl, bey welcher immer nur
zweyKandidaten im Vorfchlag feyn können, wird derjenige
zur Stelle ernennt, der die meisten Stimmen gehabt hat.

65. Wenn ein Kandidat bereits in einer der
vorgehenden Wahlen 98 Stimmen, als die Hälfte des vollzähligen

Tribunals, auf sich vereiniget; fo ist derselbe erwählt,
und eö bedarf keiner weitern Wahl.

66. Bey diesen geheimen Wahlen stimmt der Präsident
mit.

67. Sind die Stimmen gleich getheilt, so entscheidet

das Loos.

68. Das Austheilen der Ballonen, so wie das Zähleu

derselben, liegt denjenigen zwey Mitgliedern der Versammlung

oh, die zu Anfang der SitzungSzeit zur Bedienung
des Tribunals sind erwählt worden.

Bestimmung des Abrritts.

69. Wer bey einem Geschäfte persönlich interessirt

jst, der muß bey dessen Behandlung abtreten.

7«. Eben so treten ab: Die Blutsverwandten in auf-
und absteigender Linie als: Vater, Großvater, Sohn,
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Sohnssohn und Tochtersohn; so wie diejenigen, welche im
ersten Grade der Setteuwandtschaft verwandt find, als:
Bruder und Halbbruder; dann, von der Schwägerschaft:
der Schwiegervater, der Tochtermann, die Ehemänner
der Großmütter oder Großtöchter, und die Schwäger.

71. Jn den hier genannten Graden derSckwägerschaft

trittet man dennoch ab, wenn schon eine Ehescheidung

vorgegangen ist.

72. Gleicher Abtritt hat bey den Wahlen statt.

7Z. Bey Behandlung allgemeiner Staats - und Re-
gierungsgeschäfte hat kein Abtritt Platz.

74. Wenn Jemand zum Abtritt vermahnt wird, und

sich dessen weigert ; so entscheidet der große Rath auf der

Stelle, jedoch unter feinem und feiner Verwandten
Austritt: Qb es der Fall des Abtritts fe« oder nicht?

76. Gegenwärtiges Reglement foll gedruckt und an die

Mitglieder des kleinen und großen Rathes ausgetheilt
werden.

Alfo befchlossen in der großen Rathsversammlung, in
Bern, den 6. Juny 18«Z.

Der AmtS-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Namens des großen Raths,

der Staatsschreiber, ^

Thormann.
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Dekret.
Eintheilung des Cantons Bern in zwey und

zwanzig Aemter.

Ä)ir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß

Wir, nach angehörtem Vortrage des kleinen Rathes, zu

Einführung der untergeordneten Behörden folgende
Eintheilung des Cantons bestimmt und festgefetzt haben, demnach

dann

verordnen:
1) Das Gebiet deö CamonS Bern ist, in Hinstcht

auf die Verwaltungsgefchäfte und das Gerichtswesen, in
Amtsbezirke eingetheilt.

2) Jeder Amtsbezirk ist hinwieder in Kirchspiele

eingetheilt.

3) Jedes Kirchspiel faßt eine oder mehrere Gemeinden

in stch.

4) Die Amtsbezirke stnd folgende:

I. Der Amtsbezirk von Sern.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Bern, Muri,
Wöchigen, Stettlett, Bolligen, Bremgarten, Kirchlindach,
Wohlen, Bümpliz, Köniz, und Oberbalm.
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Er erstreckt stch über den Lauf der Aare / von da weg/

wo ste das Amt Thun zu berühren aufbort, bis da, wo

ste das Amt Aarberg zu berühren anfängt.

Hauptort: Bern.

II. Der Amtsbezirk von Seftigen.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Belp /

Gerzensee/ Kirchdorf/ Gurzelen/ Wattenwyl/ Thürnen/
Rüeggisberg/ und Zimmerwald.

Der Hauptort wird / weil kein obrigkeitliches Gebäude'

daist, erst nach der Besatzung des Amtes zu bestimmen

seyn.

III. Der Amtsbezirk von Schwarzenburg.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Wahleren /
Guggisberg / und Albligen.

Hauptort: Schwarzenburg.

IV. Der Amtsbezirk von Saupen.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Neuenegg/
Laupen/ Ferenbalm/ Mühleberg/ und Frauenkappelen;
dann den Bernischen Ortschaften der Kirchgemeinde

Kerzers.

Hauptort: Laupen.

V. Der Amtsbezirk von lLrlach.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Siselen/ Ins/
Gampelen/ Erlach/ und Vinelz.

Hauptort: Er lach.
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VI. Der Amtsbezirk von Nxdau.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: WalperSwyl,
Teuffelen Suz, Ligerz, Twann, Nydau, Bürglen /
Gottstatt, und Mett.

Er erstreckt stch über den ganzen Bieler-See, info
weit derselbe zum Eanton Bern gehöre:

Hauptort: Nydau.

VII. Der Amtsbezirk von Büren.

Er besteht aus den Kirchgemeinden : Lengnau, Büren,
Diesbach, Wengi, Oberwyl, Rütti, und Arch.

Er erstreckt stch über den Lauf der Aare, von da an,
wo fie den Amtsbezirk zu berühren anfängt, bis da, wo

fie die Grenzen des Cantons verläßt.

Hauptort: Büren.

VIII. Der Amtsbezirk vsn Aarberg.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Rapferswyl,
Schüpfen, Affoltern, Lyß, Aarberg, Seedorf, Meykirch,
Radelfingen, Kappelen, Bargen, und Kalnach.

Er erstreckt fich über den Lauf der Aare, von da an,
wo fie den Amtsbezirk zu berühren anfängt, bis zu den

äußersten Grenzen des Amtsbezirks von Büren.

Hauptort: Aarberg.

IX. Der Amtsbezirk von Fraubrunnen.

Er besteht aus den Kirchgemeinden : Buchsee,

Jegenstorf, Grasenried, Limpach, Bämrkinden, und
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Utzenstorf; dann den Bernerifchen Ortschaften der

Kirchgemeinde Messen.

Er erstreckt sich über den Lauf der Emmen, von da

an, wo sie dcn Amtsbezirk zu berühren anfängt, bis da,
wo sie die Grenze des Cantons verläßt.

Hauptort: Fraubrunnen.

X. Der Amtsbezirk von Vurgdsrf.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Krauchthal,
Hindelbank, Kirchberg, Koppigen, Wyningen, HeimiSwyl,
Burgdorf, Oberburg, und HaSli.

Er erstreckt sich über den Lauf der Emmen, von da

an ' wo sie den Amtsbezirk zu berühren anfängt, bis zu

der äussersten Grenze des Amtsbezirks von Fraubrunnen.

Hauptort: Burgdorf.

XI. Der Amtsbezirk von Wangen.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Seeberg,
Herzogenbuchsee Ursenbach, Wangen, Oberbipv, und

Niederbipp.

Er erstreckt stch übcr den Lauf der Aare, von da an,
wo sie untcr Solothurn wieder zum Canton gehört, bis
da, wo sic den Amtsbezirk von Aarwangen zu berühren
anfängt.

Hauptort: Wangen.

XII. Der Amtsbezirk von Aarwangen.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Aarwangen,
Wynau, Roggwyl, Langenthal, Thnnstetten, Bleyenbach,

Lozwyl, Melchnau, MadiSwyl, und Rohrbach.



91

' Er erstreckt stch über den zum Canton gehörigen Theil
der Aare, von da weg / wo sie den Amtsbezirk von

Aarwangen zu berühren anfängt/ bis da wo ste in den Canton

Aargau tritt«.

Der Hauptort wird / weil kein obrigkeitliches Gebäude

da ist / erst nach der Besatzung zu bestimmen feyn.

XIII. Der Amtsbezirk von Trachselmald.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Huttwyl,
Eriswyl, Dürrenroth, Walteröwyl, Affoltern, Sumis-
wald, Trachselmald, Lüzelfluh, und Rügöau.

Er erstreckt stch über den Lauf der Emmen, von da

an, wo ste den Amtsbezirk zu berühren anfängt, bis an
die äusserste Grenze des Amtsbezirks von Burgdorf.

Der Hauptort ist dem kleinen Rathe zu bestimmen

überlassen.

XIV. Der Amtsbezirk vsn Signau.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Rüderswyl,
Lauperöwyl, Signau, Langnau, Trub, Tschangnau,
Eggiwyl / und Röthenbach.

Er erstreckt stch über den Lauf der Emme«/ bis da,
wo st'e den Amtsbezirk von Trachselmald zu berühren
anfängt.

Der Hauptort wird, weil kein obrigkeitliches Gebäude
da ist, erst nach der Besatzung zu bestimmen sey«.
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XV. Der Amtsbezirk von Ronolsingen.

Er besteht aus den Kirchgemeinden : Ober-Diesbach,
Wichtrach, Münsigen, Worb, Walkringen, Biglen,
Höchstetten und Wyl.

Der Hauptort wird, weil kein obrigkeitliches Gebäude

da ist, erst nach der Besatzung zu bestimmen seyn.

XVI. Der Amtsbezirk vsn Thu».

Erbestehtaus den Kirchgemeinden: Schwarzenegg,
Steffisburg, Thun, Siegriswyl, Hilterstngen/ Amsol-

dingen, Thierachern, und Blumenstein.

Er erstreckt stch über den ganzen Thuner-See, so wie
über den Lauf der Aare, von deren Ausfluß aus dem

See, bis da, wo sie den Amtsbezirk von Thun zu berühren

aufhört.

Hauptort: Thun.

XVII. Der Amtsbezirk von Nieder-Simmenthal.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Spiez, Mutigen

Wimmis, Diemtigen, Erlenbach, Därftetten und

Oberwyl.

Hauptort: Wimmis.

XVIII. Der Amtsbezirk von Ober-Simmenthal.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Boltigen,
Zweysimmen, St. Steffan, und Lenk.

Wohnort des Oberamtmanns: Blankenburg.
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XIX. Der Amtsbezirk vsn Saanen.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Saanen,
Lauinen, Gsteig, und Ablentschen.

Wohnort des Oberamtmanns ist unbestimmt.

XX. Der Amtsbezirk vsn Frutigen.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Adelboden,

Frutigen, Reichenbach, nnd Aeschi.

Wohnort deö Oberamtmanns .'Teklenburg.

XXI. Der Amtsbezirk vsn Jnterlacken.

Cr besteht aus den Kirchgemeinden : Habkeren, St.
Beatenberg, Untersten, Ringgenberg, Brienz, Gsteig,
Grindelwald, Lauterbrunnen, und Leißigen.

Hauptort: Jnterlacken.

XXII. Der Amtsbezirk von Oberhasle.

Er besteht aus den Kirchgemeinden: Möhringen,
und Hasle im Grund.

Hauptorr: M ey ringen.

5) Die Kirchspiele bleiben dieselben, Wieste es gegen-

wärtig stnd, und bedürfen daher keiner nähern Grenz-
besttmmung.

6) Vorstehende Eintheilung bezieht stch blos auf die

allgemeine, oder die Cantonal-und OrtS-Administration,
keineswegs aber auf die Verwaltung der Gemeindsgüter;
diefe stnd das Privateigemhum ihrer Antheilhaber, deren

Rechte, obschon ste unter den allgemeinen Polizey-Verord,

nungen stehen, in keiner Rücksicht gekränkt werden sollen.
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7) Eben so werden auch hier allen Städten,
Landschaften Gemeinden und Partikularen / ihre vormals
besessenen Rechte und Freyheiten wieder zugesichert ; in so

fern sie nicht durch die Vermittlungsakte ausgehoben, oder

mit den darauf sich gründenden Einrichtungen unverträglich
sind.

8) Indessen kann doch keine Stadt, Landschaft /
Gemeinde oder Partikular / in Abweichung von der

allgemeinen Regel/ auf die Ausübung ehevoriger Rechte und

Freyheiten Anspruch machen />es seye dann / daß dieselben

vorerst von dem kleinen Rathe in Rücksicht auf ihre
Verträglichkeit mit der Mediations - Akte und der jetzigen

Cantonal - Einrichtung untersucht / und ganz oder znm

Theil aufö neue anerkennt und bestätiget worden seyen.

Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt und an gewohnten

Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Unserer großen RathS-Versammlung, den

3. UNd 10. JUNY 1803.

Der AmtS-Schultheiß /

R. vonWattenwyl.
Namens des großen Raths /

der StaatSschreiber /
Thormann.



95

Verordnung
zu Einführung der untergeordneten Behörden

des Cantons Bern.

Ä)ir Schultheiß/ klein und große Räthe
des Cantons Ber N/thun kund hiermit: daß Wir nach

angehörtem Vortrage Unsers kleinen Raths / zu Einführung

der untergeordneten Behörden des CamonS / bestimmt

und festgesetzt haben, was hiernach folget/ demnach dann

verordnen:
I. Eintheilung des Cantons.

1. Der Canton Bern ist nach der Verordnung vom

10. Junius 180Z in zwey und zwanzig Amtsbezirke

eingetheilt.

2. Jeder Amtsbezirk ist hinwieder in mehrere Kirchspiele

eingetheilt.

Z. Jedes Kirchspiel fasset eine oder mehrere Gemeinden

in fich.

4. Bey Kirchspielen, die zum Theil zu einem andern

Canton gehören, haben die Vorschriften dieser Verordnung

nur auf denjenigen Bezirk Bezug, der in dem Canton

Bern liegt.
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II. Obrigkeitliche Beamte und
Stellen.

6. In jedem Amtsbezirk sind aufgestellt:

ein Oberamtmann/
ein Amtsstatthalter,
ein Amtsgericht,
ein Amtsschreiber, und

ein Aintöweibel.

6. Der Amtsbezirk von Bern macht hiervon eine

Ausnahme, indem hier, wegen des Sitzes der Cantons-

Regierung, mehrere Beamte, so wie nähere Bestimmungen

ihrer Verhältnisse und Obliegenheiten nöthig sind, waö in
einer nachgehenden Verordnung festzusetzen seyn wird.

7. Jn jedem Kirchspiele sind aufgestellt :

ein Gericht,
ein Chorgericht,
einer oder mehrere Gerichtsweibel.

8. Wo die Oertlichkeit eö mit sich giebt, oder eine

alte Uebung es vermag, da kann jedoch der kleine Rath
zwey oder mehrere Kirchspiele oder auch ganze Aemter, in
einem einzigen Gerichtsbezirk vereinigen, nur darf in
derfelben Kirchgemeinde nicht mehr als ein Gericht feyn.

9. Jn jeder Gemeinde ist auch aufgestellt :

Ein Stadtrath, oder Gemeindsvorgesetzte, nebst

den weiter erforderlichen Beamten.

10. Zu allen diesen Stellen kann, mit alleiniger

Ausnahme des Oberamtmanns und deö Amtschreibers,
niemand
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niemand gewählt werden, der nicht in dem betreffenden

Amtsbezirk mit Grundeigenthum angesessen oder darinn
verburgert ist.

I. Der Oberamtmann.

11. Der Oberamtmann wird von dem kleinen Rath
ernennet.

12. Um gewählt zu werden / muß man verheyrathet
seyn oder gewesen seyn. Man muß auch sowohl der

Verburgerung / als deö Alters und des Eigenthums halber,
diejenigen Requisite haben/ welche erforderlich stnd, um
unmittelbar von feiner eigenen Zunft in den großen Rath
gewählt zu werden.

iZ. Er muß an dem Hauptorte feines AmtS wohnen,

wenn nicht befondere Ausnahmen zugelassen stnd.

14. Seine Amtsverwaltung dauert fechS Jahre, und

er bleibt während dieser Zeit auf feinem Amte; er werde

denn von der Regierung befördert oder abgerufen.

15. Für die erste Besatzung wird jedoch die Amts-
dauer für die Oberämter: Seftigen, Büren Aarberg,
Trachselmald, Konolstngen, Nieder - Simmenthal und
Jnterlacken, auf sieben Jahre, und die der Oberömter:
Schwarzenburg, Laupen, Nydau, Aarwangen, Signan,
Ober-Simmenthal und Frutigen, auf acht Jahre gesetzt;

alldieweil hingegen die Amtsdauex für die Oberämter:
Erlach, Fraubrunnen, Burgdorf, Wangen, Thun, Sanen

und OberhaSle, bey sechs Jahren verbleibt, und in
Bezug auf die Stellen des Amtsbezirkes von Bern erst

noch festzusetzen seyn wird.

I. G
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16. Der Oberamtmann muß alljährlich vo« dem

kleinen Rathe bestätigt werden.

17. Er wird von dem kleinen Rathe beeydigt ; der

Oberamtmann beeydigt hingegen die Gerichte und die

untergeordneten Beamten seines Amtsbezirks.

18. Er ist der Stellvertreter der Regierung in seinem

Amte; er besorgt die Vollziehung der allgemeinen

Verordnungen, so wie der Befehle der Regierung.

19. Durch ihn gehen alle Schreiben und Begehren
an die Regierung. Ohne fein Vorwissen und allfälligen
Bericht wird von diefer kein Zutritt gestattet, ausser in
denjenigen Fällen, wo gegen den Oberamtmann oder

desselben Stellvertreter geklagt würde, als in welchen

Fällen man sich in Uebergehung desselben geradezu an die

Regierung wenden kann.

20. Wenn er eine Sache nicht an die Regierung
gelangen lassen will, so ist er pflichtig, der begehrenden

Parthey die Gründe seines Abschlags schriftlich
mitzutheilen.

21. Er wacht über die öffentliche Ruhe, die Sicherheit
und die gesetzliche Ordnung in seinem Bezirke, so wie über,
die Amtsführung der unter ihm stehenden Beamten.

22. Er hat das Recht, den Versammlungen der Stadträthe

und Gemetndsvorgesetzten in feinem Amtsbezirke

beyzuwohnen, jedoch ohne Stimmrecht.

23. Jhm stehen ihre Protokolle, so wie ihre Rech-

nungen, zur Einsicht offen.

24. Er hat in vormundschaftlichen Angelegenheiten,

so wie in Rechtssachen, alle die Rechte und Befugnisse,
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welche die GerichtSsatznng und andere obrigkeitliche Ver.
ordnungen den Amtleuten ertheilen / in^so fern nickt beson.

dere Vorschriften etwas anders bestimmen.

25. Er hat die Obliegenheit/ Partheyen/ die im Be.
griffe sind / gegen einander einen Rechtsstreit anzuheben,
auf das Begehren der einen derfelben vor stch zu bescheiden

/ und sie als Friedensrichter zur fteundlichen Beylegung
ihres Zwistes zu vermahnen. Er darf keiner Parthey
das Recht öffne«/ eö feye denn vorerst dieser Versuch einer

freundlichen Beylegung vor sich gegangen.

26. Wenn eine zu diesem Behuf vor seine Audienz
beschiedene Parthey nicht erscheint so verfällt sie / über die

der Gegenpart zu bezahlenden Tagkosten aus/ in eine Buße

von fünf Franke«/ und von zehn Franken im Wiederho-
lungöfalle.

2?. Erfcheint der Beklagte bey der zweyten Citation
wieder nicht/ so soll derselbe nicht nur zu der obigen Buße
verfällt / sondern eS soll auch / dessen ungeachtet / über den

streitigen Gegenstand selbst abgesprochen werde«/ falls die

Sache unter der Competenz der Oberamtmanns ist>; über-
steigt eS aber diefelbe: so wird er dem Kläger lediglich
das Recht öffnen.

28. Die Begehren von einer oder mehreren Kirchge-
meinden / um Einsetzung eines Friedensrichters in denselben/

sollen vor de» kleinen Rath gelange« / als welchem
das Angemessene zu verfügen überlassen ist.

29. In alle» Civil-Streitigkeite»/ welche den Werth
von fünf und zwanzig Franken nicht übersteigen, ist er

absoluter Richter. Er spricht über dieselben endlich ab/
G 2
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ohne daß eine schriftliche Prozedur darüber verführt werden

darf.

30. Jn den diese Competenz übersteigenden Civil-
Streitigkeiten werden die ordentlichen Prozeduren vor semer

Verhör instruirt; er spricht aber für stch allein keine Ur-
theil, ausgenommen in denjenigen Fällen, wo es um einen

bloßen Tagkosten zu thun ist, als worüber er absoluter

Richter ist.

31. Er verweist hingegen alle Prozeduren in Streitsachen,

die solche Competenz übersteigen, so bald es in
der Hauptsache oder in Beyhändeln um einen Spruch zu

thun ist, und nicht bloß einen Tagkosten betrifft, an das

Amtsgericht.

32. Er ist einzig Ober-Polizeyrichter in seinem

Amtsbezirke und als solcher verführt er von AmtSwegen alle

Prozeduren in Frevelfachen.

33. Diejenigen Frevelfälle, deren Strafe eine Geldbuße

von fünfzig Franken, oder eine Gefangenschaft von
drey Tagen, nicht übersteigt, beurtheilt er inappellabel.

Jn Fällen, welche diese seine Competenz übersteigen, hat
die Weiterziehung vor das AvpellationSgericht statt.

34. Er urtheilt in erster Instanz, unter Vorbehalt
des Rekurses an den kleinen Rath, über alle streitigen

Administrationsfälle.

35. Er nimmt Anzeigen über begangene Verbreche«

ab, hat die Glaubwürdigkeit derfelben zu prüfen, ihre>

Wahrheit auszumitteln; zu dem Ende sowohl den

Angeschuldigten als aber allfällige Zeugen zu verhören, gegen



101

den erstern VorführungS- und Verhaftöbefehle zu erlassen,

und eine ordentliche Criminal-Prozedur mit demselben zu

verführen; wohey er aber verpflichtet ist, zwey Beysitzer
des Amtsgerichts, der Kehr nach, beyzuziehen.

Z6. Er stndet alle diese Prozeduren dem Appellations-
gericht ein/ um die Vollständigkeit derselben zu beurtheile».

Z7. Die von dem Appellationsgerichte als vollständig
erkennte Prozeduren legt er dem Amtsgerichte zur
Beurtheilung vor. Jm liegt auch ob, die gesetzlich ausgesprochenen

Criminalurtheile in Vollziehung zu setzen.

Z«. Der Oberamtmann wird sich denjenigen
Obliegenheiten zu unterziehen haben, welche ihm in Betreff
der ökonomischen Verwaltung der in seinem Amtsbezirke

gelegenen, dem Canton zugehörige«, Domainen nnd
Gefälle möchten übertragen werden.

Z9. Es wird dem Oberamtmann ein Amtöstatthalter
beygeordnet, der denselben in Fällen von Krankheit,
Abwesenheit oder dringenden Geschäften vertreten soll. Derselbe

wird auf den doppelten Vorfchlag des OberamtmannS von
dem kleine« Rathe ernennt und beeydiget.

II. Das Amtsgericht.

40. Das Amtsgericht besteht aus dem Oberamtmann

«nd seinen vier Beysitzern. Der Oberamtmann führt den

Vorsitz. Er fragt die Beysitzer um ihre Meynung an,
eröffnet nachher die feinige, setzt darauf das Mehr, und

entscheidet bey gleich getheilten Stimmen.
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41. Die Beysitzer werden aus dem einfachen Vorschlage
des Oberamtmanns / und dem doppelten Vorschlage des

Amtsgerichts, von dem kleinen Rathe gewählt.

42. Die Dauer dieser Stellen ist auf vier Jahre
gesetzt, doch sind die austretendenMitglieder wieder wählbar.

43. ES führt über seine Verhandlungen ein
absonderliches Protokoll.

44. Seine Akten müssen von dem Amtsfchreiber

unterzeichnet und mit dem Siegel des Oberamtmanns
versehen sey«.

45. Zu Abfassung eines Urtheils muß das Amtsgericht

vollzählig versammelt seyn, und aus fünf Nichtern bestehen.

46. Jm Fall wegen Abwesenheit, Verwandtschaft,
oder sonst, das Amtsgericht nicht vollzählig seyn sollte, so

soll dasselbe durch den Oberamtmann aus der Zahl der

Statthalter, der Gerichtsbesitzer, oder mit andern
ehrbaren Männern ergänzt werden.

47. Jn Abwesenheit des Oberamtmanns führt der

erste Beysitzer dm Vorsitz.

48. Das Amtsgericht ist Richter über alle CivilfSlle,
deren Beurtheilung nicht unter der Competenz des

Oberamtmanns ist.

49. ES beurtheilt ohne Weiterziehung alle Civilfälle,
deren Gegenstand die Summe der zweyhundert Franken

nicht übersteigt.

50. Es beurtheilt in erster Instanz, alle Criminal-
vergehen seines Amtsbezirks, auf die ihm von dem

Oberamtmann vorzulegenden Prozeduren.
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51. Auf Verlangen des Oberamtmanns wird einer
der Beysitzer, in vorkommenden Fällen, die Verrichtungen
von Fiskal und auch die von öffentlichem Ankläger über,
nehmen.

62. Dem Inquisiteti wird frey gestellt, an einen be.

liebigenDefenfor zu sprechen, der an dem Tage des Urtheils
seine Vertheidigung vor dem Amtsgerichte übernehme.

> III. Der Amtsschretber.

53^ Er wird von dem kleinen Rath ernennt, und
muß alljährlich bestätigt werden.

64. Um gewählt zu werden, muß man Notarius seyn.

66. Er ist derAudienz-Sekretariuö desOberamtmanns,
und bedient das Sekretariat des Amtsgerichts.

66. Er führt über die Verhandlungen dieser verschiedenen

Stellen, fo wie über diejenigen Kontrakten, welche

Unterpfandsrecht tragen, besondere Protokolle, und unter,
zeichnet eigenhändig alle in seiner AmtSschreiberey anSge-

fertigten Akten und Befehle.

57. Er hält stch die zu Besorgung der Geschäfte

erforderliche Anzahl von Gehülst«, und ist für deren

Verhandlungen verantwortlich.

58. Er hängt Vorzüglich von feinem Amtmau« ab,
und ist gehalten, dessen die Amtsgefchäfte betreffenden

Aufträgen nachzukommen.

69. Jn Erwartung einer neuen Verordnung über die

Rechte und Pstichten der Amtsschreiöer, hat er stch an die

Vorschrift der Verordnung vom Merz 1772. zu halte»;
in so weit sie »ich; durch neuere Gesetze aufgehoben feyn

mag.
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IV. Der Amtsweibeî.

6«. Er wird von dem kleinen Rath auf den doppelten

Vorschlag des Amtmanns gewählt.

61. Jhm liegt die Bedienung der amtlichen
Audienz ob.

62. Er hat die gleichen Rechte und Pflichten wie die
* Gerichtsweibel.

V. Das Gericht.

63. Das Gericht besteht aus dem Oberamtmann,
seinem Gerichtsstatthalter als gewöhnlichen Präsidenten,
und je nach der Größe des Bezirks aus vier bis acht

Beysitzern. Wenn mehrere Kirchgemeinden zu einem

einzigen Gerichtsbezirke gehören, so müssen wenigstens so viel
Beysitzer als Kirchgemeinden seyn und aus jeder Kirchgemeinde

ein Beysitzer dazu genommen werden.

64. Die Beysitzer werden auf einen doppelten
Vorschlag des Gerichts und der Stadträthe oder
Gemeindsvorgesetzten von dem Oberamtmann ernennt.

65. Der Gerichtsstatthalter wird aus der Zahl der

Beysitzer von dem Oberamtmann ernennt.

66. Er ist der eigentliche Unterbeamte des Amtmanns

in seinem Gerichtsbezirke.

67. Er hat also in demselben über die öffentliche

Ruhe, die Sicherheit und die gesetzliche Ordnung zu

wachen, und die dawider laufenden Handlungen dem

Amtmann anzuzeigen.
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68. Er vollzieht die ihm von dem Amtmann
zukommende» Befehle.

69. In dringenden Criminal-Fällen/wo die Natur
der Sache die Dazwifchenkunft des AmtmannS unmöglich
macht / liegt ihm die Erforschung der Wahrheit der Anzeige/

fowohl in Betreff des begangenen Verbrechens/ als des

muthmaßlichen Thäters / ob: Kraft dessen er das Recht und

die Pflicht hat / vorläufige Berichte aufzunehmen und

diejenigen/ gegen welche Verdacht obwaltet/ fest halten zu
lassen, fie zu verhören/ dem Amtmann darüber Bericht
zu erstatte« / und ste ihm, je nach den Umständen, zuführen

zu lassen.

70. Dem Gericht kommt die urkundliche Bestätigung
aller Handänderungen oder Verpfändung von liegenden
Gütern in feinem Gerichtsbezirke zu. Die Eigenschaften
und die Form diefer gerichtlichen Verhandlungen, wird
das Gesetz bestimmen.

71. Das Gericht führt über feine Verhandlungen ein
eigenes Protokoll.

72. Seine Akten müssen von dem Amtsschreiber oder

dem dazu bestellten Sekretariuö unterzeichnet, und mit dem

Familiensiegel des Präsidenten versehen seyn.

76. Zu Abfassung eines gültigen Beschlusses müssen

wenigstens fünf Glieder zugegen feyn.

74. Jm Fall ihrer nicht fo viel sitzen könnten, wird
es von dem Gerichtsstatthalter vorzüglich aus der Zahl
der Vorgesetzten und in Ermangelung derselben, von den

in der Gemeinde sitzenden ehrbaren Hausvätern ergänzt.
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75. Das Gericht hat ferner —mit Ausnahme jedoch

des Rechts, Streitfache» zu unterfuchen und^u entscheide»/

als unter welcher Ausnahme auch die Schuldbetreibungen
begriffen seyn sollen—alle diejenigen Befugnisse und
Obliegenheiten/ welche durch die Gerichtöfatzung den Gerichten
zukommen.

VI. Das Chsrgericht.

76. ES besteht aus dem Oberamtmann / feinem Statthalter

als Vice-Präsident/ dem Pfarrer des OrtS/ oder

zweyen (wenn deren mehrere sind)/ und noch vier Beysitzern.

77. Die Beysitzer werde«/ auf einen doppelten
Vorschlag deS Chorgerichts und der GemeindSvorgefetzten/ vo»
dem Oberamtmann ernennt.

78. Der Pfarrer ist zugleich der Aktuarius des

Chorgerichts. '
>

79. Er führt über die daherigen Verhandlungen ein

eigenes Protokoll.

80. Alle Schreiben und allfällige öffentliche Akte»

werden fowohl von dem Präsidenten als von dem Pfarrer
unterzeichnet/ und dem Amtmann zur Einsicht und zur
Besiegelung überschickt.

81. Zu Abfassung eines gültigen Beschlusses müssen

wenigstens fünf Glieder zugegen feyn.

82. Jm Fall ihrer nicht fo viel sitzen könnte» / wird
es vo» dem Statthalter vorzüglich aus der Zahl der

Vorgesetzte»/ und in Ermangelung derselben / von den in der

Gemeinde sitzenden ehrbaren Hausvätern ergänzt.
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«3. Dem Chorgericht find seine Rechte und Pflichten
in den Ehegerichtssatzungen vom Jahr 1787. angewiesen.

VII. Die Gerichtsweibel.

84. Sie werden auf einen doppelten Vorschlag der

Gerichte von dem Oberamtmann ernennt.

85. Sie warten jeder den Sitzungen seines Gerichts ab.

86. Der Kehr nach warten fie noch den Sitzungen
des Amtsgerichts ab.

87. Sie stehen unter den Befehlen des Oberamts,
«nd haben anbey auch den, Aufträgen des Gerichtsstatt,
Halters und der Gerichte nachzukommen.

88. Ihnen kommen die Rechte und Pflichten zu, welche

die Gerichtssatzung für die Weibel vorschreibt.

VIII. Die Gemeindsbehörden.

89. An Platz der Munizipalitäten und GemeindS-

kammer werden die vor der Revolution üblich gewesenen

Stadträthe und GemeindSvorgesetzten, nebst den nach de»

Bedürfnissen jeden Orts weiter erforderlichen Beamten,
wieder eingeführt, und zwar überhaupt und in so weit es

mit unsern gegenwärtige» neuen Einrichtungen verträglich
seyn mag, mit denjenigen Rechten uud Pflichten, die
denselben zugekommen find, oder obgelegen haben; es sey in
Bezug auf die Ortspolizey, die vormundschaftlichen
Angelegenheiten das Armenwesen, ihre Stadt - Gemeindsoder

Bürgergüter u. s. w. Alles jedoch unter der

Oberaufsicht des betreffenden Oberamtmanns.
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S0. Der erste Vorsteher jeder Gemeinde wird von dem

Sberamtmann aus der Zahl ihrer Vorgesetzten gewählt,
und ist sein Beamter in dem betreffenden Gemeindsbezirke.

91. Demselben liegt insbesondere die genaue Vollziehung

der ihm von dem Oberamtmann zukommenden

Befehle und Aufträge zu.

III. Einführung dieser Verordnung.

92. Der kleine Rath ist mit der Vollziehung dieser

Verordnung, und also mit der Einführung der darinn
enthaltenen neuen Einrichtung, beauftragt.

9Z. Die Art dieser Einführung und den Zeitpunkt
davon zu bestimmen, wird dem kleinen Rathe überlassen;

bis dahin aber dauern die jetzt bestehenden Einrichtungen
fort.

94. Er wird auch begwältigt, je nach den Umständen

die nothwendigen Abweichungen von der allgemeinen

Regel zu treffen, welche, der allgemeinen Wohlfahrt
unbeschadet zum Nutzen und Vortheil einzelner Landschaften/

Städte und Gemeinden gereichen würden, und wozu ihn
sowohl einige Artikel dieser Verordnung, als aber die

Verordnung vom 10. Junius 1803. berechtigen.

95. Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt und an die

betreffenden Behörden ausgetheilt werden.
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Also beschlossen in Unserer großen Rathsversammlung
in Bern, den 46., 17. und 20. Juny 180Z.

Der Amts-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Namens des großen Raths,

der Staatsschreiber

Thormann.

Verordnung
über den Bezug der Zehnden / Bodenzinse /

Primizen u. s. w.

3öir Schultheiß, klein und große Räthe des
Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß Wir auf
den Vortrag des kleinen Rathes, in Bezug auf die fernere

Entrichtung aller Bodenzinsen, großen Zehnden, Primizen
und aller übrigen Gefälle, bis zu ihrem Loskauf, erkennt

und beschlossen haben, demnach dann

verordnen:
1) Alle Bodenzinse, große Zehnden und Primizen,

sollen, bis zur Zeit wo ihr LoSkauf oder ihre Verwandlung

in einen fixen Kanon statt hat, von nun an und

ferner bezahlt werden, wie solches vor der Revolution

üblich war.
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2) Me übrigen Lehensgefälle aber follen für das

Jahr 180Z bezogen werden, wie es feit dem Jahr 1798

gefchehen. ^

3) Der kleine Rath w.ird zu dem Ende die hierzu

erforderlichen Verfügungen treffen.

4) Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt, öffentlich

bekannt gemacht und an den gewohnten Orten angeschlagen

werden.

Alfo befchlossen in Unferer großen Nathsversammlung,
den 25. INN« 1803.

Der Amts - Schultheiß,

R. v o n W a t r e n w y l.

Namens des großen Raths,.

der Staatsschreiber,

Thormann.

G e se tz.

Modisikationen des peinlichen Gesetzbuchs vom

4. May 1799.

Wir Schultheiß / klein und große Räthe
des Cantons Bern.

Nachdem Wir es Uns als einen der ersten Gegenstände

Unserer landesväterlichen Vorforge haben angelegen feyn
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lassen, den Zustand der peinlichen Gesetzgebung des Landes,
so wie Wir ste bey Unserm Regierungsantritte angetroffen
haben, in Betrachtung zu ziehen; nach sorgfältiger Prii>
fung derfelben dann Uns von der Unvollkommenheit ihrer
Grundanlage und von der Mangelhaftigkeit ihrer Vor»
schriften haben überzeugen müssen, zugleich aber UnS nicht
haben bergen können, daß dermalen bey einer gänzlichen

Abfchaffung des peinlichen Gesetzbuchs vom 4. May 1793

und seiner Supplemente die Beurtheilung der peinlichen
Fälle wider Unsern Willen der uneingeschränkten Willkühr
des Richters überlassen bliebe: so haben Wir dem Besten

der Sache am dienlichsten erachtet, einstweilen und bis
eine eigene vaterländische Gesetzgebung in peinlichenSachen
wird bearbeitet werden können, einerseits theils
durch Herstellung der wenigen vormaligen peinlichen Gesetze,

theils durch Aufhebung der rechtswidrigen und der offenbar

unzweckmäßigen Vorschriften des genannten peinlichen
Gesetzbuchs; andererseits dann durch eine Erweite-

ung der richterlichen Befugniß zu Sch ärfung fowohl als
zu Milderung der gesetzlichen Strafe bis zu gewissen be,

stimmte» Grenzen, das mehrgedachte peinliche Gefetzbuch

und feine Supplemente unter folgenden Einschränkungen

zu einer dadurch berichtigten und unschädlich gemachten

allgemeinen Richtschnur für die peinlichen Gerichte fort
bestehen zu lassen. Wir verordnen demnach, was vo»
einem zum andern folget:

4) Alle diejenigen peinlichen Fälle, welche durch

Satzungen der Bernischen Gerichtsordnung beschlagen

werden, sollen von nun an nach dieser, und blos subst-

diarisch nach dem peinlichen Gesttzbnche vom 4. May 1799,

behandelt und beuttheilet werden.
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2) Alle diejenigen Vergehen, üöer welche in gedachtem

peinlichen Gesetzbuch und in der Bernischen Gerichtssatzung

keine bestimmte Vorschrift aufgestellt ist, sollen
entweder nach ältern in Kraft gebliebene» Ordnungen / oder,

wenn deren keine vorhanden stnd, nach dem Ermessen des

Richters bestraft werden; wobey jedoch in dem erstern

Falle ausdrücklich die dem Richter durch das Gefetz vom

27. Jenner isos einberaumte MilderungSbefugniß
vorbehalten wird.

3) Gänzlich aufgehoben und zurückgenommen stnd

folgende tztz. des peinlichen Gesetzbuchs: tztz. 3, 4 > 7, 8,

9, 10, 12, IZ, 17, 19, 22, 2Z, 25, 26, 34, (Z9 von den

Worten: Nur unter denjenigen Bedingen u. f. w. bis

zu Ende), 53,54, 56, der ganze siebente Titel des ersten

Theiles, 66 — 67, 128, 129, 162. ^

Der ganze erste Titel des zweyten Theils: » Von
Verbreche» gegen das gemeine Wesen" ist dahin
abgeändert: daß er stch nicht mehr auf die vormalige helvetische

Republik, ihre Gewalten und Beamten, sondern

auf die schweizerische EydSgenossenschaft, ihre Verfassung

und Regierung, und absonderlich auf hiesigen Canton,
seine Verfassung, Regierung und dere» Beamte, »ach

MaaSgabe der veränderten Umstände, beziehe» foll; dieses

Dispositiv soll sich ferner auf alle übrigen tztz. des peinlichen

Gesetzbuchs ausdehnen, in welchen die erwähnte vormalige
helvetische Republik und ihre öffentlichen Gewalten angeführt

werden.

4) Jn Erweiterung des tz. 4. des Gesetzes vom 27.

Jenner I800, welcher dem Richter gestattet, die durch
das
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das Gesetz bestimmte Zahl der Strafjahre bis auf de«

vierten Theil herabzusetzen/ soll demselben auch zugelassen

seyn/ bey obwaltenden stärkern Milderungsgründen/ die

in dem Peinlichen Gesetze bestimmte höhere Strafart auf
die ihr zunächst stehende mindere Strafart umzuwandeln;
so daß in den genannten Fällen nach drey Abstufungen:

Die Rettenstrafe oder Schallenwerkstrafe,

'„ in

Zuchthaus/ (Arbeitshausstrafe/ welche im
peinlichen Gefetzbuch unter der Benennung: Ein-
sperrungsstrafe, vorkommt) oder in
Landesverweisung und diese in

blosse lLtnschliessung, oder in Segranzung
oder in Leistung /

gemildert werden kann.

6) Jn Fällen, wo die peinliche» Gesetze zehn und

mehr Jahre Kettenstrafe verhänge»/ ist dem Criminal-
Gericht überlasse«/je nach eintretendenSchörfungSgründe»/
uoch über die gesetzliche Strafe aus auf den Staupbesen
«nd die Srandmarkung zu erkennen.

6) Bey Verbrechen / die von fremden Landstreichern

begangen worden stnd / kann von dem peinlichen Gerichte

an Platz der gesetzlichen Strafe / auf Staupbefe«/
Brandmarkung und lebenslängliche Landesverweisung/ unter
Bedrohung schärferer Ahndung in betretendem Fall /
erkannt werden.

I. H
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7) In Erweiterung des Z. i. des Gesetzes vom 6.

May 1800, kann der Richter die Ausstellung des Verur-
theilten in allen denjenigen Fällen aussprechen / wo das

Gesetz zehn und mehrere Jahre Kettenstrafe verhängt,
wenn schon in Milderung der gesetzlichen Strafe eine

mindere Anzahl von Jahren in der Urtheil wäre festgesetzt

worden.

8) Die in den H. 158 —161. des peinlichen Gesetzbuchs

bestimmten Verbrechen, ferner alle Diebstähle, die

mit Beysichtragung von Feuer - und Mordgcwehren und

mit Anschickung derselben zum wirklichen Gebrauche verübt

werden, können bey eintretenden erschwerenden Umständen

mit lebenslänglicher Kettenstrafe oder mit dem Tode, und

zwar mit dem Strange, bestraft werden.

9) Ein bereits für einen qualifizirten grossen Diebstahl

bestrafter Dieb, kann nach dem Ermessen des Richters

wenn er zum zweytenmal einen betrachtlichen Diebstahl

begeht, mit dem Tode gestraft, oder mit lebenslänglicher

Ketten-oder Schallenwerkstrafe, belegt werden.

10) Jn Aufhebung des §. 185. des peinlichen Gesetzbuchs

sollen diejenigen Diebstähle, die keine derjenigen
Eigenschaften an stch tragen, welche in den tztz. 158. bis
184. des peinlichen Gefetzbuchs dezeichnet stnd, je nach den

Umständen entweder peinlich zu behandeln, oder auf dem

Wege der Zuchtpolizey zu ahnden, dem vernünftigen
Ermessen des Richters anheim gestellt werden, wobey jedoch

derselbe das Maximum von sechs Jahr Kettenstrafe nicht
wird übersteigen können.
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11) Die in den 15Z. und 154. genannten Verbrechen

können unter beschwerenden Umständen mit der Todesstrafe

oder mit lebenslänglicher Kettenstrafe / oder

Landesverweisung belegt werden.

12) Jn einem besondern Dekrete, das den Gerichtsstellen

zugefertiget werden wird / stnd diejenigen Abfassungs-

Berichtigungen des Textes des peinlichen Gesetzbuchs

enthalte«/ welche unsre Sanktion erhalten haben.

iZ) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt/öffentlich
bekannt gemacht, und an den gewohnten Orten
angeschlagen werden.

Gegeben in Unserer großen Raths-Versammlung/ in
Bern, den 27. Juny isoz.

Der Amts-Schultheiß,

N. v o n W a t t e n wyl.
Namens des großen Raths,

der Staatsschreiber,

Thormann.

Gesetz
über den Bezug der indirekten Abgaben.

Wir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern/thun kund hiermit: daß Wir, nach

Anhörung des Vortrags des kleinen Raths, über die

H 2
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Nothwendigkeit der einstweiligen Beybehaltnng einiger

neuern indirekten Abgaben, bis der wirkliche Finanzzustand

deö Cantons und dessen Bedürfniß bestimmt werden

kann, befonders aber / da in diefem Jahr
ausserordentliche Ausgaben zu bestreiten feyn werden, erkennt

haben und

verordnen:
ES stnd für das Jahr 1803 beybehalten:

die Stempelgebühr,
die Getränksteuer,
die HandänderungS - und EinregistrirungS-

gebühr.

Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt, gehörig
bekannt gemacht, und an gewohnten Orten angeschlagen

werden.

Also beschlossen in Unserer grossen Rathsversammlung,
dm 29. JUNY 1803.

Der Amts-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Namens des großen Raths,

der StaatSschreiber,

Thormann.
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Verordnung
«ber die

Einführung der untergeordneten Behördendes
Cantons/ für den Amtsbezirk von Bern.

Ä5ir Schultheiß/ klein und großeRÄthe des
Cantons Bern/ thun kund hiermit: Daß Wir in
Folge der in Unserer Verordnung vom 20. Brachmonat
1803/ über die Einführung der untergeordneten Behörde«
des Cantons / für den Amtsbezirk von Bern, in Bezug

auf die Beamten desselben, ihre Verhältnisse und

Obliegenheiten/ gemachten Ausnahme/ auf de« Vortrag des

kleinen Rathes/ in Betreff der untergeordneten Behörde»
des gedachten Amtsbezirks von Bern / in Vervollständigung
und näherer Anwendung jener Verordnung vom 20. Brachmonat

bestimmt und festgesetzt haben, was hiernach folget,
demnach dann

verordnen:
I. Obrigkeitliche Beamte und

Stelle«.
1. Ueber den Amtsbezirk von Bern stnd nachstehende

Beamte und Behörden niedergesetzt:

der Amts-Schultheiß des Cantons;
ein ihm zugegebener Statthalter;
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ein Schultheißengericht;
ein Gerichtschreiber;
ein Audienzweibel.

^

2. Jn den besondern Kirchgemeinden des Amtsbezirks
sind aufgestellt:

a. Für die Stadt Bern und deren Bezirk:

ein Stadtrath;
ein Gericht;
ein oder mehrere Gerichtsweibel.

d. Für die Landgemeinden:

Wegen diefer bleibt es ohne einige Ausnahme
bey den Vorschriften und Bestimmungen der

Verordnung vom 20. Brachmonat.

4. Der Amts-Schultheiß oder sein Statthalter-

3. Der AmtS-Schultbeiß des Cantons Bern ist zugleich

der erste Regierungsbeamte des Amtsbezirks von Bern.

4. Zu Besorgung der ihm von daher obliegenden

Geschäften wird ihm ein eigener Statthalter zugegeben.

6. Dieser Statthalter wird auf den gemeinsamen

doppelten Vorschlag der beyden Schultheißen von dem

kleinen Rathe ernennt.

6. Die zu dieser Statthalterstelle erforderlichen
Requisite ihre Amtsdauer und die Bestätigung/ sind gerade

dieselben / wie bey den Oberamtleuten.

7. Jn Rücksicht auf die Landgemeinden des

Amtsbezirks Bern, kommen dem Amts-Schultheißen oder sei-
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nem Statthalter/ ohne einige Ausnahme / alle diejenigen
Befugnisse und Obliegenheiten zu / welche in den übrigen
Amtsbezirken den Oberamtleuten zustehen.

8. Jn Rücksicht auf die Stadt Bern werden die

Attribute der Amts - Schultheißen oder ihrer Statthalter
gegen diefelbe« in der Folge bestimmt werden.

2. Das Schulthetßengericht.

9. Es besteht aus dem Amts- Schultheißen oder fei«

nem für die Verwaltung des Amtsbezirkes Bern ihm
zugeordneten Statthalter, welcher den Vorsitz führt, und

aus fechs Beysitzern. Der Präsident fragt die Beysitzer

um ihre Meynung an, eröffnet nachher die feinige, fetzt

darauf das Mehr / und entscheidet bey gleich getheilte»

Stimmen.

10. Alle Vorschriften und Bestimmungen/ welche

in der Verordnung vom 20. Brachmonat die Amtsgerichte
betreffen'/ beziehen sich ohne Ausnahme auf das

Schultheißen-Gericht.

3. Der Gerichtschreiber.

11. Mit diefer Stelle verhält es sich durchaus so/
wie in der Verordnung vom 20. Brachmonat wegen den

Amtöschreibern vorgeschrieben ist.

4. Der Amtsrveibel.

' 12. Auch für diefe Stelle gelten alle die Amtsweibel

bmeffenden Vorschriften der genannten Verordnung.
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5. Das Gericht.

13. Die Gerichte in dem Amtsbezirk von Bern
sollen zu Stadt und Land nach Vorschrift der Verordnung
vom 20. Brachmonat 1803. aufgestellt und eingeführt
werden. /

6. Das Chorgericht.
14. Jedes Süssere Kirchspiel hat sein eigenes

Chorgericht/«<o wie die Verordnung vom 20. Brachmonat es

vorschreibt.
15. Jn der Stadt Bern und deren Bezirk hingegen

wird kein untergeordnetes Chorgericht eingeführt/ fondern
eö gelangen / nach ehevoriger Uebung/ alle Conststorial-

Angelegenheiten geradezu und unmittelbar vor das obere

Ehegericht.

7. Die Gerichtsweibel.
16. Dieselben werden nach Vorschrift der Verord-

nung vom 20. Brachmonat angestellt.

8. Einführung dteser Verordnung.
17. Die Vollziehung und Einführung diefer Verordnung

wird / gleich der vom 20. Brachmonat/ dem kleinen

Rathe übertragen.
18. Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt und

zugleich mit dex vom 20. Brachmonat an die betreffenden

Behörden ausgetheilt werden.

Alfo befchlossen in Unferer großen Rathöversammlung/
den 2. Heumonat 1803.

Der Amts-Schultheiß,
R. v 0 n .W a t t e n w y l.

Namens des großen Raths,
der Staatsschreiber,

Thorman n.
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Gesetz
über den

Loskauf der Zehnden und Bodenzinse.

W.,ir Schultheiß/ klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß

Wir, auf den Vortrag des kleinen Rathes / in Bezug

aufdenLoskaufder Bodenzinse/ der Zehnden, und anderer
dem Camoy schuldigen Gefälle, in näherer Bestimmung
der Vermittlungsakte, erkennt und beschlösse» haben;
demnach dan»

verordnen:
I. Lsskauf der Bodenztnse.

1. Alle Bodenzins - Gerechtigkeiten können von de»

Pflichtigen losgekauft werden.

2. Der Loskauf kann jedoch nicht von einzelnen Ein-
zinsern anbegehrt werden; fondern er foll nur nach ganze»
Trägereyen Statt haben.

Z. Wettn indessen der oder die Einzinfer der Mehr-
heit der Bodenzinspflicht den ganzen Bodenzins loskaufen

wollen, fo ist der Eigenthümer der Bodengülte gehalten,
denselben seine Rechte gegen die übrigen Einzinfer
abzutreten; es sey denn Sache, daß der Eigenthümer stch den
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ihm angebotenen theilweisen Loskauf wolle gefallen lassen,

oder fich auf andere Weise mit den einzelnen Einzinsern
vergleiche.

4. Jedem dieser einzelnen Einzinfer steht es denn nachher

immer frey, fich auf dem Fuße, wie fönst in allem

übrigen vorgeschrieben ist, von seiner besondern EinzinS-
schuldigkeit loszukaufen.

6. Wo die Bodenzinspflicht auf einer ganzen Gemeinde

haftet, die dann einen oder mehrere Träger stellt, (oder
wo der Bodenzins den Betrag der fünfzig Mütten Dinkel
übersteigt) wird dem kleinen Rathe überlassen, bey Boden-

zinsen, welche Cantons - Eigenthum stnd, den Pflichtigen

zu deren Loskauf solche Erleichterungen zu verschaffen, die

er dem Staat und dessen Gerechtsame nicht nachtheilig zu

seyn erachten wird.

6. Zu Bestimmung der Loskaufssumme wird die

Gerichtssatzung, Seite 254. Satz. 20, zum Grund gelegt,
sodaß dieselbe nach dem mittlern Preise, was das

verschriebene Gewächs in den nächstverflossenen zwanzig Jahren

gegolten hat, zu drey Pfenningen von einhundert
berechnet werden soll; jedoch so, daß darinn alle Zugehörden

an Geld, HühnernEyern u. dergl. mitbegriffen,
und dafür nichts auf das Hauptgut geschlagen werde.

7. Geld, Hühner, Eyer u. dergl. find aber, wo kein

Getreidzins vorhanden ist, nicht als Zugehörden, fondern
als Hauptgut felbst anzusehen, und demnach loszukaufen.

8. Auch follen nicht als Zugehörden, fondern ebenfalls

als Hauptgut angesehen und losgekauft werden: das Geld,
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die Hühner, Eyeru. dgl. die zu einem Getreide-BodenzinS
gehören, wenn der sammthafte Werth derselben dem deS

Getreides gleich ist, oder denselben übersteigt.

9. Bey den Fruchtzinfen bestimmt der Marktpreis
von Bern, bey den Weinzinsen die Taxe der an dem Orte
sich besindlichen Reblemen-Gesellschaft den Preis ; wo aber

keine solche Gesellschaften wären, wird er nach dem bekannten

Verhältnisse des Werths des betreffenden Weines zu

diesen Taxen bestimmt.

10. Bey Molkenzinsen und dergleichen, wird der Preis
entweder nach dem sonst hergebrachten Anschlage bestimmt,

oder in Ermangelung desselben durch einen alljährlich zu

bestimmenden Kameral-Preis.

11. Die Loskaufssumme kann der Pflichtige entweder

auf einmal, oder zu drey gleichen Stößen ausbezahlen:
einen Drittheil auf den Verfallstag desjenigen Jahrs, wo

er sich zum Loskauf erklärt hat; etnen zweyten Drittheil
drey Jahre fpäter, und den letzten Drittheil nach sechs

Jahren.

12. Bis zur gänzlichen Ausbezahlung des schuldigen

Kapitals bleibt aber der Berechtigte für den restanzliche»

Kaufschilling bey feinen Nechten, fo wie ihm auch fein

Titel bis dahin in Händen bleibt.

IZ. Der restanzliche Kaufschilling ist unterdessen zu

vier vom Hundert zinsbar.

14. Jn Fällen von theilweisen Loskäufen (nach dem

3. tz.) sollen dieselben in den Urbarien förmlich angemerkt,
und dem Loskäufer zu seiner Sicherheit ein notarialisch
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auszufertigender Auszug samt Quittanz, auf feine Kosten

zugestellt werden.

II. Loskauf des großen Zehndens.

16. Unter großen Zehnden ist der Zehnden von allen

Getreidearten, als: Gersten, Roggen, Korn, oder Dinkel,
Waizen, Eichkorn, Haber, Ammer, Feldbohnen, Erbsen,

Wicken, Paschi und Linsen, der Tabakzehnden, der Wein,
zehnden, der Heu - und Emdzehnden, so wie auch der

Zehnden von dem Klee und allen künstlichen Graöarten zu

verstehen.

16. Auf heuzehndpflichtigem Land, wo das Zelgrecht

haftet, wird der Brachzehnden vom Klee und andern
künstlichen Grasarten, nur da an den Heuzehnd-Herrn bezahlt,

wo alte Uebung oder Titel dafür sind.

17. Auf den Feldern, welche nur dem Gerreid-Zehnden
unterworfen sind, wird in den Brachjahren von dem Klee
oder andern künstlichen Grasarten kein Zehnden entrichtet.
Sollten aber den eingeführten Zelgordnungen zuwider,
statt des Getreides Klee oder andere künstliche Grasarten
gebaut werden, fo gehört der Zehnden davon in den Zelg.
jähren, wo nicht Titel oder alte Uebung dawider sind, zum

Getreidezehnden.

18. Die unveränderlich bestimmten, sogenannten

Sackzehnden sind, wenn in besondern Fällen nicht etwas
anderes bestimmt ist, ebenfalls als große Zehnden anzusehen,

und stnd denselben Bestimmungen wie diese unterworfen.

19. Alle obgenannten Zehndarten können vo» dm
Zehndxflichtigen losgekauft werden.
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20. Dieser Loskauf kann jedoch nicht von einzelnen

Einzehndern andegehrt werden; sondern er soll nur von
ganzen Zehndbezirken statt haben.

21. Wo mehrere Zehndarten von einem und demsel-

den Bezirke abgerichtet werden, da sind die Pflichtigen
befugt, jeden besondern Zehnden / wie z. B. den Getreide-

zehnden, den Heu - und Emd-Zehnden u. s. w. für sich

insbesondere und einzeln loszukaufen.

22. Dem kleinen Rath ist überlassen, bey denjenige»
Zehnden, welche von fehr großen Belange und CantonS-

Eigenthum sind, insbefonders aber bey allen dem Canton

zugehörigen Heu - und Emdzehnden, den Pflichtigen zu
deren Loskauf folche Erleichterungen zu verschaffen, die er
dem Staat und dessen Gerechtsame keineswegs nachtheilig
zu seyn erachten wird.

23. Die Loskanfsumme beträgt den fünfund zwanzigfachen

Werth des alljährlichen Zehndertrags.

24. Um den Zehndemag, wo der Zehnden nicht
bereits in einen fixen Kanon, oder in einen sogenannten

Sackzehnden verwandelt ist, zu finden, wird der

Durchschnittsertrag von den, dem Loskauf vorhergehenden ein

und zwanzig Jahren, doch mit steter Ausnahme der Jahre
1798, 1799, 1800, 1801 und 1802, genommen.

26. Die sogenannten Zehndehrschätze oder an viele«

Orten üblichen Vorbehalte, sind bey dieser Würdigung
besonders mit in Rechnung zu bringe«.

26. Der Werth des nun nach H. 16, auSgemittelten

Zehndertrags wird durch den Durchschnittspreis der

V
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betreffenden Naturalien in den letzten dem Loskaufe

vorgehenden ein und zwanzig Jahren bestimmt.

27. Bey den Getreidezehnden ist der Marktpreis
von Bern derjenige/ auf den sich diefe Berechnung gründen

foll.

28. Diefer Preis foll aus dem Mittelpreife und dem

niedrigsten Marktpreise fo zufammen gefetzt werden, daß

er den halben Unterschied zwischen diefen zwey Preisen

betrage.

29. Bey Weinzehnden bestimmt die Taxe der an dem

Orte sich besindlichen Rebleuten - Gesellschaft den Preis;
wo aber keine folchen Gesellschaften wären, wird er nach

dem bekannten Verhältnisse des Werths des betreffenden

Weines zu dieser Taxe bestimmt.

30. Bey Heu-und Emdzehnden muß der Werth
durch die von Zeit zu Zeit geschehenen Verleihungen, oder

durch Schätzungen ausgemittelt werden ; zu den Schätzungen

werden von jeder Seite zwey Schätzer genommen,
und stnd diese in ihren Meynungen getheilt, so entscheidet

der Finanzrath, sub beneKci« reOursus an den kleinen

Rath.

31. Die Loskaufsumme kann der Pflichtige entweder

auf einmal, oder zu drey gleichen Stößen ausbezahlen;
einen Driltheil auf Martini desjenigen Jahrs, wo er sich

zum LoSkauf erklärt hat ; einen zweyten Drittheil drey Jahre
später, und den letzten Drittheil nach sechs Jahren.

32. Bis zur gänzlichen Ausbezahlung des schuldigen

Capitals bleibt aber der Berechtigte für den restanzlichen
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Kaufschilling bey seinen Rechten; so wie ihm auch sei«

Titel bis dahin in Händen bleibt.

33. Der restanzliche Kaufschilling ist unterdessen zn
vier vom Hundert zinsbar.

III. Meine Zehnden.

34. Unter der Benennung von kleinen Zehnden sind

begriffen: der Bienen - und Junge-Zehnden, der Erd-
äpfelzehnden / der Hanf - und Flachszehnden der Hirs-
und Fenchzehnden, der Kohl - (KabiS-) Rüben-und Rübli-
zehnden, der Gartenzehnden und endlich der Obst- und
Nußzehnden.

35. Alle übrigen hier nicht genannten Pflanzungen

gehpren hingegen unter den großen Zehnden.

36. Wie der große Zehnden, so kann auch der kleine

Zehnden von den Pflichtigen losgekauft werden.

37. Um denselben loszukaufen, bedarf es keineswegs
des Zusammentritts einer ganzen Gesammtheit, sondern eS

ist jeder einzelne Pflichtige'befugt, den LoSkauf für sich

allein und seine angefristete Besitzungen anzubegehren.

38. Gemeine Felder aber, die dieser Zehndpflicht

unterworfen sind., können anders nicht, als samthaft davon

befteyet und losgekauft werden.

39. Es kann kein Zehnd-Eigenthümer angehakte«

werden, sich nur einzelne Arten des kleinen ZehndenS

abkaufen zu lassen, fondern es muß der daherige LoSkauf

alle Arten des kleinen Zehndens in sich begreifen, die

demfelben Zehnd-Eigenthümer aufdem gleichen Land stehen.
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40. Die Loskaufssumme beträgt ben zwanzigfachen

Werth des jährlichen Zehnd-ErtragS.

4t. Diefer Werth ergiebt sich entweder aus den von

Zeit zu Zeit geschehenen Versteigerungen/ oder er muß durch

Schatzung gefunden werden.

42. Zu den Schätzungen werden von jeder Seite
zwey Schätzer genommen/ und sind diese in ihren
Meynungen getheilt, so entscheidet der Finanzrath, sub bene-
Leio reeursuL an den kleinen Rath.

4Z. Bis der Wichtige sich von diesem Zehnden losgekauft

hat, muß derselbe von nun an wieder entrichtet
werden, wie die Urbarien lauten und es vor der
Revolution üblich war.

44. Die sämtlichen dem Staate oder seinen Beamten,

sowohl geistlichen als weltlichen Standes, schuldigen
kleinen Zehnden, werden aber den Wichtigen von nun an

«nentgeldlich nachgelassen, und fomit für ein und allemal
geschenkt.

IV. Lsskauf der primizen und anderer Gefälle.

45. Die Loskäuflichkeit der Primizen und der hier
nicht genannten, entweder wirklichen oder so geheissene»

LehenSgefDe, ist erkennt.

46. Ein nachgehendes Gefetz, das, wo immer möglich,

in der ordentlichen Herbst - SitzungSzeit erscheinen

soll/ wird die Art und Weise dieses Loskauft bestimmen.

V. AUge.
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V. Allgemeine Vorschriften.

47. Der Loskauf. Preis der Getreide. Bodenzinse»
und der Getreide-Zehnden soll alljährlich auf den i. April
obrigkeitlich bestimmt und bekannt gemacht werden.

48. Jeder Pflichtige, der stch in irgend einem Jahre
von seiner Bodenzins-, Zehnd- oder einer andern ähnliche»

Prästation loskaufen will, muß feine diesörtige Erklärung
dem Berechtigten noch vor dem ersten Julius schriftlich
zustellen.

49. Der Zahlungstermin ist fiir die Zehnden auf
Martini gesetzt, für die Bodengülten ist es jeweilen der

zu Abrichtung der Zinse festgesetzte Verfallstag.

so. In dem Loskaufsjahre selbst hat indessen noch

die Stellung des ZehndenS, so wie die Entrichtung der

Bodenzinse, statt.

61. Wen» wegen Berechnung des Ertrags oder des

Preises, oder sonst durch ungleiche Auslegung der
gegenwärtigen Verordnung, Anstände stch erheben sollten: s/
ist der Fall, durch Vorstellung und Gegenvorstellung, dem

Finanzrathe vorzutragen, der dann summarisch und sub
benefìcio recursus an den kleinen Rath darüber abspricht.

52. Alle Vorschriften und Bestimmungen diefes

Gesetzes, in so weit ste das Loszukaufende und zu Entrichtende

betreffen, beziehen stch fowohl auf die darinn genannt
ten Gerechtigkeiten der Gemeinheiten und Partikularen,
«lS aber auf die des Cantons.

63. Vermittelst dieses Gesetzes stnd alle Gesetze und
Beschlüsse der helvetischen Republik, so auf die Boden-

I I
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Mse, Zehnden und Lehensgerechtigkeiten Bezug haben,
nebst den darauf stch gründenden Verordnungen der Ver.
waltungSkammer, in fo weit sie sich mit gegenwärtiger

Verordnung im Widerspruch befinden, aufgehoben.

64. Gegenwärtiges Gefetz foll gedruckt, öffentlich
bekannt gemacht, und an den gewohnten Orten
angeschlagen werde».

Also beschlossen in Unserer große« Rathsversammlung
in Bern, den 26. und 29. Brachmonat nnd 2. Heu-
Monat 180Z.

Der Amts-Schultheiß,

R. von Wattenwyl. '

Namens des großen Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.

Ver or d n u n g

betreffend die Beybehaltung der alten Mühle-
Eyehaften.

28ir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern, thun kund hiermit: Daß, nach reifer
Untersuchung der Beschwerden, welche von sehr vielen Mühle«,
befitzer« Uns zugekommen find, Wir Uns habe« überzeugen
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müssen, daß seit dem Jahre 1798 sich über dieses Gewerbe,

sowohl zum Nachtheil des Staats und des Publikums,
als auch zum offenbaren Schaden aller Mühle-Ehehaften,
die größten Unordnungen verbreitet haben, deren Hebung
Wir Uns zur angelegentlichsten Pflicht machen, demnach

verordnen:
t) Daß alle Besitzer von alten Mühle-Ehehaften vo»

nun an wieder in den vollständigen Besttz ihrer Rechte
und ihres Eigenthums, wie von Alters her,
eingesetzt seyn sollen, und unter stch die vormaligen Bahn
und Bezirke zum Mühlefahren, bis auf weitere Verfü-
gung, aufs genaueste, nach den vorhandenen altM Titeln,
Sprüchen und Verordnungen, zu beobachte» haben;
wobey die Freyheit aller Partikularen, ihr Getreide in die

ihnen beliebige Mühle zu tragen oder zu fahren, feyerlich
vorbehalten ist.

2) Sollen sämtliche Mühleu-Besitzer die dem Staate
ausstehenden Mühlenzinsen von den Jahren 1798, 1799,
1800, 1801, 1802 und 1803, nach der von der
Verwaltungskammer bestimmten Taxe von Dreyvtmel des

jährlichen Mühlenzinses, ungesäumt auf Rechnung bezahlen,
und nöthigen Falls nach aller Strenge der vorhandenen
Gesetze für diese Ausstände betrieben werden.

3) Alle seit der Revolution erbaute neue Mühlen oder

neue Mahlhäufen sollen auf künftigen Martini 1803
verschlossen, und alles fernere Getreide-Mahlen für diefelben
alles Ernstes verboten seyn, es sey denn, daß die Besitzer

derselben sich indessen bey Uns um eine förmliche Concesso»

I 2
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und Bestätigung beworben, und selbige nach der ehemals

üblichen Form erhalten haben werden.

4) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt und den

Beamten zu Handen der betreffenden Partikularen in ihren
Bezirken mitgetheilt werden.

Bern, den 9. July isoz.

Der Amts - Schultheiß,
R. v o n W a t t e n w y l.

NamenS des kleinen Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.

Verordnung
über die Auflösung der bisherigen und Einführung

der neuen untergeordneten Behörden.

Ä)tr Schultheiß und Rath des Cantons
Bern, thun kund hiemit.-

Daß, nachdem der große Räth des Cantons die

Eintheilung des Landes in Amtsbezirke wirklich gemacht,
und die zu Besorgung der Regierungsgeschäfte und deS

Gerichtswesens darinn erforderlichen Aemter und Behörden
aufgestellt, UnS dann die Einführung diefer neuen Ein-
richtung übertragen hat, Wir daraufhin nöthig finden,
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gegenwärtige Bekanntmachung und Verordnung ergehen

zu lassen.

Wir geben nämlich allen Einwohnern des Cantons

hiemit Anzeige, daß die seit einigen Jahren bestandenen

Statthalterstelle», so wie auch die Bezirkgerichte, mit
nächstem eingehen, und daß an deren Stelle Oberamt-

manner verordnet worden stnd, an welche stch künftighin
jederman», sowohl in RegierungS - als in Rechtssache»,

zu wenden hat.

Der Uebergang von einer Central. Regierung zu einer

selbstständigen Cantons. Verfassung, mußte auch in den

untergeordneten Stellen mancherley Veränderungen nach

sich ziehen. Die Regierung hat die neuen Einrichtungen,
so weit eö die jetzigen Umstände möglich machen, auf die

ehemalige Verfassung des Landes, unter welcher dasselbe

Jahrhunderte lang eines ungestörten beneideten Glücks

genossen hatte, gegründet; durch Erfüllung diefeS allge.
meinen Wunsches hat ste zugleich unsern Sitten, Gewohn,
heit und Bedürfnissen Rechnung getragen, und fomit
sich gerechte Ansprüche auf den Dank und das Zutrauen
der Einwohner des Cantons erworben.

Wir fordern dagegen diefelben auf, daß sie den neu.
ernennten oder weiter zu ernennenden Ober - und Unter-
beamten schuldigen Gehorsam leisten, und durch ein ruhiges
friedliches Betragen die Bemühungen der Obrigkeit zu

Wiederherstellung des allgemeinen Wohls befördern.
Insbesondere erwarten Wir von den Gemeindsvorgesetzten, daß

sie sich bestreben werden, den RegierungSbeamten in allen
vorkommenden Fällen bereitwillig an die Hand zu gehen,
und die von ihnen erhaltenden Befehle getreu zu voll-
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ziehen; so wie Wir auch nicht zweifeln, daß die nu«
bald abtretenden Bezirksbehörden / während der noch übri,
ge« Amtszeit, ihre Verrichtungen mit Eifer und Treue

fortfetzen werden.

Wenn die dem Lande vorgefetzten Beamten in Aus,
Übung ihrer mühsamen Amtspflicht, jederzeit auf Unfern
kräftigsten Beystand vertrauen können, so geben Wir
hingegen Unsern CamonS- Angehörigen die Versicherung:
wie daß Unser Wille ist, daß auch die Beamten ihre
Obliegenheiten heilig erfüllen, und sich als gerechte Richter
und würdige Stellvertreter einer väterlichen Regierung
erzeigen; wie Wir denn auch billig verhoffen, sie werden

Unserm in sie gesetzten Zutrauen nach allen ihren Kräfte»
zu entsprechen, sich ernstlich angelegen feyn lassen.

Damit nun die Uns übertragene Einführung der,
laut Verordnung vom 20. Brachmonat isoz, hochobrig,
kettlich erkennten neuen Einrichtungen, in Bezug auf die

untergeordneten RegierungS - und Gerichtsstellen auf eine

gleichmäßige Weise geschehe, so haben Wir erkennt und
beschlossen, was hiernach folgt, und thun demnach

verordnen:
1. Die für jeden Amtsbezirk des Cantons nieder,

gefetzten Oberamtmänner werde» auf nöchstkünstigen ersten

August Besitz von ihren Aemtern nehmen.

2. Sie werden an einem der ersten Tage dieses

Monats von einem unserer Mitröthe, als Repräsentanten
der Regierung, in der Kirche des Hauptortes, nach einem

eigens dazu abzuhaltenden Gottesdienste, sowohl den

Unterbeamten als der Gemeinde vorgestellt werden.
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Z. Die Oberamtmänner stellen hinwieder an dem

Hauptorte gleich nach ihrer eigenen Installation, in den

andern Kirchspielen dann an einem der folgenden Tage
die betreffenden Unterbeamte, fo wie die Mitglieder der

Chorgerichte und der andern Gerichte vor, überreichen
ihnen ihre Patente und beeidigen dieselben, mit den

übrigen Einwohnern des Kirchspiels, zu Handen der

Regierung, nach Mehrerin Inhalt ihrer AmtS-Eide.

4. Die Distriktsstatthalter, so wie die Distriktsgerichte,

fetzen ihre Funktionen fort, bis auf Montag de»

1. August, und mit Inbegriff desselben; da dann von
dem an, ihre Stellen aufhören.

5. Ueber die lausenden Geschäfte werden sie den

Oberamtmännern, so weit erforderlich, Bericht erstatten,

und ihnen die obrigkeitlichen Schriften, Bücher u. s. w.
zustellen.

6. Montags, de» 1. August, übernehmen die Ober-
amtmänner die eigentliche und ausschließliche Amtsverwaltung

ihres Amtsbezirkes.

7. Mit eben diesem Tage fangen auch die

Amtsverrichtungen der Amtsgerichte, die der übrigen Gerichte,
der Chorgerichte, und der Weibel, an.

8. Der Zeitpunkt hingegen, wo die Verrichtungen
der Munizipalitäten und der Gemeindskammern aufhören,
und wo die wieder einzuführenden Stadträthe und Ge-
meindsvorgesetzten ihre Funktionen antreten, ist auf den

15. August bestimmt. Sollte in einzelnen Fälle» vo»
diefer allgemeinen Regel eine Ausnahme statt finden müssen,

so werden die Oberamtmänner, auf die Anfragen der
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einzelnen Gemeinden, das Angemessene darüber anordnen,
oder je nach den Umständen die diesörtigen Begehren an
UnS einsenden, und Unsere Weisung erwarten.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, Sonntags
den 17. Julius von der Kanzel verlesen, und an gewohnten

Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den 11. HeumouatS isoz.

Der AmtS-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des kleinen Raths,
der Rathsschreiber,

G r u b e r.

Verordnung
des Obersppellationsgerichts, wie die Rekurse

vor selbiges gelangen sollen.

S)as oberste Appellationsgericht des
Cantons Bern hat nothwendig erachtet, auf die, als

Folge der neuen Organisation des Gerichtswesens, bereits

geschehene Auflösung hin des Camonsgerichts, zur Wissen,

schaft und Verhalt fowohl der richterlichen Behörde» dieses

Cantons, als auch der prozeßführenden Partheyen und

ihrer Anwälde, folgendes zu verordne» :
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t. Die Termine zu Erhaltung der Rekursen der

erstinstanzlichen Erkanntnissen vor dieses oberste Tribunal/
zu Angabe derselben bey dem jeweiligen Hghrn. Präsident
oder dessen Hhrn. Statthalter / und zur Tagsansetzung /
nach vorher in der GerichtSkanzley erlegter Rekursgebühr/
sind die nämlichen/ die/ als auf ehemalige und noch

bestehende Gesetze und Verordnungen gegründet / fchon vorhin
in denen an die deutsche AppellationSkammer^ und seither

in denen an das hiesige Cantonsgericht rekurrirten
Geschäften befolget wurden.

2. Diejenigen RechtShändel/ zu deren Beurtheilung
von dem Herrn Präsident des Cantonsgerichts bereits auf
die Zukunft der Tag angefetzt worden ist, werden nun auf
die gleichen Tage / an Platz des Cantonsgerichts / dem

obersten Appellationsgericht vorzutragen / mithin die

Intimate» von den Rekurrenten in dem gesetzlich bestimmten

Termin vor dieses letztere Tribunal zu citiren seyn.

3. Alle nach dem Civil-RechtSgang vor das oberste

Appellationsgericht zur Beurtheilung gelangende Prozeduren

sollen in Karten eingebunden, und mit einer den

Namen der Partheyen und den AbspruchStag anzeigenden

Ueberschrift/ dem Weibel zur Umtragung übergeben
werde«/ und zwar des Vorladers Doppel wenigstens vier
Woche«/ und des Vorgeladenen Doppel wenigstens vierzehn

Tage vor dem AbspruchStag.

4. Die Bände sollen paginirt / und beyde Prozedur-
Dopxet durchaus gleichlautend seyn. Zu diesem Ende soll
bev dem Beschluß der Prozedur vor den untern Gerichten
ein von den Partheyen oder ihren Anwälden unterfchrie-
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benes Register der von ihnen eingelegten Akten und

Schriften / von jeder Parthey zweyfach, eingegeben / eines

derselben gegenseitig ausgewechselt/ und dann beyde Register

zu Ende jeden Prozedur.DoppelS eingeheftet werden, damit
der Richter ersehen könne / daß jedes Doppel die

nämlichen Schriften, Abschrifts- oder Auszugsweise / enthalte.

6. Falls die Befolgung der Art. 3. und 4. vernach-

läßiget/ und aus einem daraus entstehenden Verschub

oder sonst Kosten oder anderer Schade erwachsen würde/
so sollen die saumseligen Partheyen oder Anwälde diesen

veranlasseten Rachtheil einzig zu ertragen haben.

6. Alle Partikular-Informationen stnd / wenn sie

nicht von irgend einem Richter ausdrücklich verlangt
werden gänzlich untersagt.

7. Hingegen denn wird am Tage des AbspruchS eine

mündliche Verfechtung von Seite der Partheyen oder ihrer
admittirten Anwälde vor sich gehen / jedoch nur einfach /
ohne Replik und Duplik/ ausser bey ausserprozedürlichen

Anbringen des Intimate» / wo dann dem Rekurrent durch

den Herrn Präsident eine kurze mündliche Einwendung
dagegen gestattet werden kann.

8. Endlich wird einstweilen / bis hierüber das

erforderliche Reglement wird gemacht worden feyn, kein An-
wald zu einer folchen Verfechtung zugelassen/ er habe sich

denn vorher bey dem Hghrn. Präsident des AxpellationS-
gerichts oder bey desselben Hhrn. Statthalter erklärt/ daß

er die Verfechtung pro specimiue thun wolle / und habe

auf solches hin von demselhen hierzu die Verwilligung
erhalten.
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Von dieser Erklärung und Admissions-Ansuchen find
jedoch ausgenommen und enthoben: diejenigen Herren
Anwälde/ die schon ehemals nach erprobter Fähigkeit zu
Fürsprechen vor der höchsten Gewalt oder zu Prokuratoren
kreirt / und zu diesem Ende förmlich patentirt worden find.

Diese gegenwärtige Verordnung nun foll durch den

Druck öffentlich bekannt gemacht/ jeder Gerichtsstelle

mitgetheilt/ und an den gewohnten Orten angeschlagen

werden.

Gegeben in Bern, den Ii. Heumonats isoz.

Der Präsident deö obersten Appellationsgerichts/

N. Fr. von Mülinen.
Jm Namen des Gerichts /

der Gerichtschreiber

BitziuS.

Zu drucken und anzuschlagen befohlen,

Hermann,
Cantons - Statthalter.



Polizeyordnung
Wer die Herausgabe von Zeitungen und

Flugschriften.

'ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Daß Wir in steter Hinsicht auf
die Wiederherstellung und Befestigung von Ruhe und

Einigkeit, nöthig gefunden haben, den Druck und Ausgabe

von Zeitungen, Flugschriften und politischen Blättern

zu Verhütung von Mißbräuchen, in angemessene

Grenzen einzuzielen; demnach dann

verordnen:
1. Es soll von nun an keine Abhandlung, Flugschrift

oder Aufsatz, politischen Inhalts, ohne Bewilligung des

bestellten Censors, desgleichen kein Kalender, Affiche,
Zeitung oder irgend ein periodisches Blatt, ohne Bewilli-
gung des Staatöraths, im Canton Bern gedruckt, verkauft
oder ausgegeben werden.

2. Bey Flugschriften, Abhandlungen u. s. w. soll das

Manuscript, bey Zeitungen und periodischen Blättern der
erste Abdruck, jedesmal vor dem Verkauf oder Austheilung,
dem Cenfor vorgelegt, und ohne feine Genehmigung, welche
den erstern Schriften beygedruckt werden foll nicht daö

geringste verändert noch hinzugesetzt, vielweniger dann die

allfällig durchgestrichenen Stellen und Artikel dennoch

mitgedruckt werden.
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Z. Auf die Widerhandlung ist für die Verleger die

Unterdrückung des Blaus und eine Buße von einhundert
Franken ; für die Buchdrucker die gleiche Buße und Ver.
schliessung der Presse auf ein Jahr, bey der Rezidiv aber

Confiökation der Presse, nebst angemessener weiterer Strafe,
unnachlMig gesetzt.

4. Bey anonymen Schriften fällt die Strafe lediglich

auf de» Buchdrucker oder Verleger; wobey Wir Uns

vorbehalten, gegen den Verfasser, wen» er bekanntgeworden

ist, je nach den Umständen zu verfahren.

6. In gleiche Buße, oder angemessene Gefangen-
schaftSstrafe im Fall von Armuch, verfallen auch alle

diejenigen, welche, ohne Bewilligung des Staatsraths, einige
Schriften politischen Inhalts, die ausser dem Canton
gedruckt worden, oder solche, denen der Censor den Druck

verweigert hat, verkaufen und ausstreuen.

6. Den Zeitungsschreibern wird bey Unterdrückung
ihres Blaus und einer »ach den Umständen zu erkennenden

Buße, die ernstliche Weisung ertheilt, stch aller Bemerkungen

und Raisonnements über polirische Gegenstände, ste

mögen von ihnen selbst oder von andern herrühren, zu

enthalten; sich auf Erzählung der Thatfachen zu beschränken;

bey Anzeige von wichtigen, aber nicht genugsam erwahrete»
Nachrichte» > die Quellen, woraus dieselben geschöpft

worden stnd, genau anzugeben; bey allen Auszügen aus

fremden Blättern, dieselbe« am Schluß des Artikels «»zu.
zeigen; sich einer anständigen Schreibart zu besteissen, und

aller harten, giftigen Zulagen, gegen wen es auch sey, sich

zu enthalten; und keine politischen Diskussionen, folglich
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keine Rügen oder Widerlegungen / ohne Bewilligung des

Censors, in ihre Blätter aufzunehmen.

7. Der StaatSrath ist bevollmächtigt, diejenigen

inn-oder ausländischen Zeitungenund periodischen Blätter,
deren Geist und Inhalt derselbe für die Ruhe des Cantons

gefährlich halten würde, unter angemessener Strafe zu

verbieten.

8. Von den oben ausgefetzten Bußen und Confiöka-

tionen soll ein Drittheil der Sportelkasse des kompetierlichen

Richters, ein Drittheil den Arme» deS Orts, und ein

Drittheil dem Verleider zufallen.

9. Die Oberaufsicht auf diefe Verordnung, nebst

der Polizey der Preßfreyheit, ist dem Staatsrath und

dem von ihm bestellten Censuramt übertragen, an welches

man sich in diesen Angelegenheiten zu wenden haben,
und das dem StaatSrathe die daherigen Vorträge machen

wird.

10. Die Herren Oberamtmänner und übrigen Poli-
zeybeamte stnd mit der strengsten Wachsamkeit auf die

Befolgung diefer Verordnung und deren genauen Vollziehung

beauftragt. Sie werden alle ohne Cenfur in ihrem
Amtsbezirk erscheinenden oder ausstreuenden Druckschriften
alsogleich anhalten und wegnehmen lassen; ihre Ausstreuer
und Verkäufer dann, wenn es nicht angesessene Leute find,
alsogleich verhaften lassen, und dem StaatSrathe Bericht
erstatten.

11. Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, allen
Buchdruckern, Buchhändlern, Zettungsschreibern und
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Verlegern im Canton, offiziell mitgetheilt, an gewohnten
Orten angeschlagen, und in die hiesigen öffentlichen
Blätter eingerückt werden.

Gegeben Bern, den 26. Heumonats isoz.

Der AmtS-Schultheiß,
R. von Wattenw y l.

Namens des kleinen Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.

V er b o t
beschnittener und allzuleichter Gold - und

Silbersorten, und fremder Münze.

Ä)ir Schultheiß und k l e in e R a t h d e S

Cantons Bern, thun kund hiemit: Daß Wir,
nach angehörtem Vortrage Unsers Finanzraths, und in
Betrachtung, daß der veränderte französische Münzfuß dies«

seitS einige Fürforge erfordert, und daß es hohe Zeit ist,
dem namhafte» Verlust Schranken zu setzen in welchen

jeder Privatmann, gleichwie auch die obrigkeitlichen Kassen,,

durch diese häufig kursirende abgeschliffene oder beschnittene

Gold - und Silbersorten versetzt werden können, verordnen

was folget:

1. Alle durch die vorherigen Münzverordnungen

gewürdigte gewichtige Gold - und Silbersorten sollen einst»

weilen diesen gesetzlichen Werth beybehalten.
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2. Alle Gold, und Silbersorten, die beschnitten oder

sonst nicht vollgewichtig stnd, werden hiermit in soweit
ausser Umlauf gesetzt, daß niemand gezwungen werden

kann, folche an Zahlungen zu nehmen; ste stnd also bloß

als Metall zu betrachten, das um seinen wahren Werth
überall, und auch in hiesiger Münzstatt, angenommen
werden mag; doch ist allen öffentlichen Kassen des Cantons

insbesondere verboten, ungewichtigeGeldsorten anzunehmen.

5 Alle fremde Kupfer- und Scheidemünze, das stnd

solche, die ausser denen neunzehn Schweizer-Cantone»
geschlagen werde», sollen von nun an iu keinen öffentlichen

Kassen abgenommen werden und sind von dem ersten

künftigen Weinmonats hinweg, bey Strafe der ConsiS-

kation, gänzlich verboten.

4. Niemand kann angehalten werden, erlaubte
Scheidemünzen für mehr als fünf vom Hundert, bey jeder

Zahlung aber von fechshundert Franken und beträchtlichern,
niemals mehr denn dreyßig Franken anzunehmen. Unter
Scheidemünzen sind zu verstehen: die Batzen, Dreykreuzer
halbe Batzen, und alle kleinern Münzsorten.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, zu Jedermanns
Wissenschaft und Verhalt von den Kanzeln verlest« und

an den gewohnten Orten angeschlagen werden, damit ei»

jeder vor Schaden sich hüten könne.

Gegeben den 5. August isoz.

Der AmtS - Schultheiß,
R. v o n W a t t e n w y l.

Namens des kleinen Raths,
der StaatSschreiber,

Th or mann.

Instruktion
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Instruktion
für dte Herren Ober-Amtmänner und die

Amtsgerichte bey dem Verfahren in peinlichen

Sachen.

2öir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Daß einstweilen, und bis eine

vollständige Prozeßordnung in peinlichen Sachen von dem

großen Rathe wird sanktionirt werden können, Wir
dringender Nothwendigkeit erachtet haben, zur Einleitung
eines regelmäßigen und gleichförmigen Geschäftsganges,
wenigstens in den Hauptpunkten der peinlichen Prozeßführung,
Unfern Oberamtleuten und Amtsgerichten JnstruktionS-
weife folgende fummarifche Vorschriften zu ertheilen.

I. Cognition des Falles.

§. 1. Sowohl in Peinlichen als in korrektionellen,
d. h. Frevelsachen, die fiskalisch behandelt werdeu, ist

der kompetirliche Richter zur Cognition des Falles der

Amtmann des OrteS, hinter welchem das Vergehen ist

begangen worden. Jst der Angeschuldigte in einem
andern Amtsbezirke verhaftet oder angehalten worden oder

ist derselbe hinter einem andern Richter angesessen, so ist

der Oberamtmann des Bezirks, in dem das Vergehen
degangen ist (^uclex delicti), verpflichtet und befugt, die

Vorführung oder Vorladung des Angeschuldigten, sey eS

I- K



von der Behörde, welche die Verhaftnehmung oder

AnHaltung verfügt (^uckex äeprekensionis), oder im andern

Falle von dem natürlichen Richter (^uàex üonücilü) ro-
gatorifch zu verlangen.

tz. 2. Jn zweifelhasten Fällen / welcher Oberamtmann

in dem Sinne des tz. i. der kompetirliche Richter
seye/ werden von beyden konkurrirendenGerichtsstellen die

ersten Verfügungen getroffen/ bis auf geschehene Anzeige

von Uns erkannt feyn wird / welche Behörde stch mit der

Cognition deS Falles befassen solle.

§. 3. Zu den peinlichen Fällen gehören alle und
jede Vergehen und Verbrechen / welche durch die vorhandenen

peinlichen Gesetze mit einer Strafe an Leib/ Leben

und Ehre belegt stnd: zu den korrektionellen oder

fiskalischen Frevelfällen alle diejenigen Vergehe«/ gegen

welche die Gesetze keine der obgedachten Strafen verhänge«/
deren Cognition aber dem Richter von AmtS wegen sex
»«bili «Mi«) gebührt. Jn Fällen der einen wie der

andern Art liegt dem Oberamtmann ob / zur Constatirung
des Vergehens und zur Entdeckung und Ueberweisung des

Thäters eine förmliche Prozedur zu instruiren. Bey denen

der erstern Art/ wo inquisitorisch verfahren wird / ist er

nach tz. 35. der Verordnung vom 15. — 20. Jun«
verpflichtet/ zwey Amtsgerichts-Beysitzer beyzuziehen / da er

hingegen nach tz. 32. gemeldter Verordnung bey den Fällen
der zweyten Art allein von sich aus verfährt.

II. General - Inquisition.

tz. 4. Sobald dem Oberamtmann / sey eS auf dem

Wege der Polizey / oder durch ein allgemeines Gerücht/
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oder durch eine bestimme Denunziation / ein Verbrechen
oder Vergehen bekannt wird, so liegt ihm nach tz. 35.

der Verordnung vom 15. — 20. Brachmonat 1803 ob :
Zur Erwahrung desselben eine General - Information
vorzunehmen/ die in jedem Falle durch Protokollirung der

Anzeige/ welcher Art ste seyn möge/ als Grundlage des

ganzen Prozesses angehoben/ und durch Aufbringung aller

dienlichen Beweismittel zur Constatirung des ««rpn» àe-
Loti, d. h. der Existenz des Vergehens/fortgefetzt wird; als
über welchen wichtigen Theil der Inquisition dem Richter
eine vollständige Instruktion seiner Zeit wird mitgetheilt
werden.

Einstweilen wird sich der Richter an die in dem gedruckten Gut'
achten über die Verbesserung der hiesigen Prozeßordnung
von t797. Seite 22 — 2S / und in deni Entwürfe einer
Peinlichen Prozeßordnung für den Canton Bern 179«.

S. 25 — 28. gegebenen Regeln zu halten haben.

tz. 5. Fällt keinerley Anzeigung / wer der Thäter
seye/ so ist auf dem Wege der Polizey durch zuläßige
Nachspürungs- (Jndagations-) Mittel demselben
nachzuforschen. Sobald ein hinreichender Verdacht gegen irgend
eine Person hervorgeht/ daß sie das Verbrechen begangen/
oder Antheil an demselben genommen habe, so steht eS

dem Oberamtmann zu/ die Verhaftnehmung vermittelst
eines schriftlichen Befehles zu verfügen tz. 35. der

Verordnung vom 15 — 20. Junius 1803).

Bis bestimmtere Verordnungen die Art und den Grad
der VerhaftS-Indizien festsetzen werden / welche einen

Verhaftsbefehl rechtlich bedingen / wird der Oberamtmann
«ach seinem bestem Ermessen mit Behutsamkeit zu Werke

K 2
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gehen / und die persönlichen Rechte seiner Untergebenen

möglichst schone«/ ohne jedoch der Sorge für die gemeine

Sicherheit etwas i« vergeben.

Auch hierinn findet er Anleitung in den angezogenen auf
Verongaltung der vormaligen Regierung zu Stande ge«

kommenen Arbeiten (Gutachten von 1797. S. 196 z Ent»
Wurf V0N 179!. S. 92 — 102).

tz. 6. Jnnert 24 Stunden foll der Verhaftete wenig»

stens summarisch durch den Oberamtmann oder einen Beysitzer

des Amtsgerichts verhört werden. Die Ausseracht-

lassung würde von höherer Instanz geahndet werden.

tz. 7. Der Oberamtmann ist ferner gehalten, von
jeder Verhaftnehmung dem Amtsgerichte in seiner nächsten

Sitzung die Anzeige zu thun.

III. Speziai - Inquisillon.

H. 8. Nach dem tz. Z5. der Verordnung vom is.—20.
Brachmonat 180Z. ist der Oberamtmann verpflichtet/ bey der

Verführung einer ordentlichen Criminal-Prozedur zwey

Beysitzer des Amtsgerichtes feinen Verhandlungen
beyzuziehen. Der Regel nach foll der Oberamtmann / sobald

aus den Akten der General-Information eine starke

Vermuthung für die Gewißheit des Verbrechens / und ein

hinreichender Verdacht gegen eine Perfon / daß folche der

Thäter oder ein Mitschuldiger seyn möge / hervorgeht/ —
nach vorgelegten Präeognitions-Akten/ das Amtsgericht
auf die Spezial-Inquisition wider den Angeschuldigte«/
derselbe sey nu« abwesend oder unter der Gewalt des

Richters / erkennen lassen; und allererst auf diese Erkannt-
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niß hm werden dann die zwey Beysitzer beygezogen, und
die ordentliche Prozedur angehoben.

Zusatz. Wenn es zweifelhaft ist, ob der Fall zu
den peinlichen oder zu den blos korrektionellen gehöre H. 3

so wird der Oberamtmann mit dem Amtsgerichte zu

berathen haben : Ob der Hi«<lus des tz. 32. oder der m«äu,
§. 36. der oft angeregten Verordnung einzuschlagen feyez,

Wenn stch beyde Behörden hierüber nicht zu ein er Meynung

vereinigen können, so ist von dem Appellationsgerichte
Weisung zu verlange». Die gegenwärtige Vorschrift Hn-
det ihre ausnghmlose Anwendung bey denjenigen Vergehen,
welche durch den tz. 1«. der Verordnung vom 27. Junius
iso3. beschlagen werden.

tz. 9. Die Spezial-Inquisition hat zum Zwecke,
durch einen rechtsgenügliche»' Beweis — sey es durch das

Geständniß, durch Zeugniß oder durch Urkunden — de»

Thäter eines Verbrechens, und die Umstände, unter denen

er es begangen hat, an den Tag zu bringen. In
denjenigen Fällen, wo das L«rp«s clelicti nicht schon in der

General-Inquisition eonstatirt worden ist, hat sie annoch

den in derselben erwundenen Beweis zur möglichsten

Vollständigkeit zu bringen, welcher dann auch meistens mit
dem Beweise gegen den Thäter zusammen fällt.

§. io. In der Folge wird eine ausführliche
Instruktion für den iVletKoSuS) den der Criminal - Richter
bey der Speziai - Inquisition zu befolgen hat, bearbeitet,

und dem grossen Rathe vorgelegt werden. Einstweilen

finden.die Oberamtsleute die sicherste Anleitung in dem

im Druck ergangenen Gutachten über die Verbesserung
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der Criminal - Prozeßform von 1797. S. 41 - 60. und

S. 205 - 210; auch in dem Entwürfe von 1791. S. 28.

u. folg. Da dann bey der höhern Instanz die einzulangenden

Prozeduren nach diefen Grundsätzen werden untersucht

werden.

tz. Ii. Bey den schwierige« Verkommenheiten der

Speziai-Inquisition, als da sind: allfällige Confronta-
tionen zwischen Personen, die in einem nahen

verwandtschaftlichen oder einem andern nahen bürgerlichen oder

häuslichen Verhältnisse stehen/ wie Vogt und Vögtling/
Meister und Knecht u. s. w. ; ferner die eidliche Beschwörung

von Zeugen-Aussagen u. s. w. — werden stch die

Oberamtsleute jedesmal vorher von dem AppellationS-
gerichte Wegweisung einholen.

§. 12. Ueber die Form der Abfassung der Criminal-
Prozedur - Akten haben stch die Oberamtsleute an diejenige
Vorschriften zu halte«/ welche das oberste Appellationsgericht

durch setn Zirkulare vom 22. July 1803 an sie

erlassen hat.

IV. Erstinstanzliche Beurtheilung.

tz. 13. Wenn nach der Vorschrift des tz. 36. und 37.
der angezogenen Verordnung eine Criminal-Prozedur von
dem obersten Appellationsgerichte / oder an dessen Stelle
von seiner permanenten Criminal.Commißion/ in Vollständigkeit

erkannt seyn wird / so wird dann in der
Beurtheilung vor dem Amtsgerichte nach folgendem Modus
verfahren.
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§. 14. Der Oberamtmann wird in allen wichtiger»
Fällen *) von der ihm im tz. 51. der gemeldten Verordnung

zugestandenen Befugniß: aus den Beysitzern des

Amtsgerichts einen Fiskal zu bestellen/ Gebrauch mache»/
und denselben wo möglich allemal unter den zwey Bèysitzertt
wählen / welche der Inquisition beygewohnt haben.

§. 15. Der Angeschuldigte soll ausdrücklich befragt
werden: Ob er von dem ihm im Art. 52. der angezogenen

Verordnung einberaumten Defensions - Rechte Gebrauch

machen wolle? Auch soll ihm erklärt werde«/ was darunter
verstanden seye.

Gleichfalls kann dem Angeschuldigten »icht verwehrt
werde» / feine Vertheidigung felbst vorzutragen/ welches

ihm ebenfalls zu eröffnen ist.

Diefe im Schlußverhör mit dem Inquisite» vorzunehmende

Verhandlung ist act proioooiwm zu nehmen / und

der Prozedur einzuverleiben.

tz. 16. Dem von Jnquistten angesprochenen Defensor
sollen sämtliche Prozedurakten in der Amtsschreiberey zur
Einsicht offen stehen.

tz. 17. Weder der Oberamtmann / noch ein Mitglied
des Amtsgerichts, darf je eine von dem Delinquenten
erbetene Vertheidung übernehmen.

§. 18. Spricht der Angeschuldigte keinen Defensor

an, so wird der Oberamtmann einem Beysitzer auftragen/
ex «llivio die (allfälligen) Milderungsgründe für den

Angeschuldigten anzubringen.

*) Zu diesen sind zu zählen / alle diejenigen Verbreche»/ welche

in den peinliche» Gesetze» mit der Ketten »oder Schalten«

Werk-Strafe und mit dem Tode belegt werden.
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§. 19. An dem dazu von dem Oberamtmann

angesetzten Tage versammelt sich das Amtsgericht zum peinlichen

Gerichte; in wichtigern Absprächen unter denjenigen Formen

und äussern Anordnungen / welche der Würde der

Verhandlung angemessen sind. Der Oberamtmann eröffnet

daö Gericht mit der Anzeige > daß die Prozedur von höherer

Instanz spruchreis erkannt worden seye. Die Akten und
die peinlichen Gesetze werden auf dem Canzley - Tisch

deponirt.
t

Nach Anhörung des Vortrages und der Schlüsse des

öffentlichen Anklägers einerseits / und des Anbringens des

angesprochenen oder amtlichen Defensors anderseits /
erstattet der andere Beysitzer/ welcher der Inquisition beygewohnt

bat / als Berichterstatter einen kurzen Vortrag über

die Akten, in welchem er zu erklaren hat : Ob die faktische

Darstellung deö Fiskals treu, und dem aktenmäßigen

Befund gemäß sey? und eröffnet dann auf die Anfrage
des Oberamtmanns die erste Meynung. Nach geschlossener

Umfrage und gegebener selbsteigener Meynung setzt der

Oberamtmann die Schlüsse des Fiskals genau nach derjenigen

Ordnung und Sonderung zum Mehr / welche das

oberste Appellationsgericht in seinen Vorschriften über die

Form der Abfassung der Criminal-Urtheile festgefetzt hat:
(an welche Ordnung und Form stch der Fiskal auch bey der

Abfassung feiner Schlüsse zu halten hat) und fpricht dann/
wenn über alle diese Sätze erkennt seyn wird / das gesammte

Urtheil aus.

tz. 2«. Jn der zu emanirenden Prozeßordnung werden
dann die Erfordernisse eines rechtsgenüglichen vollständigen
Beweises in peinlichen Sachen ausführlich bestimmt und
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angegeben werden. Einstweilen soll nach bisherigem Ge«

richtsgebrauch bey sattsam konstatirtem Corpus SeUotidaS
freye ungezwungene Geständniß des Angeschuldigten, oder

in Ermangelung desselben die eidlich beschwornen Aussagen

von zwey gültigen Zeugen, oder glaubwürdige den

gegebenen Fall direkt beschlagende Urkunden / als vollständiger
rechtsgenüglicher Beweis angesehen / und zu diesem Ende in
ihrer Gültigkett nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen geprüft
und gewürdigt werden.

§. 21. Jst kein vollständiger Beweis wider den Ange,
schuldigten aktenmäßig darzuthun / erwächst aber dennoch

aus prozedürlich hervorgehenden nahen ungczweifelten
Anzeigungen / von denen aber jede für stch genommen erwiesen

seyn muß / ein starker Verdacht gegen denselben; so

kann das Gesetz vom 25. April 1801. auf den Fall
angewandt, und wenn der höchste Grad diefeS Verdachtes

eintrittet, fo mag überdies aus bey der höchsten Instanz
auf eine ausserordentliche Straft angetragen werden, welche
aber blosinLeistung, Bußen, Entschädigungen und andern
blos korrektionellen Abbüßunge» bestehen darf.

§. 22. Wenn bey denjenigen zweifelhaften Fällen,
wo nach dem Zusatz - Artikel zu j. 8. im Gegensatze einer
blos fiskalischen Untersuchung, ein inquisitorischer Prozeß
mit Zuziehung der zwey Amtsgerichts - Beysitzer ist
angehoben worden, im Verfolge der Untersuchung stch ergäbe,

daß das Bergehen eher korrektioneller als peinlicher Art
wäre; so wird sich das Amtsgericht, bey der Vorlegung
der Prozedur zur Beurtheilung, auf den Antrag des

Oberamtmanns inkompetent erklären.
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§. 2Z. Da von dem großen Rathe von einer

Competenz-Bestimmung für die Beurtheilung der peinlichen Fälle
dnrch die Amtsgerichte abstrahirt worden ist, fo kann kein

Abfpruch derselben in Criminal-Sachen, welcher Art er

auch seyn möge, als absolut angesehen werden.

tz. 24. Bis und in so lange durch keine höchste Verordnung

festgefetzt feyn wird, ob für die niedern peinlichen Fälle
blos die weitersztehung, fey es von Seite des Fiskals oder

von Seite des Angeschuldigten, statt sinden solle, sollen alle

und jede Criminal-Urtheile, die von den Amtsgerichten als
erster Instanz ausgefällt werden, sie mögen nun von einer der

beyden genannten Partheyen rekurrirt feyn, oder nicht, samt
de« Criminal-Atten dem obersten Appellationsgerichte, und

spätestens inner dreymal 24 Stunden von der Ausfällung

an, eingesendet werden, welches dann Revisionswetse in
letzter und höchster Instanz darüber abspricht.

tz. 25. Dieser Einsendung zur Beurtheilung n,o6o
revisions vor die höchste Instanz stnd dagegen nach dem

deutlichen Sinne des §. ZZ. der Verordnung vom 15. —20.
Junius, die von dem Oberamtmann über bloße korrek-

tionelle und Polizey - Vergehungen und in Frevelsachen,

auf eine Ksosliter geführte Prozedur ausgefällten, feine

Competenz übersteigenden Urtheile, nicht unterworfen,
sondern eö hat in Ansehung derselben blos die WetterS-

ziehung statt. Jn denjenigen Fällen aber, wo der Verur-
theilte stch in gefänglicher Haft befindet, fog ihm die

oberamtliche Urtheil, die jederzeit in Schrift zu verfassen ist,
in Gegenwart zweyer Beysitzer des Amtsgerichts eröffnet

«nd derselbe befragt werden: Ob er die Urtheil annehme,
oder selbige zu rekurriren verlange?



-— ISS

V Vollziehung der Urtheile.

tz. 26. Der absolute Absvruch des obersten Appella-
tionSgerichtS über eine erstinstanzliche Urtheil in Criminal-
Sachen soll mit Ausnahme der Todesstrafen in den

ersten acht Tage«/ von dem Tage an zu rechnen wo die

Sentenz bey dem Oberämt einläuft / nach Vorschrift der

Gefetze und angenommenem wohlhergebrachten
Gerichtsgebrauche an dem Delinquenten vollzogen werden: Sach
wäre dann / daß ausserordentliche Hindernisse einen länger»
Aufschub nothwendig machten.

tz. 27. Bey der Exekution der Todesstrafe stnd die

an jedem Orte von Alters her übliche Vorkehrungen und
das vormals eingeführte Zeremonialö/ in wiefern dasselbe

mit den neuen Einrichtungen bestehen mag / zu beobachten.

Z. 28. Der Oberamtmann berichtet ohne Verzug
die Vollziehung der Urtheil an den kleinen Rath und daS

oberste Appellationsgericht.

tz. 29. Gegenwärtige Instruktion foll gedruckt / und

unter die im Dekrete vom ii. Juny tz. 4. vernamseten

Behörden ausgetheilt werden. ' <

Gegeben Bern, den 6. August 180Z.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.
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Verordnung
gegen Steuer - und Bettelbriefe.

Wir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern, thun kund hiermit: Daß, da Wir schon zum

öfter« wahrgenommen / daß nicht nur Steuerbewilligungen
von Regierungen anderer Cantone / sondern sogar häusig

von Behörden hiesigen Cantons-uud Pfarrern, sogenannte

Bettelbriefe ertheilt werden, welches der guten Polizey

zuwiderläuft, auch dem Laude und seinen Einwohner«
äusserst lästig ist, so haben Wir hiermit verordnet, was

folget:
<

1) Ohne ausdrückliche schriftliche Bewilligung vo»

UnS, soll keine Camons-Behörde Steuer-Patente, unter
welchem Vorwand es immer seyn mag, ertheilen.

2) Alle andere Steuerbriefe follen von den Ober-
ammännern eingezogen und Unferm Justiz - und Polizey-
rathe sogleich eingesandt werden.

Z) Allen fremden Steuersammlern soll auch alles

Steuersammeln in Unferm Canton, ohne Unsere schriftliche

Bewilligung, auf daS strengste verboten feyn, bey Konfiskation

ihrer sämtlichen Schriften, ^und mehrerer Strafe,
je nach den Umständen.

4) Die Herren Pfarrer und Behörden auf dem

Lande, welche im Fall stnd, Armuthszeugnisse auözustel-
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len, sollen selbige verschlossen ausstellen, da von diese«

offenen Empfehlungen häufiger Mißbrauch ist gemacht

worden.

5) Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt, von den

Kanzeln verlesen, und an den gewohnten Orten zu Jedermanns

Wissenschaft und Verhalt angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den 29. August is«Z.

Der Amts-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der Rathöschreiber,

Gruber.

Kaufhaus-Ordnung von Thun
beybehalten.

ir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern, thun kund hiermit: Demnach Uns zu
vernehmen gekommen, daß viele Mißbräuche, sowohl in der

Verzollung, als aber in der Verwaltung des Kauf- und

WaaghauseS der Stadt Thun, seit einiger Zeit daher
fich ergeben, und daß über die Beziehung daheriger
Zollgebühren ungleiche Begriffe obwalten; als haben Wir
nöthig befunden, hierdurch zu verordnen, und bekannt zu
machen: daß es in Ansehung des Zolls von Thun noch
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ferner beym alten verbleiben, mithin Jedermann noch

weiter fchuldig feyn folle, die daherigen Zollgebühren,

nach Vorschrift der gedruckten Kaufhaus - Ordnung der

Stadt Thun vom iZ. May i7«6, zu bezahlen, und diese

in Kraft verbliebene Verordnung in allen Theilen zu

befolgen.

Gegenwärtige Publikation soll gedruckt und zu Jedermanns

Wissenschaft und Verbalt von den Kanzeln verlesen

«nd an den gewohnten Orten angeschlagen werden, damit

ein jeder vor Schaden fich hüten könne.

Bern, den 9. September i«03.

Der AmtS-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Rathsschreiber,

Gruber.
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Verordnung.
Niederlassung Eidsgenößischer Angehörigen

im Canton Bern.

^er kleine Rath des Cantons Bern,
nach Anhörung seines Justiz- und Polizey-Departements
iiber die Nothwendigkeit, einstweilen, und bis die eids-

genößische Tagsatzung vielleicht ein allgemeines Regulativ
über die Verhältnisse Schweizerischer Angehörigen aus

andern Cantone» entworfen haben werde, diejenige Ver-
fahrungsart zu bestimmen, welche dtesorts in Gemäßheit

der Vermittlungsakte befolgt werden foll,

beschließt und verordnet.:

1. Jeder Schweizer besitzt in Folge der MediationS-
Akte Kap. XX. Tit. I. tz. 4. die Befugniß, stch in dem

Canton Bern niederzulassen, und alle erlaubten Gewerbe

daselbst zu treiben.

2. Zu diesem Ende aber ist er gehalten, derjenigen

Gemeinde des CamonS, in welcher er stch niederlassen will,
seinen authentischen Heimathschein zu hinterlegen.

3. Jm Falle stch ein Schweizer aus einem andern

Canton mit einer Cantons-Angehörigen verehelichen will,
so muß er vorher, neben einem Scheine über die

rechtmäßige Verkündigung seiner Ehe in seiner Heimath, ein
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rechtsgültiges Zeugniß seiner Gemeinde, bestätiget durch
die Regierung seines Cantons, vorlegen, wodurch sie feyer-
lich erklärt, sowohl seine Verlobte als zukünftige Kinder
jederzeit als ihre GemeindSburger anzuerkennen.

4. Diefe Erklärung soll in der Gemeinde der
Verlobten aufbewahrt, und dieses in der Heirathsbewilligung
angemerkt werden.

5. Nach erhaltener Heirathsbewilligung soll er sich

nach den bestehenden Gesetzen, sowohl an seinem

gegenwärtigen Aufenthaltsorte, als an dem feiner Verlobten
und in ihrer Heimath, gesetzlich verkünden lassen.

6. Für eine solche Heirathsbewilligung wird, bis

etwas Gleichförmiges bestimmt ist, eine Gebühr vo» vier
Schweizerfranken bezahlt.

7. Gegenwärtiger Beschluß soll gedruckt, den Ober-

amtleuten in der gewöhnlichen Anzahl mitgetheilt, die

Vollziehung desselben dem Justiz - und Polizeyrath
aufgetragen und in die Sammlung der Gesetze und Verordnungen

aufgenommen werden.

Gegeben den 19. September isos.

Der Ams-Schultheiß,

R. v o n Wattenwyl.
Der Rathsschreiber,

Gruber.

Neue
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Neue Ehehaften muffen neue
Bewilligung erhalten.

W..lr Schultheiß und Rath des Cantons
Bern, thun kund hiermit? Da Uns von mehreren
Orten her Anzeigen zugekommen sind, daß viele sogenannte

Ehehafte ohne gesetzmäßige Bewilligung, zum großen Nachtheile

der alten mit Titeln und Conzessionen verfehenen,

errichtet worden, andrerseits dann verfchiedene Inhaber
von solchen neuen Ehehaften sich bey Uns um Conzessionen

bewerben; als haben Wir für nöthig erachtet, diesortö
eine allgemeine Verfügung zu treffen, und demnach

verordnet:
1. Alle Inhaber von solchen Ehehaften, die feit der

Revolution 1798 in Unserm Canton errichtet worden sind,
und eine obrigkeitliche Conzession vonnöthen haben, sind

angehalten, sich spätestens bis den Zi. Christmonat
nächstkünftig, bey dem Herrn Oberamtmann ihres Bezirkes

anzumelden, und ihm ihre allfälligen Bewilligungen oder

andern Titel, die sie dafür in Händen haben mögen,
einzugeben so wie in einer schriftlichen Petition die Gründe
anzuzeigen, aus denen sie um Beybehaltnng uud Bestätigung

derselben, oder im Falle keine vorhanden wären,
um eine neue Conzession ansuchen.

2. Die Herren Oberamtleute werden diese Petitionen
sammt den dazu gehörigen Schriften alsofort an Unfern

I L
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Justiz- und Polizeyrath gelangen lasse»/ der selbige in ein

allgemeines Verzeichniß zusammenziehe»/ und Unö darüber
den Bericht erstatten wird.

3. Alle Inhaber von solchen seit oberwähntem
Zeitpunkte vo» 1798 errichteten neuen Ehehaften, die ihre
Titel und Gründe nicht bis zum 31. Christmonat
nächstkünftig eingegeben haben werden / follen angefehen seyn,
als hätten ste auf ihre Rechte völlig Verzicht geleistet,
und ihnen demnach die Fortsetzung ihres Gewerbes, vom

1. Januar 1804 an, untersagt werde».

4. Von dieser Verfügung stnd ausgenommen: die

Wirthschafts - und Mühlen - Ehehaften, als über welche

besondere Verordnungen ergangen sind.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, von den

Kanzeln verlesen, und an den gewohnten Orten, zu

Jedermanns Verhalt angeschlagen werden.

Bern, den 23. September 1803.

Der Ams-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des kleinen Raths,
der Rathsschreiber/

Gr über.
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Reglement
die Leinwand-Handlung im Canton Bern

ansehend; nebst angehängter Instruktion
«nd Eid der Tuchmesser.

Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern<thun kund hiermit: Demnach UnS zu vernehmen

gegeben worden, was maßen der zu Aeufnung der

Leinwandhandlung öffentlich bekannt gemachten Verordnung

vom 19. May 1761 zuwider / verschiedene

Mißbrauche und unvorhergesehene Schwierigkeiten Sch erzeiget

haben / welche gedachte Verordnung entkräften und das

Beste des Landes / worauf dieselbe abzweckt / hindern könnten

; wenn Wir nun diese Handlung als einen wichtigen
Gegenstand des allgemeinen Wohlstandes/ auf alle mögliche

Weise in Flor zu bringen trachten werden; als
haben Wir für gut befunden / nachfolgende Verordnung
zu genauer Beobachtung festzusetzen/ nach deren sowohl
die Kaufleute / welche mit Leinwand handeln / als die

Weber/ so dieselbe zum Verkauf nach Langenthal und

andern Orten bringen / künftig stch halten sollen.

Nuchmesser zu bestellen.

Erstlich wollen Wir Unserm bestellten Justiz - und

Polizeyrath überlassen haben / zu Langenthal und an andern

Orten/ wo derselbe e§ nöthig erachten wird / Tuchmesser

L 2
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und Schauer zu bestellen, zu dem Ende sich von der
Ehrbarkeit jeden Orts, durch den Herrn Oberamtmann einen

Vorschlag von etwelchen ehrbaren Männern, mit seinem

Bericht begleitet, eingeben zu lassen, aus diesem Vorschlag
den tüchtigsten zu wählen, welcher dann durch den

Oberamtmann zu beeidigen, und mit einer vollständigen
Instruktion zu versehen seyn wird.

Messerlohn.

Zwestens, soll diesen Tuchmessern von den Webern
für jedes Stück Tuch vier Kreuzer für den Messer- und

Schauerlohn entrichtet werden. Diefelben dann follen
nach habender Instruktion, alle die ihnen zu bringende»
Tücher, in ihrer Qualität und Breite, genau besichtigen;

wann sie dieselben, nach Inhalt des 5. und 6. Artikels,
alö ächte Kaufmannöwaare befunden, mit dem zu Messung

der Leinwand bestimmten Maasstab sorgfältig, und zwar
ehe ste zum Verkauf vorgelegt werden, messen, und
hernach mit dem gewöhnlichen Zeichen bezeichnen.

Mutter-Elle und Maaeftab.

Drittens, weil bis Hieher bey Messung der Tücher,
wegen dem Zusatz des Daumens bey jeder Elle, das Maas
verschieden ausgefallen, und dadurch viele Unordnungen

entstanden; als wollen Wir inskünftig e das Zumaaö deS

Daumens abgestellt haben; anstatt desselben aber foll, zu

Erleichterung der Messung ein Stab von zwey Langenthaler

Ellen, mit zwey Bern-Zöllen verlängert, als eine

Mutter-Elle behörigeu Ortö zu Langenthal aufbehalten
werden, nach welchem alle übrige Stäbe eingerichtet,
und diefelben einzig und allein zu Messung der Leinwand
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verordnet haben wollen: daß bey Messung eines Stücks am

Ende auch der halbe Stab/ allein nicht weniger, gezählt
werden solle.

Rsnfleute sollen den> Webern an dem Maas nichts
abziehen.

Viertens / ist ferner Unser Befehl / daß inSkünftige
von den Kaufleuten den Webern an dem Ellenmaas nichts
mehr einbehalten oder abgezogen werde z fondern daß die

Tücher nach dem von den beeidigten Messern aufgedrückte«
Ellenmaas erkauft, berechnet / und den Webern bezahlt
werden follen / bey zwanzig Pfunden Buße von jedem

Stück/ von den Aehlbaren zu beziehen; wobey Wir jedoch

den Kaufleuten wollen freygestellt haben / wenn ste etwa

in Ansehung der Messung der bestellten Messern in de»

Dorffchaften / oder wegen der Qualität eines schon gezeichneten

Stücks / einigen Zweifel trüge«/ dasselbe nochmale»

durch die zu Langenthal oder anderswo gesessene beeidigte

Messer/ jedoch auf ihre Unkosten / besichtigen und messen

zu lassen. Ein Messer / der wiederholt seiner Instruktion
auf eine oder die andere Weise zuwider handeln sollte/
wird nicht blos mit der Entsetzung/ sondern je nach

Beschaffenheit an Leib / Ehre oder Gut gestraft werde».

Tücher - Breite - Maas.

Fünftens, indem der Bericht gefalle» / daß eine starke

Ungleichheit in der Breite der verfchiedenen Gattungen
von Tüchern sey/ wodurch der Vertrieb derselben ausser

Landes verhindert worden; als sollen inSkünftige alle

Tücher «ach den gewöhnlichen Breiten-Maaßen/ nnd
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zwar nach folgenden Mustern, eingerichtet und gewoben

werden; als: Sechs. Viertel-Elle und ein Zoll, Sieben-

Viertel-Elle ein Zoll, Acht-Viertel-Elle ein Zoll, Neun-

Viertel-Elle ein Zoll, Zwölf-Viertel-.Elle zwey Zoll,
Sechszehn - Viertel - Elle zwey Zoll, Zwanzig - Viertel-Elle
drey Zoll, Zwey und zwanzig-Viertel-Elle drey Zoll; alle

diefe verschiedenen Breiten nach Bern-Ellen und Bern-
Zöllen gerechnet.

Blattmacher, Geschtrr-Fasser.

SechStens, sollen die Blattmacher und Geschirr-Fasser

nach obbemeldeten Breiten die Blätter durchaus gleich

verfertigen und fassen, bey drey Pfunden Buße, nebst

Zerschlagung der Arbeit, falls ste die Blätter gröber oder

schmäler machen, oder weniger Tragen fassen würden, als
diefe Einrichtung erfordert. Die Weber follen die Blätter
durch die beeidigten Messer befchanen und zeichnen lassen,
«nd keine ««bezeichnete gebrauchen.

Apretirung der Tücher verboten.

Siebentens, damit allen feit einiger Zeit eingeschlichenen

Mißbräuchen, in Zurüstung und Apretirung der

rohen Tücher, der Faden abgeschnitten werde, wodurch
die Kaufleute oft betrogen worden, und die Leinwand
ausser Landes in Mißkredit gerathen; als ist Unfere
ausdrückliche Meynung hiermit: Daß von nun an alle und

jede Tuchweber ihre Tüchee, ohne einige Zurüstung, noch

spritzen, fellen, «langen, schlichten und pressen, sondern
so wie ste von den Stühlen kommen, auch auf diejenige
Weise zusammengelegt, wie zu St. Gallen, oder auf den

Bleichen geschieht, den Tuchmessern zum Messen und
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Zeichne«/ und auch selbst zum Verkauf darstellen solle«.
Alle diejenigen Stücke aber / fo entweder nicht die behörige
Breite / oder grobe Fehler und Ungleichheiten hätten,
oder fönst betrüglich zugerüstet wären / follen von den

bestellten Tuchmessern ausgeschossen / als unächte Kaufmanns«
Waare erklärt / und nnt dem Worte: Fehlerhaft/ ge«

zeichnet werden.

Verkauf verboten.

Ungemessene und ungezeichnete Tücher aber sollen von

Fremden und Einheimische« / sowohl zum Kauf zu biete«/
als einzukaufen verboten feyn bey zehn Pfunden Buße
von jedem, Stücke/ fowohl von dem Käufer als Verkäufer

zu beziehen.

Bleicher sollen die Tücher nicht mangen.

Achtens/ wollen Wir allen Bleicher«, Färber« und

andern Personen, welche Mangen besitzen, für ein- und
allemal abgestreckt und bey zehn Pfund Buße von jedem

Stück, die rohen leinenen Tücher vor dem Verkauf zu

pressen, schlichten, mangen und fellen, hiermit verboten

haben.

Ungezeichnete Tücher verboten, ausser Landes zu
verkaufen oder zu bleichen.

Neuntens, foll kein hiesiger Fabrikant oder Weber

rohe leinene Tücher durch Fußböte oder Fuhren, oder

auf dem Rücken, zum Bleichen oder Verkaufen, ausset

Landes verschicke«, ehe solche von den beeidigten Messern

bezeichnet worden bey sechs Pfunden Buße von jedem

Stück zu beziehen. >
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Zehntens / soll jeder Tnchmesser ein Verzeichniß der

vom ersten Herbstmonat eines / bis den ersten Herbstmonat
deö andern Jahrs gemessenen oder als fehlerhaft gezeichneten

inländischen und fremden Tücher / nebst dem Namen

der Fabrikanten / dem Justiz - und Polizeyrathe zu Handen

des Commerzienralhs/ regelmäßig einsenden/ und ihre
Bemerkungen über den Zustand des Leinwandhandels /
nebst allfälligen Vorschlägen beyfügen.

Süßen.

Eilftens/ soll von oben vernamseten Bußen ein Drit-
theil dem Verleider/ ein Drittheil dem Staate ^ und ein

Drittheil dem Armenseckel der Gemeinde zugestellt werde«/

in der der Fehlbare gesessen.

iLxekutisn.

Zwölftens/ wollen Wir Unfern Herren Oberamtsleute»
anmit aufgetragen haben / in ihren Aemter» diefes Reglement

zu handhaben und zu exequiren / die Fehlbaren mit
dem LeneKoi« recursus vor Unfern Justiz- und Polizeyrath

zu beurtheilen / und nach Wichtigkeit des Fehlers /
folche demfelben zu verleiden.

Oberaufsicht.

Dreyzehntens / endlich wird Unferm bestellten Justiz-
u»d Polizeyrath übergeben/ die General-Oberaufstcht auf
Ausübung diefer Verordnung / wie auch besonders auf die

Messer und Aufseher / zu halten; die letztern durch die

Herren Oberamtsleute behörig beeidigen und instruire» zu

lasse»/ und nach Bewandtniß der Umstände alles dasjenige
vorzukehre» und. anzuordnen / wodurch die heilsame Abstcht
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dieses Reglements erreicht werden kann, welches nur in
so lange währen soll, als Wir es für gut erachten werden,

wobey nach der Sachen Beschaffenheit solches abzuändern,

zu mehren, oder zu mindern, Wir Uns beständig

vorbehalten.

Gegeben den 29. May 1761 ; revidirt und bekräftiget

den 24. Oktober isoz.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths,
dex Rathsschreiber,

G rub er.

Instruktion
für die bestellten Leinwand-Tuchmesser.

Die bestellten Leinwand-Tuchmesser sollen:

1) Weder für stch selbst, noch in Commission für
Mde«/ keineswegs mit leinenen Tüchern handeln, bey

Strafe der Entsetzung, auch einer schärfern, je nach

Beschaffenheit des Fehlers.

Zeichnen.

2) Alle die ihnen zubringenden Stücke fleißig besich-.

tigen, und diejenigen, welche entweder geschlichtet, gespritzt,
gesellet, gemanget, oder gepreßt wären, oder fonsten grobe

Fehler, Risse und Ungleichheiten, oder endlich nicht die

behörigen Breiten hätten, ohne Unterschied alsobald aus-
schiessen, dieselben nicht messen und als Kaufmannsgut
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zeichne«/ sonder« nach Inhalt des siebenten Artikels des

Leinwand-ReglementS, selbige mit dem Ausdruck:
Fehlerhaft/ bezeichnen.

Zeichnen / wenn nicht mehr als ein Viertelzsll an
der Brette fehlt.

3) Sollte sich aber «»gefähr zutragen / daß an eint-
oder andern Stücke« Tuch ein Viertelzoll an der behörigen

Breite mangeln würde / fo kann zwar der Messer / dem

solche zugetragen morde«/ selbige messen und zeichne« / in
sofern sie alle übrigen guten Eigenfchaften guter Kaufmanns-
waare an sich haben / und mehr nicht als einen Viertelzoll
zu schmal seyn würden ; soll aber auch den Weber ermahnen

/ inskünftige den Fehler der Breite zu verbessern.

Maasstab.

4) Sollen sie diejenigen Stücke/ so von den im zweyten

Artikel benannten Fehlern frey sind / mit dem zu Messung

der Leinwand einzig bestimmten Maasstab von zwey

Langenthaler Ellen und zwey Bern-Zöllen (welche nach der

allhier verfertigte»/ und zu Langenthal behörigen Ort«
liegenden Mutter-Elle eingerichtet seyn soll) ehe sie zum

Verkauf vorgelegt werde« / exakt und gewissenhaft messe«/

wofür sie für den Messerlohn von den Webern vier Kreuzer
von jedem Stück zu beziehen haben werden.

Art des Zeichnens.

5) Sollen sie die nach obiger Vorschrift gemessenen

Stücke mit dem Ellenmaas / per ei» halb Stab / zusamt
den Anfangsbuchstaben ihrer Namen und dem Namen

Bern, (als in welchem Canton die Tücher fabrizirt worden)

auf beyden Enden zeichnen:

LLKN. 104.
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Zusammenlegen.
6) Sollen sie die gemessenen und gezeichneten Tücher

wieder auf die alte Art zusammenlegen / jedoch so, haß die

Zipfel mit den Zeichen heraushänge«/ damit jedermann

alsobald erkennen möge/ daß es gezeichnete Tücher/ und

folglich Kaufmannswaare sey.

Besichtigung und Bezeichnung der Blätter.
7) Sollen sie nach dem sechsten Artikel des Reglements

den Webern die Blätter besichtigen/ ob solche der

vorgeschriebenen Einrichtung des fünften Artikels desReglements
gemäß fey? und in diesem Falle solche mit cinem sonderbaren

kleinen Bär bezeichnen / dafür sie zwey Kreuzer vom

Blatt von den Webern zu beziehen haben werden.

verzeichniß der Messung einzusenden.

8) Soll jeder bestellte Tuchmesser alle die ihm
zubringenden Tücher in ein dazu bestimmtes Buch / mit dem

Namen des Webers / der dieselben fabrizirt / fleißig
aufschreiben und dann zu Ende jeden Jahrs / vom ersten

September zum ersten September/ ein genaues Verzeichniß
davon/ wie auch der Stücke, welche als fehlerhaftbezeichnet

wori,«/ Mnhghrn. den Justiz - und Polizeyräthen franko
einschicken, damit dieselben eine gewisse Kenntniß von dem

jeweiligen Zustand der Leinwandhandlung erlangen mögen.

Schleichhändler.
9) Endlich auch auf die Schleichhändler achte«/welche

ungezeichnete Tücher aufkaufe« / und außer Landes führen
würde«/ und felbige gleich den übrigen / fo dem Reglement
zuwider handeln würden / bey dem ersten Fehler dem Herrn
Oberamtmann des Orts/ bey dem zweyte« Fehler dem

Herr» Oberamtmann und Mnhghrn., den Justiz - und

Polizeyräthen / zu gemessener Bestrafung verleiden; übrigens

dann alles dasjenige erfülle«/ was in dem Reglement

felbst enthalten ist.
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der bestellte» Leinwand-Tuchmesser.

Schwört ein bestellter Leinwand - Tuchmesser weder

für stch selbst/ noch in Commission für andere/ mit
Leinwand keineswegs zu Handel«/ alle die ihnen zubringende»
Tücher / in ihrer Qualität und Breite/ in eigener Perfon,
nicht durch andere / genau zu untersuchen; die fehlerhaften
und allzufchmalen/ mit Beybehaltung der im dritten Artikel
der Instruktion enthaltenen Erläuterung/ ohne Unterschied/

unpartheyisch/ niemand zu lieb noch zu leid/ auszuschiesse«/

und solche mit dem Ausdruck: Fehlerhaft, zu bezeichnen ;
die guten aber mit dem zu der Messung der Leinwand
bestimmten Maasstabe / exakt und treulich zu messen / nnd
solche hernach mit dem EllenmaaS per ein halb Stab
zusamt den Anfangsbuchstaben feines Namens und dem

Namen : Sern, auf beyden Enden zu zeichnen.

Alle die ihm zubringenden Stücke in ein befonderes

Buch / samt dem Namen der Weber/ fleißig aufzuzeichnen,

und zu Ende jeden Jahrs ein getreues Verzeichniß davon,
wie auch der Stücke, fo als fehlerhaft bezeichnet worden,

Mnhghrn. den Justiz-und Polizey-Näthen einzusenden; de»

Webern ihre Blätter zu besichtigen, ob solche nach der

gemachten Einrichtung sich verhalten? und selbige mit dem

ihm zustellenden Zeichen zu bezeichnen.

Auch auf die Schleichhändler, welche ««bezeichnete

Tücher aus dem Lande führen, fleißig zu achten und folche

gebührenden Ortözur Bestrafung zu verleiden; auch fönst

alle diejenigen Pflichten zu erfüllen, welche in feiner
ferner« Instruktion enthalten sind. Alle Gefährde vermieden.
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Einführung des obern Ehegerichts.

Äöjr Schultheiß, klein «nd große Räthe
des Cantous Bern, thun kund hiermit: Daß
Wir für die Aufrechthaltung der Sitten, und die
Befestigung deS Hausfriedens, so wie der ehelichen
Verbindungen, für zweckmäßig zu feyn erachtet haben, die Con-

sistorial -Streitigkeiten den ordentlichen Gerichten wieder

abzunehmen, und überhaupt die alte bewährte Einrichtungen

««serer Ehegerichte und Ehrbarkeiten wieder
einzuführen.

Demnach dan« haben Wir auf angehörten Vortrag
Unsers kleinen Rathes erkennt, und thun anmit

verordnen:
1. Es soll für den Camon Bern ein oberes Ehegericht

eingeführt werden.

2. Das obere Ehegericht besteht aus einem Präsidenten,
vier weltlichen und zwey geistlichen Beysitzern.

z. Alle diese Mitglieder werden von dem großen Rathe
erwählt. Der Präsident aus den Mitgliedern des
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kleinen, und die weltlichen Beysitzer aus den Mit«
gliedern des großen Rathes; die geistlichen Beysitzer

dann aus der Zahl aller statiouirten Geistlichen der

deutschen Pfarrkirchen in Bern.

4. Um an das obere Ehegericht wählbar zu feyn, muß

man entweder verheirathet oder es gewefen seyn.

5. Die Dauer dieser Stellen ist festgesetzt: für den Prä¬
sidenten auf ein Jahr / und für die Beysitzer auf
zwey Jahre.

6. Die Zahl der weltlichen und der geistlichen Beysitzer

wird aber alljährlich zur Hälfte erneuert. Die erste

Erneuerung hat jedoch erst in zwey Jahren statt,
wo dann der zweyt-gewählte geistliche, fo wie der

dritt, und viert-gewählte weltliche Beysttzer, austreten

; ihre erst - gewählten College» aber noch ein Jahr
länger darinn verbleiben.

7. Die austretenden Mitglieder sollen wieder erwählbar
seyn.

ß. Um ein Urtheil auszufällen/ müssen wenigstens fünf
Mitglieder zugegen seyn. Jm Fall ihrer nicht so viel
sitzen könnten, ergänzt es sich selbst.

9. Dem obern Ehegerichte kommen alle die Rechte nnd

Befugnisse zu, welche die Ehegerichts-Satzung von

Jahr 1787 dem obern Ehegericht ertheilt.

16. Jn Fällen von WeiterSziehung geht der Rekurs vor
daS Ävpellations-Gericht.

11. Die Einrichtung der untern Ehegerichte, oder der

sogenannten Ehrbarkeiten in den Kirchgemeinden wird
ein nachgehendes Gesetz bestimmen.
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12. Die Zeit und die Art der Wiedereinführung der

Conststorial-Gerichtsbarkeit wird dem kleinen R«the

zu bestimmen überlassen.

13. Gegenwärtiges Reglement soll dem obern Ehegerichte

zum Verhalt und znr Einschreibung mitgetheilt
werden.

Also beschlossen in Unserer großen Rathsversammlung
in Bern, den 6. Jnny 1803.

Der Amts - Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des großen RathS/
der Staatsschreiber,

Thormann.

Verordnung
über die Niederlassung und Heirathen von

Ausländern.

W.r Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Damit
dem Lande durch Anstedlung einer großen Anzahl Fremder
kein Schaden erwachse, und besonders aus den Heirathe»
derselben den Gemeinden kein Nachtheil entspringe; so

haben Wir, in Aufhebung aller bisher hierüber ergangenen

Verordnungen, »achfolgende Vorfchriften festzufetze»

nöthig befunden, und demnach erkennt:
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Tit. I.
Niederlassung der Fremden.

1) Jeder Fremde / der sich in dem Canton Bern
niederlasse«/ oder ein Gewerbe auf eigene Rechnung neiden

will, ist gehalten/ sich zu dem Ende mit einer Nie-
derlassungs-Bewilligung zu verfehen.

2) Um diefe Bewilligung zu erhalten/ wird die

Vorweisung glaubwürdiger Zeugnisse der guten Aufführung/
so wie die Hinterlegung eines Heimathscheins und einer
Summe von so« Franken erfordert / im Fall der Fremde
»erheirathet ist.

3) Unter Heimathschein wird ein / von der eigenen

Orts-Obrigkeit des Fremden ausgestellter und von seiner

Landesregierung behörig legalisirter/ öffentlicher Akt
verstanden/ wodurch derselbe/ gleich wie allfällig dessen

Familie/ als Angehörige seines Heimathorts erklärt werde«/
uud ihnen die Aufnahme daselbst zu jeder Zeit förmlich
zugesichert wird.

4) Die Ertheilung der NiederlassungS-Bewilligungen
kommt dem kleinen Rathe zu / welcher jeweilen zu
untersuchen und zu entscheiden hat/ ob sowohl in Hinsicht des

Vermögens / als der dazu erforderlichen Einwilligung der

Srts-Behörde / wo der Fremde sich niederzulassen gedenkt/

und der übrigen Umstände / stch keine erheblichen Gründe
der Aufnahme des Fremden widersetzen.

6) Das Amt und die Gemeinde/ in welcher sich der

Fremde niederlassen will / sollen in der Bewilligung
namentlich ausgesetzt/ und so oft der Niederlassungsort vo«

ihm
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ihm verändert wird, zu dem Ende eine neue Erlaubniß
ausgewirkt werden.

6) Alle Niederlassungs-Bewilligungen sollen alljährlich,
bey Strafe der Ungültigkeit, je von dem Oberamtmann
des Orts, hinter welchem der Fremde angefessen ist, vistrt
werden. Die Oberamtmänner werden darüber eine genaue
Controlle führen, und dem kleinen Rathe alljährlich
einsende».

7) Die angesessenen Fremden stnd ebenfalls verpflichtet,
ihre Heimathscheine von zehn zu zehn Jahren in ihrer
Heimath erneuern zu lassen.

8) Wenn ein Fremder durch ordnungswidriges und

ruhestörendes Betragen in der Gemeinde, in welcher er

angefessen ist, stch der erhaltenen Bewilligung unwürdig
macht, so soll der Oberamtmann des OrtS die daher
einlaufenden Beschwerden untersuchen, und unter Vorbehalt
des Rekurses an den kleinen Rath die angemessenen

Verfügungen treffen, und darüber absprechen.

9) Für die Ertheilung jeder Niederlassungs-Bewilligung

wird eine Gebühr entrichtet, die je nach den

Vermögens - Umständen des Fremden und der Einträglichkeit
seines Gewerbes bestimmt, und nicht unter sechszehn aber

nicht über fünfzig Schweizerfranken gefetzt werden foll.

10) Für die Erneuerung einer folchen Erlaubniß,
welche die Veränderung des Niederlassungsorts nothwendig
macht, (tz. 5.) wird ohne Unterschied des Vermögens eine

Gebühr von vier Schweizerfranken bezahlt.

11) Die in den beyden vorhergehenden Artikeln
festgesetzten Gebühren werden von der Canzley des kleine»

I. ' M
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Raths jeweilen bey Herausgabe oder Erneuerung der

betreffenden Bewilligungsscheine bezogen.

12) Für das jährliche im sechsten Artikel verordnete

Visa dieser Bewilligungen, bezieht der Oberamtmann eine

Gebühr von einer Schweizerfranke«.

iz) Der Heimathschein und die übrigen mit demselben

vorgewiesenen Schriften, fo wie die Niederlassungs-

Bewilligung felbst, follen in dem Archive derjenigen Stadtoder

GemeindS-Behörde, auf welche die letztere lautet,
aufbewahrt, und im Fall der Fremde verehelichet, noch

die Summe von 8«0 Franken derselben hinterlegt werden.

14) Ohne Niederlassungs-Bewilligung soll keine OrtS-
Behörde einen Fremden sich in ihrer Gemeinde ansiedeln

lassen, indem sie sonst für allen Schaden, der dem Staate
oder der Gemeinde daraus erwachsen könnte, verantwortlich

seyn, und ihr insonderheit der Unterhalt des Fremden
und seiner Familie im VerarmungSfalle zur Last fallen
wird.

15) Jeder mit einer Niederlassungs-Bewilligung
versehene Fremde ist allen öffentlichen Lasten und Abgaben,
sie mögest zu Handen des Staats oder einer Gemeinde

auferlegt werden, fo wie überhaupt den Gesetzen des

Landes, gleich den Cantons - Angehörigen unterworfen,
wogegen ihm dann erlaubt ist, fein Gewerbe, gleich den

Cantons-Angehörigen, fo weit eS das Gefetz gestattet,
frey und ungehindert zu treiben.

16) Die von den ehemaligen Verwaltungskammern
vo» Bern und Oberland, seit dem Gesetz vom 24. Nov.
1800 ertheilten Niederlassungs-Bewilligungen sind anmit
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für ein Jahr bestätigt ; innert diefer Zeitfrist aber sollen
steh alle Fremde, die von bemeldeten Verwaltungskammern
einen solchen Niederlassungsschein erhalten haben, bey

Unserm kleinen Rathe mit den in gegenwärtiger Verordnung

vorgeschriebenen Requisiten um eine neue Bewilligung
anmelden. Für eine solche Bewilligung wird nach tz. 10.
eine Gebühr von vier Franken bezahlt.

17) Falls sie aber dieses innert der bestimmten Zeitfrist

eines Jahrs unterlassen, oder die in den Artikeln 2.
und Z. vorgefchriebenen Erfordernisse nicht leisten können,
so follen ste in die Klasse derjenigen Landsfremden, die mit
keinen Niederlassungs-Bewilligungen versehen sind, gesetzt

und als solche behandelt werden.

Tit. II.

Heirsthen der Fremden.

48) Jeder Fremde, der sich in hiesiger Botmäßigkeit
verheirathen will, er mag eine Niederlassungs-Bewilligung
haben oder nicht, soll sich bey dem kleinen Rathe um eine

Heiraths-Bewilligung anmelden.

19) Ebe ihm dieselbe ertheilt werden kann muß er,
wenn er sich mit einer Cantons-Angehörigen verehelichen

will, nebst Hinterlage von 800 Franken, durch die OrtS-
obrigkeit seiner Heimath, legalism durch seine

Landesregierung, rechtsgültig bescheinigen, daß sowohl seine

Verlobte als seine allfällige Kinder jederzeit dafelbst alö
Angehörige und Burger werden anerkannt und aufgenommen

werden, wie auch, daß er an feinem Heimathsorte mit
seiner Verlobten nach der Landesgewohnheit verkündigt

M 2
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worden sey; jedoch ist dem kleine» Rathe überlasse», in
ausserordentlichen Fällen und wenn die Verkündigungen
der Ehen vo» den Kanzel» i» dem Heimathsorte des

Fremden uicht üblich seyn sollten / von selbigen Dispensa,

tion zu ertheilen, welches aber alSdann in der HeirathS-

Bewilligung ausdrücklich bemerkt werden soll.

20) Ohne eine solche HeirathS-Bewilligung ist jedem

Pfarrer bey seiner eigenen Verantwortung für alle Fol,
gen, die daraus entstehen könnten, ausdrücklich verboten,
die Ehe eines Fremden einzusegnen oder auch nur die

Verkündigung derselben in hiesigem Canton vor sich gehen

zu lassen.

21) Die Pfarrer follen sich dann die Verkündigungsscheine

vo« der Heimath der Verlobten ihrem gegenwärtigen

Aufenthaltsorte, und dem des Fremden zugleich mit
gedachter Bewilligung vorlegen lassen, und die Ehe nicht
einsegnen, im Falle diese Verkündigungen nicht nach

Vorschrift der bestehenden Chorgerichtssatzung vor sich gegangen
wären.

22) Endlich sollen die Pfarrer in den Eheregistern,
nebst bisher gewohnter Einschreibung der ihnen vorgelegten
Verkündigungöscheine, auch das Damm der HeirathS-
Bewilligung bemerken.

23) Die iu den beyden ersten Titeln gegenwärtiger

V rordnung enthaltenen Vorschriften, sind weder auf die

E dsgenossen uoch auf die Angehörigen derjenigen Staate,

anwendbar welche dießortS mit der Schweiz in besondern

Verträgen stehen.
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Tit. M.

Naturalisation der Fremden.

24) Zur Naturalisation oder Erhaltung des Staats-
Burgerrechts in dem Canton Bern, wird die Anschaffung

eines OrtS-Burgerrechts in demselben wesentlich erfordert.

25) Kein Landsfremder foll ein Burgerrecht in dem

Canton erwerben können, er habe dann eine ausdrückliche

Bewilligung dazu von dem kleinen Rathe erhalten.

26) Zu dieser Bewilligung wird erfordert, daß er
seine freye ehrliche Herkunft und gute Aufführung, welcher

Religion er zugethan sey, wie auch daß seine Aufnahme
sowohl in Absicht auf feinen Beruf als fein Vermögen,
dem Lande zum Nutzen diene, durch glaubwürdige Zeug«

nisse bescheinige.

27) Hat ein Landöfremder nach Befolgung dieser

Vorschrift, die Bewilligung zur Anschaffung eines beliebt,

gen Burgerrechts erhalten, so wird er sich angelegen seyn

lassen, innert sechs Monaten Zeit, als während welcher

allein die Bewilligung gültig seyn sott, die Zusicherung
der Au/nahme in ein Burgerrecht zu erlangen, und eine

rechtskräftige Bescheinigung derselben dem kleinen Rache
einzugeben.

28) Jn jeder, von einer Gemeinde, infolge obigen

Artikels, einem Fremden zuzustellenden Zusicherung der

Aufnahme in ihr Burgerrecht, soll die bestimmte Erklärung
enthalten seyn, und hernach in dem Burgerbriefe felbst

wiederholt werden, daß die Gemeinde sich zur Unterstützung
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und Verpflegung des Anzunehmenden sowohl als seiner

Nachkommenschaft verpflichte auf den Fall der eine oder

die andern in Dürftigkeit oder Armuth gerathen sollten^

29) Der kleine Rath wird dann untersuchen und

fich den Bericht erstatten lasse»/ ob diejenige Gemeinde

die den Fremden in ihr Burgerrecht aufnehmen will,
Vermögens halber im Stande sey, ihn und die Semigen
im Fall der Verarmung zn ernähren.

30) Wenn der kleine Rath, auf diefen eingezogenen

Bericht hin, dem Fremden die Naturalisation bewilligt,
so soll die Gemeinde, welche ihn in ihr Burgerrecht
aufgenommen hat, dessen berichtet, und sie aufgefordert werden

feinen Burgerbrief nach dem vorgefchriebenen
Formular auszufertigen, und dem kleinen Rathe durch ihren
Oberamtmann zu übersenden.

Zi) Sobald dieser Burgerbrief in behöriger Form
eingelangt feyn wird, fo foll auch der NaturalifationS-Akt
nach der ertheilte» Vorschrift ausgefertigt, und dem

Fremden, auf geleisteten Eid der Treue und des Gehorsams

in die Hände des betreffenden OberamtmannS,
zugestellt werden.

32) Für die Ausfertigung des Naturalisationö-Akts
soll eine Gebühr vo» achtzig Schweizerfranken bezahlt
werden.

33) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, und zu

Jedermanns Verhalt an den gewohnte» Orten öffentlich
angeschlagen werden.
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Gegeben in Unserer großen Raths-Versammlung,
den 5. Christmonats 18«Z.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des großen Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.

F o r m ul a r
nach welchem die Burgerbriefe ausgefertigt

werden follen.

der j Glinde j ^
Amts N. thun kund hiermit, daß N. N.
des N. N. Sohn, gebürtig von N.
stch bey Uns dahin beworben, daß Wir ihn samt seiner

Frau und zu Burgern

dieser ^
Gemeinde

^ annehmen möchten, unter dem

Versprechen : stch überall sowohl den obrigkeitlichen

Verordnungen, als aber auch Unfern befondern Vorfchriften und

Reglementen zu unterziehen, und denfelben pünktlich

nachzuleben, so wie auch die für seine Annahme schuldige

Summe zu bezahlen.

Nach eingezogenen glaubwürdigen Berichten nun,
sowohl über die freye ehrliche Herkunft, Aufführung des
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Impetrante» und Religion, als üöer desselben Rechtschaffenheit

/ haben Wir in dlefeö Begehren eingewilligt / und

daher den obvermeldeten N. N. zu einem

l Stadt
Burger und Angehörigen dcr

Gemeinde ^ ' ' '
auf - und angenommen. Und zwar soll sich blese Annahme

nicht allein auf ihn, fondern auch auf feine Ehefrau /
und überhaupt alle und jede seine wirkliche und zukünftige
Abkömmlinge / beziehen; fo daß dieselben / unter obigen

Bedingen/ aller bürgerlichen Rechte und Freyheiten / gleich
den übrigen Burgern / theilhaftig feyn follen / so lange sie

sich denjenigen Obliegenheiten und Wichten unterziehen
werden / die ihnen sowohl gegen die Obrigkeit als gegen

i Stadt l
die

Gemeinde von welcher er zum

Burger ist angenommen worden / gleich ihren andern Burgern

und Gemeindsgenossen auffallen.

Diese Annahme ist Unserer Seits beschlossen worden

gegen eine Finanz von welche der N. N.
zu Unserer Zufriedenheit bezahlt hat / wofür Wir denfelben

anmit bestens quittiren.

Alles jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalte der

von dem kleinen Rathe des Cantons Bern zu erhaltenden

Genehmigung und Naturalisation.

In Kraft dieses Burgerbriefs / der unter Aufdruckung
l Stadt- - j ^«s j Gemeinde- j

rium ausgefertigt worden ist.

l Stadt- - ì
Unsers Gemeinde- I-siegFS durch Unsern Sekreta-
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Gesetz
über die Administration der Waldungen.

Wir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit:

Als dann Uns abseile Unsers kleinen Raths vorge-
tragen worden: daß, seit der im Jahr 1798 erfolgten
Staatöveränderung, sich sowohl Gemeinden als Partikulare
geweigert haben, theils die Administration der Cantons-
Verwaltung über Waldungen anzuerkennen, die vor diesem

Zeitpunkt, es seye in Betreff der Holz-Bewilligungen oder
sonsten, uuter der Aufsicht uud Verwaltung der Amtleute
Namens des Staats gestanden, theils die auf felbige»
gehafteten Nutzungen des Staats zu leisten oder ausübe»

zu lassen ; Wir — in Betrachtung gezogen einerseits, daß
der Staat nicht durch Widersetzlichkeit und muthwillige
Austritte um feine Besitzungen und Rechte gebracht werden,
andrerseits aber auch Niemanden der Weg versperrt werden
solle, Beschwerden über beglaubte Beeinträchtigung seiner
Rechte gebührenden Orts anzubringen —

verordnen:
§. 1. Jn Betreff der Waldungen soll alles wieder

in denjenigen Stand und auf denjenigen Fuß zurückgesetzt

seyn wie es vor dem Jahre 1798 war, so daß alle
Waldungen die damals unter der Administration des Staats
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sich befunden, denfelben von nun an wieder unterworfen

feyn, und alle Rechte und Nutzungen, welche der Staat
oder feine Beamten in den Waldungen gehabt, ihm
ungehindert wieder zukommen follen.

§. 2. Jm Falle Jemand, eö feyen Gemeinden oder

Partikulare, beglaubt wäre, gegen eine dießortige vor dem

Jahr 1798 statt gehabte Einrichtung begründete Beschwerden

führen zu können, fo bleibt ihm unbenommen, selbige

anzubringen.

tz. 3. Dieß foll aber vor allem aus an den kleinen

Rath geschehen, welcher sodann die Sache reiflich
untersuchen und auf die eingelangten Beschwerden entweder

die angemessen findende Rücksicht nehmen, oder selbige,
mit hinlänglichen Gründen begleitet, von der Hand weisen

wird.

tz. ä. Falls diejenigen, welche die Beschwerden
geführt haben, die Sprüche des kleinen Raths über das

streitige Eigenthum nicht annehmen wollen; so sind sie

gehalten, innert der Frist von drey Monaten, von der

Eröffnung der Erkanntniß an jedoch mit Ausnahme der

beschlossenen Zeit, vor dem kompetirliche« Civil-Richter
mit ihrer Klage einzulangen.

tz. 6. Geschieht dieses nicht, so soll es angesehen

werden, als wenn die betreffende Parthey die Verfügung
deö kleinen Raths unbedingt angenommen und stch selbiger

unterzogen hätte.

§. 6. BiS eine entsprechende Verfügung von Unserm

kleinen Rathe, oder ein in Kraft erwachsenes Urtheil zu

Gunsten der Kläger erfolgt ist, soll es bey dem Inhalt
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Verbleiben haben.

tz. 7. Diese Verordnung soll jedoch diejenigen Fälle
nicht betreffen / welche seit dem Jahr 1798 von der hel-

vetischen Regierung oder der Verwaltungskammer, es seye

zu Gunsten des Staats oder der Ansprecher entschieden

worden, als welche Erkenntnisse in ihrem Werthe bestehen

sollen.

tz. 8. Gegenwärtige Verordnung soll zu Jedermanns
Wissenschaft und Verhalt abgedruckt, von den Kanzeln

verlesen, und an gewohnten Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Unserer großen Raths-Versammlung,
den 5. December 180Z.

Der AmtS-Schultheiß,
R. v o n W a t t e n w y r.

Namens deS großen Raths,
der StaatSschreiber,

Thormann. '

Verordnung
über den Jahreswechsel, die Amtsdauer und

Ergänzungsart der Regierungs-Stellen.

Ä5i5 Schultheiß, klein und große R5the des
Cantons Bern, thun kund hiermit:

Demnach der Zeitpunkt eingetroffen ist, wo in
Betreff des Jahreswechsels der Amtsdauer und der Wieder-
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«gänzung verschiedener Stellen in der Regierung die

erforderlichen Bestimmungen festgefetzt werden müssen; als
haben Wir auf den Vortrag Unsers kleinen Rathes
beschlossen und erkennt/ was von einem zum andern folget/
und thun somit

verordnen:
1. Alle Stellen in und bey der Regierung, welche

einem bestimmten Wechsel unterworfen oder auf eine gewisse

Zeit von Jahren beschränkt sind, und die von Uns, dem

großen Rathe, besetzt werden, gehen vom ersten Jenner
bis zum letzten December.

2. Wer eine folche Stelle im Laufe des JahrS
antritt dem wird die Bruchzeit bis zum letzten December

nicht angerechnet, fondern er ist anzusehen, als ob er seine

Stelle erst mit dem nächstfolgenden ersten Jenner
angetreten hätte.

Z. Alle Stellen nun, welche im Laufe des JahreS
4S0Z von dem großen Rathe stnd besetzt worden, berechne»

mithin erst mit dem ersten Jenner iso4 ihren
Amtsantritt.

4. Die Erneuerung des kleinen Rathes und aller
andern Stellen, die von dem großen Rathe besetzt werden,
geschieht gewöhnlicher Weise zu der Zeit seiner ordentliche»
Herbstsitzungen.

5. Ausserordentlicher Weise wird der große Rath zu

keiner Besatzung zusammen berufen, als wen» eines der

beyde» Schultheißen-Aemter oder das Seckelmeister-Amt

durch Tod oder Beförderung verlediget würde, als welchem

Falls, dessen Zufammenberufung längstens inner zehen

Tagen, von der Beerdigung an, statt haben soll.
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6. Keines dieser drey Aemter kann aber wieder besetzt

werden, eS sey denn vorerst der kleine Rath selbst ergänzt

worden: indem diese Aemter aus seiner Mitte zu besetze«

stnd.

7. Kein von dem großen Rathe ernennter Beamter
knn» seine Stelle anderswo aufgeben, alö beydem großen

Rathe selbst, noch auch zu eiuer andern Zeit, als bey desse»

ordentlichen Frühlings - oder Herbst - Sitzungen.

8. Beförderungen zu andern Stellen sind aber keineswegs

als Aufgaben anzusehen, und mögen daher zu jeder

Zeit statt haben. Die durch Beförderung «erledigten
Stelle» werden jedoch, wo nichts besonders vorgeschrieben

ist, erst in der nächstfolgenden ordentlichen Sitznngszeit
des großen Raths wieder besetzt.

9. Alle weiter beförderten Beamten fahren noch so

lange fort, die ihnen von dem großen Rathe anvertraute»
Stellen zu bekleiden, bis dieselben anders werden besetzt

worden seyn, es sey denn, daß sie ihre neu erhaltene
Stelle schon früher antreten müßten. Sie beziehen auch

für die Zeit, während welcher sie. noch in Funktion stehen,

den marchzähligen Betrag der für ihre inngehabte Stelle
ausgesetzten Besoldung.

10. Die lieben und zwanzig Mitglieder des kleinen
Raths werden alle zwey Jahre zu einem Drittel erneuert.
Die zwey ersten Male, also für die Jahre 18«6 und 1808,
wird diefer Drittel durch das LooS bestimmt: nachher

besteht er stets aus den neun ältesten Mitgliedern des kleinen

Raths. Da die austretenden Mitglieder stets wieder

erwählbar sind; so ist dem StaatSrathe überlasse«/ eine»
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einfachen oder doppelten Vorschlag dem großen Rathe
vorzutragen / welcher aber denselben in beyden Fällen nach

seinem Gutfinden vermehren kann.

11. Die Dauer des Seckelmeister - Amtes wird
in sofern der Seckelmeister so lange ein Mitglied des kleinen

Raths bleibtauf sechs Jahre gefetzt; der austretende
Seckelmeister kann aber wieder auf den neuen Vorfchlag
gebracht werden.

12. Die Stelle des Staatsschreibers wird alle sechs

Jahre aufs neue vergeben. Der wirkliche Staatsschreiber
kann stets wieder vorgeschlagen werden, und es wird dem

StaatSrathe überlassen, einen einfachen oder doppelten

Vorfchlag dem großen Rathe vorzutragen, welcher aber

denfelben in beyden Fällen nach feinem Gutfinden
vermehren kann.

iZ. Die Stellen am Appellationsgerichte währen

zwölf Jahre lang. Alle zwey Jahre treten zwey, und je
im zwölften Jahre drey Mitglieder aus. BiS alle

Mitglieder die Kehr gemacht, wird — und zwar das erste

Mal für 1806 — durch das LooS bestimmt, wer austreten

foll; nachher treten immer die Aeltesten im Range aus.

Die Austretenden können wieder auf den neuen Vorfchlag
gebracht werden.

14. Wer ausserordentlicher Weise in den kleinen

Rath oder in daö Appellationsgericht befördert wird,
der tritt« wege» des Austritts in die Kehrordnung seines

Vorgängers.

15. Mit den Stellen am obern Ehegerichte soll eS

sich eben so verhalten, wie hier wegen des Appellations-
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gêrichtg vorgeschrieben ist ausser daß nach der Verordnung

vom sechsten Junius 1803 der Präsident alle Jahre,
die übrigen Mitglieder dieses Tribunals aber alljährlich
zur Hälfte erneuert werden sollen, wie des mehrern in
dieser Verordnung enthalten ist.

16. Das Amtsjahr der von dem großen Rathe
erkennten und von dem kleinen Rathe abhängenden Stellen
der Oberamtleute, fo wie ihrer Amtsrichter, geht nicht
mit dem bürgerlichen Jahre, fondern jeweilen von dem

ersten Merz bis zum letzten Hornung des

folgenden JahreS.

17. Alle wirklich erwählten Oberamtleute und
Amtsrichter fangen ihr erstes Amtsjahr erst mit dem künftigen
Jahre an, und sind demnach anzusehen, als ob sie ihre
Aemter mit dem ersten Merz 1804 angetreten hätten.

Gegeben in Unserer großen Rathsversammlung, in
Bern, den 7. December 1803.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des großen Raths,
der StaatSschreiber,

Thormann.
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Gesetz
über den Stempel.

2öjr Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit:

Demnach Wir aus dem Vortrage Unsers kleine»

Rathes entnommen / daß einerseits die Entblößung Unsers

Finanz-Zustandes nicht erlaube / die eingeführte und
nunmehr dem Canton heimgefallene Stempelgebühr zu erlassen,

andrerseits bey derselben mehrere Veränderungen
anzubringen seyen, welche dieselbe weniger beschwerlich machen

nnd dem Staate zum Nutzen gereichen werden, Wir UnS

aus diesen Gründen bewogen gefunden haben, festzusetzen

und zu verordnen, was hiernach folget; demnach dann

verordnen:
4. Alle Akte», Dokumente und Zeugnisse, RechtS-

und Theilungsfchriften, Verkommnisse, Schuldverschreibungen,

Quittungen, Bittschriften und Vorstellungen jeder

Art, wenn ste vor dem Richter einige Gültigkeit haben

oder einer obrigkeitlichen Behörde oder Beamten

vorgewiesen werden sollen, müssen fernerhin auf Stempelpapier

geschrieben seyn. Allen obrigkeitlichen und richterlichen

Behörden bleibt fernerhin verboten, auf ungestempelte

Schriften, die nicht in nachstehender Ausnahme begriffen

stnd, einige Rückficht zu nehmen, über dieselben das Recht

zu öffnen, oder dieselben ins Recht legen zu lassen.

2. Von
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2. Von dem Stempel bleiben fernerhin enthoben:
alle Hegenstände von zwanzig Franken am Werthe und

darunter; alle von Amts wegen von einer obrigkeitlichen
Behörde an die andere gerichmen Akten / Schreiben oder

Empfangschetne; die Rechnungen über Kirchen - und Ar-
yiengüter; die Keldtagö-Rödel; die Protokolle der
Notarien ; die Register / Handlungs - und Hausbücher / und
der Briefwechsel; die von der Fremde auf Fremde und

Einheimische gezogene und hier quittanzirte Wechselbriefe;
alle Bittschriften um eigentliche Almosen, die von de»

Oberamtleuten eingesendet werden; und endlich diejenigen

VogtS - Rechnungen, wo das fruchtbare Vermögen die

Summe der zehntausend Franken nicht übersteigt.

Z. Auf den ersten Jänner 1804 foll das Stempel-
Papier mit dem Bernerifchen StandS-Wappen/ dem Preise
des betreffenden Papiers, und im Papier selbst mit den

Worten: Canton Sern, StempU, bezeichnet seyn, und

zu folgenden Preifen in den AmtSschreibereycn verkauft
werden: groß Doppel-Folio, der Bogen zu fünf Batzen;
geringer Doppel- Folio, der Boge» zu drey Batzen; einfach

Folio, zu zwey Batzen ; ein Quartblatl zu einem Batzen; ein

Oktavblatt zu fünf Rappen.

4. Weil aber dieses neue Papier bis auf den crü.n
Jänner 1804 nicht zugerüstet seyn kann so bleibt dem

kleinen Rathe die Bestimmung des Zeitpunkts der Em-
führuug desselben überlassen. Bis dahin und vom ersten

Jänner 1804 foll'alles helvetische Stempelpapier, das in
unserm Canto» verbraucht wird, mit einem kleinen farbigen,

das Bernerische Standswappen aufdruckenden Stempel,

der zugleich dM Preis des Papiers nach der neuen

Taxe anzeigen wird, bezeichnet werden.

I. N
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5. Diejenigen Partikularen/ welche anderes Papier,

als daö von der Regierung verkaufende, wollen stempeln

lassen, können dasselbe dem Stempelamte zustellen, allwo
es gegen Erlegung der feiner Größe angemessenen Gebühr

mit dem Stempel verfehen werden wird.

6. Der durch die helvetischen Gefetze eingeführte

stufenweise Stempel ist aufgehoben, und fomit einem jeden

freygestellt, nach Belieben eine der obigen Arten Stempel-
xapier zu gebrauchen. Die Notarien sollen aber zu

Ausfertigung aller Arten von Kontrakten und Instrumenten
kein anderes Stempelxapier gebratkchen, als von dem

großen Doppel-Folio, der Bogen zu fünf Batzen; für
bloße Zeugnisse, Lebensfcheine, Abfchriften und dergleichen

dann mögen ste stch des geringen Stempelpapiers bedienen.

7. Der Stempel für Zeitungen und Wochenblätter,
Ankündigungen und Berichtzettel ist gefetzt: auf zwey

Rappen von jedem Folio-Bogen, und einen Rappen von

jedem Quart-Bogen. Unserm kleinen Rathe bleibt
überlassen, Zeitungen und Wochenblätter gegen Entrichtung
einer bestimmten und angemessenen jährlichen Summe
des Stempels zu entheben. Auch bevollmächtigen Wir
Unsern kleinen Rath, fremde und äussere Zeitungen mit
einer allfällig auch stärkern Stempelabgabe zu belegen.

Auf jedes Kartenspiel wird ein Batzen Stempelabgabe
gelegt.

8. Betreffend die Viehscheine, so sollen dieselben auf
die geringste Art von Stcmpelpapier gedruckt, und ei»

Schein für ein Stück Vieh zn drey Rappen, einer für
zwey Stücke zu fünf Rappen, und einer für drey oder

mehrere Stücke zu einem Batzen verkauft werden.
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9. Die Einnahme von den Viehscheinen soll ohne

Abzug für die Kosten des Papiers und des Stempels / in
eine besondere Kasse gelegt werden bis über eine im Wurf
liegende Vieh-Assekuranzkasse von Uns verordnet seyn wird.
Ueber die dießörtige Einnahme foll Uns alljährlich die

Rechnung vorgelegt werden.

10. Da auf den ersten Jänner 1804 der Gebrauch
des neuen Stempels semen Anfang nehmen foll, fo wird
auf diefe Zeit das bisherige Stempelpapier als ungültig
«nzufehen feyn. Dasselbe mag aber während Monatsfrist
in den Amtöschreibereyen gegen neues Stempelpapier für
den gleichen Werth an Gelde / ohne Unkosten ausgewechselt

werden.

11. Für die Zeitungen/ Wochenblätter, Ankündigungen

und Berichtzettel, welche ungestempelt ausgegeben

würden, bleibt die Strafe auf den zehnfachen Werth deö

betreffenden Stempelbetrags von jedem ungestempelt
ausgegebenen Bogen gefetzt.

12. Auf jedes ungestempelte Kartenspiel wird eine

Buße von zehn Batzen gesetzt. Jn allen Fällen ist der

Platzgeber dafür verantwortlich.

IZ. Von diesen Bußen soll die Hälfte dem Verleid«
und die andere Hälfte den Armen des OrtS zukommen,
und Unsere Oberamtmänner sollen angewiesen seyn, die

dießörtigen Frevel nach dieser Verordnung zu bestrafen.

14. Wir begwältigen Unsern kleinen Rath,
ungestempelte Schuldverschreibungen von einem spätern Datum
als das helvetische Stempelgesetz, zu einem Visa an Stem-

N2
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pelsstatt zuzulassen, gegen Erlegung einer Buße von fünf
vom Hundert des betreffenden Eapital-WerthS.

16. Die Verfälschung des Stempels und Stempel-
vapiers foll gleich wie Falschmünzerey bestraft werden.

16. Alle dießortige« Veranstaltungen, die Vollziehung
und Handhabung diefer Verordnung, fo wie die Bestimmung

der Ausgabe« für Anschaffung, Verfertigung und

Verkauf des Stempelpapiers stnd Unserm kleinen Rathe
aufgetragen.

47. Durch diese Verordnung stnd Me ältern ihr
widersprechenden Gesetze aufgehoben.

18. Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, zu
Jedermanns Verhalt von den Kanzeln verlesen, u«d an den

gewohnten Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Unserer großen Raths-Versammlung,
den 12. und 14. December i80Z.

Der AmtS^ Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Namens des großen Raths,

der StaatSschreiber,

Thor mann.
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Appellations-Gericht;
dessen

Competenz, Attribute und reglementarische
Vorschriften.

Wir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß

Wir, nach angehörtem Vortrage des kleinen Rathes zu

Organisation des AppellationS-GerichtS, welches in Folge
der Mediations-Akte, Kap. 4. Tit. II. tz. 9. in höchster

Instanz über alle bürgerlichen und peinlichen Rechtsfälle

urtheilen foll, diejenigen Artikel bestimmt und festgefetzt

haben, welche hiernach folgen.

Ti t. I.

Competenz und Attribute.

§. 1. Das Appellations - Gericht urtheilt in Folge
der Constitution in bürgerlichen und peinlichen Rechtsfällen,
die die Competenz der untern Instanzen übersteigen, und

in letzter Instanz vor dasselbe gebracht werden, worunter
auch alle Conststorial-Händel und Frevel-Sachen begriffe»

stnd, endlich ohne fernere Weitersziehtwg.

tz. 2. Ihm gebührt auch der rechtliche Entscheid in ober-

waisenrichterlichenVerfugungen, als: Bevogtung derMehr-
tährige», Manumission der Minderjährigen, und andern
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Streitigkeiten dieser Art / die rechtlich bestritten und von
dem Ausspruche der Amtsgerichte weiters gezogen werden.

tz. 3. ES bestellt alle Anwälde und Agenten/ die in
Absicht ihres Berufes völlig unter seiner Aufsicht und

allfälligen Bestrafung stehen.

tz. 4. Jhm liegt die Pflicht ob, die strafwürdigen
Handlungen der öffentlichen Notarien bey der obern Polizey-
Behörde/ welcher die Prüfung und Ernennung derfelben

zukommt / anzuzeigen.

tz. 5. Alle Vorfchriften, welche die Competenz des

Appellations-Gerichts näher bestimmen follen / und alle

Streitigkeiten/ die darüber entstehen könnte«/ gehören in
Folge der konstitutionellen Selbstständigkeit deS Tribunals/
einzig und aLein vor den großen Rath.

Tit. II.

Regl mentarische Vorschriften.

Z. 6. Das Tribunal ist gesetzlich versammelt / wenn

wenigstens acht Mitglieder beysammen stnd / und ein

Präsident.

tz. 7. Jn Abwesenheit des Schultheiffen wird eS

von dem erst-erwählten anwesenden Richter präsidirt.

tz. 8. Der jeweilige Präsident hat nur bey gleich

getheilte» Stimmen die entscheidende Stimme / und kann

seine Meynung nur alsdann eröffnen / wenn er von einem

Mitgliede des Tribunals dafür ersucht wird.

tz. 9. Keinem Mitgliede des Appellations - Gerichts
soll gestattet seyn / einige Protestation gegen die Stimmenmehrheit

ins Protokoll tragen zu lassen.
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§. 10. Die Richter sollen abtreten in allen Fällen,
wo sie selbst oder ihre Anverwandte ein unmittelbares
Interesse haben oder nach ihrer Eidespßicht sich verspüren.
Die Anverwandtschaft begreift die auf- und absteigende

Linie, und in der Seitenverwandtfchaft fowohl von Blut
als der Schwägerschaft bis und mit Einschluß des dritten
Grades ; wobey die Verwandtschaft, die von abgeschiedene«

Eheleuten herrührt, und auch die, .welche nur von einem

Bande stnd, einbegriffen seyn sollen.

§. Ii. Jn allen Civil - und geringer« Criminal,
Fällen soll die Mehrheit der anwesenden Mitglieder über-

Haupt den Entscheid geben; in denen aber, die eine

Capital-Strafe, oder eine mehr als zwanzigjährige Ein-
fchliessung oder Landesverweisung mit sich bringen, soll
die Mehrheit des vollzähligen Tribunals rechtlich
entscheiden.

§. 12. Sollte unvorhergesehener Weise in
Beurtheilung eines Criminal-Falles, eine Stimme von dem

Tribunal zu einer Todesstrafe fallen; fo foll diefelbe

aufgeschoben werde», bis nach Vorschrift der VermittlungS-
Akte die erforderlichen vier Rathsglieder hereinberufen
werden können, fo wie auch in dem Falle, wenn der

öffentliche Ankläger bey der untern Instanz feinen Schluß
auf eine Todesstrafe gezogen hätte, wenn schon selbige

nicht erkennt worden wäre.

§. 13. Wenn in Crimiual-Fällen nach ausgefällter
Urtheil neue wesentliche Umstände zum Vorschein kommen,

die in der verführten Prozedur nicht enthalten stnd ; so ist das

Tribunal befugt, eine neue Untersuchung veranstalten und
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befindenden Falls die Vollziehung der ausgefällten Sentenz

fufpendiren zu lassen.

tz. 14. Dem Appellations-Gericht ist überlassen, zu

Beschleunigung der Criminal - Geschäfte aus seiner Mitte
einen Referenten zu ernennen, welchem die Untersuchung
und Vervollständigung der einlangenden Criminal-Prozeduren

zustehen soll. Für die daherigen Verrichtungen
bezieht dieser Referent, ausser feinem Gehalte als Avpella-
tions-Richter, noch eine jährliche Zulage von achthundert

Franken.

§. 15. Alle vor dem Appellations-Gericht fallenden

Gerichts-Emolumente sollen dem Staate verrechnet werden.

tz. 16. Das Tribunal ernennt seinen Gerichtsschreiber
und Weibel.

Gegeben in Unserer großen Raths-Versammlung,
den 21. December 180Z.

Der Amts-^Schultheiß,

R. vo «Wattenwyl.
Namens des großen Raths,

der Staatsschreiber,

Thormann.
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' Verordnung
zu

Verkürzung der Prozeßform.

ir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit:

Daß, obgleich Wir Uns haben überzeugen müssen,

daß die wesentliche Ursache der Vervielfältigung der
Prozesse, der Weitläufigkeit und der Verwirrung des Rechtsganges

ntcht sowohl in dem Gesetz selbst, als vielmehr
im Mißbrauche des Gesetzes und der in den letzten Jahren
eingerissenen Polizeylofigkeit liege, wogegen durch ei«
Reglement Vorsehung gethan werden soll; Wir jedennoch,
«ach vorgegangener Untersuchung, folgende Abänderungen
und Einschränkungen in der im dritten Theile der Ge-
richlSsatzung enthaltenen Prozeßform felbst, zur Verkürzung
des Rechtsgangs zweckmäßig erachtet, und daher gesetzlich

verordnet haben:

1. Jn Aufhebung des im IV. Titel des Hl. Theils
der Gerichts-Satzung enthaltenen, in den zwey und zwanzig
ersten Satzungen diefes Titels beschriebenen, weitläufigern
Anklage - RechtS soll die in der 2Z. Satzung desselben

Titels Seite Z4s gestattete verkürzte Form für die Zukunft
im ganzen Canton gesetzliche Regel machen.

2. Eben dieselbe Verkürzung soll in Znkunft auch
in der gastrechttichen Form beobachtet werde«, so daß, i»
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Aufhebung der sechsten Satzung Seite 45« und der siebenten

und achten Satzung Seite 459 für die Zukunft im ganzen
Canton die in der neunten Satzung Seite 459 gestattete

verkürzte Form in Gastsweise gesetzliche Regel machen soll.

3. Die Kosten aller der Klage vorhergehender,
dieselbe zubereitender Vorkehre«, eben so wie der im Lauf
eines Prozesses gemachten Zwischen - Begehren oder

Einwendungen/ worunter jedoch die zerstörlichen Einwendungen

nicht begriffen stnd, sollen zu den Kosten der Hauptsache

geschlagen, uud bis zu derselben Entscheid eingestellt
werden in sofern die Gegenparthey in der ihr
anberaumten gesetzlichen Frist, dem Schluß eines solchen

Begehrens oder Einwendung sich unterzieht.

4. In allen Inzident«!-Prozeduren, in welchen die

Thatsache unmittelbar auf den bisherigen Akten beruht,
soll weder Bescheid noch Gegenbescheid, viel weniger dann

Replik und Duplik gestattet und sofort über Klage und

Antwort, ohne fernern Schriftwechsel, mit" Ausnahme
jedoch der einfachen Vorladung zum Abfpruche, abgeurteilt

werden.

6. Die Ertheilung des GastrechtS, von welcher die

erste, zweyte und dritte Satzung, Seite 457, handeln,
ist allerdings in der Competenz des Oberamtmanns; nur
allein der Abschlag einer solcher Bewilligung mag und

zwar in gastgerichtlichem Termin, weiters gezogen werden.

6. Die Bewilligung des Rechts der Armen liegt
gänzlich in der Competenz des Oberamtmanns; so daß

darüber in keinem Falle die Wettersziehung statt haben kann.
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7. So oft der Richter eine Parthey um einen Tagoder

Erscheinungs-Kosten verfällt, fo foll von deswegen

kein Köstenverzeichniß ausgefertigt, fondern der Tag -oder
Erfcheinungskosten auf der Stelle durch den nämlichen

Richter ohne Weitersziehung und ohne Sportelgebühr
bestimmt werden.

s. Ueber alle Schuld- und RechtsversicherungS-Fragen,
welche nach der 6ten Satzung Sette 218, und Satzung
4—8. Seite 356—359 vor dem Richter aufgeworfen
werden können, foll blos eine mündliche Verfechtung statt
finden, und hierauf an dem nämlichen Sitzungstage
richterlich abgesprochen werden, diejenigen Fälle ausgenommen,

in welchen der durch die 8te Satzung Seite 219
gestattete Beweis eintritttt.

9. Falls die Ansprache selbst nicht unter der

erstinstanzlichen Competenz ist, so muß die untenliegende
Parthey, wenn sie sich der ausgefällten Erkanntniß nicht
unterziehen will, auf der Stelle den Rekurs begehren.

10. Jnnert 14 Tagen muß der Rekurrent sich bey

dem Präsidenten der obern Behörde um die Tags-Ansetzung

zum oberinstanzlichen Abspruche melden, welcher AbspruchStag

jeweilen innerhalb Monatsfrist angefetzt werden foll;
so daß eine Schuld - und Rechtsverstcherungs-Frage
ordentlicher Weise nicht länger als sechs Wochen (die allfällig

eintretende beschlossene Zeit nicht einbegriffen)
rechtshängig seyn kann.

11. Die obigen, dem Rekurrent vorgeschriebenen
Termine sind fatal, und die Versäumniß des einen oder
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des andern hat die Ersitzung der erstinstanzlichen Erkanntniß

zur Folge.

12. Gegenwärtige Verordnung soll von dem 13. Jenner

1804 an in Vollziehung gesetzt/ und zu diesem Ende
allen Gerichtsstellen des Cantons alsofort im Drucke und

in hinlänglicher' Anzahl zugesendet werden.

Gegeben in Unserer großen Rathsversammlung / de»

19. 21. und 24. Dezember 180Z.

Der AmtS - Schultheiß,

R. v o n W a.t t e n w « l.

Namens des großen Raths/

der Staatsschreiber/

Thormann.

Instruktion für die Untergerichte.

W.,rr Schultheiß / klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß/
«ach angehörtem Vortrage Unsers kleinen Raths Wir
über die «ähere Bestimmung der Obliegenheiten und Be-
fuguiße, welche den durch Unsere Verordnung vom 15'
17. und 20. Juny 1803 niedergesetzten Untergerichte»
ertheilt worden sind, sowohl als über die An und Weise,
wie sie solche itt Ausübung zu bringen haben endlich
dann über die zu Befestigung des allgemeinen Credits
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bey gewissen Verhandlungen und Verhältnissen vo» daher

zn beobachtenden Förmlichkeiten bestimmt und festgesetzt

habe« / was hienach folget. Demnach dann Wir

verordnen:
1. Nach Anleitung der tztz. 70. und 75. des Gesetzes

vom 20. Juny 1803 und in näherer Bestimmung derselben,

soll den Untergertchten die Fertigung aller
Handänderungen um Liegenschaften, die in ihrem Bezirk liegen,
so wie auch aller Verhandlungen, durch welche ei» Unter-
vfandSrecht auf ein in ihrem Bezirk liegendes Grundstück

aufgerichtet wird, ferner die Freyungen, und endlich die

Homologation der Testamente und anderer letzten
Willensverordnungen obliegen.

2. Neben diefen.Verrichtungen soll ihnen auch die

Befugniß und Obliegenheit übertragen feyn, andere rechtliche

Verhandlungen, sie mögen in einseitigen Erklärungen
oder in Vorträgen bestehen, auf das Begehren der betreffenden

Perfone» zu beurkunden.

3. Ausser diesen ihnen angewiesenen Verrichtungen,
sollen sich dieselben jeder Ausübung einiger Gerichtsbarkeit
enthalten.

4. Die in den §§. 1. und 2. ihnen übertragenen
Rechte und Obliegenheiten werden die Gerichte auf die

durch das gegenwärtige Gesetz vorgeschriebene Weise
ausüben.

5. Alle Handänderungen um Liegenschaften, die

durch Kauf, Tausch oder Schenkung, oder auch durch

Theilung, geschehen, solle» längstens bey der zweyten
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ordentlichen Sitzung des Gerichts, in dessen Bezirk
dieselben gelegen/ von den kontrabirenden Partheyen/ oder

von ihren mit gehörigen Vollmachten verseheneu Prokurir-
ten/ in ihrem ganzen Inhalte vor demselben angegeben/

und die Wahrhaftigkeit der Verhandlung in die Hände
des Gerichts-Präsidenten angelobt werden; bey Straft/
unterlassenden Falls / der Ungültigkeit der Handlung/ und

höherer Ahndung / im Fall Gefährde dabey unterlaufen
sollte.

6. Wenn bey einer solchen Verhandlung die Grundstücke/

aufweiche sie sich beziehet/ in verschiedenen Gerichtsbezirken

liegen / so soll die Fertigung derselben für die

betreffenden Grundstücke vor jedem Gericht anbegehrt und

ertheilt werden.

7. Wenn der Fertigung eines solchen Contrakts keine

Hindernisse im Wege stehe«/ so soll den Partheyen über

die beschehene Angabe und erstattete Gelübde / von dem

Gerichte eine Urkunde zugefmiget / und dasselbe dem auf
übliche Weife errichteten Instrumente einverleibt / auch

diefeS letztere in das für den Gerichtsbezirk bestimmte

Contratte» - Protokoll in der Amtsschreiberey einzuschreiben

erkennt werden.

8. Gleicher Gestalt, wie die freywilligen Käufe um
Liegenschaften/ sollen auch die Gant- und Geldstags-Stei-
gerungs-Käufe vor dem Gerichte des OrtS/ wo die

Liegenschaften gelegen sind / gefertiget werden. Diese Fertigung
soll aber lediglich auf die amtliche Mittheilung des

Steigerungs-Briefs hin/ die der Gant- und GeldStags-Sekretair

uneinge,tellt zu besorgen hat/ geschehen; unterlassenden
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Falls bey Strafe der Verantwortlichkeit für allen daraus
entstehenden Schaden und Nachtheil für die saumseligen

Beamten, fo wie auch höherer Ahndung / wenn Gefährde
dabey unterlaufen ware.

9. Bey Gantkäufen um Liegenschaften welche von
den Gläubigern felbst bestanden werden, foll die durch die

Satzung 26. Seite 266 vorgeschriebene Zubekenntniß vor
dem Nntergerichte gesucht und ertheilt, und fofort auch

die Handlung vor demselben gefertiget werden.

i > - -

10. Bey Arrest-Zubekenntnissen von liegenden Gütern
soll derjenige, der eine solche erhalten, vor dem Gerichte
des OrtS, mittelst Einlegung der daherigen Urkunde, die

Anzeige davon thun, und stch darüber eine Urkunde zufer-
tigen lassen.

11. Gleicher Gestalt foll derjenige, der vermöge einer
Collokation auf ein liegendes Gut gewiesen worden, oder

folches vermöge zugestandenem Nachschlagungsrechte an stch

ziehet, mittelst Einlegung der Collokation und übrigen
Belegen vor dem Gerichte des OrtS die Anzeige davon

thun, und darüber die Zufertigung einer Urkunde begehren.

12. Gleicher Gestalt sollen auch diejenigen, die durch

Urtheil und Recht, oder durch einen absolut fchiedSrichter-

lichen Spruch zu dem Eigenthum einer Liegenschaft

gelangt, oder zur Rücknahme einer abgetretenen Liegenschaft

verfällt worden sind, gehalten seyn, mittelst
Vorlegung der daherigen Belege die Anzeige ihres erworbenen
Besitzes vor dem Gerichte des Orts zu thun, und soll
ihnen darüber eine Urkunde jugefmiget werden.
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13. Ferner sollen auch diejenige« / welche erbsweise,
es seye durch Testament oder mittelst ver gesetzlichen Erb-
folge, zu dem Eigenthum einer Liegenschaft gelangen, nebst

Vorweisung der Belegen ihres Erbrechts, die Uebernahme

derfelben vor dem Gerichte des OrtS erklären, uttd sich

eine Urkunde darüber zufertigen lassen.

14. Endlich soll auch derjenige, der durch Heirath
zudem Besitze einer Liegenschaft gelangt, mittelst Einlage
der erforderlichen Belege, die Anzeige davon vor dem

Gerichte des OrtS thun, und sich darüber eine Urkunde

zufertigen lassen.

15. Jn allen den durch gegenwärtiges Gesetz

bestimmten Fällen, wo die Fertigung von Handänderungen
und Liegenschaften vor dem Gerichte Platz hat, follen die

Liegenschaften, wo eö nicht in dem zu fertigenden
Contralte allbereits geschehen ist, in der Fertigungö-Urkunde
selbst, mit ihren Anstößen und den darauf haftende«
ablösigen und unablösigen Beschwerden und Schulden
beschrieben werden.

16. Die Mitglieder des Gerichts und der Gerichtsschreiber

stehen in Betreff dieser Beschreibung in der

nämlichen Verantwortlichkeit, welche die Satz. 12. Seite 90

ihnen in Betreff der Fällung von Geldausbruch-Scheinen

auferlegt.

17. Wenn den Mitgliedern des Gerichts oder dem

Gerichtsschreiber Umstände bekannt wären welche eine

gesetzliche Ungültigkeit der zu fertigenden Handändcrung

bewirkten, oder welche die Wahrhaftigkett der Erklärungen
der Personen, die die Fertigung anbegehren, in,Zweifel

setzten,
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setzten, so sollen dieselben verbunden seyn, solche

anzuzeigen, da dann das Gericht diese Anzeige untersuchen,
und im Fall dieselbe sich erwahren würde, die Fertigung
der Handlung verweigern soll, unterlassenden Falls bey

Strafe der Verantwortlichkeit für allen daraus entstehenden

Schaden, so wie auch höherer Ahndung, im Fall
Gefährde dabey unterlaufen sollte.

is. Die in der vierten Satzung Seite 48 dem

Amtsschreiber anferlegtePsticht der behörigen Einschreibung
der Käufe, Täusche und anderer Instrumente, die vor dem

Gerichte gefertigt wurden, soll demselben in seiner Eigenschaft

als Schreiber des Gerichts oder dem dazu bestellten

Gerichtsschreiber noch ferner obliegen.

19. Von Bekanntmachung gegenwärtiger Verordnung
an, soll keiner Parthey, es sey zu Fertigung eines Kaufs,
Tauschs oder Schenkung, oder zu Erhaltung eines Geld-
aufbruch.Scheins oder sonstigen unterxfändlichen VerHaft-
machung einer Liegenschaft, der Zutritt vor dem Gerichte
gestattet werden, es könne dann dieselbe den eigenthümlichen

Besitz der Liegenschaft, um die es zu thun ist, durch
die Fcrtigungsurkunde selbst, oder einen Auszug aus dem

Protokoll bescheinigen.

20. Alle diejenigen, welche in dem Zeitpunkte der

Bekanntmachung gegenwärtiger Verordnung in dem

eigenthümlichen Besitz einer Liegenschaft sich befinden, und zu

ihrem künftigen Behelfe eine Fertigungsurkunde zu erlangen

wünschen, oder zu ihrer gegenwärtigen Rechtsnothdurst
einer solchen bedürfen, haben sich vor dem betreffenden

Untergerichte zu stellen, und daselbst ihren rechtmäßigen

I. O
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Besitz zu erklären / und die Titel, Kraft deren sie dazu

gelangt sind, demselben vorzulegen; da ihnen dann von
dem Gerichte dieser Verhandlung halb eine Fertigungsurkunde

zuerkannt, und dieselbe ihrem Titel einverleibt
werden soll.

21. Wenn eine Liegenschaft durch Vererbung an

jemand gelanget ist, oder derselbe aus andern Gründen

seines eigenthümlichen Besitzes halb kein schriftliches
Instrument aufzuweisen hat, so soll er dem Gerichte sein

Eigenthumsrecht auf eine glaubwürdige und befriedigende

Weife bescheinigen.

22. Alle in dem Art. 2. den Gerichten aufgetragenen

Fertigungen sollen in der gleichen Form und unter der

gleichenVerantwortlichkeit von den Gerichten unternommen
werden, welche in Betreff der Fertigung von Handänderungen

um Liegenschaften in gegenwärtiger Verordnung
festgesetzt stnd.

23. Die durch gegenwärtige Verordnung vorgeschriebenen

Fertigungen sollen allfälligen Drittmanns-Rechten
unnachtheilig, und dieselben also jederzeit ohne weiterS

vorbehalten seyn.

24. In Betreff der Errichtung von Gült - und

Schuldbriefen, und anderer Instrumente, darin
Unterpfänder mit Namen eingefetzt stud, sollen uach Anleitung
des tz. 75. des Gesetzes vom 20. Junii die Gerichte ihre
Befugnisse und Obliegenheiten nach den in Tit. XXV. und

Tit. XXVIII. der Gerichtsatzung der ehemaligen
Untergerichten vorgeschriebenen Bestimmungen auszuüben haben.
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25. Die in der 18. Satzung Seite 91 dem Amts-
schreiber auferlegte Pflicht der behorigen Einschreibung der

Gültbriefe, ist ihm auch in seiner allfälligen Eigenschaft
als Gerichtsschreiber beybehalten.

26. Es soll weder ein Geldaufbruch - Schein bewilliget,

noch ein Gültbrief errichtet werden, es bescheinige

dann derjenige der die Ausfällung desselben begehrt, durch

einen förmlichen FerttgungS-Akt den Besitz der Liegenschaft,
die er einsetzen will.

27. Jn Abänderung der durch die Satzung 15.

Seite 91 festgefetzten Form der Ausfertigung der Gültbriefe

und anderer Instrumente, durch welche ein Unter-
pfandsrecht auf eine Liegenschaft aufgerichtet wird, soll

der Schuldner, oder derjenige, der eine Unterpfandspflicht
übernimmt, vor dem Gerichte des OrtS, wo die

Unterpfänder gelegen, stch stellen, und daselbst in dem betreffenden

Contralte angeloben; da dann die von dem Gerichte
über diese Verhandlung auszufällende Urkunde, dem

Instrumente einverleibt werden, und die Stelle des bisher
erforderlich gewesenen Siegels vertreten soll.

28. Jn Fällen, wo in einem Gültbriefe Grundstücke

verschrieben werden, die in verschiedenen Gerichtsbezirken

liegen, soll zwar der Gültbrief vor demjenigen Gerichte
gefertiget werden, wo der mehrere Theil der Liegenschaft

sich befindet; es soll aber der Schuldner gehalten seyn,

vor jedem Gerichte, in dessen Bezirk Grundstücke liegen,
die Erklärung von der Aufrichtung des Gültbriefs zu thun,
uud soll auch der Gültbrief vor dem Gerichte, wo die

mehrern Unterpfänder gelegen, nicht ausgefertigt werden,
O 2
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wenn der Schuldner die vor den andern Gerichten gethanen

Erklärungen nicht zu bescheinigen im Stande ist.

29. Die Gerichte sollen ferner die ihnen übertragenen
Befugnisse und Obliegenheiten / in Betreff der Freyungen/
nach Maasgabe des Tit. XXXIII. Seite 133 der GerichtS-
satzung/ und in Betreff der Homologations Kraft der

Satz. 12. und iZ. Seite 130 und I3i ausüben.

30. Alle Akte«/ welche für Geldaufbrüche, Täusche,

Käufe oder irgend eine Art von Handänderungen oder

Verpfändungen von dem Gerichte ausgefüllt werden, follen
fowohl von dem Gerichtsstatthalter, als auch von dem

Oberamtmann des Orts, beflegelt werden. Alle übrige
gerichtliche Akten besiegelt der Gerichtsstatthalter allein
nach dem tz. 72. der Verordnung vom 20. Juny 1803.

31. Die Gerichte versammeln stch ordentlicher Weise

alle Monat, mit Ausnahme jedoch der heiligen Zeit, an
einem von dem Oberamtmann zu bestimmenden, jeden

OrtS bekannt zu machenden Wochentage, und ausserordentlicher

Weise, so oft die Menge oder die Dringlichkeit der

Geschäfte den Präsidenten derselben zu ihrer Zusammenberufung

veranlasset.

32. Ihre Sitzungen stnd öffentlich; doch kann bey

obwaltenden Umständen der Präsident die Partheyen und

Zuhörer während der Berathschlagung zum Austritt an«

halten.

33. Die Protokolle des Gerichts, so wie die Erhebung

von Extrakten aus solchen, sollen jedermänniglich
zn jeder Zeit offen stehen.
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Z4. Gegenwärtige Verordnung soll zu Jedermanns

Verhalt gedruckt, an gewohnten Orten angeschlagen, und

vom 1. Hornung 1804 in chrem ganzen Inhalt beobachtet

werden.

Gegeben in Unserer großen Raths - Versammlung,
den 24. December 180Z.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des großen Raths,
der Staatsschreiber,

T h o r m ann.

Formular
der verschiedenen Fertigungö-Urkunden.

Fertigungen der Verhandlungen Art. s.

Wir N. N. Statthalter, und N. N. Beysitzer am

Gericht zu in dem HauS

l ordentlich j
!" - — j ausserordentlich s versammelt.

Urkunden hiermit, daß heute zu endSgemeldtem Tag

vor uns
Erschienen:

N. N. als und N. N. als

mit Begehren: Daß wir einen zwischen ihnen um

l Kauf j
verabredeten!

Schenkung /uachsewohnterForm fertige»

möchten.

Theilung
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Nachdem nun aus (der Fertigungs-Akt
dessen, der abtrittet) sich ergeben: daß diese Liegenschaft

den dem N. N. zugefertiget worden / die

Partheyen denn uns ein ausführlich abgefaßtes (Beschreibung

desselben) Instrument vorgelegt, und nach

beschehener Ablesung / desselben Inhalt wie auch die

Wahrhaftigkeit ihrer Verhandlung/ mit einem Handgelübde in
die Hände des Gerichtsstatthalters bekräftiget haben / als
haben wir die Eingangs gemeldten Gerichtsstatthalter und

Beysitzer

Erkennt:

Fertigungs-M/ Art. i«.
Wir N. N. Statthalter/ und N. N. Beysitzer am

Gericht zu in dem Haus

i ordentlich j
!U - - z ausserordentlich j versammelt.

Urkunden hiermit/ daß heute zu endsgemeldtem Tag

vor uns

Erschienen:
N. N.

mit Begehren/ daß ihm die Arrestsweise zubekanutt/
dem N. N. zugestandene Liegenschaft zugefertigt werden

möchte.

Dieselbe bestehe in Folgendem (Beschrei-

bung derselben / benebst den bekannten Beschwerden und

Schulden.)

Nachdem uns nun eine (zu beschreibende) Arrests-

Zubekanntniß-Urkunde vorgelegt wurde/ aus welcher stch

erzeigte/ daß unter dem angezeigten Dato dem N. N. die
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dem N. N. zugestandene mit Arrest belegte Liegenschaft
N. N. zubekennt worden fe«/ haben Wir u. f. w.,

Erkennt:

Fertigung, Art. 9. 11. erster Fall.
Wir N. N. Statthalter / und N. N. Beysitzer am

Gericht zu in dem Haus
l ordentlich >

w - - j ausserordentlich j versammelt.

Urkunden hiermit/ daß heute zu endögemeldtem Tag
vor uns

Erschienen:
N. N.

mit Begehren: Daß ihm die dem N. N. zugestandene

Liegenschaft auf welche er in desselben Gelds,
tage gewiefen worden / zugefertigt werden möchte.

Diefelbe bestehe u. f. w.

Nachdem nun durch eine uns vorgelegte (zu beschreibende)

Collokation bescheinigt worden / wie daß N. N. in
dem Geldstag des N. N. auf obangezeigte demselben zu.
gestandene Liegenschast gewiesen worden;

Haben wir
Erkennt:

Fertigung, Art. 11. zweyter Fall.
Wir N. N. Statthalter / und N. N. Beysitzer am

Gericht zu .in dem HauS
l ordentlich j

zu - - - j ausserordentlich j versammelt.
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Urkunden hiermit, daß heute zu endögemeldtem Tag
vor uns

' Erschienen:
N. N.

mit Begehreu: Daß ihm die dem N. N. zugestandene

Liegenschaft, auf welchem er als Besitzer einer verlustigen

Collokation in desselben Geldstag nachgefchlagen, zugefertigt

werden möchte.

Diefelbe bestehe u. f. w.

Nachdem uns nun durch die (zu beschreibende)

Anweisung zur Geduld (nebst allfälligem Uebergabötitel,
wenn ein anderer als derjenige, auf dessen Name die

Collokation lautet, stch stellt), die Eigenschaft deS N. N.
als verlustiger Gläubiger bescheinigt, und durch die uns

vorgelegten Akten (Erklärungen, Quittungen, Hinterlagö-
Bescheinigungen u. f. w. die zu beschreiben sind) dargethan

worden, daß N. N. Form Rechtens nach auf der

angezeigten Liegenschaft nachgefchlagen habe, als haben

wir u. s. w.
Erkennt:

Fertigung/ Art. iZ.
Wir N. N. Statthalter, und N. N. Beysitzer am

Gericht zu in dem HauS
t ordentlich j

!» > - - Z ausserordentlich j versammelt.

Urkunden hiermit, daß heute zu endSgemeldtem Tag
vor uns

Erschienen:
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N. N.
mit Begehren: daß ihm die Liegenschaft

fo bis dahin N. N. besessen / und nunmehr bey desselben

« i «ls nächster Verwandter j
erfolgten Absterben j ^ Testament j

erweise an ihn gelanget sey/ zugefertigt werden möchte

u. s. w.

Nachdem uns nun durch (den frühern FertigungS-

Akt oder sonst) glaubwürdig bescheinigt wurde / daß die

quästionirliche Liegenschaft von dem (Name des Erb,

lassers) eigenthümlich besessen/ anbey eines Theils ein (zu
idas

beschreibender) Todtenschein s) andern Theils ^
lTestament/ Codizil

beschreibenden) Taufscheine i uns vorgelegt /
kCvpulationSscheinej ^ >

und dadurch den vorhandenen Todes- und Erbfall sattsam

bescheinigt worden;

Haben wir
Erkennt:

(zu

Fertigung, Art. 12.

Wir N. N. Statthalter / und N. N. Beysitzer am

Gericht zu .in dem Haus
t ordentlich >

" - - - ausserordentlich versammelt.

s) Wenn der Erblasser im Bezirk verstorben / so kann man
sich bloß auf die öffentliche Kunde berufen.

K) Betrifft es Personen aus dem Bezirk / so kann man sich

gleichfalls auf die öffentliche Kunde berufen.
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Urkunden hiermit/ daß heute zu endsgemeldtem Tag
vor uns

Erschienen:
N. N.

mit Begehren: Daß ihm die Liegenschaft
so bis dahin N. N. besessen/ und ihm durch einen

Spruch i

Urtheil zucttennt worden / zugefertiget werden

möchte.

Dieselbe bestehe u. s. w.
l Spruch

Nachdem uns nun ein (zu beschreibender) ^^h«jl
vorgewiesen worden, haben wir u. s. w.

Erkennt:

Fertigung, Art. i^.
Wir N. N. Statthalter / nnd N. N. Beysitzer am

Gericht zu in dem HauS

l ordentlich >

zu - - - j ausserordentlich j versammelt.

Urkunden hiermit / daß heute zu endsgemeldtem Tag
vor uns

Erschienen:
N. N.

mit Begehren: Daß die von der (Name feiner Ehefrau)
bis dahiu besessene Liegenschaft / fo ihm diefelbe in die

Ehe gekehrt habe/ zugefertigt werden möchte.

Diefe Liegenschaft bestehe u. f. w.

Nachdem unS nun durch (Fertigungs- oder anderer

Bescheiniguilgs-Akt deö Besitzes der Ehefrau) der eigen«
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thümliche Besitz dieses Guts von Seite der (Name der

Ehefrau) bescheinigt/ und ein (zu beschreibender) Copula-

tionSschein vorgelegt worden;

Haben wir
Erkennt:

Fertigung, Art. 8.

Wir N. N. Statthalter, und N. N. Beysitzer am

Gericht zu in dem HauS

t ordentlich » j
w s ausserordentlich >

versammelt.

Urkunden hiermit:

Demnach unö durch N. N. als Schreiber der über

l Gant-
die Liegenschaft deö N. N. abgehaltenen GeldötagS-

Steigerung der daherige SteigerungSbrief zur Fertigung
zugesendet worden/ als haben wir u. f. w.

Erkennt:

Bey allen diesen Verhandlungen kann die Erkanntniß
so lauten:

«Es solle dem N. N. die quästionirliche Liegenschaft

„zugefertiget / und ihm auch diefe Verhandlung halb eine

„Urkunde zuerkennt seyn / anbey diese Urkunde" (sin
Fälle«/ wo ein schriftlicher Titel vorhandenZ „dem
„(betreffenden) Akt einverleibt / und das eine wie das

„andere) in dem Fertigungs-Protokoll des Gerichts wörtlich

eingefchrieben werden."

Actum / den u. f. w.
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Das Formular von der Fertigung Nro. s.
muß folgender Gestalt lauten:

Wir N. R. Statthalter, und R. N. Beysitzer am

Gericht zu in dem HauS
l ordentlich j

zu ' - - j ausserordentlich j versammelt.

Urkunden hiermit / daß heute zu endsgemeldtem Tag
vor uns

Erschienen:

N. N. mit Begehren/ daß wir ihm in Folge Satz. 25.

Seite 256 die auf offener Gantsteigerung erhandelte / seinem

Schuldner N. N. zugestandene Liedenschaft

zubekennen und ihm diesen Kauf zufertigen möchten.

Nachdem uns nun der (zu beschreibende) Gantsteige-

rungS-Kaufvrief vorgelegt/ haben wir u. s. w.

Erkennt:
Es folle die darinn beschriebene Liegenschaft dem N. N.

zubekennt, und Form Rechtens nach zugefertigt / auch

demselben diefer Verhandlung halb eine Urkunde zugefvro-
.chen sey«/ die dem Gantsteigerungs-Brief einverleibt und

zusamt demselben in das FertigungS-Protokoll deö Gerichts
wörtlich eingeschrieben werden soll.

Fertigung/ Art. ?l.
Wir R. N. Statthalter / und N. N. Beysitzer am

Gericht zu in dem HauS

l ordentlich j
5U - - - j ausserordentlich! versammelt.
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Urkunden hiermit/ daß heute zn endsgemeldtem Tag
vor uns

Erschienen:

N. N. mit Begehren / daß ihm über seinen

eigenthümlichen Besitz des GutS N. N. eine Urkunde möchte

zugefertigt werden.

Dasselbe bestehe u. s. w.

Nachdem uns nun von dem N. N. erklärt worden,
wie daß er (durch Vererbung oder sonst auf eine Weist/
die kein schriftliches Instrument erforderte / oder auch wenn
er ein solches verloren zwar in dem eigenthümlichen
Besttz der obangezeigten Liegenschaft stch befinde / allein
dieses Besitzes halb keinen Tirel aufzuweifen habe / dabey

aber sich auf (das Zeugniß von bekannten Männern / die

öffentliche Kunde / nowrietss puküca, oder von dem

Petenten unternommene öffentliche Akten / die den

eigenthümlichen Besitz voraussetzen u. s. w.) berufe.

AlS haben wir u. f. w. da uns nichts bekannt ist/
das dem Vorgeben des N. N. widerspräche/ und nachdem

derselbe die Wahrhaftigkeit seiner Erklärung in die Hände
des Präsidenten angelobt /

Erkennt;

ES solle demselben über seine vor uns gethane Erklärung/

in Betreff des eigenthümlichen Besitzes der

obbenannten Liegenschaft eine FertigungS'Urknnde zuerkannt
seyn.
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Verordnung
^ über

die Anwälde im Canton Bern.

ir Schultheiß klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit:

Demnach die Erfahrung gezeigt hat / daß die

unbeschränkte Freyheit, den Beruf eines Anwaldes treiben zu

können, zur Folge gehabt hat, daß dieser sonst so ehrwürdige

Beruf zum größten Schaden des Landes und der

Partheyen insbefonders / mit einer allzu großen Menge
von Ausübenden übersetzt worden ist. Um nun diesem

Uebel zu steuern, so wie auch um die Führung von Rechts«

Händeln sicherer und weniger kostbar zu machen, haben

Wir gut und nöthig erachtet, über den Stand der
Anwälde in dem Canton, und das Verfahren gegen dieselben,

im Fall Beschwerden über sie geführt werden, folgende

Verordnung zu machen.

Erster Titel.
Abtheilung, Stand, Zahl und Pflichten

der Anwälde.

§. 1. Die Anwälde sind abgetheilt in Fürspreche,

Prokuratoren und Agenten.
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Vorrechte und Funktionen der Fürsprechen.

§. 2 Sie können vor allen Tribunalien / wo solche

Verfechtungen zugelassen sind, das Recht einer Parthey
sowohl schriftlich als mündlich verfechten.

§. 3. Vor dem versammelten Appellationsgerichte
sollen sie in Civil-Sachen einzig und ausschließlich sowohl
die mündlichen als die allfällig vor das Appellationsgericht
direkte kommenden schriftlichen Verfechtungen und Anträge
tbun können.

§. 4. Vor allen Richtern in Civil - und Consistorial-

Sachen, sollen sie und die Prokuratoren einzig die Haupt-
rièoes (Rechtsschriften) / als Klage und Antwort/ Bescheid

und Gegenbescheid/ Einwendungen/ Voröffnungen und

Gegenvoröffnungen / Replik und Duplik u. s. w. schreiben

können, unter der Verbindlichkeit / daß die Abfassung

sothaner Schriften in der Kosten-Liste könne angesetzt

werden.

Jedermann bleibt freygestellt/ fein Recht felbst zu

besorgen/ und sowohl schriftlich als mündlich zu verfech-

ten; allein er foll in solchem Falle sich nicht bezahlen

lassen können / wie ein Anwald / der für seine Studien
und Patente Unkosten gehabt hat / sondern nichts anders
ansetzen können / als Taggelder für seine Versäumniß und^

Schreibekosten. Es hat hiebey jedoch den Verstand / daß

in Verfechtung feiner eigenen Sache / ein Anwald wie ein
anderer Partikular angesehen und gehalten werden soll.

§. 5. Für die Verrichtungen vor der höchsten

Instanz wird zu ihren Gunsten ein besonderer Tarif bestimmt.
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Besondere Pflichten der Fürsprechen.

§. 6. Sie sollen sich den hienach für sämtliche
Anwälde bestimmten allgemeinen Pflichten unterziehen/gegenwärtige

Verordnung befolgen / und den vorgeschriebenen

Eid beschwören.

§. 7. Jm Kehr unter stch / vor der höchsten Instanz
allein die causas proOe« und ex olneio übernehmen und

führen.

§. 8. Auf die übrigen Anwälde achten, ob ste ihre
Pflichten befolgen / und die zu ihrer Kenntniß gelangenden

strafwürdigen Fälle dem vorgeschriebenen Richter anzeigen.

§. 9. Die besondern Aufträge der Regierung und
des Appellationsgerichts in Erstattung von rarere, Prüfung

deruntern Anwälde, Führung obrigkeitlicher Rechtssachen

u. s. f. gewissenhaft vollziehen.

Zahl der Fürsprechen.

Z. 10. Ihre Anzahl soll auf zwölf festgefetzt feyn.

Da aber fowohl denen unter der vorigen Regierung vor
der höchsten Gewalt admittirten Fürsprechen auch dieses

Vorrecht wieder zugetheilt, als auch von dem Appellationsgericht

noch andern gestattet worden ist, und hiemit die

dießmalige Anzahl der Fürsprechen jene von zwölf
übersteigt, so müssen die gegenwärtigen stch bis nnter zwölf

vermindern, ehe wieder neue erwählt werden können.

Die auf dem Verzeichniß bleibenden müssen sich aber

bey Ausübung ihres Berufs allen für ihre Klasse vorge-

schriebenen Pflichten unterziehen, oder abtreten.

ikrfo»
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Erfordernisse / Prüfung und Erwählungsart der
Fürsprechen.

tz. ii. Die Fürsprechen werden aus der Klasse der

Prokuratoren gezogen/ und müssen sich in Ausübung dieses

Berufs als gemeinnützige und redliche Anwälde und als

gute Bürger gegen den Staat bezeigt haben.

tz. 12. Ueber ihre Kenntniß und Fähigkeiten werden

sie folgendermaßen geprüft:

1. Sie müssen über eine durch das Loos ertheilte Rechts«

frage in einem verschlossenen Zimmer ohne Bücher
eine Abhandlung verfertigen.

2. Eine folche über eine gegebene Rechtsmaterie mit
Büchern und Muße abfassen.

Z. Eine wirkliche Rechtssache vor dem Appellations-
Gerichte pro speoimine und unentgeldlich mündlich
verfechten.

§. 13. Die Prüfungen werden durch eine dazu

ernannte Commißion des Appellations-Gerichts gemacht/
und das Besinden darüber diesem hohen Tribunal
hinterbracht/ worauf dasselbe den Kandidaten erwählt oder

verwirft.

tz. 14. Die Fürsprechen bezahlen für die Prüfung
nichts/ wohl aber einhundert Franken für das Patent
an den Staat.

Vorrechte und Funktionen der Prokuratoren.
tz. 15. Aus ihrer Mitte werden die Fürsprechen

gezogen.

I. P
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tz. 16. Neben den Fürsprechen können nur sie

Hauptschriften in Rechtssachen schreiben, für deren Abfassung

in der Kosteuliste das Tarifmäßige angefetzt werden kann.

Besondere Pflichten der Prokuratoren.

tz. 17. Sie sollen nach einer von dem Appellations-
Gerichte zu machenden Verordnung die Laus«» pro veo
und ex ockci« übernehmen und führen.

tz. 18. Auf die untern Anwälde achten, und so sie

einen strafwürdigen Fehler von einem derfelben vernehmen

würden, ihn dem behörigen Richter anzeigen.

tz. 19. Die Aufträge der Regierung und des Appellations-

Gerichts, in Erstattung von rechtlichen Gutachten,
Abfassung von andern Rechtsschriften, Verführung
obrigkeitlicher Rechtssachen u. a. m. gewissenhaft vollziehen.

tz. 20. Dieses Reglement befolgen, den allgemeinen

u id besondern Wichten nachleben, und den vorgeschriebene»

Eid beschwören.

Zahl der Prokuratoren.

tz. 21. Ihre Anzahl foll im ganzen Canton nicht
über zwanzig ansteigen, kgnn aber darunter bleiben.

Erfordernisse, Prüfung und Erwählungsart der
Prokuratoren.

tz. 22. Um wahlfähig zu seyn, muß man das drey
und zwanzigste Jahr zurückgelegt haben, und entweder als

Agent vier Jahre praktizirt, oder als Zögling umer einem

Fürsprechen drey Jahre gearbeitet, oder nebst einjähriger



' 227

Arbeit unter einem Fürsprech noch zwey Jahre auf einer
Akademie oder Universität die Rechtsgelehrsamkeit mit Lob

studirt haben. Ein Agent muß auch von dem Oberamt.
mann seines Wohnsitzes seiner Fähigkeit und Redlichkeit
halber, der Zögling aber von seinem Prinzipal, unter
dem er gearbeitet hat, ein gutes Zeugniß verweisen können.

tz. 23. Ihre Prüfung geht wieder auf Sittlichkeit
und Kenntnisse. Ueber erstere sollen die Zeugsame reden,
«ber letztere werden sie examinirt. Die Proben «nd
Examina bestehen in

1. Einem scharfen Examen über die GerichtSfatzung;

2. Einer unentgeldlichenVerfechtung pr« «peoiipine vor
dem Appellations-Gerichte, und

3. Eine Abhandlung über eine Rechtsfrage bey ver¬

schlossenen Thüren.

tz. 24. Für die dießmalige erste Wahl soll allen
bisherigen Licenziate» und Agenten der Zum« zu den ehe-

maligen Proben für die Prokuratur bis auf den ersten

Hornung 1804 gestattet feyn.

Diese Prüfung wird bestehen wie vormals:

1. Jn einem gründlichen Examen über die Gerichts,
satzung;

2. Jn einer Verfechtung ?r« spermine vor dem Ap-
pellations-Gerichte;

3. Jn der Verschreibung einer Prozedur, bestehend iu
Klage und Antwort, über eineaufzugevendeRechtS-

ftage^

tz. 25. Die Examinatoren sind zwey Mitglieder des

AppellationS-GerichtS, und zwey Fürsprechen.

P 2
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tz. 26. Das Examen kostet zwanzig Franken für die

Examinatoren, und das Patent daö vom Appellations-
Gericht ertheilt wird, vier und sechszig Franken für den

Staat.

Vorrechte und Funktionen der Agenten.
tz. 27. Sie stnd bloße Beyständer im Rechten, und

können als solche vor den Oberamtleuten, den Amts - und

Unter-Gerichten, alle mündlichen Vorträge führen, wobey
aber keine Haupt-Diktaturen von Klage, Antwort,
Einwendung Beantwortung, Bescheid, Gegenbescheid, Replik
oder Dupli! statt haben soll.

tz. 28. Die Verfertigung von Rechtsfchriften ist ihnen
mit Ausnahme der bloßen Citationen und der Kostenlisten
bey Strafe der Ungültigkeit unterfagt.

Besondere Pflichten der Agenten.
tz. 29. Sie sollen den allgemeinen Pflichten

nachleben, dieses Reglement befolgen, und den vorgefchriebenen

Eid beschwören.

tz. Zo. Sie sollen eine Bürgschaft von zweytaufend

Franken stellen; diejenigen aber, welche Betreibungen

übernehmen, eine Bürgschaft von dreytaufend Franken.

Zahl der Agenten.

tz. 31. Ueber ihre Zahl foll einstweilen nichts bestimmt

seyn.

Erwàhlungsart, Erfordernisse und Prüfung der

Agenten.

§. 32. Sie werden auf ein gutes Zeugniß ihres

Betragens von einer Commission des Appellationö-GerichtS
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«ber ihre Kenntniß der Gerichtsatzung geprüft, «nd dann

auf das Befinden derfelben von diesem patentirt.

tz..33. Sie bezahlen für das Examen zehn Franken
an die Examinatoren / und zwanzig Franken an den Staat
für das Patent.

Allgemeine Pflichten der Anwälde überhaupt.

tz. Z4. Ein Anwald foll der Regierung des Cantons
Bern Treue und Wahrheit leisten / ihren Nutzen fördern
und Schaden wenden.

tz. 35. Niemals eine wissentlich boshafte und schändliche

Handlung verfechten.

tz. 36. Seine Parthey nach Wissen und Gewissen

wohl berathen, sowohl beym Beginnen des Prozesses als
im Lauf desselben.

tz. 37. Sich der freundlichen Beendigung der Rechtshändel

nicht widerfetzen / fondern im Gegentheil felbige
befördern.

tz. 38. Alle unnöthigen Beyhändel vermeiden und

hindern.

tz. 39. Nur erlaubte Rechtsmittel in Verführung
der Rechtshändel anwenden und gebrauchen/ und hiemit
fich aller persönlichen Verunglimpfungen und geheimen

Empfehlungen enthalten.

§. 40. Dem vorgefchriebenen Tarif sich unterziehe«/
und von feiner Parthey nicht ein mehreres für eine

Verrichtung und Schrift fordern/ als derselbe dafür bestimmt,

auch getreulich und wahrhaftig in dem Kostenverzeichniß

ansetzen, was er empfangen hat.
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tz. 41. Keinen Vertrag um einen Theil oder das

Ganze des streitigen Gegenstandes schliessen.

tz. 42. Von der Gegenpartbey / ihren Verwandten

«nd Freunde«/ oder zu ihrem Vortheil / weder Geld / Ge,

schenke/ noch sonst einiges Anerbieten für stch oder die

Seinigen annehmen.

Eid eines Anwalds.

l Fürsprech j
Schwort ein Prokurator s der Regierung des

s Agent j
Cantons Bern treu zu seyn / ihren Nutzen zu fördern und

Schaden zu wenden; feine Parthey nach Wissen und

Gewissen zu berathe« und ihr Recht zu besorgen; sich an
dem vorgefchriebenen Tarif zu begnügen / und nicht ein

mehreres von einer Parthey für Schriften / Verrichtungen
und Versäumnisse zu fordern; keine Verträge um einen

Theil oder das Ganze des streitigen Gegenstandes zu

schliessen / und von der Gegenparthey / ihren Verwandten
oder Freunden / oder in ihrem Namen und zu ihrem
Vortheil / keine Geschenke oder Anerbieten für sich oder

die Seinigen anzunehmen.

Zweyter Titel.
Von der Prozeß-Ordnung gegen die

Anwälde.

tz. 43. Alle Gerichtsstellen/Oberamt^eutö/Schreiber/
und die Anwälde selbst / sollen darauf achten^ ob ein An,
wald gegen obige feine Pflichten und Eid fehle, oder

gegenwärtiger Verordnung zuwider handle. Sobald ste
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nun von einem solchen Vergehen Kenntniß bekommen / so

sollen sie alle bey ihrer Pflicht solches dem Oberamtmann
hinter dessen Bezirk das Vergehen begangen worden/ oder

dem Oberamtmann, hinter dem der Fehlbare sitzt/
anzeigen.

tz. 44. Sobald nun ein Oberamtmann eine solche

Anzeige erhält / oder selbst ein solches Vergehen in Erfahrung

bringt/ so soll er vorerst als Polizeyrichter und aus

Amtspflicht die Thatsache erwahren / und über die Vcrum-
ftändung sowohl als die Beweisquelleu derselben alle mögliche

Erkundigung einziehen.

tz. 45. Hierauf wird er dem Angeschuldigten die auf
ihm haftende Beschuldigung mittheilen / oder durch den

Amtmann seines WohnfltzeS mittheilen lassen; ihm seine

Vertheidigung dagegen abfordern; falls Beweife von ihm
anerboten würde«/ felbige vor sich gehen lasse«/ so wie

auch allfällig über neue faktische Anbringen den Beweis

von selbst übernehmen.

tz. 46. Wird der Anwald von einer Parthey beklagt/
welches in Uebertretung der tztz. 37/ 38/39/ 40. und 41

der allgemeimm Pflichten auch von der Gegenparthey
geschehen kann / so wird der Prozeß nichts desto weniger

inquisitorisch gegen den Anwald geführt.

tz. 47. Zu diesem Ende soll die Anzeige, mit allen

Umständen und Beweisquellen begleitet/ dem Oberamtmann

/ hinter dem das Vergehen begangen worden /
eingegeben werden / welcher sie dem Beklagten mittheilt/ und

ihm seine Vertheidigung abfordert. Nach Bewandniß
der Sache wird nun der Oberamtmann über den Beweis
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und Gegenbeweis der faktischen Anbringen der Anzeige

und Vertheidigung summarisch Information aufnehmen.

tz. 4». Jn beyden Fällen wird fodann der

Oberamtmann nach vollendeter Prozedur diefelbe dem Amtsgericht

zur Beurtheilung vorlegen.

tz. 49. Alle diefe Urtheile sollen samt den Akten dem

Appellations - Gerichte zur Revision eingesendet werden,
wenn der Angeschuldigte ein Fürsprech oder Prokurator
ist, oder wenn einem Agenten die Erscheinung vor dem

Amtsgerichte auf mehr als fechS Monate untersagt wird.

tz. 60. Cin Oberamtmann kann einem Agenten seine

Audienz auf sechs Monate lang untersagen wenn er sich

gegen die Achtung, die er der Gegenwart des Amtmanns
oder einer richterlichen Behörde schuldig ist, durch
ungebührliche Worte oder Handlungen verstoßen hätte. Doch

soll er verpflichtet seyn, eine motivine Urtheil hierüber
dem Verfällten herauszugeben, wenn dieser es begehrt.

tz. 61. Da die Eliminations-Händel, von denen die

zehnte und eilfte Satzung, Seite 416, reden, allemal
dcn Anwälden, und keineswegs den Partheyen, zuzurechnen

stnd; fo soll auch jeweilen der Anwald der unterliegenden

Parthey für stch allein um die dießörtigen Kosten

durch die Jnzidental-Erkanntniß verfällt werden.

§. 62. Jn den Fällen, wo die Anzeige, oder die

im Laufe der Prozedur vorkommenden Umstände eine peinliche

Anklage begründen würden, so wird die Prozedur
nach dem Criminal-Recht verführt.
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tz. 53. Damit aber redliche Anwälde nicht allzuleichtfertigen

Klagen boshafter Tröhler oder unmuthiger
Partheyen ausgesetzt feyen / fo foll eine Parthey, die etnen

Anwald verklagt / allemal zugleich auch eine von dem

Richter zu bestimmende Summe versichern / damit daraus
der Anwald für feine Kosten entschädiget werden könne

im Fall die Anzeige gegen ihn nicht begründet erfunden

wird: es fey denn Sache, daß die Parthey im Prozeß

das Recht der Armen bereits genossen, oder durch Verlust
desselben dazu die Eigenfchaft und Qualifikation erhalten

hätte, als wo es dann nach der dreyzehnten Satzung,
Seite 466 der Gerichtssatzung gehalten werden soll.

Dritter Titel.
Tarif für die Anwälde des Cantons Bern.

Fürsprechen und Prokuratoren.

tz. 54. In einer Civil - Prozedur mag für das

Haupt-Doppel eine Rechtsschrift von jeder Seite gefordert
werden: i Franke 5 Batzen.

Jede Seite aber foll wenigstens 22 Linien, und die

Linie wenigstens 25 Buchstaben, oder die ganze Seite von
50« bis 600 Buchstaben enthalten.

Für das Neben-Doppel von der Seite nach dem

nämlichen Maasstabe: 2 Batzen.

tz. 55. Für ein Kosten - Verzeichniß in doppelter
Ausfertigung mag von der Seite, die 22 Linien und eine

angemessene Buchstaben - Zahl enthalten, und wo der
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Zwischenraum von dem Rand des Tages bis zur Columne

der Zahlen wenigstens zwey Drittel der Seite enthalten

wird, gefordert werden?!^ Batzen.

§. 56. Der Moderations - Richter ist verpflichtet,
wider die etwanige ungebührliche und obigen Vorschriften

zuwider laufende Ausdehnung der Schreibart das

erforderliche Einfehen zu thun, den odcr die betreffenden Artikel
der Kosten-Verzeichnisse zu ermäßigen, und dem Anwald
die Zurückerstattung des zu viel Bezogenen aufzulegen.

§. 57. Jn allen Prozeduren über Schuldbetreibungen,

die auf die Rechts»Darschlagung oder Einwendung
des Schuldners erfolgen, und wo die Frage waltet, ob der

Schuldner bezahlen, oder der angehobenen Betreibung den

Lauf lassen folle, desgleichen in allen Schuld-oder
Rechtsversicherungsfällen darf keine Rechtsschrift den Betrag
von 24 Franken übersteigen.

tz. 58. Jn einer Prozedur über Schlag-oder Schelt-
Händel soll keine Rechtsschrift den Betrag von 30 Franken
übersteige«.

tz. 59. Für eine Assistenz, selbige geschehe vor irgend
einem Tribunal in der Hauptstadt oder vor einem Oberamte

auf dem Lande, wo blos Schriften zur Beurkundung

ins Recht gelegt, oder Abfchrift und Bedenkzeit

begehrt werden, darf der Anwald nicht mehr fordern als
4 Franken. Auch follen ihm keine Reife- noch ZehrungS-
koste« dabey admittirt werden.

tz. 60. Für eine Assistenz vor einem Tribunal der

Hauptstadt oder vor einem Oberamt auf dem Lande/ wo
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der Fürsprech oder Prokurator noch überdieß einen wesentlichen

Theil der Prozedur mündlich diktirt, mag bis auf
8 Franken gefordert werden, worin jedoch die nothwendigen

Reise- und ZehrungSkosten nicht begriffen sind.

tz. 61. Für eine Verfechtung beym Abspruche vor
einem Amtsgerichte, oder vor dem obern Ehegerichte, mag
der Anwald ausser feinen allfälligen Reife - und ZehrungSkosten

fordern 12 Franken.

tz. 62. Für eine Verfechtung bey dem höchstinstanz-

lichen Abspruche vor dem Appellationsgerichte, kann,
je nach der Wichtigkeit der Prozedur, gefordert werden

von 16 Franken bis 32 Franken; für alle Rechtö-Strei-
tigkeiten aber, die über Schuldbetreibungen, fowie über

Rechts- oderSchuldverstcherungs-Begehren entstanden stnd,

nie mehr als 16 Franken.

tz. 63. Für Reisen, Taggelder u. dgl. mit Inbegriff
aller ZehrungSkosten, mag der Anwald von jedem Tage

nothwendiger Entfernung von seinem Wohnorte, nicht
mehr ansetzen «IS 16 Franken.

Agenten.

§. 64. Dem patentirten Agenten ist für die Verfertigung

der Vorladungen die ihm in Folge Reglements
gestattet worden, von der Seite nach der im tz. 54.
bestimmten Linien - und Buchstaben - Zahl eine Taxe vo»
1 Franken zu admittiren.

tz. 65. Für die Verfassung der Kosten - Listen in
doppelter Ausfertigung, nach dem im §. 65. festgesetzte»

MaaSstaabe, von der Seite 5 Batzen.
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§. 66. Für eine Verfechtung beym Abspruche vor

einem Amtsgerichte / 4 Franken.

tz. 67. Für eine einfache Verbeyständung aber von
der Art / wie oben tz. 69. und dazu der Mentirle Agent
durch das Reglement admittirt ist, mag derselbe fordern
2 Franken.

tz. 68. Den Agenten follen weder Reise- noch

ZehrungSkosten admittirt werden.

tz. 69. Was dann die Schuldbetreibungen betrifft, fo

sollen darüber in einem besondern Tarife die gebührenden
Taxen bestimmt werden.

tz. 7«. Gegenwärtige Verordnung foll durch den

Druck bekannt gemacht, und an die Oberamtmänner
übersendet werden.

Gegeben in Unferer großen Raths - Versammlung,
den 7., 12., 14. und 27. December 1803.

Der Amts-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Namens des großen Raths,

der Staatsschreiber,

Thormann.
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Verordnung
über die Schuldbetretbungen/ nebst Tarif und

Instruktion für die Schuldenböte.

Ä5ir Schultheiß/ klein und große Räthe
des Cantons Bern / thun kund hiermit: Daß/
da Wir einerseits mit höchstem Mißfallen die harten
Bedrückungen vernommen/ welche der von seinem Gläubiger
bedrängte Schuldner dnrch Anhäufung übermäßiger

Betreibungskosten erdulden muß; auf der andern Seite aber

Wir Uns von der Nothwendigkeit haben überzeugen müssen/

daß zu Wiederaufrichtung des gesunkenen Credits, besonders

für den Landmann / dem Gläubiger durch Aufstellung

eigends dazu verordneter Personen die gesetzliche Betreibung

seines saumseligen Schuldners erleichtert und die

schnelle Ausführung derselben zugesichert werde; Wir /
nach angehörtem Vortrage Unsers kleinen Raths, bestimmt

und festgesetzt haben / was folgt. Demnach Wir

verordnen:
1. Jn jedem Oberamte foll wenigstens ein Schuldenbot

angestellt werden.

2. Die Schuldenböte werden aus der Zahl der

patentirten Agenten durch den Oberamtmann ernennt.

3. Sie stnd gehalten/ alle Betreibnngen, die ihnen/
sey eS von den Gläubigern selbst/ oder durch den Art. 6.
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aufgestellten Schulden-Prokurator übertragen werden, zn

übernehmen, und / nach Vorschrift der jeden OrtS
bestehenden BetreibungS - Gesetzen, mit Eifer und Treue zn

besorgen.

4. ES ist ihnen gestattet, zu Besorgung ihrer
Geschäfte ihnen untergeordnete Personen anzustellen ste stnd

aber, so wie für ihre eigene, auch für die Fahrlässigkeit
der von ihnen angestellten Personen verantwortlich.

5. Zur Sicherheit der Gläubiger foll jeder Schuldenbot

für eine Summe von dreytausend Franken dem

Oberamtmann annehmliche Bürgschaft stellen.

6. Jn der Hauptstadt foll annoch ein Central-
Schulden-Prokurator angestellt feyn, der eine Bürgschaft
von neuntausend Franken dem AppellatioKSgerichte leisten

soll.

7. Derselbe wird aus der Zahl der patemirteu
Prokuratoren dnrch das Appellationsgericht ernennt. Jhm
ist aber untersagt, Prozesse, die von Betreibungen
herrühren, zu verführen.

s. Er ist gehalten, alle an ihn gelangenden
Betreibungsgeschäfte uneingestcllt an die betreffenden Schuldenböte

gelangen zu lassen. Die Mittheilungen des Schulden-
Prokurators an die Schuldenböte follen ordentlicher Weise

durch die Post geschehen, und werden an das Hauptort
des Amts, wo der Oberamtmann und sein Schreiber
residiren, addreßirt; und umgekehrt.

9. Der Schulden - Prokurator der Hauptstadt ist

zugleich der Schuldenbot des AmtS Bern.



239

w. Im Fall über die Auslegung der die Form der

Betreibung bestimmenden Gesetze und Uebungen stch bey

einer Betreibung einiger Anstand darbieten sollte/ wird
der Schuldenbot uneingestellt bey dem Schulden-Prokurator

um Weisung nachsuchen, der ihm solche sofort
ertheilen soll.

11. Jeder Schuldenbot ist gehalten / eine genaue
Controlle über die ihm anvertrauten Geschäfte/ wann er
ste übernommen / wann und waö für Schritte er darin
gethan u. s. w. zu führen.

12. Auf Begehren des Schuldenbots ist der Gläu-
biger gehalten/ die Kosten der Betreibung demfelben vor-
luschiessen.

iZ. Sobald / sey es bey Anlegung des PfandbotS,
oder des Furbots zu Fällung der Gant-Urkunde/ oder
bey der Erfcheinung vor dem Amtsgerichte / die Schuld
widersprochen wird; so soll der Schuldenbot in dem letzten

Fall / mit Ausnahme jedoch des Schuld - und Rechts-

Versicherungsbegehrens/ nicht weiter fortfahren; fondern
^lfogleich / wenn die Betreibung ihm direkt übergeben

worden/ dem Gläubiger/ sonst aber dem Schulden-Prokurator/

Bekanntschaft davon geben / der dem Gläubiger
uneingesteyt davon Mittheilung machen foll.

14. Wenn während dem Laufe der Betreibung ein

Schuldner vergeldStagt oder verstirbt/ und ein LeneLeinm
Inventari! über feine Verlassenschaft ausgeschrieben wird/
so ist es an dem Schuldenbot / in dessen Händen die

Betreibung liegt / die behörige Eingabe der Anforderung des

Gläubigers zu besorgen.
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15. Die Gebühren, so die Schuldenböte und der

Schulden-Prokurator für ihre Bemühungen und Skripturen

zu beziehen haben / sind in dem dieser Verordnung
angehängten Tarif festgefetzt, an welchem ste sich halten
sollen / bey Strafe des dreyfachen Ersatzes des zu viel
Bezogenen / und Zuckung ihres Patents im
Wiederholungsfalle.

16. Dieser aufgestellten Betreibungsanstalt ungeachtet/

bleibt es jedem Gläubiger überlassen / die Betreibung
feines Schuldners felbst zu besorgen / oder durch wen es

ihm beliebt / besorgen zu lassen; nur sollen dem Schuldner
dadurch keine mehrere Kosten auffallen, als wenn solches

durch den ordentlichen Schuldenbot geschehen wäre.

Tarif und Instruktion/
in Betreff der Betreibung der Schulden.

17. Die durch das Gesetz anzustellen erkannten

Schuldenböte sollen / nebst Erstattung des von ihnen an
den Richter / Schreiber und Weibel / die Schätzer und

Gantmeister / so wie auch für Briefporto und Stempel
bezahlten Gebühren / für ihre Bemühungen zu beziehen

haben / wie folget:

Für Abkündigungen follen nur dennzumal

Kosten gefordert werdcn / wenn der Schuldner

oder Gläubiger stch weigert / diefelben

in Freundlichkeit anzunehmen.

Für die Ausstellung einer Quittung an den

Gläubiger / !zu Bescheinigung der an sie

beschehenen Ablieferung der Schriften

Fr bz. rp.

4

Wenn
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Wen» ihnen die Schriften durch die Post

zugefendet worden, für die Ueberfendung
der Quittanz

Für die Einschreibung der Schriften in ihr
Controlle-Buch

Für die Abfassung einer Abkündigung, eines

Monatsbotts,einerLeistungsankündigung,
einer Citation zu Fällung der Gant-Urkunde,

einer Arrest-Kundmachung und
Citation zur Zubekannmiß, oder eines

andern FürbottS zu einer Betreibungs-
Vorkehr, für beyde Doppel

Für einen Pfandzettet

Für die Erhaltung einer richterlichen Be-
willigung

Für die Zustellung der bewilligten Schrift
an den betreffenden Offizial

Für die Abholung des Weibels-Zeugnisses
bey demselben

Für jede Erscheinung vor dem Richter

Für jeden nöthigen Gang in die

Amtsschreiberey

Für die Beywohnung bey der Pfandschatzung

Für die Beywohnung bey der Pfand-Steigerung

von Fahrhab

Für die Beywohnung bey Gantsteigeruugen

Für die Formation der Kosten-Note

Fr. bz rp.

5

4

7

6
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Fr. bz. rx.

1 5 —

— 7 5

Für die Formatton der Anforderung des

Gläubigers zur Eingabe derselben in das

Leneneiuin Inventarli oder den Geldstag
des Schuldners

Für die Rückgabe des Geschäfts an den

Vollmachtgeber

18. Wenn ein Geschäft durch den Schulden-Proku-
rator an den Schuldenbott gelangt / so hat ersterer zu

beziehen/ und soll von letzterm zu seinen Handen in
Rechnung gesetzt werden:

Für die Ausstellung eines Empfangscheins

in Betreff der Schriften

Fiir die Einschreibung der Schriften in sein

Controllen-Buch

Für die Uebermachung des Geschäfts an den

betreffenden Schuldenbott

Für die Rückstellung des Geschäfts an den

Gläubiger/nachdem er es von dem Schul,
denbott wird zurückerhalten haben

Für alle andern Bemühungen/ wie die Führung der

Controlle u. s. w. soll weder dem Schuldner noch dem

Gläubiger nichts auf Rechnung gebracht werden.

19. Ueberdies gebührt dem Gläubiger/ und ist auf
die Note der Kosten zu fetzen:

Für die Ausstellung feiner Prokur und Zustellung der

Schriften an den Schuldenbott / oder den Schulden. Pro.
kurator/ i Franke 5 Batzen.

20. Die Schuldenbötte / wenn ste nicht eine dieser

Vorschrift entgegengesetzte Weisung von dem Gläubiger
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erhalten / werden jeweilen nicht später als bey dem ersten

ordentlichen Audienz-Tage/ nachdem ihnen die nöthigen

Schriften und die behörige Vollmacht wird zugekommen

seyn, die erste Bewilligung bey dem Richter erhalten. Jn
weiterer Fortsetzung der Betreibung werden ste die zu

machende Schritte nie über den ersten Audienz-Tag nach

Ablauf des gesetzlichen Termins verspäten.

21. ES soll ihnen untersagt seyn, ohne bestimmten

Auftrag des Gläubigers den Schuldnern irgend einige

Gestündung zu ertheilen / sondern ste sollen die Schuldner
mit einem solchen Ansuchen direkt an den Gläubiger
weisen. ^

22. Die an ste von den Schuldnern gelieferten Zah-,
lungen follen ste längstens bis zum zweyten Posttage nach

ihrem Empfang, unter der Addresse entweder des Gläubigers

oder des Schulden- Prokurators / je nachdem ihnen
das Geschäft von demeinen oder andern übergeben worden/
auf die Post abgeben / und daselbst einschreiben lassen.

Der Schulden-Prokurator hat die gleiche Pflicht gegen
den Gläubiger/ in Fällen/ wo die Betreibung durch ihn
veranstaltet worden.

2Z. Das Controlle-Buch des SchuldenbottS soll

jährlich einmal von dem Oberamtmann untersucht werden/
auch stehet solches jederzeit dem Gläubiger / in Betreff der

von ihm dem Schuldenbott anvertrauten Geschäfte« / offen.

24. Die von dem Schuldenbott nach Vorschrift des

gegenwärtigen Tarifs zu formirende Äostennote ist keiner

Moderation unterworfen; hingegen steht es dem Schuldner

/ oder wer dubey ein Interesse haben mag/ frey / im
Q2
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Fall gegen diese Vorschrift ein mehreres angesetzt worden

wäre/unter Kostenfolge auf Erfaß zu klagen.

26. Diefe Klagen, fo wie die wegen Pflichtvernach-
läßigung / follen vor dem Oberamtmann angebracht / der

beklagte Schuldenbottin feinerVerantwortung vernommen,
und sofort darüber summarisch abgesprochen, auch, im
Falle der Schuldenbott im Fehler erfunden würde, die im
Art. 16. des Gesetzes bestimmte Strafe auf ihn angewendet

werden.

26. Wenn die Betreibung durch den Gläubiger selbst,

oder jemand anders als den ordentlichen Schuldenbott des

Bezirks, geschehen, so foll das Verzeichniß der Kosten dem

Oberamtmann zur Moderation nach dem Art. 14.
übergeben werden. Die Kosten der Moderation follen aber

dem Schuldner nicht auf Rechnung gesetzt, sondern von
dem Gläubiger ertragen werden.

27. Gegenwärtige Verordnung soll durch den Druck

bekannt gemacht, und an alle Oberamtmänner zur
Vollziehung übersendet werden. -

Gegeben in Unserer großen Raths-Versammlung,
Bern, den 24. und 27. December ISN.

Der Amts - Schultheiß,

R. v o n W a t t e n w y l.

Namens des großen Raths,

der Staatsschreiber,

Thormann.
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Verordnung
über

die Notarien und die Tarife der Emolumente.

^er große Rath des Cantons Bern,
nachdem er in Betrachtung gezogen/ wie daß die veränderten

Zeitumstände eö nothwendig machen / daß die

Verordnung wegen der Amtöschreiber in etwas abgeändert /
sodann alle gerichtlichen und andern Emolumente / auf
einen bestimmten möglichst einfachen und den gegenwärtigen

Zeiten angemessenen Fuß gefetzt werden; damit einer-
seits alle Beamten für ihre Bemühungen die billige
Belohnung erhalten / andrerseits dann Jedermann wissen

möge / was für Emolumente zu bezahlen seyen / ein jeder
auch vor allen unbilligen und übermäßigen Forderungen
gesichert werde; als hat derselbe festgesetzt und verordnet/
waS hier von einem zum andern folget/ wie er dann

verordnet:
1. ES follen die fämtliche« Emolumente« - Tarife

revidirt und alle diefe Tarife/ mit alleiniger Ausnahme
des Tarifs für das obere Ehegericht/ in eine einzige
Verordnung zusammengetragen und vereiniget werden.

2. Zu Ausübung des Stipulations - Rechts solle« in
jedem Amtsbezirke/ ausser dem Amtsschreiber / je nach den

Umstanden/ annoch zwey oder mehrere stipulirende Notarien

von dem kleinen Rathe bestellt werden.
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Z. Die Siegelgelder der Oberamtleute / so wie das

Emolument für die von ihnen zu ertheilenden Bewilligungen

/ von was Art sie immer seyn mögen / werden für alle

Bewilligungen und Siegelgelder, die in den vormaligen
Tarifen zu Z Bz. Z Kr. und minder gesetzt waren / auf
Z Bz. als Wnimui» gesetzt und verordnet, daß für keine

andere Bewilligung noch Siegel mehr als 16 Bz. gefordert

werden könne.

4. Für Friedensrichterliche Sprüche, durch welche

die Partheyen auseinander gefetzt werden, foll auch ein

Emolument festgefetzt werden, das aber niedriger seyn soll

als das eines rechtlichen Spruchs.

6. Von einem Gültbrief, Schadlosbrief und

dergleichen Versicherungsschriften wird ausser dem Siegelgeld,
in allem bezablt: Ein Halbes vom Hundert; als nämlich
drey Quart davon für den stipulirende» Notarius, ein

Quart aber für den Amtsfchreiber: jedoch wird, die

Summe mag noch so klein seyn, nie weniger bezahlt als

zwanzig Batzen.

6. Von Tausch-Kauf-Steigerungs- Gantsteigeruugs-
auch sogenannten Fertigbriefen, wie auch von SchatzungS-

und Schletßbriefen, wird, ausser demSiegelgeld, in allem

bezahlt : Eins vom Hundert; als nämlich die ein^Hälfte
als Abgabe an die Regierung die andere Hälfte aber zu

drey Quart für den stipulirende« Notarius, und zu einem

Quart für den Amtsschreiber: jedoch so, daß diese zweyte
blos als Schreibgebühr zu betrachtende Hälfte, die Summe

mag noch fo gering feyn, nie weniger als zwanzig Batzen

betragen foll.
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Grundsätze hin einen Tarif zu verfertigen / und denselben

als gesetzliche Vorschrift bekanntmachen und in Ausübung
setzen zu lassen.

8. Dieser Tarif foll aber nur auf eine Probezeit
von sechs Jahren gemacht werden.

Gegeben in Unserer großen Rathsverfammlung / den

27. und 28. Christmonats 1803,

Der Amts-Schultheiß /
R. v o n W a t t e n w y l.

Ramens des großen Raths /
der Staatsschreiber/

Thormann.

Aufhebung
der

Hgndänderungs- undEinregisirirungs-Gebühr.

Ä^ir Schultheiß, klein und große Räthe
des CantonS Bern/ thun kund hiermit : Demnach
Uns von Unserm kleinen Rathe der Vortrag erstattet
worden ist/ daß vermittelst der jüngsthin von Uns dekre-

tirten Stempel-Taxe und des OhmgeldeS die ordentlichen

Staatsausgaben für das Jahr 1804 verhoffentiich gedeckt/

mithin dermalen keine weitere Auflagen zu erheben nöthig
seyen / daß daraufhiu Wir beschlossen haben und

v e r o r d n e n:
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t) Die von der vormaligen helvetischen Regierung
eingeführte und für das Jahr 1803 bestätigte Handände-

rungs - uud EinregtstrirungS-Gebühr, ist für das Jahr
1804 aufgehoben und abgeschafft.

2) Gegenwärtiges Dekret soll gedruckt/ aller Orten
angeschlagen und von den Kanzeln verlesen werden.

Gegeben in Unserer großen Raths - Versammlung/
den Z0. December 180Z.

Der Amts-Schultheiß/
R. von Wattenwyl.

Namens des großen Raths/
der Staatsschreiber/

Thormann.

Gehalt des Landammanns.

lr Schultheiß / klein und große Räthe
des Cantons Bern/ thun kund hiermit: Daß
Wir — in Betrachtung, daß der Canton Bern für das

Jahr 1804 der Direktorial - Canton der Schweizerischen
Bundesgenosscnschaft ist/ demselben dann alle daherigen
Ausgaben zu bestreiten obliegen; und in Betrachtung/ daß

die Würde eines Landammanns der Schweiz mit vielen
ausserordentlichen Ausgaben verbunden ist — v e r o r d n et
haben:

1) Der Amts-Schultheiß bezieht in seiner Eigenschaft
als Landammann der Schweiz/ für das Amtsjahr 1804
eine Gehaltszulage von achttausend Franken.



249

2) Der kleine Rath ist Fegwältiget/ alle diejenigen

Anordnungen zu treffen, welche die Stellung des Cantons

als Direktorial-Canton erfordert / und die daherigen
Auslagen zu bestreiten.

3) Gegenwärtiges Dekret soll dem kleinen Rathe zur
Exekution bekannt gemacht werden.

Gegeben in Unserer großen Raths-Versammlung/
den'30. December iso3.

Der Amts - Schultheiß /

R. v o n W a t t e n w y l.

NamenS des großen Raths /
der Staatsschreiber/

Thormann.

Verbot
des Schleichhandels mit Salz.

Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern/ thun kund hiermit:

DaßWir mit Unlieb haben vernehmen müssen/ daß/ da

der Verkauf des Salzes aufNechnung deö Staats geschieht/
und fomit der sich etwann darauf erzeigende Gewinnst dem

ganzen Lande zum Besten gereichet/ auch vermittelst dessen

andere Auflagen vermieden bleiben können / nichts desto-

weniger mehrere Unferer Angehörigen, namentlich in den

Grenzgegenden/ sich erlauben/ zum großen Nachtheile
Unserer Salzhandlung / und somit des Landes selbst/ Salz
ausser dem Canton aufzukaufen und folches auf unerlaubte
Weife in das Land zu bringen.
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So wie nun der Ankauf und das Hereinbringen
von fremdem Salz stets verboten war; fo wollen und
Verordnen Wir: daß auch hinkünftig von keinem Unserer

Angehörigen einiges Salz an einem andern Orte / als
Hey den in Unserm Canton dazu bestellten Salzauswägern/
augekauft werde, indem die Contrebande mit dem Salz
noch immer verboten feyn und bleiben soll.

Jm Fall aber Jemand diefer Verordnung zuwider

handeln und fremdes Salz WS Land bringen würde; fo

foll dieses Salz nicht nur konstszirt, sondern es soll noch

der Fehlbare für jedes Pfund Salz mit einer Buße von
einer Franken belegt werden, wovon zwey Drittel dem

Verleider und ein Drittel den Armen des OrtS zuzusprechen

stnd.

Schließlich dann fordern Wir alle Unsere
UnterBeamten ernstgemeint auf, auf die Salz - Contrebande

genau zu wachen, und die Fehlbaren dem betreffenden

Oberamtmann ohne Schonen zu verleiden.

Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt, zu
Jedermanns Verhalt fowohl von den Kanzeln verlesen, als

an gewohnten Orten und auch bey den SalzauSwä'gern

angeschlagen werden.

Gegeben Bern, den 6. Jenner 1804.

Der Amts-Schultheiß,
^ R. v o n W a t t enwyl.

Ramens des Raths,
der Rathsschreiber,

Gruber.



261

Verordnung
über die

Niederlassung und Heirathen der französischen

Bürger im Canton Bern.

Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern, thun kund hiermit: Daß Wir auf angehörten

Vortrag Unfers Justiz - und Polizey - Raths / über
die Nothwendigkeit, einstweilen über die Niederlassungen
und Heirathen französischer Bürgerin Unferm Canton,
in einer Verordnung diejenige VerfahrungSart zu bestimmen,

welche dießorts in Gemäßheit der bestehenden

Verträge befolgt werden foll befchlossen haben, was hiernach

folgt, demnach Wir

verordnen:
1) Jeder Bürger der französischen Republik, der

sich in dem Canton Bern niederlassen will, ist gehalten,
sich, ausser einem Leumdens-Zeugnisse, mit einer Erklärung

der französifchen Gesandtschaft in der Schweiz zu

versehen, wodurch seine Eigenschaft als französischer Bürger
anerkannt wird.

2) Auf diese Erklärung hin, welche in der Canzley

aufbewahrt bleibt, wird ihm eine Bewilligung lerthsilt,
welche ihn in den Genuß aller derjenigen Rechte fetzt, die

der 12. Artikel des Allianz-TraktatS mit der französischen
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Republik vom Jahr 180Z den französischen Bürgern in
der Schweiz zusichert.

Z) Für diese Bewilligung wird einstweilen eine

Gebühr von 4Z btz. erlegt.

4) Gedachte Bewilligung soll alljährlich/ und wenn
der Impétrant seinen Aufenthaltsort verändert/ bey Strafe
der Ungültigkeit/ visirt werden.

s) Für jede solche Visirung bezahlt er eine Gebühr

von einer Schweizerfranken.

6) Falls sich ein französischer Bürger mit einer

CantonS-Angehörigen verehelichen will / fo foll er ebenfalls

sowohl eine Erklärung der französischen Gesandtschaft in
' der Schweiz vorweifen / worinn feine Verlobte und zu-

künftigen Kinder als französische Bürger anerkannt werden

; alSdann auch einen Schein über seine Verkündigung

in der Heimath / im Falle solche daselbst üblich
ist / und er nicht eine ausdrückliche Dispensation davon

erhält.

7) Diese Erklärung samt dem Verkündigungsfcheine

soll in der Canzley aufbewahrt / und ihm dann eine

Heirathsbewilligung ertheilt werde« / worin ausdrücklich

bestimmt wird / daß die Ehe nur nach vorgegangener
Verkündigung in seinem gegenwärtigen Aufenthaltsorte/ so

wie in demjenigen feiner Verlobten und in ihrer Heimath/
eingesegnet werden könne.

8) Für die Bewilligung wird eine Gebühr von vier
Schweizerfranken erlegt.
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9) Gegenwärtige Verordnung soll durch den Druck
bekannt gemacht / allen Oberämtern zur Wissenschaft und

Verhalt mitgetheilt/ und der Justiz, und Polizey,Rath
mit Vollziehung derselben beauftragt werden.

Gegeben in Ber«/ den 11. Jenner is«4.

Der AmtS,Schultheiß/
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths/
Der NathSschreiber/

G rub er.

Tarif der Emolumente
für

das Appellations-Gericht, die Oberamtleute/
Amtsgerichte / Amtsschreiber und Notarien

des Cantons Bern.

Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern/ thun kund hiermit:

Demnach der große Rath wegen der veränderten Zeit,
umstände nöthig erachtet hat/ die Verordnung wegen der

Amtschreiber in etwas abzuändern/ sodann alle Gerichts,
nnd andere Emolumente / welche in dem Canton Bern
erhoben werde»/ auf einen bestimmten übereinstimmenden

nnd den gegenwärtigen Zeiten angemessenen Fuß setzen zu

lasse« / damit einerseits alle Beamte für ihre Bemühungen
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die billige Belohnung erhalten/ anderseits aber Jedermann
wissen möge, was für Emolumente zu bezahlen seyen; ein
jeder auch vor allen unbilligen und übermäßigen
Forderungen gesichert werde: Als haben Wir, zufolge der Uns
von dem großen Rathe am 27. und 2«. Christmonat isos
hierzu ertheilten Begwältigung, fo wie in Befolgung der
in dessen Dekret enthaltenen Vorschriften, die Uns
aufgetragene Revision der vormaligen Tarife vorgenommen,
demnach die dießortS erforderlichen Vorschriften und
Emolumente festgesetzt, den Zeitpunkt dcr Einführung und
Befolgung derfelben auf den ersten März des laufenden
Jahres 1804 bestimmt, und ihre Dauer auf eine Probezeit
von fechS Jahrcn beschränkt; überhaupt dann festgesetzt

und verordnet, was hier von einem zum andern folgt,
wie Wir dann

verordnen:

I. Titel.
' Amtschreiber und Amtsnotarien.

1. Das ausschließliche Stipulations-Recht für alle

notarialischen Akten soll vom ersten März 18«4 an, für den

ganzen Canton Bern, den Amtsbezirken nach, eingetheilt
seyn, und in jedem derselben dem geordneten Amtschreiber

und den besonders dazu zu ernennenden AmtS-Notarien
zustehen.

2. Zu dem Ende werden Wir in jedem Amtsbezirke,

ausser dem Amtschreibet, je nach den Umständen annoch

zwey oder mehrere stipulirende AmtS-Notarien bestellen.
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Z. ES solle» die Amtschreiber und bestellten Amts-
Notarien einzig und allein befugt seyn, in den Aemtern,
wofür ste bestellt sind, alle Contratte» und Instrumente z«

^empfangen und zu verfertigen, die nach der Gerichtssatzung

und dem Tarif notarialiter ausgefertiget werden müssen,

oder deren notarialische Ausfertigung die Partheyen frey,
willig anbegchren.

4. Dem Amtschreiber insbesondere kommt aber das

Necht und die Pflicht zu die oberamtliche Audienz, die

Verhandlungen des Amtsgerichts, und wo er zugleich

Gerichtschreiber ist, auch die der Gerichte, einzig und
ausschließlich zu verschreiben. Und alles das zu fertigen, was
seiner Stelle als Amtschreiber oder Gerichtschreiber nach

bisheriger Uebung anhängig ifîv

5. Hingegen aber sollen weder die Amtschreiber noch

die Amts - Notarien befugt seyn, die Amtsangehörigen
anzuhalten, diejenigeVerhandlungen bey ihnen ausfertigen
zu lassen, wozu die Gerichtssatzung und dex Tarif selbige

uicht ausdrücklich verbindet.

6. Allen andern Schreibern und Notarien wird
deswegen verboten in den Aemtern, wofür sie nicht bestellt

sind, einige Contratte»'oder Instrumente zu empfangen

und zu öerschreiden, noch einige von der amtlichen Audienz
oder Gerichtsftellen des Amts abhaugende Scripturen zu

verfertigen; alles bey Strafe der Ersetzung des Schadens,
so daraus entstehen könnte, auch zwanzig Pfunden Buße

von jedem, dem zuwider verfertigten Instrument oder

Schrift; von welcher Buße ein Drittel der Obrigkeit, etn

Drittel dem betreffenden Amtschreiber, und ein Drittel
dem Verleider zukommen wird.
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7. Ueberdieß sell der fehlbare Schreiber/ das Schreib-

Emolument von einer diefer Ordnung zuwider verfertigten
Schrift oder Instrument/ dem Amrschreiber des OrtS
gut machen/ und es ihm fo ersetzen / als wenn er solches

felbst ausgefertiget hätte.

8. Auf alle notarialiter ausgefertigten Instrumente
und Contrakten/ wie auch auf alle Sprüche/ Urkunden und

Scheine/ desgleichen auf alle Abschriften/ Extrakte und

andere Schriften/ sollen die Amtschreiber und AmtS-
Notarien die bezogenen Schreib - und Siegel.Tmolumeme
aussetzen / und zwar aussen an der Schrift an einem

folchen Orte / daß es gleich in die Augen falle.

9. Die Gebühren / welche nicht ihnen felbst
zukomme»/'fondern die ste zu obrigkeitlichen Handen/ oder dem

Oberamte oder dem Amtschreiber zu verrechnen haben/
sollen die stipulirende« Notarie» und insbesondere die

Amtschreiber/ getreulich verrechnen / und den betreffenden

Personen alsogleichzustellen. Zu dem Ende sollen die einen

wie die andern Bürgschaft leiste«/ und zwar die

Amtschreiber / je nach der Größe ihres Amtes/ von viertausend

bis zwölftaufend Franken; die AmtS-Notarien dann
dreytausend Franken.

10. Es werden die Amtschreiber und Amts-Notarien
ernstlich angemahnt/ in denjenigen Fällen / wo die

Emolumente nach dem Halt der Bogen nnd Seiten bestimmt

stnd / sich einer gewissenhaften und nicht allzusehr
ausgedehnten Schreibart zu befleißen / auch ihre Substituten
ebenfalls hierzu anzuhalten. JnSgemein follen ste auf jede

ganz überschriebene Seite wenigstens 600 bis 6«o Buchstaben

setzen.

Ii. ES
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11. ES sollen die Amtschreiber ihre Substituten
selbsten besolden; für selbige dann soll weder von ihnen
noch von ihren Prinzipalen, kein Emolument eingeführt,
dezogen, noch gefordert werden.

12. Die Amtfchreiber sollen ihren Stellen selbst

vorstehen, und es wird ihnen bestimmt untersagt, ihre
Amtschreibereyen an irgend Jemanden zu verpachten.

13. Allen Amtschreibern und Amts-Notarien, auch

ihren Substituten und Gehilfen, wird ernstlich verbothen

einigen Partheyen, wer ste immer seyn möchten, Prozeduren

oder andere Rechtsschriften, von welcher Art sie wären,

zu verfertigen, vielwenigerJemanden vor den oberamtlichen

Audienzen oder vor dem Amtsgerichte zu assistiren.

14. Alle Scheine, Urkunden, Urtheile und Sprüche,
die vor der oberamtlichen Audienz, vor dem Amtsgerichte
oder von Geldsverordneten ausgefällt werden ; wie auch

alle Contratte» und Instrumente, die notarialisch ausgefertiget

werden, die Hauptdoppel wie die Nebendoppel und

Abfertigungen, follen unter das oberamtliche Siegel gestellt,

auch von den Amtschreibern und Amts - Notarien den

Partheyen nicht unbestegelt herausgegeben werden, bey

Strafe der Ersetzung des Schadens und Nachtheils, so

Jemanden daraus zuwachsen könnte.

15. Hierunter sind jedennoch die Obligationen,
Reverse, Quittanzen, Bürgschafts-Briefe und dergleichen

Schriften nicht begriffen.

16. Die gerichtlichen Akren kommen zwar überhaupt

nur unter das Siegel des GerichtSstatthaltexs ; wenn es

I. R
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aber Geldaufbruchscheine, Verbürgungsfchriften Gült-
briefe, Kauf - und Tauschbriefe/ Steigerungsbriefe/ in '

einem Wort, Contrakten sind, die eine Handänderung vo«
Liegenschaften betreffen, fo müssen sie noch mit dem

oberamtlichen Siegel versehen werden,

s

17. Ferner wird allen Amtschreibern und Amts-
Notarien ernstlich verboten, von irgend einer Audienzoder

gerichtlichen Verhandlung, noch sonst von irgend
einem Contrast, Instrument oder anderer Schrift, die

unter das oberamtliche Siegel gehört, vor deren Besieg-

lung Jemanden weder Auszüge noch Abschriften zu

ertheilen; auch weder Collokationen noch Anweisungen zur
Geduld Jemanden vor der Passation des Geldstags-Rodels
herauszugeben ; gleichfalls bey Strafe der Verantwortung
für alles, fo daraus entstehen wird.

18. Damit die Partheyen zu rechter Zeit gefertiget,
und alles feiner Zeit gehörig besiegelt werden könne, follen
die Amtfchreiber und Amts-Notarien schuldig und
verbunden feyn, inner nachgefetzter Zeit, die vorfallenden

Schriften jeweilen auszufertigen ; unterlassenden Falls aber

sollen sie für allen Schaden und Nachtheil gut stehen und

verantwortlich feyn, so aus der Verzögerung entstehen

könnte.

In Appellations- und Rekurs - Sachen sollen die

Urtheile so weiter gezogen werden möchten, so wie die

Urkunden, die im Lauf eines Prozesses ausgefällt
werden, längstens in Zeit von acht Tagen, von

ergangenem Urtheil an zu rechnen, in gehöriger Form
gefertiget, und in zweymal vier und zwanzig Stunden
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nach derselbenFmigung/ gebührend besiegelt und den

Partheyen / so sich darum anmelden, herausgegeben

werden. Jn Prozessen/ die gastrechtlich verführt
werden, verbleibt es bey den in der Gerichtssatzung

vorgeschriebenen Terminen.

L. Andere Urknnden und gerichtliche Scheine längstens

inner vierzehn Tagen, von der Zeit an gerechnet, da

selbige gefällt worden.

L. Instrumente und Contrakten/fo notarialiterausgefer¬
tiget werden, vom Tage der Angabe an gerechnet,

wo möglich in Monatsfrist, auf das späteste aber auf
diejenige Zeit, wo stch das erste Gericht versammeln

wird; da dann die vor dem Gericht gefertigten
Contralte» jeweilen inner 14 Tagen sollen ausgefertiget

eingefchrieben und besiegelt werden.

v. Testamente, Codicille und andere Vergabungen von

Todes wegen, sollen, vom Tage der Angabe an

gerechnet, längstens inner drey Tagen Zeit ausgefertiget

und bestegelt werden.

19. Jn jeder Amtfchreiberey soll die gehörige Anzahl
von Hypotheken-Protokollen gehalten werden, und zwar
für jede Kirchgemeinde ein besonderes Protokoll.

II. Titel.
Bewilligungen der Oberamtleute.

^ 1. Für alle und jede Arten von Bewilligungen, welche

von den Oberamtleuten ertheilt werden, es sey zu Cita-
tionen und Notifikationen, für Pfandforderungen/ Lei-

R 2
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stungen, Publikationen und dergleichen, gebührt dem

Oberamtmann wenn ein mehreres nicht besonders verordnet

ist, 3 Batzen.

2. Für folgende Bewilligungen kann der Oberamtmann

ein höheres Emolument erheben; als:
a. Für ein Rogatorium, von einer jeden Person, die

aus einer andern Gerichtsbahn rogirt, oder vor einen

äussern Richter vorgeladen wird, 7 Bz. 6 Rp.

Wird ein Richter Jemanden von Amtes wegen

(ex «in«») rogiren; fo foll der andere Richter daö

Rogatorium ohne Entgeld gestatten.

b. Für Pfand auszutragen, 7 Bz. 5 Rp.

e. Für die Bewilligung der drey Abboten von znbe-
kannten Unterpfändern, für alle dreymal zusammen

in allem 9 Bz.

<l. Für einen gemeinen wie für einen verstärkten Leibhaft

i Fr. 6 Bz.
e. Für einen Arrest anzulegen 7 — 5 Rp.
f. Für die Bewilligung einer Schatzung 7 — 6 —

Z. Für ein Verbot anzulegen 7 — 6 —

ES foll aber diefes Emolument nur von jedem

Verbot, fo ertheilt wird, und nicht von jeder Person,

so interessirt ist, erhoben werden.

K. Für die Abhaltung einer Steigerung um Fahrhabe
oder liegende Güter i Fr. 5 Bz.

i. Für die Abhaltung eines Freyschiesset 1 — 5 —

3. An den Orten, wo biöhin für eine der hievor

genannten Handlungen keine oberamtliche Bewilligung
erforderlich war, da mag eö bey der alten Uebung fein
Bewenden haben.
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4. Werden hievor stehende Bewilligungen von dem

Umtschreiber geschrieben so gebührt ihm von jeder

geschriebenen Seite 2 Batzen.

III. Titel.
Siegelgelder der Oberamtleute.

1. Für die Aufdruckung des Siegels, es sey nun zu

Bekräftigung ausgefällter Sprüche, Urtheile und Urkunden,

oder um Bittschriften und Vorstellungen den Zutritt
vor die Regierung und deren Departements zu verschaffen,
oder bey Legalisationen, zu Besieglung von Attestationen
und dergleichen, gebührt dem Oberamtmann, wenn ein

mehreres nicht besonders verordnet ist, 3 Bz.

2. Jn folgenden Fällen kann der Oberamtmann ein

höheres Siegelgeld erheben ; als:

a. Von den gastgerichtlichen Urkunden 7 Bz. 5 Rp.

b. Für die Besieglung eines Lehrbriefes, wenn die

Parthey die Besieglung verlangt, 7 Bz. 5 Rp.

c. Für die Besieglung eines Burgerbriefes 1 Fr. 5 Bz.

3. Jn Unglücksfällen und Armenfachen foll kein

Siegelgeld erhoben werden.

4. Jn Fällen, wo die Aufdruckung des amtlichen

Siegels weder gesetzlich vorgeschrieben, noch allgemeinen

Herkommens ist, soll die Besieglung Niemanden

aufgedrungen werden.

5. Von Gült- und SchadloS-Bnefen oder dergleichen

BeLsicherungSschriften, dann vonKauf- undTaufch-Briefen,



262

auch Steigerungs- und Gantsteigerungsbriefen von söge,

nannten Fertigbriefen / von Schatzunqs. und Schleiß,
briefen, wie auch von Theilungen und Erbauskaufbriefen /
foll für die Besieglung des Hauptdoppels bezahlt werden :

Wenn der Betrag der Summe unter 4o00 Franke» ist

3 Bz.

Wird aber die Summe 4«oo Franken betragen odcr

übersteigen, alsdann von jedem vollen 1000 Fr. ein

Batzen; doch darf das Siegelgeld, die Summe mag
noch fo groß feyn, niemals den Betrag der 15 Bz.
übersteigen.

6. Von den Nebendoppeln und Abfertigungen gebührt
dem Oberamtmann für fein Siegel von einer jeden nur
halb soviel als von dem Hauptdoppel.

7. Von Testamenten, Codicillen und andern Verga,
bungsschriftcn, wie auch von Ehebriefen, Eheverkomm-
nissen und Verpfründungsbriefen, gebührt dem Oberamt.
mann für fein Siegel mehr nicht als 7 Bz. 5 Rp.

IV. Titel.
Vogts - und Waisensachen.

1. Die Vogtswahlen follen von der Ehrbarkeit oder

Gemeinde ohne Entgeld gemacht, auch ohne Entgeld dem

Oberamtmann eingegeben werden, welcher ebenfalls ohne

Entgeld den Vogt ernennen foll.

2. Für den Vogtszettel foll bezahlt werden:
Dem Oberamtmann für die Besieglung 3 Bz.
Dem Amtschreiber für die Ausfertigung 4 Bz.
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3. Jst der Vogt in einem andern Amte wohnhaft,
fo gebührt dem Oberamtmann desjenigen Amtsbezirkes,
wo er feßhaft ist, für die Bewilligung den VogtSzettel
durch den Weibel anlegen zu lassen, 3 Bz.

4. Wenn Vögte zu Freyungen, Testamenten, Ver-
mehrung der Ehetage und dergleichen Verhandlungen
begehrt werden; so kann der Richter für die Bewilligung,
ihnen das Bott durch den Weibel anlegen zu lassen,
beziehen, 7 Bz. 5 Rp.

5. Jst daö Vermögen der Pupillen nur 1000 Franken
und darunter, fo foll kein Emolument für die Vogtszettel
bezahlt werden.

6. Wenn Vögte bey dem Oberamtmann oder vor
der Ehrbarkeit sich Raths erholen, follen selbige jederzeit
ohne Entgeld geneigtes Verhör und Wegweisung erhalte».

7. Werden die Vögte ihre Rechnungen in der Amt-
fchreiberey verfertigen lassen; fo mag diefelbe für den

Auffatz und die Ausfertigung zweyer Doppel fordern, von

der Folio-Seite eines jeden Doppels 2 Bz.
8. Bey der Passation der VogtS-Rechnungen gebührt

dem Oberamtmann für die Erdauerung und Passation,
dem Amtschreiber aber für die Berechnung, Ablesung

und gehörige Einschreibung, in allem, was hienach

vorgeschrieben ist.

». Wenn das fruchtbare Vermögen nur 1000 Franken
und darunter ist, nichts,

b. Wird das fruchtbare Vermögen über 100« Fr. bis

auf 5000 Fr. steigen, alsdann

Dem Oberamtmann 7 Bz. 5 Rp.
Dem Amtschreiber 7 — 5 —
Dem Weibel 2 — 6 —



264

o. Steiget «Ver das fruchtbare Vermögen über 6«0«

Franken / fo mag alsdann über dieses festgefetzte

Emolument aus/ annoch gefordert werden/ von

jeden über jene 5000 Fr. vorhandenen l000 Fr.
für

den Oberamtmann 2 Bz. 5 Rp.
den Amtschreiber 2 — 6 —
den Weibel 1 — 5 —

9. Jn keinem Fall soll doch / das Vermögen mag

so hoch steigen als es will / für die Passation einer Vogts«

rechnung ein mehreres bezogen werden/ als:

Von dem Oberamtmann höchstens 7 Fr. 5 Bz.

Von dem Amtschreiber höchstens 7 — 5 —
Von dem Weibel höchstens 1 — 6 —

10. An denjenigen Orten / wo die Weibel den Rech-

nungsablage» nicht beywohnen / soll ihr Emolument
zurückbleiben.

11. Den Vorgesehen / so der Rechnungsablage
beywohnen / mag der Oberamtmann / nach Maasgabe ihrer
Entfernung und Zeitverlusts / wie auch nach den

Vermögensumständen der Pupillen / von jeder Rechnung das

Billige sprechen/ von 6 Bz. bis höchstens 2 Fr. 5 Bz.

12. Damit man die Unkosten der Vogtsrechnungen

beysammen sehen könne / sollen selbige jederzeit spezifizirt

und besonders in der Rechnung ausgesetzt werden.
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V. Titel.
Rechtssachen.

1. Wenn der Oberamtmann als Friedensrichter handelt

; so haben die Partheyen folgende Emolumente zu

bezahlen:
Dem Oberamtmann für die Bewilligung der Citation

3 Bz.
Dem Weibel, diefelben anzulegen / 3 Bz.

Bey dem Verhör selbst zahlt jede Parthey:
s. Dem Oberamtmann als Friedensrichter/ in sofern

diePartheyen durch einenCompromiß oder Spruch
auseinander gefetzt werden/ 4 Bz./ alfo zufammen

8 Bz.
Für die Besieglung der allfällig ausgefertigten Schrif¬

ten / von jedem Doppel 3 Bz.
d. Dem Schreiber für das Conzept/ in allen obigen Fällen

7 Bz. 5 Rp./ thut zufammen 1 Fr. 5 Bz.
Wenn aber die Verhandlung von der eineu oder andern

Parthey schriftlich gefordert wird/ so soll dafür
von jedem Doppel bezahlt werden 5 Bz. / zus. i Fr.

Und wenn selbige mehr als zwey Seiten haltet/ von

jeder mehreren Seite 2 Bz.
c. Dem Weibel für seine Abwart bey dem Verhör/ von

jeder Parthey 2 Bz., thut 4 Bz.
Wenn eine Parthey auf die Tagkosten schließt/ und ihr

dieselben von dem Oberamtmann zugesprochen

worden; so wird er zugleich die von daher zu

bezahlende Summe bestimmen/ indem in diesem Falle
keine Kostenslisten gemacht / auch keine Modera-

tionö-Gebühren gefordert werden follen.
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Alle vorstehenden Emolumente sind von jeder Parthey

zu beziehen; es soll aber unter keinem Vorwand ein

mehreres gefordert werden

2. Jn allen Civil-Streitigkeiten, die unter die

Competenz deö Oberamtmanns gehören, und in welchen er

absoluter Richter ist / wird bey jedem Spruch der geschrieben

wird / ohne Ausnahme er mag kurz oder weitläufig
feyn, von jeder Parhey bezahlt:

Dem Oberamtmann Spruchgeld 6 Bz., thut i Fr.
Dem Schreiber für Abwart und Conzept 7 Bz. 6Rp.,

zufammen i Fr. 5 Bz.
Dem Weibel für Abwart 2 Bz., zusammen 4 Bz.

3. Wird eine Parthey in die Kosten verfällt; fo wird
der Oberamtmann die von daher zu bezahlende Summe
zugleich mitbestimmen, indem in diefen Fällen keine Kostenslisten

gemacht, auch keine ModerationS-Gebühren gefordert
werden follen.

4. Mit diefem Emolument follen sich Unfere Ober-

amleute, Schreiber und Weibel begnügen, und in keinen

Fällen ein mehreres Spruch-Emolument erhebe».

5. Jn allen, die oberamtliche Competenz übersteigende»

Civil-Streitigkeiten, wovon jedoch die Prozeduren vor
dem amtlichen Verhör instruirt werden, wird von jedem

Spruch oder Urkunde, fo ausgefertiget wird, es mag kurz

oder weitläufig feyn, von jeder Parthey bezahlt:

Dem Oberamtmann Spruchgeld 6 Bz., thut zufammen

iFr.
Dem Schreiber für Abwart und Conzept, 7 Bz. 6 Rp.,

zusammen i Fr. 5 Bz.
Dem Weibel für Abwart, 2 Bz., zufammen 4 Bz.
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Wenn eine Parthey auf die Tagkosten schließt, und

ibr diefelben von dem Oberamtmann zugesprochen werden;
so wird er zugleich die von daher zu bezahlende Summe
bestimmen, indem in diesen Fällen keine Kostenslisten ge,
macht, auch keine ModerationS-Gebuhren gefordert werden

sollen.

6. Von jeder Kundschaft, die verhört wird, wie auch

von einer jeden, die den Eid schwört, gebührt:

Dem Oberamtmann für das Berhör oder Beeidigung
8 Bz.

Dem Schreiber für die Abwart und Aussatz, 4 Bz.

7. Für die Unterweifungszettel, so an die Pfarrer
abgehen, gebührt von jeder Perfon, die unterwiesen wirbt

Dem Richter für die Besteglung 3 Bz.

Dem Schreiber für die Ausfertigung 4 Bz.

8. Von einer jeden Perfon, die im Eid unterwiesen

wird, gebührt dem Pfarrer:
Für die Unterweisung 3 Fr.

Für die Ausfertigung des Zeugnisses 5 Bz.

9. Für die Ueberweisung einer Prozedur an das

Amtsgericht, zu Ausfällung feines Spruches oder Urtheils
samt Tagsansetzung, gebührt:

Dem Oberamtmann von jeder Parthey 6 Bz, thut
zusammen i Fr.

Dem Amtschreiber für die Verfertigung des Ro,
tulus der sämtlichen Prozeßfchriften, samt seiner

Bemühung dieselben in Ordnung zu legen, von
jeder Parthey, je nach der Größe des Rotuluö,
von 1 Fr. bis 2 Fr.
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Dem Weibel für felbige itt Cirkulation zu fetzen, für

jeden Amtsrichter fünf Batzen welch letzteres

Emolument aber nicht von jeder Parthey
insbesondere zu bezahlen ist.

1«. Für das Moderiren eines Kostenverzeichnisses

gebührt:

Dem Oberamtmann für die Moderation, 1 Fr. 5 Bz.
Dem Schreiber für die Rechnung und Abwart,

7 Bz. 6 Rp.
Dem Weibel für die Abwart, 4 Bz.

11. Ueberstcigt die Kostensliste die Summe der 100

Franken, fo wird für das zweyte und jedes folgende Hundert

Franken dem Oberamtmann annoch bezahlt, 3 Bz.
Doch foll das ganze Moderations-Emolument, die Kostensliste

mag noch fo groß feyn, in keinem Fall den Betrag
von zehen Franken übersteigen.

Dem Schreiber gebührt die Hälfte von dem, was
der Oberamtmann zu beziehen hat, und fein ganzes
Emolument kann alfo nie den Betrag von fünf Franken
übersteigen.

Dem Weibel gebührt nie mehr als die oben ausgesetzten

vier Batzen.

12. DaS Moderations-Emolument wird von derjenigen
Parthey erhoben, welche die Kosten zu fordern hat; es

foll aber der Betrag der ModerationS-Kosten in der Kostensliste

ausgefetzt und zu den Prozeßkosten geschlagen werden.

13. Wenn das Amtsgericht in Civil-Streitigkeiten,
es sey in der Hauptsache, oder in Beyhändeln, ein Urtheil
ausfällt; fo bezahlt jede Parthey:
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Dem Amtsgerichte für Sitz- und Urtheilgeld/ 5Fr.,
thut zufammen 10 Fr.

Dem Schreiber für Abwart und Conzept/1 Fr. s Bz.,
thut zufammen 3 Fr.

Dem Weibel für Abwart 5 Bz. / thut zufammen 1 Fr.

14. Wird ein Urtheil des Amtsgerichts weiter gezogen;

fo hat der Rekurrent/ für die Gesinnung oder den

Abschlag des Rekurses/ samt daheriger eigenhändiger

Einschreibung in das Urkund / an den Oberamtmann zu

bezahlen/ 4 Fr.

1?. Jst der Oberamtmann anwesend/so soll die

Angabe des Rekurses bey ihm selbst geschehen/ und derselbe

ist verbuuden / die Gestattung oder den Abschlag selbsten

in das Urkund einzuschreiben. ES ist also dem Schreiber
von daher kein Emolument zu entrichten. Jn Abwesenheit

des Oberamtmanns aber mag der Rekurs in der

Amtsschreiberey angegeben werden, welche die Zeit der

Angabe in das Urkund schreiben wird / und dafür zu

beziehen hat 5 Bz.

Nachwärts muß aber das Urkund dem Oberamtmann

felbst zugestellt werden / damit er gegen Erlag des obbe-

stimmten Emoluments die Gestattung oder den Abfchlag
einschreibe.

16. Unter dem Titel von Erscheinung oder Zutritt
vor dem Richter soll Niemanden etwas gefordert, und
dergleichen Emolumente sollen als verbotene Audienz-Gelder
angesehen werden; Unsere Oberamtleute werden also für
alle Verhandlungen keine andere Emoluments erheben, als
solche / die in gegenwärtigem Tarif ausgesetzt und bestimmt

sind.
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VI. Titel.
P o l i z e y s a ch e n.

1. Wenn ein Oberamtmann auf Begehren einer

Parthey Jemanden in Eidespflicht aufnimmt / wie die

Bannwarten der Gemeinde - und Partiknlar-Waldungen,
und in andern Fällen mehr, fo gebührt von jeder Perfon,
so beeidiget wird:

Dem Oberamtmann für die Beeidigung und Besieg¬

lung des Patents, 1 Fr.
Dem Schreiber für die Abwart, die Ausfertigung des

Patents, und dessen Einschreibung in ein dafür

zu führendes Buch, 1 Fr. 6 Bz.

2. Wird Jemand auf Begehren einer Parthey in
Gelübd aufgenommen, so gebührt dem Oberamtmann von

jeder Person, die geloben muß, 4 Bz.

3. Für die Einschreibung eines Lehenträgers in die

Urbarien, wird, nebst vorstehendem Gelübde-Geld, annoch

zu bezahlen seyn, 4 Bz.

4. Will Jemand die Schloß-Urbarien aufschlagen

lassen, der zahlt dem Oberamtmann für jedesmal 5 Bz.

5. Derjenige, fo in der Amtfchreiberey die Bücher

aufschlagen läßt, soll für jedesmal bezahlen 5 Bz.

Würde aber aus Mangel genügsamer Anzeige ganze

Stunden und mehr damit versäumt; so kann nach Maas-
gäbe des ZeitverlustS auf das höchste gefordert werden

i Fr. 5 Bz.

6. Für einen Heimathschein gebührt:
Dem Oberamtmann für die Besieglung 3 Bz.
Dem Pfarrer für die Ausfertigung 7 Bz. s Rp.
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7. Für Hinterlagen mag von dem hinterlegten Gut,
es seye Geld - oder Zinsschriften, für die Bewahrung
desselben von jedem Jahr allemal eins vom Hundert gefordert

werden; wird aber das hinterlegte Gut nicht über
ein Jahr hinter dem Richter bleiben, so gebührt dem

Richter, die Zeit der Verwahrung mag kurz oder lang
seyn, gleichfalls eins vom Hundert.

Werden aber statt Geld oder Zinsschriften,
Bürgschaftsscheine hinterlegt; so hat der Richter statt eins vom
Hundert, je ein Quart vom Hundert zu fordern.

8. Für ein Wein-Certistkat, wo diefelben üblich stnd,>

gebührt:

Dem Schreiber für dessen Ausfertigung, 4 Bz.

Vir. Titel.
Geldstagssachen.

1. Für die Bewilligung eines Lenencüi Inventari!,
einer GeldStags-Revision, oder Aufhebung eines GeldS-

tagS, gebührt dem Oberamtmann i Fr. 5 Bz.

2. Von einem jeden GeldStag mag der Oberamtmann
erheben:

a. Wenn das vorhandene Vermögen eines VergeldS-
tagers 2000 Fr. und darunter ist, 6 Fr.

Wenn es aber 2000 Fr. übersteigt, 10 Fr.

3. Für dieß Emolument soll der Oberamtmann auch

schuldig seyn, bey der Passation des GeldstagS die Kosten

zu examiniren, zu erdauern und allenfalls zu ermäßigen.
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4. Dieß Emolument soll dem Oberamtmann für alle

seine Bemühungen / die er mit dem Geldötag haben wird,
bezahlt werden, und follen mithin demselben, weder für
die Bewilligung des Geldstags, der Steigerungen, der

Publikationen, der Schätzer, der Geldsverordneten, für
die Passation des GeldStagS, noch irgend andere dergleichen

Bemühungen mehr, weder Emolumente noch Siegelgeld
bezahlt werden.

6. Für einen jeden Tag, den die Geldsverordneten

und der Schreiber mit Untersuchung des VergeldStagers
Hausbücher und Schriften, Verzeichniß des Vermögens
und der Schulden, Schatzung und Steigerung der Fahr,
habe und liegenden Güter, wie auch mit Anweisung
der Gläubiger zubringen werden, gebührt ihnen, mit
Begriff der Zehrung, 1 Fr. 5 Bz.

6. Wenn sie aber wegen dem Geldstag reisen müssen,

so gebührt ihnen für jeden Tag, den sie in diesen Werrich,
tungen zubringen, mit Begriff ihrer Verköstigung:

Den Geldsverordneten 4 Fr.
Dem Schreiber 6 Fr.

7. Hierunter soll ihr Tag - und Reitlohn, und Pferde,
lohn, wie auch der ganze Unterhalt, dergestalten begriffen

seyn, daß nicht das wenigste mehr für die Reisekosten

admittirt werden soll.

8. Den Weibeln und Gerichtsbedienten, so bey den

Geldstagen gebraucht werden, soll der gleiche Taglohn
wie den Geldsverordneten entrichtet werden.

9. ES soll aber dieser Tag - und Reitlohn nicht nur
überhaupt in den Geldstag-Rodel getragen, sondern jeder¬

zeit
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zeit spezifizirt ausgefetzt werden, was für Tage es gewefen,
und in welchen Verrichtungen ein jeder felbige angewendet
habe.

10. Den Geldstags-Rodel aufzufetzen, einzurichten,
und in zwey Doppeln auszufertigen, mag der Schreiber
für feine dießortige Bemühung erheben, vom Bogen eines

jeden der beyden ausgefertigten Doppel, i Fr.

11. Es follen aber die in dem Geldstags-Rodel etwa
leer gelassenen Senen jedennoch nicht gerechnet und der

Geldstags-Rodel allezeit paginirt werden.

12. Die Anweifungen zur Geduld follen nicht auf
befondere Seiten, fondern fogleich unter die Ansprache
und soweit möglich auf die gleiche Seite, gefetzt werden.

IZ. Auch follen die Schuldtitel nicht nach ihrem
ganzen wörtlichen Inhalte eingetragen, fondern nur der

Hauptinhalt Auszugsweife, mit Benennung des

Unterpfandes oder dcr habenden Sicherheit, jeder Ansprache

beygesetzt werden. '

14. Desgleichen sollen alle Eingänge und dergleichen

unnöthige Sachen ausbleiben.

15. Hingegen soll auf dem Titelblatt der Name der

Geldsverordneten stehen, und jeweilen die Publikation und

Befehlzettel auf der ersten Seite wörtlich eingefchrieben

werden.

16. Der Geldstags-Rodel foll in stch halten: ein

Inventarium deö Vermögens und der Schulden, nebst

beygefügter Taxe oder Kauffumme der Effekten und liegenden
Güter ; dann die eingegebenen Ansprachen und Anweifung
derselben; die liegenden Güter follen mit ihren Anstößern

I. S
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beschriebe«/ und auf diese Weise in den aushergegebenen

Collokationen eingebracht werden; die Geldstagskosten

follen insgesamt beysammen, und alle Kosten und
ausgegebenes Geld wohl spezifizirt und nicht nur überhaupt
eingebracht werden, damit der Richter bey der Passation

alles wohl examiniren und erdauern könne. Zu dem Ende

soll eine Bilanz über das Vermögen und die Schulden
auch eine Tabelle beygefügt werden, um wie viel und worauf
ein jeder kollozin worden, und was der Verlust feye.

17. Von einer jeden Publikation foll bezahlt

werden:

Dem Schreiber für die Ausfertigung 4 Bz.
Dem Pfarrer für die Verlesung 2 Bz.
Dem Weibel für die Anschlagung eines jeden Dop¬

pels, 4 Bz.

18. ES foll auch ein jeder Geldstag durch das

Wochenblatt der Hauptstadt publizirt, und dafür bezahlt

werden, insgemein 7 Bz. 6 Rp.

Jm Fall einer fehr weitläufigen Publikation aber,
bis auf das höchste 1 Fr. 5 Bz.

19. Jn dem Geldstags-Rodel soll besonders spezifizirt
und ausgesetzt werden, an welchen Orten der Geldstag

publizirt, wieviel Publikationen für jedes Ort gemacht,
und wie viel für jede Publikation bezahlt worden.

20. Von einer jeden Collokation, darinn der Vorgang

und Nachgang stehen foll, gebührt dem Schreiber
5 Bz.

Wenn aber selbige mehr als zwey Seiten hat, von

jeder folgenden Seite 2 Bz.
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21. Von einer jeden Anweisung zur Geduld gebührt

denx'Schreiber für die Ausfertigung 4 Bz.

22. Für das Inventarium soll nichts besonders an«

gesetzt / sondern selbiges bey der Jnventorisation/ für welche
der Schreiber feinen Taglohn erhebet/ alsobald gezogen,
und die Ausfertigung in dem GeldStagS - Rodel bezahlt
werden.

2Z. Hingegen mag der Schreiber für die Errichtung
des Steigerungs-Rodels/ soweit er liegende Güter ansiehet,

von jedem Bogen ansetzen, 8 Bz.

24. Wenn der Schreiber den Schuldnern in die

Geldstags-Masse Auszüge aus den Hausbüchern zuschicken

muß/ um zu erfahren/ ob die Schuld richtig seye/ oder

nicht/ oder um die Bezahlung zu erhalten/ mag er für
jede Seite des Auszugs ansetzen 2 Bz.

25. Für einen jeden Berichtzettel oder Brief / den

ein Schreiber/ wegen dem Geldstag abfassen muß / kann

er ansetzen 4 Bz.

26. Der Jnventorisation, so wie bey Steigerung.«
und GeldStagen / sollen nur die Geldsverordneten beywohnen;

alle andere Vorgesetzte sind unnöthig/ und sollen

ausbleiben / auch keine Bezahlung erheben.

27. Der Weibel soll bey der Jnventorisation und

Steigerungen für die Abwart und den Ausruf zugegen

seyn.

28. Die beeidigten Schätzer / welche zu Errichtung
der Schatzung über das GeldStagS-Vermögen gebraust
werden / sollen einen Taglohn / eben wie die Geldsverordnete/

erhalte«/ und dafür verbunden seyn, ihre Würdigung
S 2
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über die liegenden Güter, nebst deren Halt, Anstoßern
und Beschwerden schriftlich einzugeben.

29. Alle GeldStage zu Abnahme der Ansprachen,
sollen in den Schlössern oder Landschreibereyen verführt
werden; ausgenommen in Fällen, da felbige auf den Tag
der Steigerungen gesetzt werden.

30. Bey keinem Anlaß oder Gelegenheit soll auf
Unkosten der Geldstags-Masse Speis und Trank aufgestellt,
noch Jemand verköstiget werden.

Zi. Wohl aber mag bey Steigerung der liegenden
Güter ein mäßiger Trunk aufgestellt werden, und dafür
ein halber Kreutzer von jeder Crone alö ein Geding bey

dem Kauf vorbehalten werden, welche der Käufer über

die gebotene Kauffumme aus entrichten foll, um daraus
die Kosten der Steigerung zu bestreiten.

32. Allen Personen, so für den Geldstag gebraucht
werden müssen, foll man jederzeit einen billigen Taglohn
zukommen lassen, daß ste daraus ihre eigene Verköstigung
selbst verlegen können, und selbige nicht auf die Geldstags-
Masse falle.

33. Alle unnöthige Vakationen sollen mit Sorgfalt
vermieden, und Niemanden Taglöhne sür solche Verrichtungen

bezahlt werden, die mit Gelegenheit, oder durch

Briefe, oder durch Absendung eines Expressen hätten können

gemacht werden.

34. Will Jemand stch gebrauchen lassen, zu Gunsten

eines Schuldners, mit den Gläubigern zu akkordiren, so

soll dafür so wenig als für andere Verrichtungen in
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Freundlichkeit / einiger Taglohn oder sonst etwas auf
Rechnung der Geldstagsmasse bezahlt werden.

35. Die Ansprecher, so auf liegende Güter kollozirt
werden, oder durch Nachfchlagung dazu gelangen, follen
nicht angehalten werden, ein Kauf-Jnstrument ausfertigen

zu lassen, fondern ihre in Handen habende Collokations-

Zettel stnd genügsame Titel zu einer rechtmäßigen

Besttzung; diejenigen aber, so liegende Güter an der GeldS-

tags-Steigerung erhandeln, sollen dafür Kaufbriefe zum

Beweis des Eigenthums ausfertigen lassen, und dafür das

bestimmte Schreib- und Siegelgeld bezahlen.

36. Die Geldstags-Rodel follen jederzeit inner
Monatsfrist nach dem letzten Geldstag, dem Richter > zur
Passation vorgelegt werdcn, welcher diesen Termin auf
eine bestimmte Zeit verlängern kann, wenn der Schreiber

wegen wichtigen Gründen diefe Verlängerung begehren

wird.

37. Da der Geldstags-Rodel, nach Vorschrift der

Gerichtssatzung, dem Richter zur Erdauerung und Ermäßigung

der Kosten vorgelegt werden soll; so soll, im Fall
der Richter eint- oder andere Artikel der Geldstagskosten

herunter setzen oder durchstreichen würde, es dabey sein

Verbleiben haben.

38. Würde fich aber Jemand über eine solche

Ermäßigung zu beklagen haben, so kann fich derselbe bey

Unserm verordneten Appellations-Gerichte anmelden; welches

alsdann das Gemessene verfügen wird.

39. Für die Einschreibung der Passation in beyde

Doppel deö GeldStagS, deren Datum in allen Collokationen,
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auch in denen zur Geduld/ ausgesetzt werden soll / gebührt
dem Schreiber in allem 7 Bz. 6 Rp.

4«. Wenn in Geldstags-Sachen Streit entsteh«/ und

die Geldsverordneten/ als Nichter in erster Instanz/ eine

Prozedur verführen und urtheilen müssen/ sollen ste stch

mit dem Schreiber jeweilen in der Amtfchreiberey versammeln/

und je nach der. Entfernung von ihrem Wohnsitz
den im 6. oder 6. Artikel bestimmten Tag - oder Reitlohn
erheben.

41. Hingegen sollen alle Emolumente dahinfallen,
und deren keine / von welcher Natur sie immer wären /
bezogen werde»/ ausgenommen die Ausfertigung und

Siegelgeld der Urkunden, und Weibelverrichtungen/ welche

auf dem bestimmten Fuße bezahlt werden müssen.

42. Bey Geldstagen, wo kein Vermögen sich

vorfindet / soll der Geldstag unentgeldlich verführt und dafür
keinerley Emolumente gefordert / sondern nach der Verordnung

vom 21. Febr. 1794 verfahren werden.

VIII. Titel.
Bußen und Frevel-Sachen.

1. Wenn der Oberamtmann einen Frevel vo»
amtlicher Pflicht wegen fertiget / und der Beklagte des Frevels
geständig ist/ so soll der Amtmann kein Emolument beziehen/

sondern die tn den Gesetzen bestimmte Strafe ohne

weitere Kosten noch Spruchgeld diktiren; nur foll der

Frevler das Emolument des Weibels für die Anlegung der

Citation bezahlen.
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2. Wird der geständige Frevler von der dittine»
Strafe ein Urkund hegehren; fo foll ihm ein folches

alsobald ohne Bezahlung einiges Emoluments von dem

Oberamte zuerkannt werden; doch soll ein solcher Frevler
für die Ausfertigung des Urkundö das behortge Schreibund

Sjegelgeld bezahlen.

Z. Wenn in Frevelfällen ein Urtheil diejenige Strafe
übersteigt / welche in der Competenz der Oberamtleute ist/
so kann der geständige Frevler ein folches Urtheil rekurri-
ren ; in welchem Fall der Oberamtmann für die Einschreibung

der Gestattung oder des Abschlags des Rekurses in
allem zu erheben hat i Fr. 6 Bz.

4. Jn denjenigen Fälle«/ wo der Beklagte des Frevels

nicht geständig ist / mithin nach Vorschrift der 6. und

7. Satzung Seite 476 und 477 der Gerichtssatzung berichtiget

werden muß / kann man beyden Partheyen alle diejenigen

Emolumente fordern / die in Rechtssachen üblich und

bestimmt stnd.

6. Jn Bußen-Sachen soll mit Bescheidenheit verfahre«/

und in Fällen/ fo in den Gesetzen und Ordnungen
bestimmt stnd/ sollen niemals größere Bußen diktirt werden

/ als vorgeschrieben ist.

Jn wichtigen Fällen aber / da die Strafe durch die

Gesetze und Ordnungen nicht ausgedrückt und bestimmt ist,
soll kein Oberamtmann die Gewalt haben / die Bußen zu

bestimmen; sondern schuldig und verbunden seyn, de»

Fall umständlich an Uns den kleinen Rath zu überschreiben.

Unsere Erkanntniß darüber zu erwarten/ und derselben
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nachzuleben; in minder strafbaren Sachen aber können

die Oberamtleute wohl fortfahren; wie dann die Bußen-
Ordnung daö mehrere hierüber ausweifet.

IX. Titel.
Fiskal- und Criminal-Sachen.

1. Für eine jede Information, die aufgenommen
und niedergeschrieben wird/ gebührt:

Dem Oberamtmann 1 Fr. 5 Bz.
Dem Schreiber für Abwart und Concept i — 5 —

2. Für ein jedes Verhör/ das mit einem Gefangenen

verführt und niedergeschrieben wird / gebührt:
Dem Oberamtmann Z Fr.
Dem Schreiber für Abwart und Concept Z —

3. Bey Confrontations» mag von jeder Person/ die

mit dem Gefangenen confrontivi / und deren Aussage
niedergeschrieben wird/ bezogen werden:

Für den Oberamtmann 1 Fr. 6 Bz.
Für den Schreiber / für Abwart und Concept / 1 Fr.

6 Bz.

Die AmtgerichtS - Beysitzer / welche bey Aufnahme
einer Information/ Verführung eines Verhörs / oder

Abhaltung einer Confrontation beywohnen/ haben keine
Emolumente zu beziehen.

4. Für ein Urphed soll bezahlt werde« :

Dem Oberamtmann i Fr. 5 Bz.
Dem Schreiber i — 5 —
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5. Wird eine Information oder ein Verhör
ausgefertiget fo mag der Schreiber von jeder geschriebenen

Seite fordern 2 Bz.

6. Jn dem Falle ein Oberamtmann, Schreiber oder

Weibel wegen solchen Geschäften sich von Hause begeben

muß / mag je nach Maasgabe der Entfernung und
Verköstigung der im X. Titel bestimmte Reitlohn erhoben

werden.

7. Wird Jemand für Schulden / Verbrechen oder

anderer Ursachen halber in Gefangenschaft gesetzt / so ist

zu bezahlen:

Für die Einschliessung : dem Oberamtmann 7 Bz. 6 Rp.
dem Weibel 7 — 5 —

Für die Loslassung: dem Oberamtmann 7 — 6 —
dem Weibel 7 — 6 —

8. Alle in den sieben vorstehenden Artikeln enthaltene»
Emolumente sollen nur bezogen werde« / wenn die Person/
welcher diese Kosten auffallen / dieselben zu bezahlen im
Stande ist; im Falle des Unvermögens soll der Obrigkeit
nichts angerechnet werden.

9. Für den Unterhalt eines Gefangenen / der selbsten

zu bezahlen vermögend ist / mag der Oberamtmann für
jeden Tag beziehen 8 Bz.

Jn dem Falle aber des Unvermögens mag der

Oberamtmann für jeden Tag der Obrigkeit anrechnen / mit
Inbegriff der Feuerung / 6 Bz.

10. An denjenigen Orten / wo den Weibeln der

Unterhalt der Gefangenen obliegt/ soll auch denselben das

in hievor stehendem Artikel ausgesetzte Emolument heim-
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dienen, und unter keinem Vorwand etwas für den

Oberamtmann noch Jemand anders bezogen weeden.

11. Einem Weibel, der aus Befehl des Oberamt-
manns einen Gefangenen in dem Amte abholen muß, foll
für diese Verrichtung mit Begriff feiner eigenen Verköstigung

entrichtet, auch im Falle der Gefangene zu bezahlen

unvermögend wäre, der Obrigkeit angerechnet werden

2 Fr.
12. Werden Gefangene weiter versendet, so soll solches

ordentlicher Weise durch die Landjäger geschehen, welche

dafür eine kleine Zulage an ihren Sold erhalten.

IZ. Die Unterhaltungskosten eines Gefangenen auf
der Reife follen fleißig aufgefchrieben, und die Verzeichnisse

dem Oberamtmann eingegeben werden, welcher selbige

bezahlen, und im Falle deS Unvermögens der Obrigkeit
ansetzen wird.

X. T i t e l.

Taggelder und Reitlöhne der Oberamtleute,
Schreiber und Weibel.

1. Wenn der Oberamtmann, Schreiber oder Weibel
für Augenscheine oder andere Verrichtungen von Pflichtswegen

oder auf Begehren dcr Partheyen, stch von Hause

begeben, und stch selbsten unterhalten müssen; so soll für
jeden Tag, den ste in folchen Verrichtungen und auf ihre
eigene Kosten zubringen, entrichtet werden:

Dem Oberamtmann 16 Fr.
D.m Schreiber 8 —

Dem Weibel... 3 —
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2. Jst die Verrichtung in der Nähe, daß keine

Verköstigung nöthig ist / so gebührt ihnen in allem nur die

Hälfte/als:
Dem Oberamtmann s Fr.
Dem Schreiber 4 Fr.
Dem Weibel... 1 Fr. 5 Bz.

Z. Hierunter soll der Tag - und NeitlohN/ Pftrde
und Knechte, und alles dergestalt begriffen seyn, daß unter
keinem Vorwande etwas mehr gefordert werden mag;
auch soll der Scheiber schuldig seyn/ für diejenigen
Verhandlungen/ für welche er den Tag- oder Reitlohn ge-
niesset/ das Goneept und den Aufsatz ohne Entgeld zu

verfertigen.

4. In Criminal-Fallen/ wo der Angeschuldigte keine

Kosten zu bezahlen hat/ oder dieselben zu bezahlen ausser

Stande ist, kann nie mehr als die Hälfte der oben

ausgesetzten Emolumente obrigkeitlich verrechnet werden.

6. Wenn die Oberamtleute auS obrigkeitlichen
Aufträgen in RegierungS - oder Administrations - Geschäften

Augenscheine einnehmen müssen / so können ste nichts dafür
verrechnen.

XI. Titel.
Skripturen, welche in den Amtschreibereyen

verfertigt werden.

1. Für die Ausfertigung der Sprüche / Urtheile und

Urkunde«/ fo in RechtS- wie in andern Sachen vor der

richterlichen Audienz/ oder vor Gericht gefällt werden/
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mag der Schreiber, wo nicht ein mehreres bestimmt ist,
von jedem Doppel fordern 1 Fr. 5 Bz.

Halten aber dieselben mehr als drey Seiten, alsdann

von der vierten und jeder folgenden Seite annoch 2 Bz.

2. Die Einverleibung der in das Recht gelegten
Akten und Prozedur-Schriften in die Urkunden, foll
hinfüro abgestellt und verboten auch einer jeden Parthey
Willkühr überlassen seyn, davon Abschriften zu nehmen
oder nicht. Falls aber eine Parthey davon Abschrift
begehrte, soll sie selbige durch die Amtschreiberey verfertigen
lassen, und dafür bezahlen, mit Begriff der Vidimation,
von jeder Seite 3 Bz.

3. Die in das Recht gelegten Schriften soll der

Amtschreiber dahin vidimiren, daß solches die wahren, auf
den gefetzten Tag in daö Recht gelegten Schriften feyen,
und ste dann nachwärts den Partheyen zu ihrem Gebrauch

wieder zurückgeben; für welche Vidimation er zu beziehen

haben wird 4 Bz.

Original-Dokumente follen aber nicht vidimirt werden;

maaßen es genugsam ist, wenn ste in dem Urkuud

alö in daS Recht gelegt deutlich vernamset werden.

4. Die Sprüche und Urkunden sollen wörtlich in das

Protokoll getragen und dafür bezahlt werden s Bz.

Halten ste aber mehr als zwey Seiten, so kann von

der dritten und jeder folgenden Seite annoch gefordert
werden 2 Bz.

6. Die Einschreibung der in das Recht gelegten

Schriften soll hinkünftig als unnöthig und beschwerlich

ausbleiben.
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6. Die Kundschafts. Aussagen sollen den Partheyen
abschriftlich zugestellt auch in der Amtschreiberey cinge-
schrieben / und dafür bezahlt werden, von jeder Seite
Z Bz.

7. Wenn die eine oder andere Parthey im Laufe
eines Prozesses kein Urkund begehren wird, fo foll ihr
folches nicht aufgedrungen, mithin weder Schreib - noch

Siegelgeld dafür bezogen werden.

Bey Abbrüchen und Endurtheilen über schriftlich
verführte Prozesse, follen die Partheyen dieUrkunden herauö-
znlösen schuldig seyn.

Die Urkunden, so an dem Gastgerichte gefällt worden,

soll man hinkünftlg nicht mehr doppelt bezahlen.

8. Von Geldaufbruch - und Ablosungsscheinen, ste

mögen weitläufig oder kurz seyn, soll für die Einschreibung
und Ausfertigung in allem mehr nicht bezahlt werden,
alö 7 Bz. 5 Rp.

9. Von Verbürgungs- und Autorisations-Scheinen
kann in allem mit Begriff der Einschreibung, fie mögen

kurz oder weitläufig seyn, bezogen werden 1 Fr.

10. Von Homologations - und Freyungs - Urkunden

gebührt dem Schreiber:

Für die Ausfertigung Z Fr.

Für die Einschreibung S Bz.

11. Von Reversen, Uebergaben und Bürgschaftsbriefen,

fie seyen weitläufig oder kurz, wenn die Par-
theyen solche durch die Amtschreiberey verfertigen lassen,

ist in allem zu erheben i Fr. s Bz.
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12. Von Quittanzen oder Attestationen, wenn die

Partheyen solche durch die Amtschreiberey verfertigen lassen,

7 Bz. 6 Rp.

IZ. Von einer Legalisation 4 Bz.

14. Von einem Nogotorio 5 Bz.
Von einem Nebendoppel / wenn man eines be¬

gehrt / 2 Bz.

15. Von einem Lehr-oder Burger-Annehmungsbrief:
Auf Papier geschrieben Z Fr.
Auf Pergament geschrieben 5 Fr.

16. Für einen Verrufzettel 5 Bz.

17. Von einer jeden Publikation 5 Bz.

18. Für ein jedes Verbot / mit Inbegriff der
Einschreibung/ i Fr.

Werden aber mehr als ein Doppel ausgefertigt/
alsdann von jedem Rebendoppel 4 Bz.

19. Für einen Leibhaft 1 Fr.

20. Will Jemand freywillig in der Amtschreiberey
eine Supplikation / Memorial oder Lehrbrief verfertigen
lassen / so mag für jede Seite gefordert werden 7 Bz. 5 Rp.

21. Für Sache«/ die Almosen, Liebessteuern oder

Unglücksfälle betreffen / sollen die Amtschreibereyen nichts

fordern/ fondern dergleichen Sachen unentgeldlichverfertigen.

22. Für Abschriften oder Extrakte / von jeder Seite
2 Bz.

2Z. Bey allen und jeden / fowohl in diefem als in
andern Titeln vorkommenden Skripturen muß aber das
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dazu gebrauchte Stempelpaxier noch besonders bezahlt
werden, indem dessen Betrag nicht mit unter den Schreib,
gebühren begriffen ist.

24. Auf allen ausgefertigten Schriften soll jeweilen
darauf verzeichnet werden, was.sowohl an Schreib - als
andern Gebühre«/ als für den Stempel/ bezahlt worden

sey; und ist für Gebühren nichts gefordert, worden / fo
ist statt der Taxe / das Wort unentgelditch beyzusetzen.

XII. Titel.
Notarialische Stipulationen.

1. Von einem Gültbrief oder Schadlosbrief / und
dergleichen Verstcherungsschriften/ wird für den Aufsatz/
Einschreibung und Ausfertigung/ ausser demSiegelgeld,
in allem ein Halbes vom Hündert bezahlt; das ist/ von
100 Franken 5 Bz.

2. Von diesem Emolumente / das der stipulirende
Notarius bezieht, erhält :

Der Notarius / welcher den Contrakt stipulirt / eS sey

nun der Amtschreiber / oder ein anderer mit dem

StipulationS-Recht begabter Notarius / drey Vier,
theile.

Der Amtschreiber für das Certifiât / daß der Contrakt
von dem stipulirende« Notarius in das betreffende

nach Nummer und Seite anzuzeigende Hypotheken-

Protokoll eingetragen worden, und daß in diesem

Protokoll keine mehreren Verhaftungen / alö die

angegebenen/ eingeschrieben seyen/ wegen der

daherigen Verantwortlichkeit, ein Vicrthcil.
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Z. Das Capital mag aber noch so klein seyn, so soll

doch für diese sämtlichen Gebühren in allem können gefordert

werden 2 Fr.

4. Das Emolument soll der Schuldner bezahlen,
uud der Schuldtitel dem Gläubiger ohne Entgeld zugestellt
werden.

6. Dergleichen Verstcherungsschriften sollen, nach

Inhalt der Gerichtssatzung, jederzeit notarialiter
ausgefertiget werden, und zwar entweder durch den Amtfchreiber
des OrtS, oder einen Amts - Notarius desjenigen
Amtsbezirkes in welchem die sämtlichen Unterpfänder oder der

mehrere Theil derselben liegen.

6. Von Tausch- Kauf- Steigerungs - Gantsteige-

rungS - auch sogenannten Fcrtig - Briefen, wie auch

SchatzungS- und Schleiß - Briefen, wird ausser dem

Siegelgeld für den Aufsatz, Einschreibung und Ausfertigung,

nebst dcr damit verbundenen Abgabe an die

Regierung, in allem bezahlt, Eins vom Hundert; daö ist:
von jedem Hundert Franken 1 Fr.

7. Diese Gebühr wird im Ganzen von dem

Amtschreiber bey der Herausgabe des Contrasts erhoben, und

ste soll spätestens vier Monate nach der Angabe des

ContraktS bezahlt werden.

Der Amtschreibcr hat dann die Hälfte davon, oder

daS Halbe vom Hundert dem Oberamtmann zu obrigkeitlichen

Handen zuzustellen; die zweyte Hälfte aber, welche

das andere Halbe vom Hundert ausmacht, wird er auf
dem gleichen Fuße vertheilen, wie im Art. 2. dieses Titels
wegen der Gültbriefe vorgeschrieben ist.

Es
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ES erhält also :
Der Notarius, welcher den Eontrakt stipulirt es sey

nun der Amtschreider / oder ein anderer mit dem

Stipulation»- Rechte begabter Notarius / drey

Viertheile.

Der Amtschreiber für das Certifiât / daß der Contrakt
von dem stipulirende« Notarius in das betreffende

nach Nummer und Seite anzuzeigende Hypotheken-

Protokoll eingetragen worden, und daß in diefem

Protokoll keine mehreren Verhaftungen, als die

angegebenen/eingeschrieben seyen, wegen der daherigen

Verantwortlichkeit ein Viertheil.

8. Das Capital mag aber noch so klein seyn, so soll

doch für sämtliche diese Schreib- und ControllirungS-
Gebühren, in allem können gefordert werden 2 Fr.

Was hingegen denjenigen Theil der StipulationS-
Gebühr betrifft, welcher als Abgabe an die Regierung
bezahlt wird, so kann in keinem Falle ein mehreres dafür
bezogen werden, als das oben ausgesetzte ein Halbes vom

Hundert.

9. Von einem Nebendoxpel kan« an Schreibgebühr
«ie mehr gefordert werden, als von jeder Seite 4 Bz.

ig. Bey folchen Contralte» foll der Käufer jederzeit
das ganze Emolument des Eins vom Hundert bezahlen;
es fey denn, daß die Comrahenten sich hierüber anders

Verglichen haben.

Ii. Bey Tauschbriefen foll jeder Täuscher die oben

bestimmten Schreibgebühren nur von dem Werthe seines

ertauschte» Guts bezahlen, und von der Nachtauschsumme

I. T
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nichts erhoben werden; das zu obrigkeitlichen Handen zu

bezahlende ein Halbes vom Hundert aber wird nur von
dem Werthe der höher angeschlagenen Liegenschaft bezahlt.

12. ES sollen bey Tausch. Contrakten allezeit beyde

Doppel ausgefertiget werden, weil jede Parthey einen Titel
für ihr Eigenthum haben muß.

iZ. Bey Kauf, und Steigerungs. Contrakten ist nur
die einfache Ausfertigung nöthig, und zwar zu Handen
des Käufers, wenn die Kauffumme an den Gläubiger zu
bezahlen angewiesen oder alsobald ausbezahlt wird: will
solchen Falls der Verkäufer auch ein Doppel haben fo

wird ihm frey stehen, dasselbige ausfertigen zu lassen; bleibt
aber noch etwas von der Kauffumme zu bezahlen übrig,
fo foll dennzumalen dem Verkäufer der Kaufbrief unter
dem Namen Kaufbeyle als ein Schuldtitel zugestellt und
des Käufers Willkühr überlassen werden, auch ein zweytes

Doppel zu begehren.

14. Von Steigerungs-Rödeln, wo dieselben üblich

sind, wird das gleiche Emolument des Eins vom Hundert
bezogen, wie oben Artikel 6. wegen der Tausch - Kaufund

SteigerungSbriefen überhaupt vorgeschrieben ist, und
es wird dasselbe auf vollkommen gleichem Fuße vertheilt;
da dann aber der stipulirende Notarius für feine bey der

Steigerung habenden Bemühungen ansetzen kann, was
oben Titel X. in Betreff der Taggelder und Reitlöhne
vorgeschrieben ist.

Werden die Güter nicht eigenthümlich hingegeben,
sondern nur der Abnutz Lehensweise versteigert, so soll

ausser 6 Bz. Siegelgeld nur ein Halbes vom Hundert als
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Schreibgebühr an den stipulirende« Notarius bezahlt

werden/ mit der Erläuterung: daß dieses Emolument
nicht von dem Werthe des Capitals / sondern nur von dem

Werthe der für so manches Jahr als das Gut hingeliehen
wird / erlösten Zinse erhoben werden soll.

Wird die Steigerung fruchtlos ablaufe« / mithin kein
Contrakt errichtet werden; fo gebührt dem Schreiber für
feine mit der Steigerung gehabte Bemühung und Taggeld
in allem 4 Fr.

Das Siegelgeld wie das Schreib-Emolument für die

SteigerungS-Rödel foll der Versteigerer bezahlen.

Das Haupt-Instrument des SteigerungS-RodelS foll
dem Verkäufer zugestellt werden.

Will dann Jemand einen Titel für sein Eigenthum
bekommen / so soll ihm freystehen / einen Kaufbrief
ausfertigen zu lassen ; dafür wird er aber an Siegelgeld /
Schreib- und Controlle-Gebühren das nämliche Emolu-
ment bezahlen/ wie von einem gewöhnlichen Kaufbriefe.

Wird der Versteigerer felbst über einen Theil der

verhandelten Güter Kaufbriefe verlangen / fo follen selbige

ausgefertiget / und zwar/ im FalleKaufrestanzen verschrieben

bleibe«/ unter dem Namen Kaufbeyle ihm zugestellt

werden; wofür er aber kein mehreres Emolument zu
bezahlen fchuldig ist/ als von jeder Seite der Expedition
4 Bz.

15. Alle diese Verschreibungen sollen jederzeit durch
einen Notarius geschehen/ hinter dessen Bezirk die erhan-
delten Güter sämtlich, oder der mehrere Theil derselben

liegen; maßen Niemanden frey stehen wird einen andern

Schreiber zu gebrauchen.

T 2
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16. Von Theilungen und Erbauskäufen mag für
den Auffatz/ Einschreibung und Ausfertigung in allem

bezogen werden, von dem fruchtbaren Vermögen:

». Von dem Hauptdopxel ein Halbes vom Hundert,
das ist, von jedem Hundert Franken 6 Bz.

K. Von einem zweyten oder dritten Doppel, Falls
folche begehrt würden, von jeder Seite 3 Bz.

«. Von einer jeden Abfertigung, die begehrt wird,
von jeder Seite 3 Bz.

17. Wird aber das Vermögen, nach Abzug der

Schulden, nur 1000 Fr. und darunter feyn, foll alSdann

weniger nicht bezahlt werden, als 5 Fr.
18. Mit diesem obbestimmten Emolument follen stch

die Schreiber begnügen, und unter keinem Vorwande
mehrere Emolumente noch einigen Tag - oder Reitlohn
beziehen, sondern an denjenigen Tagen, die ste mit der

Jnventorisation oder Berichtigung der Erbschaft ausser dem

Haufe zubringen werden, stch mit freyer Kost und Unterhalt

ersättigen.

19. Da nun durch diese Einrichtung, eines um und

für das andere genommen, mithin der Reiche für den

armen Bedürftigen bezahlen wird, fo foll auch der Schreiber

des Orts, wo der Erblasser gesessen ist, schuldig und

verbunden seyn, in allen denjenigen Fällen, wo durch den

25. 26. und 27. Art. die notarialische Verschreibung
anbefohlen ist,, die Theilung nach feinem besten Vermögen

zu verfertigen.

20. Es foll aber dieß Emolument nur von dem

fruchtbaren Vermögen bezogen werden; das ist: von
demjenigen, so nach Abzug der Schulden übrig bleiben wird.
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21. Bey den Erbauskäufen ist das bestimmte
Emolument nur von der Erbauskaufsumme, nicht aber von
dem ganzem Vermögen des Erblassers zu beziehen.

22. Wird ein Erbauskauf einer Theilung vorgehen,
so soll dafür das Emolument vorerst von der Erbauskaufsumme

erhoben, und dann erst nachwärts, nach Abzug

derselben und übrigen Erbschaftsschulden, von dem resti-

renden fruchtbaren Vermögen das Emolument für die

Theilung bezogen werden.

2Z. Die Nebendoppel bey Theilungen und Erbauskäufen

eben wie die Abfertigungen, sollen den Partheyen
nicht aufgedrungen, sondern nur im Fall ste es begehren,

ausgefertiget werden; die Vögte aber, fo die Hauprdoppel
nicht in die Hände bekommen, follen jederzeit entweder

ein Nebendoppel, oder eine Abfertigung zur Justifikation
ihrer Verhandlungen und Rechnungen ausfertigen lassen.

24. Wenn bey Theilungen Wittwen und Waisen
interessirt sind, so können die Instrumente von den Vögten
in Gegenwart eines oder mehrerer dazu bestellten GemeindS-

Vorgesetzten ausgefertigt werden; in andern Fällen aber

mögen die Interessirten die Theilung unter ihnen selbst

ausfertigen.

25. Jedoch im Fall bey Theilungen und ErbauS-
käufen die Erbportionen auf liegende Güter angewiesen
und überbunden werden, soll die Ausfertigung des Instruments

durch einen stipulirende» Notarius geschehen, und

widrigenfalls das Unterpfandrecht verlieren.

26. Wird Jemand von den Interessirten die

notarialische Verschreibung zu seiner Sicherheit begehren, so

sollen die andern solches geschehen zu lassen schuldig seyn.
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27. In den Fälle«/ wo Erbauskaufe und Theilungen

notarialisch ausgefertiget werden müssen / oder die

Partheyen felbiges begehren / foll hierzu jederzeit ein

Schreiber desjenigen Amtes gebraucht werden, wo der

Erblasser gesessen war/ auch Niemand befugt feyn/ eine«

andern Notarius hierzu zu berufen.

28. Von Testamenten und dergleichen Vergabungen /
wie auch von Eheverkommnissen oder Ehebriefen / mag
der Notarius für den Aufsatz / Einschreibung und Ausfertigung

eines / bey beyden letzten Instrumenten aber der

beyden Doppeln / je nach den Vermögensumständen der

Personen / für feine Gebühr fordern 5 Fr.
bis höchstens .40 Fr.

29. Von einem Codicil oder Vergabung mag der

Notarius für den Auffatz / Einschreibung und Ausfertigung/

nach dem mehr oder mindern Werthe des Verga-
beten odcr Weitläustqkeit des Codicils / in allem fordern:
von 3 Fr. biö höchstens 6 Fr.

30. Von einem Verpfründungsbriefe mag der Notarius

für den Auffatz / Einschreibung und Ausfertigung /
je uach den Vermögensumständen dessen / fo sich verpfrün-
den will / in allem für seine Gebühr fordern: von 3 Fr.

bis höchstens 16 Fr.

Verlangen aber die Partheyen die Ausfertigung eines

zweyten Doppels / so mag dafür bezogen werden / von jeder

Seite 3 Bz.

31. Nach der Gerichtssatzung ist jede Mannsperson

befugt/ ihr Testament oder Codicil felbst zuschreiben oder

mündlich zu machen.
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ZZ. Will aber eine Mannsperson ihr Testament öder
Codicil durch einen geschwornen Notarius verfertigen lassen,
oder «stch eine Weibsperfon nach Vorschrift der Gerichtsatzung

testiren; so kann die eine und andere solches thun /
an welchem Orte ste will: jedoch in dem Verstände/ daß

an demjenigen Orte / wo ste testiren wird/ ste zur
Verfertigung des Testaments einen folchen Notarius gebrauche/
der dafelbst daö Stipulationsrecht habe/ es sey denn >

daß selbiger Verwandtschaftshalber das Testament nicht
empfangen und ausfertigen könnte. Alles bey der auf den

fehlbaren Schreiber gelegten Strafe der Erfctzung des

Schadens / zwanzig Pfunden Buße/ und Gutmachung der

entzogenen Schreib - Emolnmenten.

ZZ. Ehebriefe/ Eheverkommnisse und VerpftündungS-
bxiefe können die Ehepartheyen insgemein felbst ausfertigen;

wenn aber in folchen Instrumenten Unterpfänder
verschrieben werde«/ soll nach Inhalt der Gerichtsatzung das

Instrument notarialiter ausgefertigt werden / und zwar an
dem Orte/wo der mehrere Theil derfelben gelegen ist.

Z4. Jn den Fällen aber da die Partheyen freywillig
einen Notarius zu Ausfertigung von Ehebriefen / Ehe-

Verkommnissen oder Verpfründungsbriefen gebrauchen wolle«/

kann solches nach der Wahl der Partheyen geschehen;

jedoch in dem Verstände / daß der Notarius / welchen ma»

hierzu gebrauchen will/ an dem Orte/ wo der Contrakt

verfertiget wird / das Stipulationsrecht habe.

Z6. Von einer Obligation mag für den Auffatz /

Einschreibung und Ausfertigung i« allem bezöge» werden,
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vsn dcm Werthe der Schuld, ein Quart vom Hundert;
das ist, von jedem 100 Fr. 2 Bz. 5 Rp.

Doch weniger nicht, als 1 Fr.
Und mehr nicht, als 4 Fr.

36. Es wird aber, nach Inhalt der Gerichtsatzung,
der Wahl eines Schuldner überlassen, entweder seine

Obligation selbst zu schreiben, oder zn unterschreiben; will
er aber die Obligation notarialisch ausfertigen lassen, so

kann er solches thun, durch welchen Notarius er will:
jedoch in dem Verstände, daß selbiger an dem Orte, wo

die Verschreibung vor sich geht, das Stipulationsrecht
habe.

37. Jn allen denjenigen Fällen, da in einem Contrakt

oder Instrumente Unterpfänder verschrieben werden,
oder Lehengüter Hand ändern davon der mindere Theil
in einem andern Gerichtsbann liegen; soll der Notarius,
so das Instrument ausfertigen wird, pflichtig und verbunden

seyn, demjenigen Amtfchreiber, hinter dessen Bezirk
der mindere Theil dieser Güter liegt, ein Verzeichniß
derselben samt Auszug aus dem Instrumente zu übersenden;
da dann der letztere auch schuldig und verpflichtet seyn

wird, das erhaltene Verzeichniß der verschriebenen
Unterpfänder, oder vorgegangenen Handänderungen, in feinem

Protokoll einzuschreiben und zu registrireu; widrigenfalls
derjenige Notarius, so hierin etwas versäumen würde, für
allen Schaden und Nachtheil verantwortlich bleiben und
verhaften foll, fs aus der Unterlassung entstehen könnte.

38. Diefe Vorschrift sollen die Notarien, nicht nur in
Ansehung der Gült - Schadlos- Kauf- «nd Tauschbriefe,
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sondern auch bey Theilungen/ Erbauskauf - Schatzungê-
und Schleißbriefen/ VerpfründungS- und Ehebriefen/
Eheverkommnissen und allen andern Contrakten befolgen,
welcherley Namen sie immer haben möchten / ausgenommen
bey den Testamenten und Codizillen.

Z9. Damit aber ein jeder Schreiber für diese

Bemühung daö billige Emolument empfange / foll für jede

Seite / welche diefes Verzeichniß oder Auszug haltet / von
der Parthey bezogen werden 6 Bz.

Hievonfoll der halbe Theil dem betreffenden Amtfchreiber
zugleich mit übersendet werden.

XIII. Titel.
Von den Gerichten.

j. Alle Jahre sollen an einer jeden Gerichtsstelle

ordentlicher Weise zwölf ordinaire Gerichte gehalten werde«/

welche zum Behelf derjenigen / fo Scheine fällen
lasse« / und andrer Personen mehr / die Kosten auszuweichen

fuchen/ gewidmet stnd/ und welche zu dem Ende auf eine

schickliche/ ohngefähr gleich weit auseinander liegende Zeit
abgehalten werden follen.

Diefe ordinaire Gerichte werden die Oberamtleute

jährlich bestimmen / dabey aber in Acht nehmen, daß diese

Gerichtstage nicht aufdiein hiesigerHauptstadt oder andern

den Gerichtsstellen nahe gelegenen Städten abhaltende

Jahrmärkte fallen.

2. An einem folchen Gerichtstage follen der Gerichts

statthalter/ die Beysitzer und Weibel sich ohne Entgeld
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der Partheyen einsinden, und von denselben weiter nichts
als die bestimmten Emolumente erheben; auch soll der

Schreiber keinen Taglohn fordern / sondern allein für fein
Pferd und Verköstigung in allem erheben 3 Fr.

3. Wird Jemand neben diesen Gerichtstagen ein

Gericht begehren / dem foll dasselbe nicht abgeschlagen

werden.

4. Jn solchem Falle sollen nebst den fallenden Ems-
lumcuten annoch zu beziehen haben:

Der Gerichtsstatthalter 3 Fr.
Jeder Beysitzer des Gerichts 1 Fr.
Dcr Schreiber / mit Begriff seiner Verköstigung,

in allem:

am Wohnorte selbst 3 Fr.
ausser seinem Wohnorte 6 Fr.

Der Weibel i Fr.

5. An einer ordinaire» Gerichtsversammlung kann

ein jeder stch einfinden und das Gericht anrufen, ohne daß

eine richterliche Bewilligung hierzu nöthig sey; doch

sollen die Partheyen gehalten seyn / fich vorher bey dem

Gerichtsstatthalter anschreiben zu lassen.

6. Derjenige dann, welcher ausser den bestimmten

ordentlichen Gerichtstagen die Abhaltung eines Gerichts

begehrt, und die Bewilligung dazu von dem Oberamtmann

erhaltet, als welcher einzig dieselbe zu ertheilen befugt ist,

foll für diese Bewilligung bezahlen Z Bz.

7. Die in dem 2ten und 4ten Artikel verordneten Tagung

Sitzgelder des Gerichtsstatthalters, der GerichtSbey-
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sttzer, des Schreibers und WeibelS, so wie der zu Ende
diefes Titels bestimmte Bieterlohn, follen nicht von einer
jeden Parthey allein erhoben/ fondern auf alle Parheyen,
die felbigen TageS vor Gericht erschienen stnd / zu gleichem

Theilen verlegt werden; worunter jedoch diejenigen nicht
begriffen stnd/ welche nur Geldaufbruch-Ablofungs- und

VerbürgungS-Scheine fällen lassen/ maßenfelbige mehr
nicht als die festgesetzten Emolumente zu bezahlen fchuldig
stnd; eö sey denn/ daß ste selbst die Gcrichtsverfammlung
begehrt habe«/ in welchem Falle ste auch ihren Antheil
an den Tag - und Reitlöhnen bezahlen werden.

8. Von einem jeden Geldaufbruchs - Ablosungs.
VerbürgungS. und Autorisations - Schein gebührt dem

Gerichte i Fr.

9. Von Fertigungsurkunden: ^

Von einem liegenden Gute von und unter dem

Werthe von 3000 Fr. / in allem S Bz.

Von einem liegenden Gute über den Werth von

3000 Fr. / in allem 1 Fr.

Davon soll der hiernach dem Gerichtsstatthalter bewilligte

Batzen für das Siegel erhoben werden.

10. Von Käufen und Täuschen / welche ausbezahlt
und von ben Partheyen selbst ohne Notarius verschrieben

werden / soll ein Halbes vom Hundert des Capital-Werths
der betreffenden Liegenschaft zu obrigkeitlichen Handen

bezahlt / bey Ertheilung des Urkunds von dem Gerichte
bezogen / und dem Oberamtmann zum Verrechnen zugestellt

werden.
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11. Von allen andern Scheinen / die vor Gericht
gefällt werden, mag selbiges erheben i Fr.

12. Bey Homologations oder Freyungen soll von
jedem Urkund entrichtet werden:

Dem Gericht / Urkundgeld 4 Fr.
Dem Schreiber von jedem Urkund 3 Fr.
Für die Einschreibung 6 Bz.
Dem Gcrichtstatthalter gebührt für die Aufdruckung

seines Siegels, auf was für eine Akte es immer
feyn mag 1 Bz.

13. Allen Schreibern ohne Ausnahme foll in
Zukunft, wie im Vergangenen, verbothen feyn und bleiben,
für die Ablesung der Schriften oder Gesetze einiges Lesegeld

odcr anderes Emolument zu erheben; massen sie für
ihre an den Gerichtstagen habende Bemühungen sich mit
ihrem Taggelde und obenbestimmten Emolumenteu
begnügen follen.

14. Wenn der Gerichtsstatthalter, die Gerichtsbeysitzer

odcr andere Vorgefetzte, gerichtlich erkennten

Augenscheinen, Jnventorifationen, Schätzungen, Schadenbesich-

tigungcn, oder andern dergleichen Geschäften beywohnen

müssen; so gebührt ihnen für jeden Tag den sie in
folchen Verrichtungen zubringen werden 1 Fr. 5 Bz.

Wenn sie ausser dem Hause zehren, und sich selbst

verköstigen müssen, alsdann in allem 2 Fr. 5 Bz.

15. Die festgesetzten ordinaire Gerichte sollen wenigstens

acht Tage vorher Jedermann zum Verhalt von den

Kanzeln verkündet werden, fo daß mithin kein Bieterlohn
gefordert werden foll.



Zgl

16. Bey ausserordentlicher Weise angestellten
Gerichtsversammlungen / soll den Gerichtsbeysitzern und dem Schreiber

dazu gebothen werden; und hat der Weibel von daher

zu beziehen 1 Fr.

XIV. Titel.
Von den Weibeln.

1. Für ihre Abwart vor Audienz des Oberamt-
mannS und der Gerichten, wie auch bey GeldStagen

Augenscheinen und dergleichen Verrichtungen, sind ihre
Emolumente allbereitS in den vorhergehenden Titeln
bestimmt.

2. Die Pfänder auszutragen, oder selbige
auszurufen, gebührt dem Weibel für jede Verrichtung,
1 Fr. 5 Bz.

3. Für eine jede Vorladung oder Citation vor eine

richterliche Behörde; denne einem Vogt, einem Schätzer

oder einer Kundschaft zu bieten; Verbothe, Notifikationen
oder andere Fürbotte anzulegen; eine jede Pfandforderung

eine Leistung oder ein Abbott anzukünden;
überhaupt für alle und jede Fürbotte, die ein Weibel in
seinem Gerichtsbezirke anlegt, für jeden Gang mit
Begriff der Zeugnisse und der darauf erhaltenen Antwort, in
allem 4 Bz.

4. Für eine Rogatoria!.Citation wie auch für die

Anlegung eines Arrestes, jedesmal 4 Bz.

6. Gaftgerichtliche Fürbottt sind doppelt zu bezahlen.
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6. An denjenigen Orten dann, wo die Weibel von
einer Gemeinde eine Penston oder ein Benesicium zu
gemessen haben / damit sie ihre Verrichtungen mit weniger
Kosten ablegen, soll es fernerhin bey der an jedem Orte
eingeführten Uebung verbleiben.

XV. Titel.
Recht der Armen.

1. Wenn beyde Partheyen zugleich das Recht der

Armen erhalten habe»/ fo foll dcnnzumalen weder der

Richter, der Schreiber und der Weibel/ noch Jemand
anders, einige Emolumente beziehen, fondern das Recht

umsonst, ohne Beziehung einiger Kosten, angedeihen lassen.

2. Wenn aber eine Parthey allein das Recht der

Armen erhalten hat, so soll in solchem Falle, die andere

Parthey so es vermag, um ihren Antheil der Kosten, nach

Gebühr abschaffen.

3. Insbesondere soll von denjenigen Personen, die

Armensteuern von der Obrigkeit erhalten, oder wegen

Unglücksfällen die obrigkeitliche Hülfe begehren, Niemand

einiges Emolument erheben, fondern es follen ihnen die

nöthig habenden Supplikationen, Attestationen, oder andere

Schriften gratis ausgefertiget und besiegelt werden.

XVI. Titel.
General - Vorschrift.

1. Von Jemanden, der nur Rath begehrt, und über

dessen Anliegen keine richterliche Verfügung erfolgt, ist

kein Emolument zu beziehen.
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2. Auch in Fällen, da der Oberamtmann Jemanden

zur Freundlichkeit weiset, soll von den Partheyen kein

Emolument für solche Anweisung bezogen werden.

3. Für die Ablesung und Eröffnung der obrigkeitlichen

Erkanntnisse und Schreiben soll ebenfalls kein

Emolument erhoben werden.

4.
'
Alle Kosten mit Mahlzeiten sollen gänzlich abgestellt

auch allen Richtern und Weibeln ernstgemeint
verbothen feyn, Jemanden etwas Ferneres, als was im Tarif
ist, abzufordern.

XVII. Titel.
Tarif für das Appellations-Gericht.

Civil- und Csnsistortal'Geschäfte.

1. Für jedes in Appellations - Weise vor das Tribunal
gelangende Geschäft wird bezahlt:

s. Gerichtsgebühr:

Wenn beyde Partheyen rekurriren, so zahlt
diejenige, so die Hauptsache rekurrirt,RekurS-
Emolument 16 Fr.
Und die andere Parthey 7 Fr. 5 Bz.

Wenn nur eine Parthey rekurrirt, so zahlt ste

Rekurs - Emolument 16 Fr.
Hat sie das Armenrecht, so zahlt sie keines.

Hat dcr Intimar das Armenrecht, so zahlt der
Rekurrent Rekurs-Emolument 12 Fr.
Spruchgeld jede Parthey > 4. Fr.
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d. Schreibgebühr:

Für Concept, Expedition und Einschreibung der

Erkanntniß, von jeder Parthey 2 Fr.
Für den Rapporteur, Zettel 2 Bz.

c. WeibelSgebühr:
Für Cirkulation der Prozeduren, von jeder Parthey

1 Fr. 5 Bz.
Für Abwart, von jeder Parthey 4 Bz.

â. Siegelgeld:
Von jeder ausgefertigten Erkanntniß 3 Bz.

2. Für eine Competenz oder Ersitzungsvorfrage, zahlt
jede Parthey:

Falls sie erkennt wird:
». Gerichtsgebühr 3 Fr.
b. Schreibgebühr 1 Fr.
c. WeibelSgebühr 4 Bz.
6. Siegelgeld 3 Bz.

Falls sie nicht erkennt wird:
». Urtheilgeld 3 Fr.
b. Schreibgebühr 1 Fr.

3. Für einen Rechtszug wird bezahlt:

». Gerichtsgebühr 3 Fr.
K. Schreibgebühr 1 Fr.
v. WeibelSgebühr:

Für die Rüfe 9 Bj.
Für die Abwart 4 Bz.
Allfällige Cirkulation 1 Fr. 6 Bz.

rl. Siegelgeld 3 Bz.
e. Zu Handen dcS Staats, Buße 1 Fr. 6 Bz.

4. F5>
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4. Für ein Compromiß-Urkund, von jeder Parthey:
«. Schreibgebühr i Fr.
K. WeibelSgebühr:

Für Abwart und Cirkulation 1 Fr. 9 Bz.
«. Siegelgeld 3 Bz.

5. Jn Prozeduren zu Aufhebung eines von diesem Tri-
bunal ertheilten Rechtszuges:

a. Gerichtsgebühr.

Für ein allgemeines Urkund 2 Fr.
Für die definitive Erkanntniß 4 Fr.

K. Schreibgebühr.

Für das einfache Urkund 7 Bz. 5 Rp.
Für Vidimation einer RechtSschrift 3 Bz.

Für Abschriften derfelben v. d. Seite 3 Bz.
Für die definitive Erkanntniß i Fr. 6 Bz.

o. WeibelSgebühr.

Für die Cirkulation der Prozedur i Fr. S Bz.
Für Abwart bey jeder Erscheinung 4 Bz.

cl. Siegelgeld 3 Bz.

6. Bey Augenscheinen über streitige Gegenstände:

Dem Richter und dem Sekretair, täglich, jedem

über die gänzliche Verköstigüng aus, ein Taggeld

von 12 Fr.

7. Für einen General-Leibhaft:
a. Gerichtsgebühr i Fr.
d. Schreibgebühr 7 Bz. 6 Rp.
«. WeibelSgebühr 4 Bz.

5. U
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L. Obermoderatisn.

t. Rekurs - Emolument bey der Tagansttzung 6 Fr. 6 Bz.

2. Dem Präsidenten für die Einschreibung / fo wie für
jedes auszustellende Zeugniß 4 Bz.

3. Moderations - Emolument :

s. Von Artikel t. bis 50. 10 Fr.
Von jedem mehrern Artikel i Bz. wovon den»

aber obiges Rekurs-Emolument abzurechnen

ist. ^

d. Dem Weibel: vo» Art. i. bis 50. 1 Fr.
von Art. 51. bis 100. 1 Fr. 5 Bz.

von mehr als 100 Art. 2 Fr.

4. Von einer Erkanntniß, von jeder Harthey:

s. Sxruchgeld 2 Fr.
d. Schreibgebuhr, von jeder Seite 1 Fr.
e. Dem Weibel, für Abwart 4 Bz.
ä. Siegelgeld, falls sie ausgefertiget wird 3 Bz.

O. polizey- und Frevelsachen.

Die untenliegende Parthey zahlt:

s. Commission«!-Sitzgeld 3 Fr.
d. Spruchgeld 8 —

e. Schreibgebühr... 1 —
S. Dem Weibel:

Für Abwart, sowohl bey der Commission als bey

dem Tribunal, jedesmal 4 Bz.
Für Cirkulation der Akte» bey der Commission

5 Bz.
e. Siegelgeld 3 Bz.
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O. Examination und patentirung der Advskaten.

Diese Gebühr wird im bevorstehenden daherigen
Reglement angezeigt werden.

L. Criminalgeschäste.

Der schuldig Erfundene zahlt:
a. Commission«!-Sitzgeld 6 Fr.
b. Für den Rapport des Referenten der Criminal-

Commission, von jeder Seite 7 Bz. 5 Rp.
«. Für die Bemühung eines allfälligen General-

Prokuratoren, von jeder Seite 7 Bz. 6 Rp.
ä. Urtheilgeld 8 Fr.
e. Schreibgebühr:

Für jede Seite 7 Bz. S Rp.
Für die Abschrift, von jeder Seite 3 Bz.

5 Dem Weibel:
Für Abwart 4 Bz.
Für Cirkulation der Prozedur bey der Commission

5 Bz.

s. Siegelgeld 3 Bz.

Allgemeine Vorschrift.

1. Für jede vor Gericht gelangende mündliche oder schrift¬

liche Petition, worüber eine Umfrage gehalten

wird, hat der Petent zu bezahlen:
a. An Gerichtsgebühr 3 Fr.
d. An Schrcibgebühr:

Für den Auffatz und die Einschreibung i Fr.
c. An WeibelSgebühr:

Falls die Parthey erscheint 3 Bz.
U 2
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2> In gastgertchtlicheu Prozessen wird in alle Wège das

Doppelte bezahlt, mit Ausnahme der WeibelSgebühr

für die Cirkulation der Prozedur / falls keine statt

hätte.

3. Die Stempelgebühr / fo lange der Stempel noch fort¬
besteht/ foll nebst den vorangezeigten Spötteln erlegt
werden.

4. Diejenigen Partheyen, welche das Armenrechtgeniessen/

bezahlen nichts als die Stempelgebühr.

5. Dem jeweiligen Präsidenten des Tribunals oder einer

Commission gebührt für jedes Zeugniß/ das von ihm
begehrt wird / und für jede ertheilte Bewilligung
4 Bz.

6. Dem Sekretair :
Für Commissional. und andere Schreiben mit Inbegriff

der Einfchreibung/ von jeder Seite 7 Bz. 5 Rp.
Für Vorträge und andere dergleichen Skripturen/ von

der verfällten Parthey / von jeder Seite 7 Bz. 6 Rp.
Für einen Zettel 3 Bz.
Für Abschriften und Extrakte/ von jeder Seite 3 Bz.
Für Zeugnisse 3 Bz.
Auffchlaggeld 3 Bz.

7. Dem Weibel:
Jn Fällen, wo er jedem Richter bieten foll/ von der

Parthey, die folches veranlaßt, in allem iFr. 5 Bz.
Einer Person eine Citation anzulegen :

Jnder Stadt 4 Bz.
Ausser der Stadt 7 Bz. S Rp.

Für ein ausgestelltes Zeugniß 3 Bz.
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XVIII. Titel.
Von der Exekution.

1. Das Appellations - Gericht, Unsere Sberamt-
leute, Amtsgerichre / Amtschreiber, wie auch alle andere

Unterbeamte / Gerichtstellen und Weibel, sollen stch an
de» in diesem Tarif ihnen vergönnte« Emolumenten
begnügen und selbige nicht eigenmächtig erhöhen, noch

mehr als das Bestimmte beziehen; viel weniger aber folle»
ste neue Emolumente einführen, oder folche erheben, die

iu diefem Tarif gusgelassen oder nicht benamset worden

stnd.

2. Damit aber ein jeder wissen möge, was für
Emolumente in Vorfallenheiten zu bezahlen seyen; sv

verordnen Wir, daß in einer jeden Audienzstube der
Oberamtleute in einer jeden Amtschreiberey, wie nicht

weniger auch an allen Gerichtstellen, ein Doppel des

ganzen Tarifs aufbehalten und Jederman« auf Begehren

vorgewiesen werden soll.

S. Desgleichen soll ein jeder Unterbenmte und

Weibel ein Doppel des ganzen Tarifs in Händen haben,

damit er felbst stch darnach richten und ihn allen denjenigen

vorweisen könne, die selbigen zu ihrem Behuf
einzusehen verlangen werden.

4. Die Unterbeamten, Weibel und Vorgesetzte« sollen

steißig Acht haben, daß diesem Tarif nachgelebt werde,
und bey ihrer Psiicht verbunden seyn, die Fehlbaren dem

betreffenden Oberamtmann zu verleiden.
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6. Unsere Oberamtleute dann sollen die Oberaufsicht

haben, daß diefem Tarif von den Schreibern und
Unterbeamten pünktlich nachgelebt werde.

6. Wird der Oberamtmann entdecke«/ oder wird
ihm klagend angebracht werden, daß wider den Tarif
gehandelt worden; fo foll er den Fehlbaren zur Restitution

des unrecht Bezogenen / auch Abtrag aller Kosten und

alles Schadens anhatten. Sollte aber wegen der

Verschreibung oder wegen der Emolumenten einiger Streit
entstehen / so foll der Oberamtmann der Richter seyn /
und der beschwerenden Parthey den Rekurs vor Uns de»

kleinen Rath gestatten.

7. Dem verordnete» Appellations-Gerichte dann

soll obliegen / aus Anlaß der vor dasselbe kommenden Prozesse

und Geschäfte/ jederzeit genau darauf zu achte«/
daß diesem Tarif i« Beziehung dcr Emolumente nachgelebt

werde / maßen diefes Tribunal hierdurch begwältigt
wird/ im Fall Widerhandlungen oder Neuerungen bemerkt

würden / die Fehlbaren ohne Nachsicht Uns dem kleinen

Rathe zu verleiden / da Wir dann die Sache «x «inoio
untersuchen lassen und das Behörige vorkehren werden.

8. ES werden die betreffenden Kostens - Moderatoren

sich angelegen seyn lassen / bey Ermäßigung der

Kostensverzeichnisse genau darauf zu achten / daß diefer Tarif
pünktlich befolgt werde. Falls ste einige Vergehungen
dawider bemerken würde« / werden ste zwar die angesetzten

Emolumente als ausgegebenes Geld passiren lassen; sie

sind zugleich aber bey ihrer Pflicht schuldig / den Fehlba-

reu, wer es immer seyn möchte. Uns dem kleinen Rathe
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anzuzeigen, damit von Uns ans die Sache untersucht

und das Angemessene vorgekehrt werden könne.

Gegeben in BerN/ den 16. Janner 1804.

Der Amts-Schultheiß,

R. v o n Wattenwyl.
Namens des Raths,

der StaatSschreiber,

Thormann.

Verordnung und Beschluß
über

die Beziehung des Ohmgelds.

Ä5jr Schultheiß, klein nnd große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß

Wir in Rücksicht auf die Bedürfnisse des Staats und die

Nothwendigkeit, den sich erzeigenden Defizit in den

Finanzen durch allgemeine Auflagen zu decken, gut befunden

haben, in Betreff der bis hierhin bezogenen Getränksteuer

folgende Veränderungen vorzunehmen, und demnach

erkennt und

verordnet:
1) Aller Wein, Branntewein, Essig, Bier, «nd alle

gebrannten Getränke ohne Ausnahme find einem

gleichförmigen von jeder Maas zu erhebenden Ohmgeld für
den Staat nnterwsrfen.
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2) Diese im ersten Artikel festgesetzte Abgabe wird
auf drey Rappen von einer jeden Bern-Maas bestimmt.

3) Ueber diefe allgemeine Abgabe von drey Rappen
wird allen Städten und Gemeinden in dem ganzen Canton
gestattet/ von dem Branntewein und allen gebrannten
Wasser»/ welche in ihrem Bezirke sowohl im Kleinen
verkauft als aber ausgeschenkt werden / zu ihren Handen ein

Ohmgeld von zwey Batzen von jeder Bern - Maas zu

beziehen. Diese Getränke dürfen aber nur in
Wirthshäusern, Pinten- und Bierschenken / oder an solchen Orten
ausgeschenkt werden / für welche die Bewilligung dazu von
kompetenter Behörde ertheilt worden ist. -

4) Denjenigen Städten / Gemeinden und Partikularen

/ welche ehemals ein Ohmgeld oder andere Abgabe

von dem Wein bezogen / ist nach Anleitung der Verordnung

vom 3. und io. Juuii 1803 ferner gestattet/ diefeS

ihr Recht auszuüben; jedoch werden ste Unserm kleinen

Rathe durch Vorweisung rechtsgültiger Titel bescheinigen/

daß ste solches wirklich besessen haben / so wie die Réglemente

zur Bestätigung vorlegen / die sie wegeu dieser fernern

Beziehung machen möchten.

5) Unserm kleinen Rathe wird die Art und Weise /
wie das Ohmgeld bezogen werden soll/ zu bestimmen

überlassen.

6) Alle vorherigen Gesetze und Beschlüsse / so wider

gegenwärtige Verordnung streite»/ sind aufgehoben.

7) Gegenwärtige Verordnung foll zu Jedermanns
Wissenschaft abgedruckt und an den gewohnten Orte»
angeschlagen werden.
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Gegeben in Unserer großen Raths- Versammlung/
den 21., 24. und 26. December 180Z.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Ramens des großen Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.

ir Schultheiß und Rath deö Cantons
Bern, thun kund hiermit: Demnach die hochobrig-
Zeitliche Verordnung vom 26. Dezember 180Z allen Wein,
Branntewein, Essig, Bier, uud alle gebrannte Getränke
ohne Ausnahme, einem gleichförmigen, auf drey Rappen
von der Bern-Maas gesetzten Ohmgeld unterwirft; UnS
dann von dem großen Rathe die Art und Weise, wie dieses

Ohmgeld bezogen werden soll, zu bestimmen überlassen
worden ist; als haben Wir, in der sichern Erwartung,
daß ein Jeder, den eö betreffen mag, es stch zur Pflicht
machen werde, seine schuldige Gebühr redlich zu bezahlen,
den Bezug des Ohmgelds so einzuleiten gesucht, daß
dadurch dem freyen Handel und dem Verbrauch der diefer
Abgabe unterworfenen Getränke der möglichst wenige Eintrag

gebracht werde; da Wir denn aber auch auf der
andern Seite, in Betreff aller derjenigen CantonS-Bewoh-
ner, welche der Bezahlung ihres schuldigen OhmgeldeS
sich zu entziehen versuchen möchten, solche Maasregeln
damit verbunden haben, die Wir unserer Pflicht gegen
den Staat, so wie denjenigen die ihre Gebühren treu
und redlich bezahlen, schuldig zu seyn vermeynen. Wir
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folget/ und

verordnen:
1. Das durch die Verordnung vom 26. December

festgesetzte Ohmgeld der drey Rappe» von jeder Bern-
Maas/ wird von allem Wein / Branntewein/ Essig / Bier
und allen gebrannten Getränken ohne Ausnahme / erhoben/
die in dem Canton / es seye in Gebäuden oder mit dazu

erhaltener Bewilligung auf offenen Straßen und Plätzen,
im Kleinen (e» àêtsil) verkauft werden.

2. Unter Verkauf im Kleinen (en cl«Ki!) wird
verstanden : jeder Verkauf von Wein / Branntewein, Essig

und gebrannten Getränken / der unter einem Faß von

vierhundert Bern - Maas / und fünf und zwanzig Maaße»

Bier geschiehet.

3. Der Verkauf im Großen ist unter der im tz. 41.

Lit. s. enthaltenen Ausnahme von allem Ohmgeld frey.
Unter demselben ist ;U verstehen : jede Ladung von Wein,
Branntewein/ Essig und gebrannte» Getränken von
vierhundert uud mehr Maaßen / und fünf und zwanzig und

mehr Maaßen Bier / die auf einmal geladen werden und

nur einem Käufer zugehören.

4. Niemand darf Wein, Branntewein / gebrannte
Getränke und Bier im Kleinen verkaufen / er habe dann

dazu von der kompetirliche« Behörde. Titel und Recht

erhalten / oder er seye schon vor dem Jahre 1798 dazu

befugt gewesen.

6. Die sämtlichen Verkäufer von Wein / Branntewein/

Eßig/ Bier und allen gebrannten Getränken/ in



Gasthöfen, Wirthshäusern / Pintenschenken / Bädern,
Kellern/ und wo es sonsten seyn mag / stnd angewiesen,

ihren betreffenden Oberamtleuten anzuzeigen, welche Anzahl

von Bern-Maaßen ste von obigen Getränken in diesem

Jahre 1804 in jedem Verkaufsorte zu verkaufen vermeinen,

welche schriftliche Anzeige ste längstens bis den 29. Horn,
söllen eingegeben haben.

6. Diese Angaben sollen sorgfältig von unsern
verordneten Ohmgeldnern untersucht, und je nach den

Umständen die weiter erforderlichen Berichte darüber eingezogen

werden.

7. Diejenigen Verkäufer, deren Angabe angenommen

worden ist, erhalten darauf hin einen Schatzungsschein,

durch welchen ste vor jeder Controlle gesichert, frey und

ungehindert ihr Gewerbe treiben mögen.

8. Denjenigen Verkäufern hingegen, deren Angaben

zu niedrig gefunden worden sind, wird ihr wahrscheinlicher

Verkauf geschätzt, und es soll ihnen diese Schatzung alsobald

bekannt gemacht werden. Jm Fall sie nun die

Schatzung annehmen, worüber sie sich inner zweymal vier
und zwanzig Stunden Zeit zu erklären haben, so erhalten
auch sie einen förmlichen Schatzungsschein; wo nicht, so sind

sie den unter 11. vorkommenden Maasregeln unterworfen.

9. Alle diejenigen Verkäufer, welche Schatzungsscheine

in Händen haben, bezahlen ihre Schatzungssumme in
Stößen von drey zu drey Monaten, und zwar für das

laufende Jahr 1804 da< erste und zweyte Quartal auf
den 1. April nächstkünftig, das dritte Quartal auf den

1. Julii, und das vierte Quartal auf den 1. Oktober 1804

«nd so weiter, je zu Anfang eines jeden Quartals.
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io. Denjenigen, welche ihre Schatzungsgebühr nicht

auf diese bestimmte Zeit abführen, foll nach Verftuß eines

MonatS ihr Ausfchenkort verschlossen, und es foll alfofort
die rechtliche Betreibung durch unsere Ohmgeldner gegen

ste angehoben werden.

ji. Hingegen wird in Betreff derjenigen Verkäufer
von Wein, Branntewein, Essig, Bier und gebrannten
Getränken,, welche keine Schatzungsfcheine in Händen
haben und in Betreff derjenigen, welche mit dazu erhaltener

Bewilligung auf, offenen Strassen und Plätzen von

obigen Getränken verkaufen, folgendes verordnet:

». Sie stnd gehalten, allen Wein, Branntewein, Essig,

Bier, und die gebrannten Getränke, fo ste einkellern

oder führen, auf der Stelle an den bestellten

Beamten mit drey Rappen von der Bern-MaaS

gegen Quittung zu versteuern, ohne daß weder auf
einen vorgeblichen Verkauf im Großen, noch auf
eine andere Einwendung Rücksicht genommen werden

soll.

d. Keiner dieser Verkäufer darf einiges der genannten
Getränke einkellern oder auf offener Srraße oder

Plätzen anstechen, er habe dann den Beamten des

Bezirks dazu berufen; und es wird den

Küfermeistern alles Ernsts verboten, denfelben vorher
einigen Wein einzukellern.

e. Der Beamte des Bezirks ist bevollmächtiget, im
Fall Verdacht, obwalten sollte die Keller oder

andere Ablagsorte zu visitiren.

Ä. Betreffend den bey diesen Verkäufern bereits iy
den Kellern sich besindlichen Wein, welcher wirklich
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noch kein Ohmgeld und keine Getränksteuer bezahlt

hat; so soll selbiger gleich dem Branntewein,
Essig, Bier, und den vorfindenden gebrannten
Getränken, von dem Ohmgeld » Beamten in den

Keller» selbst, in Ansehung der Quantität untersucht

und alsobald mit drey Rappen von jeder
Bern-Maas verohmgeldet werden.

e. Wenn ein solcher Verkäufer sein schuldiges Ohmgeld
nicht bezahlt, fo liegt er unter der Strafe der

CoustSkation des Weins und der Geschirre, welch
einr - und anderes öffentlich versteigert werden soll.

Von dem erlöseten Gelde dann werden bezahlt:

1. Die Prozeßkoste».

2. Das Ohmgèld zu Handen des Staats.
Z. Ein Drittheil des übrigen der Armenkasse des

Orts, wo der Frevel begangen worden ist.

4. Und die letzten zwey Drittheile dem Verleider.

12. Diejenigen Partikularen, welche mehr als
vierhundert Maas Wein für ihre» eigenen Hausgebrauch und

«icht zum Verkauf, einkellern wollen, stnd gehalten, stch

dafür an die verordneten Ohmgeldner zu wenden, und von
denselben einen Schatzungsfchein sür das einzukellernde

Quantum anzubegehren, ohne welches ste stch in dem

gleiche« Falle befinden, wie diejenigen Verkäufer, welche

keine Schatznngsscheine genommen haben. ^

13. Das laut Verordnung vom 26. December iso3
den Städten und Gemeinden über jene drey Rappen aus

annoch bewilligte Ohmgeld von zwey Batzen von jeder

Bern-Maas Branntewein, und andern gebrannten Getrön-
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ke»/ wird ihnen selbst zu beziehen überlassen; die Städte
und Gemeinden stnd aber gehalten, ihre darüber zu
entwerfenden Réglemente der Bestätigung der betreffenden

Oberamtleute zu unterwerfen / ohne welches ste keine Hand-
bietung von der Regierung zu erwarten haben sollen.

14. Ein jeder/ der Wein) Branntewein/ Essig/
gebrannte Getränke und Bier verkaust / ist gehalten / vor
seinem Verkaufsorte einen öffentlichen Schild auszuhängen/

auf welchem die Getränke angezeigt sich besinden, die allda

zu haben sind / und es soll dieser Schild überdieß aus

die Nummer tragen / so von unsern Ohmgeldnern verzeigt
werden wird.

15. Jn Fällen von Widerhandlung sind die Ober-
amtleute erstinstanzlicher Richter / und ste sollen summarisch

nach der Verordnung vom 26. December 180Z so

wie nach dieser gegenwärtigen Verordnung sprechen / sub

benekoio recursu8 vor UnS den kleinen Rath.

16. BiS daß neue Verordnungen in Betreff der

Polizey über den Verkauf von Wein und andern
Getränken erscheinen werden / sind die dießörtigen vor dem

Jahre 1798 in Kraft gewesenen obrigkeitlichen Polizey-
Neglemente andurch bestätiget.

17. Diese Verordnung nimmt für diejenigen
Verkäufer/ welche Schatzungsscheine begehre« / schon seit dem

ersten Januar 1804 ihren Anfang. Jm übrigen aber soll

daS Ohmgeld von dem 1. April nächstkünftig hinweg/
nach der Vorschrift dicscr Verordnung / bezogen werden,
da bis dahin die Getrönkabgabe nach Inhalt der

helvetischen Gesetze zu beziehen ist.
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is. Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt und au

gewohnten Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den 2Z. Jänner 1804.

Der Amts-Schultheiß,
R. vsn Wattenwyl.

Namens des Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.

Verordnung
zu Verbesserung der Pferdezucht.

88ir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern.

Auf den Uns erstatteten Bericht, wie daß die Pferdezucht

in hiesigem Canton, besonders seit der Revolution
von 1798, theils durch die Unterlassung der vorher «blich
gewesenen Pferdezeichnung und daraus erfolgten Einführung

schlechter Zuchthengste, uud theils durch übel verstandene»

Eigennutz der Pferdebesitzer, welche die schönsten

Stuten zu verkaufen und die geringern zur Zucht zu
behalten Pflegten, zum großen Nachtheil des Landes sich

merklich verschlimmert habe, und es daher nothwendig
werde, zu Erhaltung und Beförderung dieser Thierzucht,
befonders auch i« denjenigeu Gegenden des Cantons, wo
dieselbe bisher fast ganz unbekannt und vexnachläßigt war,



320

die erforderlichen Anstalten zu treffen; haben Wir nöthig
befunden, zu diesem Ende eine eigene Pferdezucht-Commission

niederzusetzen, auf deren Vortrag hin Wir erkennt
und verordnet haben, was hiernach folget:

1. Die vor dem Jahre 1798 üblich gewesene

Pferdezeichnung soll auf künftiges Frühjahr 1804, und sodann

alljährlich, so lange WW danahen nicht etwas anders zu

verordnen gut finden werden, wiederum und zwar in dem

ganzen Canton fiatt haben.

2. Damit aber durch diese Pferdezeichnung der

vorhabende Zweck soviel möglich erreicht werde, so sollen keine

andere als schöne, wohlgöngige, und überhaupt mangelfreye

Hengste, die das von unserer Pferdezucht-Commission

zu bestimmende Alter haben, zu Befchellern oder Spring-
hengsten gezeichnet werden, welche überdieß noch alle

andern Merkmale eines guten BeschellerS und dauerhaften

Pferdes an sich tragen müssen, widrigenfalls folche nicht

gezeichnet und zum Zulassen als untüchtig aberkennt werden

sollen.

3. Weil aber in jenen Cantonö-Gegenden, wo diese

Pferdezeichnung bisher gar nicht üblich war, nicht durch-
gehends oder wenigstens nicht genügsame Zuchthengste

gefunden werden dürften, so wollen Wir unsere verordnete

Pferdezucht-Commission anmit begwöltigt haben, die ihr
nothwendig scheinenden allfälligen Ausnahmen von dem

vorhergehenden Artikel diefer Verordnung zu machen;
worüber Wir dann feiner Zeit den Rapport und die

nöthigen Vorfchläge zu Hebung daberiger Hindernisse

erwarten.
4. I»
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4. In deZ Bezirken / wo diese Pftrdezeichnung statt

findet, darf kein anderer Hengst znm Zulassen gebraucht

werde«, bey einer Buße von 16 Franken, welche sowohl

von- dem Eigenthümer des Hengstes, als von dem Befitzer
der Stute, zu erheben find, und wovon die eine Hälfte
dem Verleider, die andere aber den Armen deö OrtS
anheim dienen und zufallen soll.

6. Damit aber die Befitzer der gezeichneten Hengste

das Springgeld keineswegs nach WiUkühr und zum Nachtheil

deS Eigenthümers der Stuten fordern und erhöhen

mögen, so soll für eine trächtige Stute mehr nicht, wohl
aber minder als vier Franken, und für eine unträchrige
höchstens fünfzehn Bayen gefordert werden können.

6. Um ferner den Landmann zu Anschaffung schöner

und guter Hengste und zur BeHaltung der besten und
schönsten Zuchtstuten zu ermuntern, haben Wir auf jede

Pftrdezeichnung folgende Prämien, jedoch ohne Bestimmung

der Anzahl, erkennt und festgesetzt, als:

». Für die schönsten Hengste, von 16 bis 48 Franken.
K. Für die schönsten Zuchtstuten, von 16 bis 40 Fr.

7. Diejenigen Hengste und Stuten, die bezeichnet

worden stnd und Prämien erhatten habe« / sollen ohne besondere

Bewilligung der Pferdezucht-Commission binnen einem

Jahre nicht ausser dem Canton weder verkauft, vertauscht,

noch sonst veräuffert werden können, unter Strafe des

Ersatzes der erhaltenen Prämien, und einer Buße von
fünfzehn Franken zu Handen der Armen und des Ver-
leiderS.

I. X
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8. ES sollen auch sowohl Hengste als Stuten / die

Preise erhalten haben, die Stuten dann mit ihren Füllen,
aufder nächsten Pferdezetchnung vorgeführt und anerkennt

werden, unter gleicher Buße.

9. Die Vollziehung gegenwärtiger Verordnung, und
die Bestimmung der Tage und Orte, an welchen die

Pferdezeichnungen vor stch gehen sollen, ist unserer verordneten

Pferdezucht-Commission aufgetragen und gänzlich
überlassen.

10. Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt und zu

Jedermanns Verhalt auf übliche Weise angeschlagen

werden.

Gegeben in Bern, den 23. Jänner 1804.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.

Verordnung
über

die Entrichtung der Zölle und Lizenz-Gelder.

2öir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern, thun tund hiermit: Daß Wir — auf den

Vortrag unferö Finanzraths, und in Betrachtung, daß

der von der eidsgenoßtschen Tagsatzung in Freyburg über
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das Zollwesen genommene Beschluß einige Vorkehren
erheische, das Beste des Staats dann wesentlich erfordere,
daß den vielfältigen Abweichungen von dcn in Kraft be,

stehenden von ermeldter Tagsatzung bestätigten ältern
Zollverordnungen und Tarifen die gehörigen Schranken gesetzt

werden — beschlossen und verordnet haben, was hiernach

folget, demnach dann

verordnen:
1. Jedermann soll schuldig seyn, den Land - Wasser-

und Brücken-Zoll, das Geleit, den Impost vom Tabak,
das Ausfuhr- und Tratten-Geld vom Vieh und Pferden,
die Waaggelder, den Vrüggsommer, dcn Salzzoll und

übrige Zollabgaben, nach Vorschrift der bestehenden

Verordnungen, Gesetze und Tarifen zu bezahlen.

2. Die ehemalige Verzollungsart foll wieder Platz
haben; fo daß Zoll und Geleit bey den Grenz- oder

Eintritts-Bureaux, oder bey der Zollstatt, hinter welcher
die Waare geladen wird, für die ganze Route bezogen,
und den Fuhrleuten ein Acquit-Zettel dafür ertheilt werden

foll, den ste bey jeder folgenden Zollstatt vistren lassen

und im letzten Zoll-Bureau zur Einschreibung und Verifikation

vorweisen und überliefern werden.

3. Hingegen sollen die übrigen Sachen, für die kein

Acquit-Zmel, fondern blos Zollzeichen ertheilt werden,
alS Vieh, Molken Wein, Getreide Salz u. f. w. bis

«uf weitere Verordnung, an jedem One ferner nach dem

Tarif von 1743 verzollet, diefe Zollzeichen dann bey dem

folgenden Bureau, und was in die Stadt Bern kommt,
dey den Thoren zm Controlle abgegeben werden.

X 2
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4. In Aufhebung des von der helvetischen Regierung
am 2Z. Hornung 1799 im Druck ausgegebenen
Fuhrgesetzes / Kraft welchem die Ladung eines Güter - oder

Bagage-Wagens/ mit Inbegriff deö Wagens und deS

führenden Geräths/ auf 65 Zentner Markgewicht festgefetzt

war, foll an dessen Statt das unterm 8. Herbstmonat
1788 von der damaligen Bernerifchen Regierung crgay-
gene Fuhr- uud Lizenz-Mandat wieder eingeführt feyn;
mithin dasselbe volle Kraft und Bestand haben, und vom
1. Merz 1804 an in Exekution gesetzt werden, welches in
Rücksicht der Güter-Bagage und Weinfuhren festsetzet:

daß die Ladung derselben auf 52 Zentner oder 80« Maas
bestimmt, ihnen jedoch erlaubt sey, gegen Bezahlung dcS

Lizeuzgeldes, auf einem Wagen bis auf 64 Zentner mit
Inbegriff des Wagens, oder 1000 Maas zu führen.

5. Die Güter-Fuhrleute follen nach der Verordnung
vom Jahre 1744 mit fpezifizirlich glaubwürdigen Lade-

zetteln aus den Kauf- oder Ablage-Häusern, da ste ihre
Waaren geladen haben,verschen seyn, damit vermittelst derer

die Ladung der Fuhrwerke bey unsern Zollstätten, und zwar
bey der ersten Zoll-Waagstatt, veristzirt werden könne.

Eben so sollen die Wein - Fuhrleute gehalten feyn,
für einbringenden und durchführenden Wein, LadungS-

fcheine oder Fuhrbriefe von dem Orte, wo der Wein
geladen worden, den Zollbeamten vorzuweisen, welche

bestimmt de» Halt jeden Fasses angeben.

6. Nach der Verordnung vom 18. Jänner 1749 soll
ein jeder Fuhrmann oder Schiffmann, auch selbst jede

zollpflichtige Person, so eine Zollstatt vorbeyfährt, von
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selbsten stch beym Zoll-Bureau anmelde«/ um die
aufhabenden Waaren zu verzollen, ohne zu erwarten / daß ihn
der bestellte Commis dafür zu Rede stoße.

7. Sämtliche Zollbeamten des Cantons follen bey

ihrer aufhabenden Pflicht / auf alle Widerhandlungen gegen
die bestehenden Zollgesetze fleißig achte« / und die Fehlbaren

ohne Ansehen der Person sogleich bey dem betreffenden
Oberamtmann verleiden/ der die angeklagte Parthey ver-
hören/ und sodann nach Maasgabe der vorhandenen Zoll-
verordnungen/ sub benenci« recursus an Uns den kleinen

Rath / sein erstinstanzliches Urtheil fällen wird.

8. Von den fallenden Bußen oder Consiskationen
sollen zwey Drittel der Obrigkeit und ein Drittel dem

Verleider zukommen.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, zu Jedermanns

Wissenschaft und Verhalt bekannt gemacht, und

zu dem Ende an den gewohnten Orten angeschlagen
werden.

Gegeben in Ber«/ den i. Februar 1804.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Namens des Raths/

der Staatsschreiber/

T h ö r m a n n.
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Beschluß.
Katholischer Gottesdienst in Bern.

D er kleine Rath des Cantons Bern;-"
Auf angehörten Rapport feines Kirchen-Raths,

über das geziemende Ansuchen der zahlreichen in Bern
sich aufhaltenden Katholiken um die Fortsetzung ihres bisher

geübien Gottesdienstes; in Rücksicht auf das nunmehr
eingeführte Schweizerische Staatsrecht; aus Achtung für
die hier residierenden Herren Minister auswärtiger Mächte,
und für die Gesandte der bevorstehenden Eydgenößischen

Tagsatzung, die dem katholischen Glaubensbekenntnisse

zugethan sind, verbunden mit demjenigen, was die Regierung

ihrer Landesreligion und den etwanigen Besorgnissen

ihrer lieben Cantons - und Neligions-Angehörigen zu Bey-
bebaltung der guten Ordnung, so wie der Ruhe und

Sicherheit Unserer vaterländischen Kirche schuldig ist, und

zum Theil bereits den 4ten November 180Z und 20sten

Jenner 180,4 hierüber erkennt worden;

beschließt:
1. Die Ausübung des katholifchen Gottesdienstes foll

unter der Aufsicht des Kirchen-Raths in der Hauptstadt
allein und nur so lange geduldet werden, als es dem

Kleinen Rath gefallen wird, und keine Mißbräuche oder
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nachtheilige Folgen daraus erwachsen ; alles unter folgen-
den gemachten und allfällig noch zu machenden beliebigen

Bedingen und Einschränkungen.

2. Sollen keine andere Geistliche die Meß lesen

und offizieren/ als die/ so dafür von den Kirchen«Aeltesten

bestellt und von denen weltlichen Gliedern des hiesigen

Kirchen, Raths als solche sind anerkannt worden.

Z. Die Vorsteher und Geistliche deS katholische«

Gottesdienstes sollen von dem Herrn Präsidenten des Kirchen

- Raths aufs ernsthafteste und bey ihrer Verantwortung

vermahnt werden / auch Jhm durch ein förmliches
Handgelübd angelobe« / sich nicht nur alles Proselytismus/
es sey durch mündliche Unterredungen/ öffentliche

Religions-Vorträge/ oder durch Verbreitung dahin zweckender

Schriften und Bücher zu enthalte»/ sondern auch den

Angehörigen ihrer Kirche aufö gemessenste zu untersagen,
sich mit den hiesigen Cantons-Angehörigen in Religions-
Gespräche und Untersuchungen einzulassen / wodurch

Streitigkeiten und Erbitterungen veranlaßt/ und das gute
Vernehmen zwischen beyden gestört werden könnte; endlich

dann diesen gegenwärtigen Beschluß in allen seinen Theilen

genau zn befolgen; alles bey Verlust des ihnen
zugestandenen Schutzes und Entsetzung von ihrer hier bekleideten

Stelle. Der Polizey liegt ob / darüber ein wachsames

Auge zu halten und gegen die Widerhandelnde» mit
allem Nachdruck zu verfahren.

4. Unter diesen Hauptbedingungen wird den Katholischen

in hiesiger Hauptstadt zu Ausübung ihres Gottes-
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dienstes einstweilen die Prediger, Kirche und in derselben

die mittlere Sakristey für den Altar/jedoch fo angewiesen?

». Daß kein Geläute dabey statt haben soll.

b. Daß ausser der Kirche keine Prozeßionen und keine

religiösen Ceremonien, welcher Art ste auch seyen /
gehalten und geübt werden dürfen.

e. Daß mit den Predigern dcr französischen Kirche die

erforderliche Uebereinkunft wegen der Stunden und

übrigen Einrichtungen zur Vermeidung aller
Collisionsfälle und Störungen getroffen werde.

6. Daß die daherigen Zurüstungen in der Kirche mit
Vorwissen des Stadt-Raths und unter Aufsicht
deS Herrn Kirchmcyers/ ohne Entgeld der Regie,

rung noch der Sradt gemacht werden.

5. Aus dem Mittel dcr allhier angesessenen katholi-
schen Einwohner selbst soll ein Collegium von Kirchen,
Aeltesten gewählt werden/ welchem nach Vorschrift dieses

idnen mitzutheilenden Beschlusses die unmittelbare Aufsicht
und Leitung ihrer Kirchen-Angelegenheiten allhier unter
Verantwortung zukömmt. Dieses Collegium steht unter
denen in hiesigem Kirchen - Rath befindlichen Mitgliedern
des Kleinen Rathes / an welche es sich in wichtigen und

schwierigen Vorfällen / um Rath / Weisung und Vollmacht
zu wenden hat.

6. Die laut dem men tz. dafür bestellte und
anerkannte katholische Geistliche mögen Ehen zwifchen Katholischen

einsegnen / auch Kinder von katholischen Eltern tau-
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fen; beydes aber darf nicht anders als öffentlich und in
der angewiesenen Kirche geschehen, und zwar fo: daß die

Ehen fowohl als die Taufen in eigens dazu bestimmten

und gehörig eingerichteten Registern genau und unter
Verantwortlichkeit verzeichnet werden.

7. Gemischte Ehen zwischen verfchiedenen Religions-
Verwandten / sollen von den Geistlichen derjenigen Religion/
zu welcher der Mann stch bekennt/ eingesegnet werde»/
also von dem katholischen Geistliche«/ wenn der Verlobte
katholisch/ die Braut aber rcformirt ist/ und umgekehrt

von dcm reformirten Geistlichen / wenn der Bräutigam
rcformirt/ die Verlobte hingegen katholisch ist.

8. Da überdieß die Kinder dem Glauben deS Vaters

folgen sollen / fo ist eö den katholischen Geistlichen auch

allerdings vergönnt/ Kinder katholischer Väter auch denn

zu taufen / wenn die Mutter schon der protestantischen Lehrform

zugethan wäre.

9. Jn allen diefen Fällen aber, die Versprechungen

mögen zwischen bloß katholischen oder zwischen beyderley

Religions-Verwandten Platz haben / soll die Einsegnung

nicht eher vor stch gehen / als nachdem das hiesige Obere

Ehegericht davon die erforderliche Bekanntschaft
erhalten hat.

10. Dieser Einsegnung soll ferners eine / an drey auf
einander folgenden Sonntagen wiederholte Verkündigung

von der Kanzel der katholischen Kirche und des Große«
Münsters allhier vorgehe«/ und diese Verkündigung soll/
wie jede andere Ehe-Verkündigung/ durch die betreffende«
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katholischen und reformirten Religions-Lehrer in der

gewohnten Form bescheiniget werden.

Ii. Gegenwärtiger Beschluß soll mitgetheilt werden :

Erstens. Dem Kirchen - Rath zur Aufsicht / in Bezug
auf die Landes-Religion und Mittheilung an das Kirchen-
Convem, so auch zur Exekution du?ch die in dem Kirchen-
Rath sitzenden Mitglieder des Kleinen Raths.

Zweytenö. Dem Ehegericht zur Wissenschaft und

Verhalt.

Drittens. Dem Stadt-Rath allhier zur Aufsicht / so

viel die Polizey und Zurüstung in der französischen Kirche
betrifft/ und endlich

Viertens. Seiner Excellenz dem Herrn Landamman«/
den hier residierenden Ministern auswärtiger Mächte, die

dem katholischen Glaubens - Bekenntniß zugethan stnd / in
Folge der für Sie hegenden Achtung/ davon Bekanntschaft

zu geben.

Geben in Bern/ den i. Hornung 1804.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der Staatsschreiber /

Thormann.
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Verordnung.
Ausübung der Polizey durch den Stadtrath

zu Bern.

ir Schultheiß und Rath des Cantons
Bern;

Auf angehörten Vortrag Unsers Justiz - und Polizey-
rathö über das Ansuchen deö Stadtraths von Bern daß

ihm zu Beybehaltung der nöthigen Polizey in der Hauptstadt

eine angemessene Competenz zu Bestrafung der geringern

in die OrtSpolizey einschlagenden Frevel / in näherer
Bestimmung des §. 89. der Verordnung vom 20. Junius
180Z / übertragen werde: Und da es einerseits nothwendig

ist/ zu Vereinfachung des Polizeywefens und zu
Vermeidung aller dießörtigen Competenz-Streitigkeiten/
diejenigen Gegenstände bestimmt zu vernamfen / welche der

Aufsicht und Besorgung der Stadtbehörde in hiesiger

Hauptstadt unterworfen feyn follen; und dann auch

andrerseits dieser Behörde die nöthige Strafbefugniß gegen

diejenigen Frevler zu ertheilen / welche den über jene
Gegenstände vorhandenen oder noch zu erlassenden Verordnungen

zuwider handeln werde«/ haben hiermit beschlossen und

verordnet:
1. Die in hiernach folgendem Verzeichnisse bestimmten

Gegenstände sollen von nun an der Polizeyaufsicht des
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Stadtraths von Bern anvertrauet und zugetheilt, dieselbe,

aber durch eine einzige Behörde ausgeübt werden.

2. Jn Ausübung dieser Polizeyaufsicht wird der

Stadtrath andurch bevollmächtigt: in dem Umfange der

Stadt und Stadtbezirk die bestehenden oder noch künftighin

zu erlassenden Polizeyverordnungen zu vollziehen, fo
wie auch die nöthig erachtenden Lokal-Reglemente selbst

abzufassen/ welche jedoch einem jeweiligen Herrn Amts-
Schultheißen als Oberamtmann von Bern zur Genehmigung

vorgelegt werden sollen.

3. Der Stadtrath von Bern ist befugt, die zu

Vollziehung diefer Réglemente erforderlichen Bußen bis auf die

Summe der fünfzig Franken zu bestimmen.

4. Ueber alle Polizeyftevel / die in die Competenz des

Stadtraths einschlagen / spricht derselbe bis auf drcytägige

Gefangenschaft, oder einer Buße von fünfzig Franken /
absolut und ohne Weiterziehung ab. Schwerere Vergehen

sollen dem kompetirliche« Richter anhängig gemacht

werden.

5. Dem Stadtrathe ist endlich zu Vollziehung der

ihm andurch übertragenen Polizeyaufsicht, die Disposition
über die erforderliche Anzahl der in der Stadt stationirtèn
Landjäger, nach getroffener Uebereinkunft mit dem StaatSrathe

überlassen. /

6. Diejenigen Geldbußen, welche der Stadtrath von

Bern / zufolge der ihm andurch übertragenen Competenz /
auflegen und beziehen wird / sollen dem Staate nicht
verrechnet werde«/ und fallen in den Stadtseckel/ da dann
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dem Stadtrathe dafiir der Unterhalt der in Folge eben

derfelben Competenz auf feinen Befehl gefangen gefetzten

Personen, die Befoldung der von dem Staatsrathe ihm
allfällig überlassenen Landjäger, so wie überhaupt die

Bestreitung aller derjenigen Ausgaben, welche die Vollziehung
gegenwärtiger Verordnung nothwendig machen wird,
obliegen sollen.

Verzeichniß derjenigen Gegenstände, welche tn der

Stadt Bern und ihrcm Bezirke der Aufsicht und

Beforgung der OrtSpolizey überlassen worden

sind.

i. S ach polizey.
s. Jn Bezug auf die innerliche Ruhe und Ordnung

überhaupt.

Die Sorge für die Feuerfestigkeit der Gebäude, die

Anwendung dex erforderlichen Mittel zu Verhütung aller

Feuersgefahr; Brandanstalten; Illumination; Aufsicht
über öffentliche und Privatgebäude, über die Straßen,
Gassen und Lauben im Allgemeinen; Aufstellung und

Aufsicht über eine allfällige Polizey - oder Burgrrwache;
Polizey über die Wirthshäuser, Schenken, Bierstübleins,
Cassées, Bäder u. dgl. ; Handhabung der öffentlichen

Ruhe in den geringern Fallen, als: Zänkereyen und Zu-
sammenrottirungen auf deu Straßen / nächtlichen Lärmen

und Zusammenkünften, welche die Einwohner beunruhigen;
Anzeige und Ueberlieferung der Frevler dieser Art an die

obere Polizeybedöxde.
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b. In Bezug auf die Handels, und GewerbS.Polizey
insbesondere.

Die Aufsicht an Jahr, und Wochenmärkten; die

Gewicht. und MaaSfeckung Fleisch - und Brodtaxe ;
Polizey der Handwerke und Gewerbe ; besondere Aufsicht
über den Kornmarkt und die Ankenwaage ; Behinderung
des Fürkaufs.

«. Jn Bezug auf GesundhcitS. und AnnehmlichkeitS-
Anstalten.

VorstchtSmaaSnahmen zu Behinderung ansteckender

Seuche«/ Viehpresten u. s. w. Aufsicht über den Kauf/
Verkauf und Gebrauch der Lebensmittel/ Verbot alles

Handels mit unreinem Fleisch / schädlichem oder unzeitigem

Obst/ verfälschten Weine«/ Bier/Branntewein / Verhängung

vonConstskationenin dergleichen Fällen. Entfernung
schädlicher Thiere und anderer schädlichen Sachen.

Polizey in Hinsicht auf Beerdigungen und Begräb-
«iß-Plätze.

Sauberhaltung der öffentlichen Svatziergönge /
Straßen/ Gassen/ Lauben, Bäume. Besorgung der

Stadtuhren. Bestimmung der Taxe derjenigen Artikel,
welche von Partikularen in das Wochenblatt eingerückt

werde«.

à. I« Bezug auf die Vergnügungen und Ergötzlich¬

keiten der Einwohner/ als:

Die kleinern und größern Schauspiele aller Art /
Bälle, Concerte/ öffentliche Feste und Lustbarkeiten

überhaupt.
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II. In Hinsicht auf Personen-Polizey.

». Ueber die Einwohner überhaupt. Ertheilung von

Pässen an die, fo sich fort begeben wollen; wobey

aber der Betrag folcher Pässe/ mit Inbegriff
der dem Herrn Amts-Statthalter für seine Unter-
schrist gebührenden Taxe / den gesetzlich bestimmten

Preis der Pässe nicht übersteigen soll. Unterhaltung

der Register über sämtliche Einwohner/ und

derjenigen über die Gebohrnen, Verstorbenen,
uud Ehen insbesondere.

d. Ueber die Bettler. Fortführung derer / die nicht

hier ansäßig stnd. Züchtigung derselben in
vorkommenden Fällen. Genaue Aufficht über die

hier ansäßigen Bettler; Maasregeln zu Behinderung

des Bettels. Beschäftigung der Arbeit-'
losen.

7. Gegenwärtige Verordnung/ welche so lange dauern

soll/ als es Uns belieben und gefallen wird / foll gedruckt

und öffentlich bekannt gemacht werden.

Gegeben den s. Februar 1804.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der NathSschreiber/

Gruber.
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Proklamation
bey dem Abmarsch der französischen Truppen

aus der Schweiz.

Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons
B e rn / entbieten allen Einwohnern des Cantons
Unsern geneigten Willen, und geben ihnen anbey zü

vernehmen :

Die VermittlungS - Akte ist nun in der ganzen Schweiz
in Ausübung gesetzt / die constitutionsmaßigen Behörden
stnd überall in Thätigkeit. Ruhe und Friede herrscht nun
wieder in Unferm theuren Vaterlande.

Diese glückliche Lage benutzt der erste Consul der

französifchen Republik um die fränkischen Truppen auS

der Eydgenossenschaft zurückzuziehen wirklich haben ste

die Schweizergrenzen verlassen.

Indem der erste Consul durch diesen Entschluß sein

gegebenes Wort ehrt, giebt derselbe der Schweiz den größten

Beweis von Achtung / und setzt ste in den Fall des

Glückes zu gemessen, das Wir alle von Unserer
gegenwärtigen Verfassung zu erwarten berechtiget stnd.

Hierzu können Wir aber nicht anders gelangen, als
durch Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe und durch

Befolgung der Gesetze.

BeudeS



337

Beydes zu sichern ist Unser feste Entschluß. Auch ist

die Lage der Schweiz überhaupt/ vorzüglich aber Unsers

Cantons/ und die vaterlandische Stimmung der grossen

Mehrzahl seiner Bewohner / glücklicher Weise so beschaffen/

daß Wir zuverstchtlich die Erhaltung der innern Ruhe
erwarten sollcn. Sollten aber bekannte Menschen aus
bekannten Ursache«/ einige aus Unserm Volk zu unbedacht-

samen gesetzwidrigen Schritten verleiten, so können Wir
Unsern friede - und ordnungljebenden biedern Mitbürgern
die Versicherung geben / daß Wir im Bewußtseyn Unserer

verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten und unserer
vaterländischen Absichten / mit einer solchen Schnelligkeit /
Entschlossenheit, und Strenge gegen diese Vaterlands-
Feinde zu Werke gehen werden / daß die öffentliche Ruhe
durch dieselben nicht wefentlich gestört werden wird; auf
diesem Wege/ und auf diesem Wege allein wird die

Schweiz ganz Europa zeigen / daß es keiner fremden

Dazwifchenkunft bedarf/ um die Vermittlungs- Akte /
deren Aufrechthaltung der erste Consul fordert/ zu
unterstützen.

Gegenwärtige Proklamation soll von Kanzeln verlesen /
und an den gewohnten Orten angeschlagen werden.

Gegeben den 22. Februar 18«4.

Der Amts - Schultheiß /

R. von Wattenwyl.
Namens des Raths /

der Rathsschreiber /

G r u b e r.

I. B
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Verordnung über den Bergbau.

>ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Daß nachdem Uns die Anzeige geschehen,

wie viel Unordnung in den Gegenständen der Gewinnung
aller Arten von Mineralien stch eingeschlichen habe, indem,
theils durchUnwissenheit der Rechte, theils durchMißbrauch,
oder falsche Grundsätze, die Ausgrabung verschiedener Erd-
uud Steinarten widerrechtlich und zweckwidrig ist vorgenommen,

oder aber unrechtmäßig mit Auflagen belegt worden, da

doch in allen polizierten Ländern der Regierung allein daö

Recht zukommt, alle Arten von Mineralien entweder auf
ihre eigene Rechnung ausgraben zu lassen, oder aber die

Gewinnung derselben an Partikularen zu verleihen, und zu

übertragen; so haben Wir in dieser Rücksicht, zum Besten

des Landes, so wie zu Handhabung der hierin nöthigen

Ordnung, und einer zweckmäßigen Bearbeitung, gm gefunden,

einenBergrath niederzusetzen, und demselben aufgetragen, in
feinen Verrichtungen nachstehende Grundsätze zu befolgen,
welche Wir nun zu Jedermanns Wissen und Verhalt öffentlich

bekannt machen zu lassen nöthig erachtet haben.

1) Alle Mineralien gehören dem Staat ; die Benutzung
und Gmmachung derselben ist seinem freyen Willen gänzlich

überlassen. Er kann dieselben in eignen Kosten und

auf eigne Rechnung bearbeiten lassen, oder auch dieselben

verleihen, und deren Gewinnung unter gut erachteten

Bedingen an Jemanden anders übertragen.

2) Unter Mineralien versteht man alle eigentliche

Erze, Metalle, Salze, Salpeter :c. die in der Erde

enthalten und begraben liegen.
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3) Niemand darf sich ein folches zueignen, wenn er

es auch zuerst entdeckt hätte, er seye dann dazu von dem

Bergrath schriftlich berechtiget.

-4) Dem Bergrath liegt die Ober-Aufsicht ob, über alle

Grien- Thon, und Mergel. Gruben; über die Stein- und

Gips-Gruben s über alle Bergwerke, und überhaupt über

alle Gcwerke, wodurch unterirdische Erzeugnisse gewonnen
werden, dami: man dieselben ordentlich und nach gewissen

Regeln betreibe.

6) Die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen dcn

Güterbesitzern, wo Mineralien gefunden werden, und die

von daher angesprochenen Entschädnisse, gehören vor den

Sber-Amtmann in erster, und vor den kleinen Rath in
zweyter Instanz.

Jnfolg dieser Verordnung und zu Einführung einer

rechtlichen und regelmäßigenBetreibung allerGewerke,sollen
alle diejenigen, welche irgend eines betreiben, in Zeit von

zweyMonaten, von dieserPublikation an, ihrePatenten,Con-
ceßionen, oder Schürfscheine ihrer Oberbehörde vorweisen,

damitdieselbengehörig untersucht werden können; diejenigen

aber, welche keine dergleichen schristlichenBewilligungen ha-
ben, sollen sich für alle mineralischen Gegenstände, welche sie

zu bearbeiten wünschen, bey dem Bergrath anmelden, damit
er die Beschaffenheit ihres Vorhabens untersuchen, und je

nach derselben die schriftliche Bewilligung ertheilen könne.

DieseVerordnung soll gedruckt, und zuJedermannsWissen
und Verhalt, an den gewohnten Orten angeschlagen werden.

Bern, den 3. Merz iso4.
Der Amts-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Namens des Raths, der Rathsschreiber

G r ub er.
V 2
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Käfer-Mandat.
Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Daß der große Schaden / welcher dem

Lande durch die übermäßige Vermehrung der Inger und
Käfer zugefügt wird / gröstentheils der Nachläßigkeit
zuzuschreiben ist/ womit die bisherigen zu verschiedenen

mahlen über diesen Gegenstand ergangenen Verordnungen
befolgt werde«/ fo haben Wir zu künftiger Verhütung der

daraus entstandenen traurigen Folgen/ für nothwendig
erachtet/ diese Verordnungen aufS ncne in Ueberlegung zu
nehmen und solche Anstalten zu treffen/ daß denselben besser

als im vorigen nachgelebt werde; demnach Wir verordnen:

1) Zu der Zeit / wo die Käfer / unter der Gestalt

von Würmern / Inger / Engrich oder Engerling genannt/
stch in der Erde befinden / ist jeder Land-Eigenthümer
gehalten / bey Aufbruch seines Bodens dieselben dem Pfluge
nach sorgfältig auflefen und todten zu lassen.

2) Jm Fall der Unterlassung / solle derselbe für jeden

Tag, da er den Pstug im Felde hat/ eine Buße von zwey
Franken bezahlen.

Z) Von diefer Verfügung ist allein dasjenige Land
ausgenommen / auf welches Schweine oder Gänse
unmittelbar nach den Pflügen in hinreichender Menge
getrieben werden.

4) Jn den Käfer-Jahren/ an denen Orten wo sie

sich zeigen/ foll dieses Ungeziefer im Frühling/ fo bald und
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so lang es fliegt, besonders Morgens in der Frühe, von
den Bäumen geschüttelt, aufgelesen, in Säcke gethan, und
dem bestellten Aufseher übergeben werden, der es auf gut-
besindende Weise, zu Meidung üblen Geruchs, mit siedendem

Wasser oder sonst todten soll.

5) Jeder Guts-Besitzer wird von jeder Juchart Land
ein Vimel-Mäs Käfer liefern, bis auf die Zahl der 60 Iu-
chatten, was einer darüber besitzet, soll nicht gerechnet

werden; wenn aber einer weniger als vier Jucharten oder

gar kein Land hat, soll jede Haushaltung, ste sey groß oder

klein, ein Mäs dieses Ungeziefers, dem bestellten Aufseher

zu übergeben schuldig seyn, bey einer Busse von zwey

Franken von jedem Mäs, so einer zu wenig liefern wird.

6) Wenn aber einer mehr als seine Schuldigkeit
entrichtet, so soll von jedem Mäs, so er über dieselbe liefert,
ein Batzen von Unferm Oberamtmann, durch den Auf-
feher entrichtet werden.

7) Da aber diefe zum Nutzen des ganzen Landes

abzweckende Verordnung nicht ohne Auslagen wegen der

billigen Besoldung der Auffeher verbunden ist, fo
überlassen Wir den Vorgefetzten der Gemeinden und Dörfern,
nach ihrer Lage und Beschaffenheit unter der Oberaufsicht
Unserer Oberamtleutcn, in den Jahren so die Käfer fliegen,
ein Billiges per Juchart auf das Land zu legen, da

dann daraus die Aufseher bezahlt, und für den Ueberschuß

gebührende Rechnung getragen werden soll.

8) Damit diese Verordnung behörig befolgt werde,

tragen Wir Unsern Oberamtlcuten auf, aus der Zahl der

Gemeinds'Vorgesetzten, diese Aufseher zu bestellen, und

zugleich zu begwältigen auf die Saumseligen zu achten, die
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Fehlbaren zu verleiden, die denn ohne Ansehung der Person,

mit der im 5. bestimmten Busse bestraft werden

sollen, wovon ein Theil dem Aufseher oder Verleider, der

andere, den Armen des OrtS, wo der Bestrafte wohnt,
heim fallen soll.

9) Die bestellten Aufseher stnd für die genaue
Vollziehung gegenwärtiger Verordnung verantwortlich, und

verfallen, wenn ste vernachlaßigen würden die Fehlbaren
anzuzeigen, tn die nämliche Busse, wie diefe letzter«.

10) Unsere Oberamtleute werden stch von jeder
Gemeinde in ihrem Amte über die Vollziehung aller hievor
enthaltenen Vorschriften Bericht erstatten lassen, und auf
die genaue Befolgung derfelben wachen.

11) Jn denjenigen Gegenden des Cantons, wo keine

Käfer stnd, stnd Unfere Oberamtleute bevollmächtigt, die

erforderlichen Ausnahmen für die betreffenden Gemeinden

zu bewilligen.

Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt, gewohnter
massen überall angeschlagen und die Publikation und
Expedition derselben für diesmal fogleich — für die Zukunft
aber alle Jahre in der ersten Woche des MerzmonatS, von
der Kanzel angezeigt und wo vonnöthen, aufs frische

angeschlagen werdcn.

Gegeben, den 19. Merz 1804.

Der Amts - Schultheiß,
R. vonWattenwyl.

Namens des Raths,
der Staatsschreiber,

T h o r m a n n.
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Publikation
über entflohene Züchtlinge und deren

Wiedereinbringung.

Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiermit: daß Wir nöthig befunden haben,
nachstehende Verzeichniß derjenigen Züchtlinge, welche vom
loten Merz bis den Zisten December 180Z. aus dem

Schallen - und Arbeitshaus desertirt stnd, durch den Druck
öffentlich bekannt zu machen.

Da nunmehr die Gefangenen des Schallen - und
Arbeitshauses auf die vorhin übliche Weife gekleidet, mit
Halseifen verfehen, und zu Vermeidung des AusrcissenS,
denen im Schallenhause die Haare kurz abgeschoren sind :

so zeigen Wir dieses jedermänniglich anmit an und
verbieten zugleich bey hoher Strafe, diesen Gefangenen weder

Messer, Feilen, noch andere Instrumente, die ihnen zum

Ausreißen beförderlich feyn könnten, zu geben oder zukommen

zu lassen.

Sollte aber jemand sich so weit vergessen, den einten
oder andern derfelben seiner Eisen zu befreyen, odcr ihnen
es sey durch Darleihung anderwartiger Kleider oder gar
durch Aufnahme und Beherbergung der Flüchtlinge felbst

zu seiner Flucht Vorschub zu thuu: so soll derselbe alle

Kosten bezahlen, und Wir behalten Uns in fernerm vor,
denselben bewandten Umständen nach, weiters zu bestrafen.

Auf die entwichenen Züchtlinge foll genau geachtet,

selbige angehalten, und durch die Landjäger wieder in die-
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jenigen Häuser übergeben werden, aus denen sie entwichen

sind; für jeden Eingebrachten wird eine Belohnung von

sieben Franken fünf Batzen entrichtet.

Das Verzeichniß selbst, d«s jährlich ändert bleibt weg.

Gegeben den 9. April 1804.

Canzley Bern.

.Verordnung
über das große oder doppelte Mäs.

^5ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Demnach von Unserm Finanz-Rath
der Wunsch geäussert worden ist, daß in denjenigen
Gegenden Unsers Cantons, wo bis dahin das Bern - Mäs
üblich gewesen, nur ein Bern-Mäs eingeführt, demnach dann
das sogenannte große odcr Doppel-Mäs abgestellt werden

möchte; als haben Wir zu Vereinfachung der Messungen,
so wie zu Hebung der über das Verhältniß deö einfachen
und doppelten Mäßes obwaltenden Zweifel, für daö Beste

zu feyn erachtet, den Gcbrauch des doppelten Bern-Mäßeö
von nun an und für alle künftigen Zehnd - und Boden-
zinS-Abrichtungen zuHanden der Negierung aufzuheben;
da aber mehrere Urbarien vorschreiben, daß die Bodenzinse

bey dem großen oder doppelten Bern-Mäs geliefert
wcrdm sollen, und cine Unsrer ersten Pflichten ist, dem

Staat scine rechtmäßigen Einkünfte und Gefälle ungeschmälert

zu erhalten ; so haben Wir zugleich das Verhältniß
dieser beyden Mäße in Bestätigung der ehevorigen Verord-
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nungen festsetzen und den Ersatz bestimmen wollen, den

diejenigen Pflichtigen, welche ihre Bodenzinse bey dem

großen MaS abzuliefern schuldig sind, künftighin zu leisten

haben werden.

Wir haben demnach erkennt und verordnet, was hier
von einem zum andern folget, und verordnen:

1) ES soll von nun an und in Zukunft an allen
denjenigen Orten, wo bis dahin das Bern - MW üblich
gewesen und für alle zu Handen der Negierung zu beziehenden

Bodenzinsen und Zehnden, nur ein Bern-Mäs
gebraucht werdcn, und zwar das sogenannte einfache Bern-
MäS.

2) Diefes Bern-Mäs soll halten, nach dem hier in
Bern stch bestndlichen metallenen Mutter-Mäs : 960 Cu-
bikzoll des Bernschuhs oder an reinem Soodwasser 26 Pf.
29 Loth 61 Gran Eisengewicht. Die Form des, MäßeS
dann soll zirkelrund seyn und der halbe Durchmesser die

Höhe ausmessen. Zu den Bestrichern soll dürres Buchenholz

genommen werden md es sollen dieselben zwey Zoll,,
drey und eine halbe Linie halten.

3) Bey diesem Mäs sollen hinkünftig alle und jede

bey dem Bern-Mäs urbarisimen dem Staat zugehörigen

Bodenzinsen, so wie die Zehnden gemessen werden.

4) Das große oder doppelte Bern - Mös das

1996 4/5 Cubikzoll des Bcrnschuhes, odcr 66 Pf. 31 Loth
69 Gran Eisengewicht reines Soodwasser enthält, und also

gerade um 4 vom Hundert stärker ist, indem 60 doppelte
MäS 104 einfache ausmachen, ist und bleibt fomit
abgestellt.
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6) Diesem Verhältniß ist aber bey den künftigen
Bodenzins-Lieferungen/ nämlich denen für das Jahr 1804.

und folgenden/ in soweit Rechnung zu tragen: daß da/
wo der Bodenzins laut Urbar bey dem großen oder

doppelten Bern-Mäs abzurichten ist / derselbe zwar bey dem

einfachen Bern - Mäs bezogen / daß denn aber das Vier
vom Hundert dazu geschlagen werde. Auf jedes 25 Mäs/
ist mithin ein MäS mehr / odcr es stnd statt 25 Mäs / künftighin

26 Mäs zu liefern. Wo hingegen der Bodenzins
weniger als 25 MäS von einer Getreidcart auswirft / da ist

diefer Ersatz von 4 vom Hundert / statt in Getreide / nach
dem jedes Jahr zu machenden Anschlage/ in Geld zu

vergüten.

6) Dieser Ersatz des Vier vom Hundert / fällt aber

ganz weg bey allen denjenigen Bodenzinfen / welche nicht
laut Urbar bey dem großen oder doppelten Mäs abgerichtet
werden follen.

7) Was denn die rückständigen Zehnden und Bodenzinsen

betrifft / die im Jahr 180Z. oder früher noch bey

dem großen oder doppelten MäS hätten abgerichtet werden

follen; fo follen ste auch jetzt noch bey eben diesem MäS

eingemessen werden / als für welchen Gebrauch einzig ste

einstweilen noch beyzubehalten stnd.

8) Alle,diese Bestimmungen beziehen stch allein und

ausschließlich auf das Bern - Mäs. Wo also die Bodenzinse

laut Urbar / bey einem andern Mäs, als dem Bcrn-
MäS abzuliefern stnd; da soll es bey der Vorschrift des

Urbars fein gänzliches Verbleiben haben / und somit auch

das Solothurn Doppel - MÜS / das Burgdorf Doppel-
Mäs u. f. w> gebraucht werden/wenn der Bezug derselben

fo urbaristert ist.
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S) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt / öffentlich

angeschlagen und auf gewohnte Weise bekannt gemacht

werden.

Geben Bern/ den 28. Merz und 20. April I8o4.

Der Amts-Schultheiß/
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths,
der StaatSfchreiber,

Thormann.

Verordnung.
Benutzungder Eichen - und Rothtannen-Rinde

zur Gerber-Lohe.

'ir Schultheiß und Nath des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Daß, da eine ehrende Meisterschaft
des Rothgerber - Handwerks Uns durch ihre Ausgeschossenen

hat vorstellen lassen, wie daß durch die Nichtbeobach-

tung derjenigen Verordnungen, welche über die Benutzung
der Eichen - und Nothtanncn-Rinde zur Gerber-Lohe von

Zeit zu Zeit herausgekommen stnd, ihrem für den Canton

wichtigen und nützlichen Gewerbe ein merklicher Eintrag
geschehe, indem durch die Weigerung der Wald-Eigenthümer,

ein zu ihrem Lohgebrauche hinlängliches Quantum
Eichen - und Rothtannen-Holz in der Saftzeit hauen zu
lassen, die ihnen zn ihrem Gewerbe unentbehrliche Lohrinde

entzogen, auch durch den Fürkauf der Lohestampfer und
anderer unbefugter Lohkäufer, die verarbeitete Lohrinde über
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Verhältniß vertheuert werde: So haben wir Uns nach

reiflicher Erdauerung der Sache bewogen gefunden / zu

billiger Begünstigung des für den ganzen Canton unentbehrlichen

Rothgerber - Handwerks, zu verordnen / was

hiernach von einem zum andern folget:

1. Soll alle Ausfuhr der Lohrinde / fo wie des

verarbeiteten oder gestampften Löhes, aus dcr Schweiz, wie
bisher / gänzlich verboten feyn / die Widerhandelnden aber

follen mit Confiskation der auszuführenden Waare, und

noch überdies mit 7 Franken 5 Batzen Buße von jedem

Fuder ungestampfter und 15 Batzen Buße von jedem Sack

gestampfter Lohe bestraft werde« / von welcher Confiskation
und Buße die Hälfte dem Verleidcr zukommen wird/ die

andere Hälfte aber zu obrigkeitlichen Handen zu bezie-

hen ist.

2. Soll Jedermann / dcr nicht ein Gerbermeister ist/
wirklich diefes Handwerk treibt / und daher eine eigene
Gerbere» besitzt oder eine in Zins hat / untersagt seyn / weder

unverarbeitete Lohrinde noch gestampftes Loh zu kaufen /
noch weniger damit zu handeln. Alles bey der im ersten

Artikel festgesetzten Buße und Strafe für die Widcrhan-
delnden. Von diesem Verbot sollen jedoch bis auf weitere

Verfügung alle obrigkeitlich konzedirten Lohstampfer und

diejenigen Sattlermeister/ welche das Leder zu ihrem eigenen

Gebrauche selbst gerben / ausgenommen seyn.

3. Selbst den Gerbermeistern soll der Handel mit
verarbeitetem und unverarbeitetem Loh bey der im ersten

Artikel festgefetzten Buße und Strafe untersagt / und dieselben

allein befugt feyn / zu ihrem eigenen Gebrauche die

nöthige Lohrinde zu kaufen; doch soll de» Gerbermeistern in
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die sie auö der Ferne ankaufen müssen erlaubt seyn / einen

andern Gerbermeister oder eine andere Person zu prokuri-
ren, ihnen die nöthige Eichenrinde anzukaufen, wenn sie

es nicht selbst thun können.

4. Damit jeder Rothgerbermeister stch ein der

Ausdehnung seines Gewerbes angemessenes Quantum Lohrinde
verschaffen könne; so soll jeder derselben, ohne stch an
einen gewissen Termin zu binden, befugt seyn, von den

Bannwarten der obrigkeitlichen Wälder zu fordern, daß

dieselben von demjenigen Quantum des Eichenholzes und
tannenen Brenn - und Zäuncholzes, welches sie ohnedem

alljährlich in ihren Wäldern fällen lassen, einen solchen

Theil in der Saftzeit hauen lassen, als innert der

vorgeschriebenen Zeit gefällt und aus dem Walde geführt werden

kann. Sollte dcr Bannwart sich weigern, einiges Holz
oder ein gar zu geringes Quantum in der Saftzeit hauen

zu lassen/ fo soll dcr Gerbermeister die Sache dem Ober-
Amtmann des Bezirks anzeigen, welcher befugt seyn soll,
nach sorgfältiger Erdauerung der Sache, je nach Befin-
den der Umstände, von dem ohncdieß zu hauen festgesetzten

Jahrholz ein angemessenes Quantum, fo in der Saftzeit
zu hauen ist, zu bestimmend und der Bannwart foll
gehalten feyn, sich diesem Entscheid zu unterwerfen und

denfelben zu befolgen. Auf die Nichtbefolgung eines

folchen Endscheids soll eine Buße von 7 Franken 5 Batzen
gesetzt, und zu obrigkeitlichen Handen zu beziehen seyn.

6. Die Rinde aus den obrigkeitlichen Waldern soll
den Gerbermeistern nach ihrem wahren Werthe vermittelst
einer durchExperte zu machenden unpartheyischenSchatzung,
und an einerSteigerung zum Verkauf dargeschlagen werden.
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6. In den obrigkeitlichen Wäldern soll eS mit dem

Beziehen des Rindengeldes bey derjenigen Ucbung
verbleiben, welche in jedem Walde vor 1798 Statt fand.
Ward das Nindengeld zu Handen der Obrigkeit, oder zu

Handen ihrer Beamten erhoben, fo soll es von den Ober-

amtleuten bezogen und von denselben verrechnet werden.

7. Von dem Fällen in der Saftzeit sollen
ausgenommen seyn, solche Einschläge und andere Bezirke, wo
bloß noch Mutterbäume im jungen Saamcn stehen, und

solche Bezirke, die fast ausschließlich mit schönem Bau- oder

Spaltholz besetzt stnd, und wo zu befürchten wäre, daß

beym Fällen in der Saftzeit die stehen bleibenden Stämme

durch die Fallenden gestreift und fo an der Rinde beschädigt

werden möchten, daß ste in der Folge anbrüchig und

zu Bauholz untüchtig werden müßten.

8. Für die Abfuhr des geschälten Holzes sollen die

Wälder bis zum isten Julius offen feyn, nach dieser Zeit
aber sollen die Wälder geschlossen, und der auf die Abfuhr
des Holzes Bezug habende Artikel der Forstordnung in
voller Kraft seyn.

9. Diesem 8ten Artikel sollen diejenigen Berggegenden

nicht unterworfen seyn, wo es von jeher gebräuchlich

war, das Holz in der Saftzeit zu fällen und zu schälen,
aber erst zur Winterszeit abzuführen.

10. Sollten besondere Lokalitäts - oder andere Umstände

noch andere Ausnahmen erfordern, so wird den Oberamtleuten

anmit die Vollmacht gegeben, selbige zu ertheilen;
doch bleibt denjenigen, welche sich darüber beschweren zu
können glauben, unbenommen, sich dafür bey Uns
anzumelden.
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li. Allen unsern Oberamtleuten ist eine genaue
Aufmerksamkeit auf die Befolgung des öben stehenden Reglements

empfohlen/ und ste werden beauftragt/ alleDawt-
derhandelnden nach den darinn enthaltenen Vorschriften zu,

bestrafen.

Gegenwärtige Ordnung soll gedruckt und an gewohnten

Orten angeschlagen werden.

Gegeben den 2Z. April iso4.

Der Amts - Schultheiß /
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths /
der Rathsschreiber/

Gruber.

Haufier-Ordnung.

Ä^irSchnltheiß nndRath desCantonS Bern,
thun kund hiermit: Da Wir durch vielfältige Erfahrung

belehrt worden/ daß nicht nur durch so viele fremde
Landstreicher und Hausierer Handel und Gewerbe in unserm
Canton verderbt / sondern auch die Straßen durch dergleichen

Leme in Unsicherheit gesetzt werden ; so haben Wir
aus landesväterlicher Vorsorge zu Aeuffnung des Handels
uud Beybehaltung allgemeiner Ruhe und Sicherheit/ in
Abänderung der in ehevorigen Zeiten ausgegangenen

Verordnungen/ nach den gegenwärtigen Bedürfnissen und

Zeitumständen hiemit für die Zukunst festgesetzt und erkennt:

1. Alles Hausieren ohne Patenten soll von nun an
verboten seyn.
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2. Es können nur für folgende Gewerbe Hausier-
Patenten ertheilt werden: Amelmehler, Bürstenbinder/
Befenbinder/Bläzlihändler/Brennöhlträgcr/Eisenfammler/
Feuerstein. Schwefelbölzlein- und Zundelhändler,
Glasträger / Glaser / Hechlenmacher / Gartcnfaamenhändler /
Häftlimachcr / Harzhändler / Holzgeschirrhändler / Hutfärber/

Kalbermägenhändlcr/ Ka'chelgeschirrtrögcr / Kesselflicker/

Korb» und Krattcnmachcr/ Lumpensammler/ Nagel-
Händler, Roßhaarhändler, Sagenfeiler, Sägcßen- Sicheln-
und Wetzstcinhändler, Schecrenschleifcr, Schaubhütler/
Seifenträger / Siebmacher, Spinnrädcrmacher/
Wachshändler/ Wanuenmacher/ Wcberdlattmachcr uud Wagen-
schmierträgcr.

- 3. Es sollen demnach alle CantonsangchLrige / die

sich mit Hausieren in obgemeldeten Artikeln abgebe« / allein
bey ihren Ober-Amtleuten / und die Lumpensammler bey

den Papierfabrikanten sich anmelden. Auf Verlangen und

einzusendende gute Zeugnisse des Sanität-Raths/ der Ober-
amtslente', oder anderer betreffenden Behörden, soll Unser

Commerzien-Rath die Patenten, mit Ausnahme der im

nachfolgenden Artikel benannten Gewerbe, nach dem Bedürfniß
jener Gegend ertheilen. Die nicht im Canton angesessenen,

sondern bloß in demselben herumziehenden fremden Hausierer,

sollen sich direkt bey Unserm Commerzien-Rath melden,

und nur alsdann pamitirt werden, wenn sie gut bescheinigte

Zeugsame ihrer Ortsobrigkeit vorweisen können. FürjedeS

Patent sollen, mit Inbegriff des Stempelpapiers, 10

Batzen und bey der alljährlichen Erneuerung 5 Batzen

als Emolument, für den Staat bezogen werden.

4. Wurzelträger und Arzney - Oehlträger, patentirt
einzig der Sanität-Rath, damit aber die Controlle der

Hausierer
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den Klassen von Leuten von dem Kommerzien-Rath visirt
werden.

6. Sollen die Patenten nur für die Personen, so sie

erhalten, und auf deren Namen sie gestellet stnd, keines,

wegs aber für jemand anders gültig feyn. Die Hausierer
sollen auch keine andere Waaren noch Artikel mit sich füh.
ren, als die, fo in ihren Patenten eingefchrieben stehen.

Unter diefen, Verbot ist insbefonders begriffen, der Verkauf

aller Druckschriften, mit einziger Ausnahme des Ka-
lenders. Ferners sollen dieselben keine Waaren, deren

Ausfuhr verboten ist, auftaufen und heimlich oder öffentlich

ausser Landes transportiren, auch an Sonn- und

Festragen stch alles Gewerbs enthalten, Niemanden mit
Betteln oder sonst auf irgend einige Weise durch
abfordernde Herberge oder Speise im geringsten beschwerlich

fallen, bey Strafe einer Geldbuße, die aber den Werth
von Fr. 4 nicht übersteigen soll, zum ersten-und der Zu-
ckung ihrer Bewilligungen zum zweytenmal.

6. Untersagen Wir allen Fuhrleuten die Einbringung
fremder, auf eigene Rechnung eingekaufter Waaren, in
der Absicht, solche unter Wegs an irgend jemand abzugeben,

und verbieten ihnen insonderheit, solche weder an

Orten, wo keine Zollstätte sich vorfinden, noch da, wv
keine Aufsicht gehalten wird, abzulegen, bey Strafe von

Fr. 8 Buße für das erstemal, und schärferer Ahndung,
ja Gefangenschaftsstrafe in Rezidivfällen.

7. Verbieten Wir allen Laden - und Marktkrämern,
welche beyde Klassen einstweilen bis auf weitere Verord.

I. Z
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nung keines Patents bedürft«/ mit ihren Waaren zu

hausieren/ bey gleicher Straft/ wie im 6ten Artikel.

8. Alle Unsere bestellten Zollkommiße sollen schuldig

seyn, auf die unpatentirten Hausierer fleißig zu achten, sie

beym Eintritt ins Land zu warnen / denen Fehlbaren ihre
Waaren anzuhalten und sie sofort dem Richter anzuzeigen;

dieses follen auch die Landjäger genau beobachten.

9. Unser Commerzien-Rath und Ober-Amtleute sollen

die Oberaufsicht zu Handhabung dieser Verordnung
besorgen, und alles veranstalten, was zu Erfüllung
derselben gereichen kann.

Welche Unsere Verordnung zu jedermanns Nachricht
öffentlich an gewohnten Orten angeschlagen und von dm
Kanzeln angezeigt werden sott.

Gegeben den 27. April 1804.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths,
der Staatöschreiber,

T h o r m a n n.

Dekret.
Besoldung und Wahlen der Geistlichkeit.

Ä^ir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß
Wir zu Aufnahme der heiligen Religion Unserer Väter,
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und zur Aufmunterung der würdigen Diener derselben
festgesetzt haben, was hienach folget und demnach

verordnen:
l. Verwaltung des Kirchen-GntS und

Besoldung der Geistlichkeit.

§. 1. Der Staat übernimmt nach dem Wunsch der

Geistlichkeit die Beziehung und Verwaltung aller derselben

zugchörenden urbaristrten Einkünfte, und wird
samtlichen von der Regierung besoldeten Geistlichen mit Inbegriff

der vormaligen obrigkeitlichen Beyschüsse alljährlich zu
ihrer Besoldung ausrichten die Summe der Liv. 27S,o««,
der Beziehung halb jedoch mit der hienach im §. 6. bestimmten

Ausnahme.

§. 2. In dieser Summe ist nicht begriffen, die

Benutzung der Pfarr-Gebäude, der Gärten, und einer Pstanz-

ftelle, welche den Pfarrherren nicht angerechnet werde«

sollen. -

H. 3. Denen Pfarrstellen, welche folches ehemals
genossen, wird sowohl an Zäune- als Brenn-Holz das benö-

thigte noch ferner angewiesen, doch soll letzteres das Quantum

der 20 Klafter nicht übersteigen.

§. 4. Der Staat übernimmt da, wo ibm das Col-

latur-Recht zustehet, wic bisher, die Erhaltung der Pfarr-
gcbäude ohne Entgeld der Geistlichkeit.

h. 5. Die Besoldungen der angestellten Geistlichen

schreiten nach einer von Unserm Kleinen Rath zu machenden

Eintheilung von einem Minimum von Liv. 1000 bis

zu einem Maximum von Liv. 2200, mit Ausnahme jedoch:

Z 2



366

») Der bisherigen Vorposten, die auf Liv. 800 gefetzt

feyn follen.

K) Des Dekans von Bern, welchem als Haupt der

Geistlichkeit über die ihme zukommende anderwärtige

Besoldung aus, eine besondere GehaltS-Zulage von

Liv. 1000 zuerkennt wird.

c) Der sechs bisherigen geistlichen Lehrstellen an der

hiesigen Akademie, deren fixer Gehalt dermalen auf
Liv. 1400 bis 1600 festgesetzt ist.

à) Der fünf Leib-Gedinge jedes von Liv. 800, die für
folche Pfarrherren errichtet werden, die wegen Alters
oder anderer Gebrechen ihre Stellen nicht mehr
bedienen können.

e) Der Pfarrstellen, wovon die Collatur der Regierung
nicht zugehört, fo wie auch derjenigen, die in andcrn
Cantonen stch befinden, und zu einem der bernischen

Capitel gehören, als welche bey ihren Urbarien und
der bisherigen Beziehungsart ihrer Einkünfte
verbleiben doch soll der Betrag der denselben ertheilten
obrigkeitlichen Beyschüsse mit in der obbestimmten

Summe der Liv. 275,000 begriffen seyn.

§. 6. Jeder von der Negierung besoldete Geistliche

nutzet auf Abfchlag der ibm zukommenden Besoldung die

seiner Pfarrstelle angewiesene Capital, Pfarrgüter, Pri-
mitzen, und Zuschüsse von Partikularen, Gemeinden und

Stiftungen, doch bleibt der Regierung vorbehalten, die

zweckmäßigen Abänderungen in Betreff der Pfarrgüter,
deren Verkauf oder Abtausch treffen zu können.

7. Die über dem an jeden angestellten Geistlichen

zu bezahlende und in Geld berechnete BesoldungS-Summe,
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ist gleich den Civil-Besoldungen / vierteljährlich zu ^/ztel in
Dinkel und ' ztel in Geld auszurichten und können die

Pensionen entweder in Bern oder auf den Oberämtern
angewiesen werden.

Es wird jedoch dem Kleinen Rath überlassen, das
Getreid nach einem alljährlich auf Martini nachdem denn-

zuMaligen Mittelpreise von Bern zu machenden Anschlage

statt in Frucht in Geld ausrichten zu lassen. Sollte aber

dieser Anschlag unter zehen Franken der Mütt fallen / so ist

den Pfarrherren ihre Getreide-Pension mit zehen Franken
von jedem Mütt zu vergüten.

Ii. Wahlart.
§. 8. Jn Aufhebung der bisherigen je nach dem

mehr oder mindern Werth einer Pfrund bestimmten Claßi-
fikation und Wahlart für die Pfarrstellen / erhalten
nunmehr die Pfarrherren der von der Regierung besoldeten

Pfarrstelletnu dem Canton ihre Besoldung nach Maasigab

ihres Ranges in dem Ministerio oder ihrer Dienst-Jahre/
ohne Rücksicht / auf welcher dieser Pfarrstellen sie sich

besinden mögen.

§. 9. Alle Pfarrstellen / welche direkt von der Regierung

vergeben werden / werden von Unserm Kleinen Rath
zu einem Drittel nach der freyen Wahl und zu zwey

Dritteln nach dem Alters-Range/ jedoch in Befolgung der

für die ehemaligen Rang-Pfründen in dem Pfrund-Regle-
ment enthaltenen Vorschrift besetzt/ in dem Verstand: daß

niemand zu einer Pfarrstelle wahlfähig seyn solle, der

nicht fünf Jahre im Ministerium gewesen ist.

10. Die Collatur - Pfarreyen werden noch ferner

nach der bisherigen Wahlart besetzt.
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Z. ti. Dem Kleinen Nach wird überlassen in Be,
tress der Besatzung dcr Pfarreyen, sowohl nach der freyen
Wahl alö nach dem Rang und in Betreff der Art und

Weife, wie die Befoldungs-Vcrmehrungen zuerkennt wer,
den sollen, das Erforderliche zu bestimmen.

III. Einführung diefer Verordnung.

§. 12. Die in Folge diefer Verordnung auszurich,
tenden Befoldungen follen von dem isten Jenner 1804 ihren
Anfang nehmen.

§. 13. Der Kleine Rath wird mit der Vollziehung
derfelben und aller zu diefem Ende nothwendigen Einrich,
tungen, fo wie auch mit der Sorge, daß die Kirchen,
Zucht und Disciplin genau beobachtet werde, beauftragt.

Gegeben in Unferer Großen Raths-Verfammlung
in Bern den 7. May 1804.

Der Amts-Schultheiß,

N. von Wattenwyl.
Namens des Großen Raths,

der Staatsfchreiber,

Thormann.
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Bestimmung
des Stempel-Ertrags von Viebschemen zu einer

Entschadigungs-Casse bey Vieh-Seuchen.

Ä)ir Schultheiß / klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Nachdem

Wir in Betrachtung gezogen/ wie daß der Viehstaud als
einer der wichtigsten Zweige der Landes«Oekonomie schon

zu öftern malen durch ansteckende Krankheiten beträchtlich

gelitten hat / deren Ausbreitung nicht selten durch

übelverstandenes Interesse und Vorurtheile der Vieh-Eigenthümer

selbst begünstiget wird / besonders dann durch die

Erfahrung belehrt / daß dergleichen verheerende Krankheiten

stch niemals fo weit ausbreiten / noch fo große Fort-
schritte machen könnezi / wenn deren Ausbruch alsogleich

angezeigt / und die dagegen zn treffenden Maaßregeln gleich

bey Entstehung des Uebels genommen werdcn können;
überzeugt endlich/ daß der bisherige Mangel einer für die

Viehverlustigen gesetzlich bestimmten Entschädniß den dicß-

örtigen Sanitäts-Polizcy-Verordnungen / und insbesondere

der fürdersamen Bekanntmachung des Uebels / so wie
dem Niederschlagen der angesteckten Heerde« am mehrstcn

entgegen gestanden ist/ als haben Wir erkennt und verordnen

hiermit:

1) Es soll in näherer Bestimmung der 8. und 9.
dcö Stempels-Gesetzes vom I2tcn und lätcn Christmonat
18«Z / aus dem Ertrag der Stempel-Taxe für die Vieh-
Scheine eine besondere Cassa angelegt werden, welche un-



26« -^—

ter der Oberaufsicht deS Kleinen Raths und zu bestimmender

Bürgschaft admmistrirt werden soll.

2) Sollen diese Stempel-Gebühren ohne einigen Abzug

der Administrations-Kosten in diese Cassa gelegt / und
so lange fort bezogen werden, bis diefelbe auf die Summe
der Fünfzigtausend Franken angestiegen seyn wird / von

welchem Zeitpunkt hinweg aber dieselben bis und so lange

der Zweck dieser Anstalt wieder neue Einlagen erforderlich
machen sollte, weiters hin nicht mehr bezogen werden sollcn.

3) Soll der Betrag dieser Cassa ausschließlich und

allein zu Entschädnissen/ in anerkannt ansteckenden Krankheiten

des Horn-Vichs/ als bey Lungen-Seuchen,
Loser, Dürre / auch Vieh-Presten genannt, und bey andern

dergleichen anerkannt ansteckenden Krankheiten mehr
verwendet werden.

4) Diesemnach wird in oben bestimmten Unglücksfällen

den verlustigen Vieh-Besttzern nachfolgende Entfchäd-
niß zugesichert / als:

». Für geschlagenes / bey der Eröffnung aber gesund

erfundenes Vieh/.dessen Fleisch / Haut/ zc. noch

benutzt werden kann / nnd wovon der Ertrag obbemeld-"

ter Cassa zufallen foll, drey Viertel des Werths, und

d. Für krank geschlagenes, oder bey der Eröffnung sonst

infizirt befundenes, die Hälfte des Werths, beydes

nach einer vorhergegangenen billigen Schatzung. Für
wirklich gefallenes Vieh aber, soll keine Emschädniß

bezahlt werden: Sack wäre dann, daß für den

Eigenthümer besonders günstige Umstände, als Armuth,
nur ein Stück Viehs u. d. gl. vorwalten follten, als
in welchen Fällen allein eine Unterstützung gereicht

werden darf, welche aber den dritten Theil des much-
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maßlichen Werths des gefallenen Vieh'S nicht über-

sieigen foll.
c. Sollte aber derFall dieser zu bezahlendenEntschädnissen

eintreten / ehe die Cassa mit hinlänglichen Fonds zu

Bestreitung derselben angestiegen seyn würde; so wird der

kleineNath bevollmächtigt, dasFehlende durch eineTelle

auf den gesamten Viehstand des Cantons zu verlegen.

5) Sollte sich aber ein Viehbesitzer vorsetzlicher

Verheimlichung einer ansteckenden Krankheit an seinem Vieh
schuldig machen/ oder den dießortige« SanitätS-Polizey-
Verordnungen und Befehlen auf eine Weife widerstrebe«/
so soll derselbe nicht nur von obiger Entfchädniß
ausgeschlossen/ sondern auch überdieß für allen Schaden / der

aus einer solchen Renitenz entstehen würde / verantwortlich
gemacht werden/ auch je nach den Umständen mit körperlicher

Strafe belegt/ welche aber vier wöchentliche
Gefangenschaft / oder ein Jahr Einsperrung nicht übersteigen soll.

6) Die Pflichten und Verantwortlichkeit der Thier-
Lrzte, stnd so wie die übrigen auf gegenwärtiges Dekret

Bezug habenden Verordnungen Unferm kleinen Rath zu

bestimmen überlassen.

7) Gegenwärtiges Dekret foll gedruckt / öffentlich
bekannt gemacht/ und an den gewohnten Orten angeschlagen

werden.

Gegeben in Unserer großen Raths - Versammlung /
in Bern/ den 9ten May iso4.

Der Amts-Schultheiß/
R. von Wattenwyl.

Namens des großen Raths,
der Staatsschrciber /

Thormann.
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Dekret.
Competenz des erstinstanzlichen Moderations-

Richters.

Mir Schultheiß, klein und große Nöthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß Wir
auf den von Unserm kleinen Rath Uns gethanen Vorschlag
und erstatteten Bericht, daß fowohl dcr §. 24. und 31.

Unserer Verordnung vom 20. Juny 1803. und die 7te und

8te Satzung pag. 447. der Bernischen Gerichtösatzuug, in
Absicht dcö erstinstanzlichen Moderations-Richters, und

seiner Competenz, als aber die 9te Satzung pag. 447.

in Betreff dcs Rekurses dcr erstinstanzlichen Ermäßigungen,
und endlich die 6te Satzung pag. 436. in Rücksicht des

Termins der Fürbotten zur zweytinstanzlichen Moderation,
verschiedentlich ausgelegt und angewendet werdcn, in
Erläuterung und näherer Bestimmung dieser Satz - und

Ordnungen verordnet haben wollen, was hienach folgt; demnach

Wir

verordnen:
Erläuterung des 2^. und 3 i.§. der Verordnung

vom 2v. Juny iL«;, und der 7. und 8.

Satzung pag. ^7.
1) Der Ober-Amtmann mit Ausschluß dcr übrigen

Beysitzer am Amtsgericht, ist der erstinstanzliche Modera-

tor der Prozcßkosien, doch mag eine solche Ermäßigung,

falls das eingegebene Kostens-Verzeichniß ohnc Modera-
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tionS-Kosten über Einhundert Franken, als die dem Ober-

Amtmann hierinn geordnete Competenz/ sich belaufen follte,

durch die beschwerende Parthey vor die Ober - Moderatoren

gezogen werden.

Erläuterung der Satzung 9. p. ^7.
2) Wer sich über die erstinstanzliche Ermäßigung einer

Kostens-Verzeichniß beschweren will, der hat stch lediglich

bey dem jeweiligen Präsidenten der Ober. Moderation um
eine Tagsanfetzung zu melden, und zwar längstens innert
14 Tagen den Tag der erstinstanzlichen Ermäßigung nicht

mitgerechnet, bey Strafe der Ersitzung des RechtS der

Weiteröziehung.

Erläuterung der Satzung 6. p. ^36.

3) Die in der 6ten Satznng p. 436. in Betreff des

fatalen Termins zur Kundmachung des zweytinstanzlichen

Abspruchstages, enthaltene Vorschrift, soll auch für die

Moderations-Rekursen gelten.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, öffentlich
bekannt gemacht, und an den gewohnten Orten
angeschlagen werden.

Geben in Unserer großen Raths - Versammlung,
den 16. May 1804.

Der Amts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des großen Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.
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De k r e t.
Loskauf der Primitzen und Lehens-Gefälle.

Ä^ir Schultheiß, klein und große Räthe
deö Cantons Bern, thun kund hiermit: Demcnach

in dem Gesetz über den LoSkauf der Zehnden und Bodenzinsen

vom 2ten July 1803. die Loskäuflichkeit der

Primitzen und der übrigen entweder wirklichen oder so geheisse-

nen Lehensgefälle bereits erkennt, die Art und Weise

dieses Loskaufs aber auf cin nachgehendes Gesetz verwiesen

worden ist; als haben Wir, auf den Vortrag des kleinen

Rathes in Betreff dieser Gefälle sowohl, als auch einiger
andern in verschiedenen Gegenden des Cantons üblichen

Auflagen und Leistungen, in so weit ste an die Regierung
oder deren Beamten zu entrichten stnd, beschlossen und

erkennt, waö hier von einem zum andern folget, wie Wir
dann

verordnen:
§. 1. Alle diese Gefälle, Auflagen und Leistungen,

sollen je nach ihrer Art und Beschaffenheit, entweder den

Pflichtigen unentgeldlich erlassen seyn; yder ste stnd los-
käuflich erkennt, und müssen bis zum Loskauf noch ferner

geleistet wcrdcn; oder aber ste stnd als eine Abgabe für
einen gewissen Genuß odcr die Ausübung eincs NechtcS

anzusehen, und können daher mit keinem Loökaufgclde

getilget werden sondern hören bloß dann auf, wenn der

Pflichtige auf die ihm zugesicherte Ausübung seines Rechtes

oder seiner NutzunMerzicht leisten würde.
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E tt e l I.

Gefälle, welche den Pflichtigen unent-
geldlich erlaffen werden.

ß. 2. Die nachstehenden Gefalle und Leistungen,
als: der Twing-Gerichts - und Herrfchafthaber, die soge-

nannten Ueberzinfen, die Hof- und Ehr-Tagwen, die

Todfallspflicht, die Garten-Hühner, die Weid-Lämmer,
Schweig. Schaafe und die Feuerstatt- Abgaben, in so fern
ste eine Folge von gerichtsherrlichen Rechten sind, und nicht
von Lehenpfticht herrühren, odcr alsZehndentschädniß
aufgelegt worden, stnd und bleiben von nun an, als mit der

gegenwärtigen Verfassung nicht verträglich, abgeschafft.,

§. Z. Die Pflichtigen haben von wegen dieser

Abschaffung keine Axt von Ersatz zu leisten.

Titel II.
' Gefälle, die bis Z« ihrem Loskaufe noch

ferner zu entrichten find.

§. 4. Die nachstehenden Gefälle und Leistungen, als:
die Primitzen, die Landgarben, der Sommerdinkel, die

Pfluggarben oderPfluggelder, denne dieFeuerstatt-Abgaben,

fo als Zehndentschädnisse aufgelegt worden, sind noch ferner
auf bisherigem Fuße, nach Inhalt der Urbarien und
der darum vorhandenen Titeln beybehalten, und wie vor
Ao. 1738. zu entrichten; die verschiedenen Arten der
Ehrschatze dann, sind vom isten Juny nächstkünftig an, bcy

vorkommenden Fällen wieder zu bezahlen.

§. 6. Allediese hier genannten Gefälle und Leistungen

können jedoch von den Wichtigen losgekauft werden.
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1. Primitzen» und Feuerstàtt - Abgaben.
§. 6. Der Loskauf von de» Primitzen und der in

die gleiche Classe gehörenden Gefälle dcr Landgarben, des

Sommer-Dinkels und der Pfluggarben oder Pfluggclder,
fo wie von den Feuerstatt. Abgaben, wo ste eine Folge der

Lehen - Pflicht oder Zchudentfchädniß waren, kann nicht
von einzelnen Pflichtigen anbegehrt werden, fondern er foll
nur von ganzen GemeindS-Bezirken statt haben.

7. Eine jede besondere Art dieser hier genannten
Gefälle kann aber für stch insbesondere und einzeln losgekauft

werden; alfo ohne daß die übrigen Arten zugleich

mit losgekauft werden müssen.

§.8. Wenn die Pflichtigen einer Gemeinde stch in
irgend einem Jahre von einem dieser Gefälle loskaufen
wollten so müssen sie ihre dießortige Erklärung dem

Berechtigten noch vor dem ersten May schriftlich zustellen.

§. S. Die LoSkauf. Summe beträgt den fünf und

zwanzigfachen Werth des alljährlichen Ertrags.

§. 40. Um diefen Ertrag, in fo fern die Leistungen
einer Veränderung unterworfen stnd, zu finden, wird der

zur Zeit des LoskaufS stch erzeigende Bestand der HauS-
Haltungen odcr die wirkliche Anzahl der Pflichtigen mithin

der dennzumalige Betrag des schuldigen GefällS zur
Schatzung der Größe der Abgaben angenommen. Wo aber

diese Abgaben bereits in einen fixen Canon verwandelt,
oder sonst unveränderlich bestimmt stnd, da soll es dabey sein

Verbleiben haben.

§. ii. Der Werth des gefundenen Ertrags wird durch

den Durchschnitts-Preis der betreffenden Naturalien in



367

den letzten dem Loskaufe vorgehenden zwanzig Jahren
bestimmt und fo berechnet, wie eö für die Bodenzinscn

vorgeschrieben ist.

12. Die Lostaufsumme kann der Pflichtige
entweder auf einmal oder zu drey gleichen Stössen ausbezahlen

; einen Drittel auf den Verfalls - Tag desjenigen

JahreS/ wo er stch zum LoSkauf erklart hat / einen zweyten

Drittel drey Jahre später/ und den letzten Drittel nach

sechs Jahren.

§. IZ. Bis zur gänzlichen Ausbezahlung des schuldigen

Capitals bleibt der Berechtigte für den restanzliche»

Kaufschilling bey feinen Rechten, fo wie ihm auch fei»
Titel bis dahin in Händen bleibt.

14. Dcr restanzliche Kaufschilling ist unterdessen

zu Vier von Hundert zinsbar.

§. 15. Der ZahlungS- Termin ist auf die für die

losgekauften Gefälle bestimmte Verfallszeit gefetzt.

tz. 16. Jn dem Loskauf-Jahre selbst soll die

Entrichtung des losgekauften Gefälle annoch statt haben.

H. 17. Dern kleinen Rathe ist überlasse«/ diefe

Gefälle Gemeindeweife in einen stxen von der Gemeinde

zu entrichtenden / entweder immerwährenden oder auf eine

gewisse Anzahl Jahre beschränkten Canon zu verwandeln /
und zu Begünstigung dieser Verwandlung den Pflichtigen
oder ihren Gemeinden solche Erleichterungen zu verschaffen/
die er der Lage der Sachen für angemessen zu seyn

erachten wird.

2. E h r s ch ä tz e.

is. Unter Ehrschätzen werden hier blos diejenigen
verstanden, welche von Ehrschatzpflichtigen Gütern oder
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auch von Mannlehen zn bezahlen sind, nicht aber diejenigen

von gewöhnlichen Bodenzinsen, wo nur ein zweyter ZinS

verfällt, als deren Loskauf in dem Preise des Bodenzins-
LoSkaufes begriffen, und bereits durch Unsere Verordnung
vom 2ten July 180Z. bestimmt ist.

§. 19. Jeder solcher Ehrschatz kann einzeln und für
sich losgekauft werden und der LoSkauf zu jeder Zeit des

Jahres geschehen.

§. 20. Die Auskauf - Summe beträgt deu Werth
eines ganzen und eines halben EhrfchatzeS, oder ändert,
halben Ehrschatz.

§. 21. Dieser Werth wird bey dem LoSkauf selbst

durch Schatzung bestimmt. Von jeder Seite werden zwey

Schätzer genommen, und sind diese in ihren Meynungen
getheilt; so entscheidet der kleine Rath.

§. 22. Die herauskommende Summe muß der Pflich,
tige auf einmal und sogleich baar ausbezahlen und bis
eS geschehen ist, bleibt der Berechtigte, jeder allfälligen
Loskaufs - Erklärung ungeachtet, bey dem vollen Genuß

seines Rechtes.

Titel III.
Gefälle und Leistungen, welche nicht

losgekauft werden können.
§. 2Z. Folgende Gefälle sollen für das Jahr 18«4.

und ferner, wie es vor Ao. 1793. geschehen, entrichtet

werden; alS:

1. Futter-Weid-Wald-und Stock.Haber.
§. 24. Diese Gefälle werden blos als Gegenleistung

für irgend eine bestimmte Weid - oder Holz - Benutzung

entrichtet.
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entrichtet. Sie können daher nicht losgekauft / und auf
keine andere Weise den Pflichtigen erlassen werden, als

gegen eine förmliche Verzichtleistung auf die damit
verbundene Gegennutzung.

§. 25. Eine folche Verzichtleistung kann aber nicht
von einzelnen Pflichtigen angenommen werden/ sondern ste

muß Gemcindsweise geschehen.

tz. 26. Sollten jedoch irgendwo Gefälle unter dem

Namen von Futter - Weid - Wald - oder Stock - Haber
erhoben werden / ohne daß eine Gegenmitzuug damit
verbunden wäre / oder daß ste in die Classe der Primitzen
gehörten; so mögen dieselben / gleich den Grund-Zinsen
überhaupt / losgekauft werden; jedoch stnd und bleiben

diejenigen dieser Gefälle / welche von bloßen gerichtsherrlichen
Rechten herrühren / als unentgeldlich abgeschaffet.

2. B r ü ck s o m m e r.
tz. 27. Der Brücksommer ist eine bestimmte jährliche

Abgabe / vermittelst welcher man stch von der Entrichtung
jrgend eines benachbarten Brücken-Zolles loskauft/ und

von daher einer gänzlichen Zoll-Freyheit genießt/ und
kann mithin keineswegs als eine Beschwerde / sondern er
muß vielmehr als eine Begünstigung angesehen werden.

tz. 28. Wegen dieser besondern Beschaffenheit deS

Brücksommers kann derselbe nicht losgekauft werden.

§. 29. Wenn die Pflichtigen dieser Leistung enthoben

zu werden verlangen / so müssen ste stch bey dem betreffenden

Zoll-Beamten erklären, daß sie künftighin / statt deS

BrücksommcrS/ gleich allen und jeden Durchpaßirenden/
den Zo,ll nach der Zoll-Tafel bezahlen wollen. '

I. Aa
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tz. 3«. Eine solche Erklärung kann aber nicht von

einzelnen Pflichtigen kommen; sondern sie muß Gemeindeweise

geschehen. Sie muß auch im Laufe des vorhergehenden

JahreS und zwar noch vor dem iten December

eingegeben werden/ damit der Bezug des Zolles gleich mit
dem neuen Jahre seinen Anfang nehmen könne.

3. A che rum.

§. 31. Die Gefälle/ welche unter der Benennung
von Acherum erhoben werden / machen einen sehr schwachen

Ersatz für die Benutzung deö AcherumS in gewissen

bestimmten Waldungen aus.

tz. 32. Diese Gefälle können daher nicht losgekauft /
noch auf irgend eine andere Weife den Pflichtigen erlassen

werden / als allein gegen eine förmliche Verzichtleistung
auf die damit verbundene Gegennutzung.

tz. 33. Eine folche Verzichtleistung kann aber nicht

von einzelnen Perfonen angenommen werde«/ sondern sie

muß Gemeindeweise geschehen.

§. 34. Unserm kleinen Rathe bleibt überlassen/ da

wo Acherum oder Holzzinsen von solchen Waldungen
entrichtet werden / die der Zinsmann vor Ao. 1798. in seinem

völligen Besitz / Administration und Benutzung gehabt hat/
und noch hat/ den Loskauf derselben nach der Verordnung

des LoskaufS der Bodenzinsen vom 2ten July 1803.

zuzugeben und zu gestatten.

4. BeholzungS - Rechte.
tz. 35. Die BeholzungS - Rechte stnd Berechtigungen/

die auf gewissen Waldungen haften / und die bey deren

Abtretung oder bey der / — einzelnen Gemeinden über-
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lassenen Benutzung derselben als immerwährende Vorbehalte

sind ausbedungen worden. >

tz. 36. Diese Bedinge müssen demenach so lange
erfüllt und geleistet werden, als der Inhaber der Waldung
noch ferner in dem Besitze oder dem Benutzungsrechte
derselben verbleiben will.

tz. 37. Nur mit der Verzichtleistung auf diese Rechte
kann also die Beschwerde eines auf einer bestimmten Waldung

haftenden BeholzungS - Rechtes zu Gunsten des

Staats getilget werden; ein LoSkauf derselben kann aber

keineswegs statt haben.

5. Auflagen auf Ehebaften.
tz. 33. Die Auflagen, welche von Ehehaften bezogen

werden, als von Radwerken, wie Mühlen, Schleiffen,
Oehlen, Reiben, Stampfen, u. f. w. oder von Feueressen

von Gerbesätzen von dem Wirthschaft-Rechte,
dem Schaat - Rechte, Becker - Nechten, u. d. gl. haften
weder auf dem Grund und Boden, noch liegen ste auf der

Person des Pflichtigen, sondern sie sind eine Abgabe,
welche für die obrigkeitlich bewilligte Ausübung irgend eines

an einen gewissen Ort gebundenen Gewerbes entrichtet
wird.

tz. 39. Diese Auflagen sind eine Retribution an die

Regierung, und müssen so lange geleistet werden bis die

für die Ausübung des Gewerbs erhaltene Bewilligung,
auf Begehren des Inhabers einer folchen Ehehafte, ihm
wieder abgenommen, oder aber sonst aus erheblichen Gründen

von dcr Regierung zurückgenommen wird.

tz. 40. Alle diese Arten von Auflagen können mithin
keinem gänzlichen LoSkauf unterworfen seyn.

Aa 3
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tz. 41. ES wird jedoch dem kleinen Ratbe
überlassen, in besondern Fällen, wenn nemlich diese Auslagen

sehr beträchllich oder auch mit starken Bodenzinsen

vereiniget sind, wie es bey Mühlezinsen nicht selten eintrifft,
zu dem Loskaufe eines Theils derselben die obrigkeitUche

Einwilligung zu ertheilen; da dann dieser Loskauf ganz

auf dem Fuße geschehen muß, wie eS in Betreff der

Bodenzinse vorgeschrieben ist.

T i t e l IV.

Allgemeine Vorschriften.
tz. 42. Wenn durch ungleiche Auslegung des eint-

oder andern Artikels dieses Gesetzes, oder überhaupt in der

Exekution desselben Anstände stch erheben sollten, so ist der

Fall durch Vorstelluug und Gegenvorstellung dem kleinen

Rathe vorzutragen; der dann nach vorgegangener
Untersuchung, darüber summarisch abspricht.

tz. 43. Auch soll dem kleinen Rathe überlassen seyn,

nach obigen Grundsätzen zu entscheiden, untcr welche Klasse

der LehenSgefälle solche Schuldigkeiten, die in dicscm
Gesetze nicht namentlich angeführt stnd, gehören.

tz. 44. Alle Vorschriften und Bestimmungen dieses

Gesetzes, in soweit ste das Loszukaufende und das zu

Entrichtende betreffen, beziehen stch sowohl auf die darinn
genannten Gerechtigkeiten der Gemeinheiten und Partikularen

als aber auf die des Staates.

tz. 45. Alle vorherigen, gegenwärtiger Verordnung
zuwiderlaufenden Gesetze und Verordnungen sind aufgehoben

und abgeschafft.
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§. 46. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt / öffentlich

bekannt gemacht, und an den gewohnten Orten
angeschlagen werden.

Also beschlossen in Unsrer großen Raths-Versammlung

in Bern, den löten May i»04.

Der Amts - Schultheiß,
R. vonWattenwyl.

Namens des großen Raths,

der Staatsschreiber,

T h o r m a n n.

Dekret
über die Abzugs - Gerechtigkeit.

Ä^ir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß

Wir in Betreff der Abzugs - Gerechtigkeit folgendes zu

verordnen gutgefunden haben, und demnach

verordnen:
§. 1. Der Abzug wird von allem Vermögen bezogen,

das hiesigen Angehörigen zugehörte, und durch Aufgabe des

hiesigen Land - und Bürgerrechts, oder durch Verheira-
thung oder ErbS- und Schenkungsweise an Landeöfremde

gelangt.

§.2. Der Abzug wird zu zehn vom Hundert bezogen

und zu Handen des Staats verrechnet.
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tz. 3. Alle Schweizer - Cantone sind der Verfassung

zu Folge, in Betreff ihrer Angehörigen / gegen einander

Abzugfrey.

tz. 4. Es wird auch kein Abzug gegen die Angehörigen

solcher Länder gefordert/ mit welchen man dicßortS

in besondern Verträgen steht/ oder wo die Regierung eine

gegenseitige Abzugs - Freyheit einzuführen stch erklärt.

tz. 6. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt und an den

gewohnten Orten angeschlagen werden.

Also beschlossen in Unserer großen Raths - Versammlung

in Bern / den löten May iso4.

Der Amts-Schultheiß/
R. von Wattenwyl.

Namens des großen Raths/
der Staatsschreiber /

Thormann.

Gesetz
über den Bezug eines Hinterlaß - und Einzug-

Gttdes.

ir Schultheiß/ klein und große Räthe
des Cantons Bern/ thun kund hiermit: Daß Wir
auf den Vortrag des kleinen Rathes in Bezug auf die

Feststellung der Rechte und Obliegenheiten der Hintersässen

gegen diejenige Gemeinde, in welcher ste stch hauShäblich
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niederlassen, so wie auch derjenigen / die in einer Gemeinde

wo sie nicht verbürgen sind / Grund-Eigenthum erwerben /
festzusetzen gut befunden haben/ was folgt ; demnach Wir

verordnen:
1) Jeder Cantons-Ängehörige oder Schweizerbürger/

der als Hintersaß in einer andern Gemeinde/ als wo er

verbürgen ist/ stch hauShäblich niederlassen will / er mag
daselbst ein Grund-Eigenthum erworben haben/ oder blos

in einer HauSmiethe wohnen/ ist gehalten, vor seinem Einzug/

dem Stadt-oder Gemeinde-Rath/ einen formlichen
Heimath-Schein für stch und die Seinigen zu hinterlegen ;
bey Strafe unterlassenden Falls / sogleich aus der
Gemeinde fortgewiefen zu werden.

Jn Betreff der Niederlassung von Fremden / soll eS

bey Unserer darüber erschienenen Verordnung vom 5ten

Christmonat 180Z. sein Bewenden haben.

^2) Demjenigen / der diesen Heimath-Schein hinterlegt
hat / soll von dem Stadt- oder Gemeind-Rath eine

Bescheinigung / die zugleich die Quittung für den empfangenen

Heimath-Schein enthaltet/ zugestellt werden.

z) Alle 10 Jahre sollen die Heimath-Scheine entweder

erneuert/ oder durch andere ersetzt werden.

4) Zu dem Ende sollen alle Jahre bey Ablage der

Rechnungen über das Stadt- oder GenieindS-Gut/ ein vollständiges

Verzeichniß dieser Himersässen/ mit Anzeige des

Datums ihrer Heimath-Scheine; so wie auch die Heimarh-

Scheine derjenigen vorgelegt werden/ die im letzten Fahre
in die Gemeinde gezogen stnd.

5) Wenn ein Hintersäß in einer Gemeinde / während

eines Zeitraums von 10 Jahren / gediOet würde/ ohne
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daß demselben die Einlage oder die Erneuerung seines Hei-
math-ScheinS gefordert worden, und dcr Hintersäß kein

anderweitiges Heimathrecht besitzen sollte ; so soll derselbe

im Fall von Verarmung, von der Gemeinde, wo er sich

niedergelassen, verpflegt werden.

6) Wenn ein Hintersäß eine Gemeinde, in der er
seinen Wohnsitz aufgefchlagen, verläßt; so soll ihm gegen

Zurückstellung der ihm ertheilten Quittung, sein Heimath-
Schein gleichfalls wieder herausgegeben werden.

7) Von der im Art. i. vorgeschriebenen Einlage eines

Heimath-Scheins stnd befreyt:

1. Die geistlichen und weltlichen Beamte, welche
Kraft ihres Amtes in der Gemeinde
wohnen müfsen, während ihrer
Amts-Zeit.

2. Die so im Militair-Dienst in einerGemeinde stch

aufhalten, und die Polizey-Diener, während
ihrer Dienstzeit ; endlich die Küher, in so fern sie

sich nicht länger als acht Monate in einer
Gemeinde aufhalten; doch follen letztere gehalten
seyn, den Gemeinds-Beamten, wenn eS von
ihnen verlangt wird, ihren Heimath-Schein
vorzuweisen.

8) Jeder Stadt - oder Gemeind-Rath ist berechtigt,
von denjenigen, die in seinem Bezirk stch hauShäblich
niederlassen, ohne in der Gemeinde ihr Heimathrecht zu

haben, ste mögen Fremde, Schweizer oder Cantons-

Angehörige seyn, unter dem Namen von Hintersäß-Geld
alljährlich eine Gebühr zu beziehen.

9) Der kleine Nach wird den Betrag des von jeder

Gemeinde zu bezieh^'nden5?mtersäßgelds bestimmen; er wird
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aber dafiir von jedem Stadt- oder Gemeind - Rath einen

Bericht abfordern / der zur Einsicht der Hintersassen/ in
die Amtschreiberey des Orts gelegt werden soll / damit die-

selben beliebigen Falls einen Gegenbericht dem Ober-Amt,
mann einreichen können / als wozu ihnen ein Termin von
vicr Wochen / von dem Tag an zu rechnen / wo die Ein-
läge des Berichts öffentlich bekannt gemacht seyn wird,
vergönnt isi.

10) Dieses Hintersäßgeld soll nirgends höher als auf
Fr. 10/ und nicht tiefer als auf Btz. 7 Rp. S'festgefetzt

werden können.

11) Von Bezahlung des Hintersäßgelds sind ausge,

nommen / die in dem Art. 7 benannten Personen; ferner /
diejenigen / die in einer Stadt oder Gemeinde eine Schul,
lehrer- oder Schulmeister-Stelle bekleiden; und endlich

diejenigen / fo Kraft des Art. 14. mit Vormundschaften von
der Gemeinde beschwert stnd / oder GemeindSbeamtungen
übernommen habe«/während der Dauer dieser Beschwerden.

12) Das Hintersäßgeld soll halbjährlich zum voraus

bezahlt werden / und ist jeweilen auf isten Jenner und isten

July / und in der Zwischenzeit vom Augenblick an / wo

jemand sich in dem GemeindS-Bezirk niederläßt/ fällig.
Die Gemeindsbehörden werden zu der Beziehung desselben

einen öder mehrere Tage festsetzen / und folche bekannt

machen lassen.

13) Welcher Hintersäßgeldpflichtige zur bestimmten

Zeit seine'Gcbühr nicht bezahlt/ soll vor allem aus ge,

warnt werden / und Falls diese Warnung fruchtlos wäre /
und er binnen 14 Tagen nicht bezahlen würde / mag der

Stadt - oder Gemeind-Rath denselben durch Pfandöott/
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gcgen welche keine Art von Einwendung zugelassen werden

soll, betreiben lassen, oder aber, wenn er nicht mit Grund-
Eigenthum in der Gemeinde angesessen ist denselben zu

uneingestellter Fortweisung aus der Gemeinde dem Ober-
Amtmann verleiden.

14) Ausser der Bezahlung des geordneten Hintersäßgelds,

sollen die Hintersassen unter keinerley Vorwand, von
den Gemeinden zu Bestreitung der ihnen auffallenden öffentlichen

Ausgaben um ein mehreres angelegt werden können,

als die Gemeindsbnrger selbst; ste stnd jedoch den nämlichen

persönlichen Dienstleistungen unterworfen, wie letztere,

und diejenigen Hintersäßen, soin dem GemeindS-Bezirk
mit Grund-Eigenthum angesessen und in hiesigem Canton

verbürgen stnd, können zu Uebernehmung von Vormundschaften

und GemeindSbeamtungeu angehalten werden, so

wie ste auch die auf die Gürcr verlegten GemeindS -
Beschwerden gleich den Guterbesitzenden GemeindSburgern

zu ertragen haben.

15) Neben den im Art. 1. und 13. angegebenen Fällen

kann ein Hintersäß, der nicht mit einem Grund -
Eigenthum in einer Gemeinde angeseßen ist, aus der

Gemeinde fortgewiesen werden.

1. Wenn er entweder felbst oder durch die Seinigen
sich wiederholter Holzfreveln schuldig macht. —

Dem Kleinen Rath bleibt überlassen, zu Behinderung
des Holzfrevcls von Seiren der Hintersäßen, den Häuser-

besitzern, die nach den Localitäten schicklich scheinenden

Verpflichtungen aufzulegen.
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2. Wenn er entweder selbst oder durch die Seini-
gcn, nach vorhergegangener Mahnung / der

Gemeinde durch Belteley beschwerlich fallt.

3. Wenn er, ohne daß er erweislich darthun kann/
daß er fönst für die Erziehung feiner Kinder
forge / ungeachtet der an ihn ergangenen Aufforderung

/ dieselben nicht zur Schule schickt.

4. Wenn er, nach vorgegangener Zurechtweisung/
durch Hang zum Trunk / unsittliche Aufführung
oder ruhestörcndes Betragen / seinen Nachbarn
beschwerlich fällt; und endlich

6. Wenn er eriminalisirt / oder wegen größerm
oder geringerm Frevel mehrere male vor den

Civil- und Polizey-Richter gefordert wird.

In diefen Fällen kann der Fehlbare auf die Anzeige
des GemeindS-RathS von dem Ober-Amtmann aus der

Gemeinde fortgewiesen werden / im übrigen aber ist der

Aufenthalt eines Hintersäßen in einer Gemeinde von dem

Willen der Ortsbehörde unabhängig.

16) Jeder Stadt- und Gemeinde-Rath ist berechtigt,
von denjenigen/ so nicht Gemcindsburgcr stnd/ von jedem

Grundstück / das ste in der Gemeinde erwerben / unter dem

Name: Einzug-Geld/ eine Gebühr zu fordern. —

17) Von der Bezahlung des Einzug-Gelds stnd

jedennoch befreyt / diejenigen Hintersäßen / welche in einer

Gemeinde Heimathrechtig stnd / die zu dem nämlichen Kirchspiel

gehören/ so wie auch diejenigen / die als Erben in auf-
oder absteigender Linie/ oder durch eine Geldstags-Collo-
eation / ein Grund-Eigenthum erwerben. Jn Betreff der-
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jenigen Landschaften, deren verschiedene Gemeinden bis

dahin, in Betreff des Einzug-GeldS, gegen einander frey
waren, soll es bey der alten Uebung sein Verbleiben haben.

18) Das Einzug-Geld für Grund - Eigenthümer wird
auf von Hundert des Werths des Grund-Eigenthums
bestimmt. Jn Fällen, wo der Werth des Grund-Eigen-
thums nicht durch den Erwerb-Titel bestimmt ist, mag
eine unpartheyische Schatzung veranstaltet werden.

19) Die Stadt - und Gemeind-Räthe sind ferner
berechtigt, auch von denjenigen Hinterfäßen, die kein

Eigenthum in der Gemeind besitzen, bey ihrem Einzug in
die Gemeinde, unter dem Name: Einzug-Geld, eine

Gebühr zu fordern die dem Betrag eines jährlichen Hinter-
säß-Gelds gleich seyn soll.

20) Der Ertrag der Einzuggelder soll als Armen-Gut
an Zins gelegt, die Hintersäßgeldcr hingegen, entweder

zur jährlichen Verpflegung der Armen, oder zur
Unterhaltung der Kirchen und Schulen verwcndct.werden.

21) Alle Streitigkeiten, die in Betreff der Anwendung

gegenwärtiger Verordnung, zwischen den Gemeind-

Näthen und Hitttcrsäßcn sich ereignen könnten, sollen auf
Vorstellung und Gegenvorstellung hin, summarisch von dem

Ober-Amtmann besprüchct werden unter Vorbehalt des

Rekurses an den kleinen Rath.

22) Gegenwärtige Verordnung soll in Betreff der

Erhebung der Einzug - und Hintersäß-Gelder vom isten

July 1804 an, in Kraft seyn.

23) Durch dieselbe stnd die Bestimmungen aller ältern

Gesetze und Concessionen überZdiesen Gegenstand aufgehoben.
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24) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, öffentlich

bekannt gemacht / und an den gewohnten Orten
angeschlagen werden. ä>

Geben in Unserer großen Raths - Versammlung,
den Nen Ilten, 2isten und Men May 1804.

Der Ämts-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Namens des großen Raths,
der Staatsschreiber,

Thormann.

Dekret.
Heyrath mit katholischen Glaubensgenossen.

Wir Schultheiß, klein und große Nöthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß Wir
den gegenwärtigen Verhältnissen und der bestehenden

Verfassung angemessen gefunden haben, in der Vorschrift
Unserer Ehegerichts-Satzung, betreffend die Hcyrathen mir
römisch-katholischen Glaubensgenossen, eine Abänderung zu
treffen, ohne jedoch dem Schuye, welchen Wir Unserer
theuren Landes-Religion fchuldig stnd, etwas zu vergeben,

demnach Wir

verordnen:
1. DaS in der Ehegerichts-Satzung tz. 9. Seite 19

enthaltene'Verbot der Ehen mit römisch-katholische»
Weibspersonen ist anmit aufgehoben.
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2. Die aus den Ehen hiesiger Cantons-Burger mit
römisch-katholischen Weibspersonen erzeugten Kinder sollcn

in Unserer Landes - Religion erzogen und unterrichtet
werden.

Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt und öffentlich
bekannt gemacht werden..

Geben in Unserer großen RathS-Versammlung, den

2Z. May 1804.

Der AmtS-Schultheiß,
N. von Wattenwyl.

NamenS des großen Raths,
der Staatsschreiber,

I Thormann.

Gesetz
über die Jagd.

Ä5ir Schultheiß, klein und große Räthe
des Cantons Bern, thun kund hiermit: Daß Wir
auf den Vortrag Unsers kleinen Raths, in Folge der Unö

zukommenden Jagd-Gerechtigkeit, in Betreff des RechtS

und der Befugniß Jagen zu dürfen, beschlossen, und
verordnet haben, was hienach folget; demnach Wir

verordnen:
§. 1. Die Beschützung und Nutzung der

Jagdgerechtigkeit zu Handen des Staats, ist dem kleinen Rath
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übertragen, welcher über die Vollziehung und Handha-

bung gegenwärtiger Verordnung ausschließlich zu wachen

hat.

tz. 2. Alle Jagdfrevel, von welchen die Busse die

Summe der Liv. 50 nicht übersteigt, werden von Unsern

Oberamtleuten, als absoluten Pottzeyrichtern, endlich

gefertiget.

§. Z. Diejenigen Jagdfrevel aber, welche diese

Competenz übersteigen können vor unsern kleinen Rath gezogen

werden, welcher dann als letztinstanzlicher Richter
darüber entscheidet.

tz. 4. Alles Gewildlauern, alles Garnstellen für
kleine Vögel: Finken, Lerchen, Krametsvögel (Reckhol-
dervögel) alles Letschen und Fallenlegen oder Gewehr richten,

ist, jedoch unter^Vorbehalt der hienach in dem tz. 6.

7. und 8. bestimmten Ausnahmen, jedermann und zu allen

Zeiten bestimmt untersagt, das Jagen aber nur denjenigen

Personen erlaubt, welche eiu eigenes Jagdpatent
erhalten haben, und zwar bey Strafe nachfolgender Bussen

als:

». Für alles Jagen mit oder ohne Hund, Liv. 30
und Consiskation des Jagdgeräths.

d. Für das Lauern auf Gewild bey nächtlicher Weile
ebenfalls Liv. 30 und Confiskation der Flinte.

«. Für daS Garnstellen für kleine Vögel, wie Finken,

Lerchen, KrametSvögel (Reckholdervögel) für
das Letschen uud Fallen legen, gleichfalls Liv. 30
und Confiskation aller ausgestellten Jagdgeräthe.



Z8>4

à. Für das Gewehr richten Liv. i«0 und noch

größereStrafe, nebst Vergütung des Schadens, wenn

dadurch Menschen oder Vieh verunglückt würden.

tz. 5. Eben so ist verboten/ das Ausnehmen von

Haast«/ Vögeln und Eyern, bey Liv. io Büß von jedem

Haas, wie auch von jeder Brut und von jedem Nest. Davon

stnd jedoch ausgenommen alle Raubvögel, ferners
Raben, Krähen, Aegersten und Dohlen, wie auch wilde
Tauben, Rinderstaaren und Spatzen.

tz. 6. Auch mögen alle reissendcn und schädlichen

Thiere, als: Bären, Wölfe, Füchse, wilde Schweine zu

allen Zeiten, und an allen Orten gefangen und gefällt
werden. Doch, wenn der reissenden Thiere wegen,
allgemeine Jagden vorzunehmen nöthig wären, foll dafür
die Bewilligung der betreffenden Oberamtleute anbegehrt
werden.

tz. 7. Jedermann ist erlaubt, vom isten Herbstmonat
bis den isten Christmonat für die Vögel Letschen zu stellen.

Vom isten Christmonat an aber sollen ste hinweggenom-

mcn werden, bey Strafe der im tz. 4. ausgesetzten Busse,

von jedem Letsch, so Kcrnach auSgesteckt gefunden würde.

KrametSvögel (Reckholdervogel) mögen den ganzcn Winter
hindurch bis den isten Merz mit Garnen gefangen

werden.

tz. 8. Von den im tz. 4. vermeldten Jagdpatenten
oder Erlauvnißscheincn 'zum Jagen stnd frcy, und dürfen
in der offenen Zeit und dcn erlaubten Bezirken mit oder

ohne Hund jagen, Unsere Oberamtleute, jeder in seinem

Amtsbezirk für sich und fein Haus, mit einem der Jagd-
Commission anzuzeigenden HauS - oder Amtsjäger.

§. 9.
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§. 9. Alle übrigen CantonS-Einwohner welche auf
ein Jahr lang in der offenen Zeit mit einer größern oder

kleinern Jagdbefugniß belehnt zu seyn wünschen, sind

gehalten, alljährlich bey der von unserm kleinen Rath zu
bestellenden Behörde Jagdvatème einzulösen, «nd zwar
um folgende Preise:

s. Für das Jagen in der offenen Zeit, mit oder ohne

Hunde, die Frühlings-Schnepfenjagd mit
innbegriffen, Liv. 16.

b. Wenn jemand einen Knecht dazu gebraucht, so

zahlt er Liv. 8. mchr, also Liv. 24.

«. Für die FrühlingS-Schnepfenjagd allein, Liv. 8.

6. Für ebendieselbe, mit einem Knecht, Liv. 12.

e. Endlich für daS Birfen und Vogelfchiessen allein^
jedoch nur für Knaben unter 16 Jahren, Liv. 4.

L. Für alles Garnstellen für Finken, Lerchen,
KrametSvögel, Liv. 8.

§. io. Jeder im Canton Angesessene kann ein Patent
erlangen, ausgenommen Vergeldstagte, vom Almosen
Lebende und Knechte, welche letztere nicht ohne ihre Herren
auf die Jagd gehen dürfen, bey Liv. 4« Buße, und

Consiskation der Jagdgeräthe. Unter Knechten werden

«icht nur diejenigen begriffen, welche an eines Herrn Muß
und Brod leben, fondern auch folche, die von der Polizey
als Bediente eingefchrieben, und in dieser Rücksicht von

Verschiedenen Beschwerden frey sind.

§.11. In Betreff der Jagdpatente werden ferner

noch folgende Erläuterungen und Bedingnisse gesetzlich v.or-
geschrieben, al§:

I. Bb
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2. Diese Patente sollen alljährlich vor der offene« Zeit

durch die Oberamtleute bey der von dem kleinen
' Rath bestellten Behörde anbegehrt, und der Be-

trag davon demselben eingehändiget werden.

K. Den Partikularen sollen ste nicht anders als gegen

baare Bezahlung ertheilt werden.

e. Sie sollen nur für diejenige Person und Zeit/ auf
welche sie gestellt sind/ gelten.

<l. Jeder patentirte Jäger ist verbunden / sein Patent
den bestellten Aufsehern auf Begehren vorzuweisen /
bey Liv. 4s Büß und Confiskation des Jagdge-
räths.

e. Sowohl zur Controlle als zu Jedermanns Kenntniß

wird alljährlich die Liste der patentirten Jäger
gedruckt/ und denselben/ wie auch allen Autoritäten

/ und Aufsehern ausgetheilt werden.

tz. 12. Wenn ein patentirter Jäger einen Fremden/
welcher nicht im Canton angesessen ist/ mit stch auf die

Jagd führen will/ fo mag er stch bey dem Ober-Amtmann
des Bezirks um die Erlaubniß dazu bewerben / welchem

solche zu ertheilen überlassen ist.

§. 13. Einem jeden Grund-Eigenthümer soll erlaubt
seyn / innert den Grenzen seiner eingefriedeten Güter alles

Gewild zu erlege«/ durch welches ihm Schaden zugefügt
wird.

§. 14. Die Jagdzeit soll offen sey«/ mit ausdrücklicher

Ausnahme jedoch aller Sonn - und Feyertage :

a. Für das Birsen oder Vogelschiessen vom 20sten

Heumonat bis 3isten Christmonat. >
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b. Für das Jagen mir Hunden vom 2«n Momag
im Herbstmonat bis Zisten Christmonat.

v. Für die Frühlings-Schnepfenjagd vom löten Merz
biS löten April.

S. Für die Moos-Jagd vom isten Augstmonat btt
den Zisten Christmonat.

Wobey es sich aber versteht, daß weder in Fruchtfeldern
«och Pstanzpläyen foll gejagt werden. Das ganze übrige
Jahr ist die Jagd mit Vorbehalt der im tz. 7. gemachten
Ausnahme für jedermann verschlossen, und zwar bey Strafe
der Confiskation aller Jagdinstrumente nnd einer Busse

von Liv. 100, wenn man auf Hochgewild, und Liv. Z«,
wenn man auf klein Gewild jagen würde, welche Busse

noch für jedes erlegte Stück Hochgewild mit Liv. 40, und

für jedes kleine Stück mit Liv. 10 vermehrt werden foll.
Diefe Busse von Liv. 40 per Stück Hochgewild und Liv.
1« per Stück klein Gewild liegt auch auf denen, welche

in der, Frühlingszeit anderes Gewild als Schnepfen
schiessen.

tz. is. Nicht nur in der beschlossenen, sondern auch

in der offenen Zeit ist alles Jagen und Vogelschiessen,

auf was Weife es immer feyn mag an allen Sonn- und

Feyertagen gänzlich verboten, und foll die nach Beschaffenheit

des Falls, in Folge des tz. 4. oder H. 14. zu dik-
tirende Strafe für das Jagen und Vogelschiessen an
Sonn- und Feyertagen, jeweilen noch mit einer
ausserordentlichen Busse von Li». 40 vermehrt werden.

tz. 16. Das Vogelschiessen in den Dörfern ist gänzlich

verboten, und ausser dem Eigenthümer darf nie-

Bb 2
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wand von einem Haus- oder Scheuerdach Vögel herunter
schiessen, bey Liv. 6 Busse von jedem Schuß und Vergütung

alles Schadens, welcher durch dergleichen Unvorsichtigkeiten

geschehen mag.

tz. 17. Während der beschlossenen Zeit ist alles Handeln

mit Gewild und Vertragen desselben verboten, unter
Confiskation deS GewildS Md Liv. 40 Busse. Dem
Verkäufer aber ist überlassen, sich an den Jäger zu halten,
welcher ihm das Gewild zum Verkaufen übertragen hat.

tz. 18. Zu Fristung und Anpflanzung des GewildS
ist dem kleinen Rath vorbehalten, einen oder mehr
Bezirke auf ein oder mehrere Jahre, in Bann und Verbot

zu legen, dergeftalten, daß während diefer Zeit
niemand vergönnt seyn darf, innerhalb derselben Bezirke zu
jagen oder dem Gewild nachzustellen; in dem Verstand
jedoch : daß dem in einem Bann-Bezirk wohnenden Grund-
Eigenthümer unbenommen bleibt, das in dem tz. 13. ihme

zugestandene Recht auch in diesem Falle zu gebrauchen.

tz. 19. Alle solche in Bann gelegte Bezirke sollen

umständlich beschrieben und öffentlich bekannt gemacht
werden.

tz. 2«. Wer in einem solchen Bann-Bezirk mit einer

Flinte angetroffen wird, bezahlt Liv. 40, wenn es in der
offenen, und Liv. 80, wenn eS in der beschlossenen Zeit
geschiehet.

tz. 21. Unter dem Bann und Verbot sollen zu allen
Zeiten und für Jedermann sich befinden: die Hirschen,
Rehe und Gemse, als welche zu jage» und zu erlegen bey

Strafe einer Busse von Liv. 100 per Stück, anmit Jedermann

verboten seyn soll; es sey denn, daß der kleine
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Rath oder die von ihm bestellte Behörde für diefe Jagd
besondere Erlaubnißscheine auf befchränkte Zeiträume und

für eine bestimmte Zahl von Thieren ertheile / wofür dann
eine jedesmal zu bestimmende Summe zu bezahlen feyn
wird / welche aber niemals unter Liv. 16 feyn darf. Den
Oberamtleuten in Berggegenden ist zugegeben/ das Jage»
von Gemfen zu bewilligen.

tz. 22. Zu pünktlicher Vollziehung dieser Verordnung
wird der kleine Rath die erforderlichen Jagdaufseher
bestellen / dieselben durch ein Zeichen den Jägern kenntlich
mache«/ und ste in jedem Amtsbezirke durch die Ober-
amtleute besonders beeidigen lasse«/ da dann ihren amtlichen

Aussagen vor dem eompetierlichen Richter voller
Glaube beygemessen werden soll.

tz. 23. Alle fallenden Bussen follen in zwey Theile
getheilt / der eine dem Verleider ausbezahlt/ der andere
aber zu Handen der Regierung bezogen und verrechnet
werde«/ in unvermögenden Fällen wird für Liv. 10 Busse

24 Stunden Gefangenschaft auferlegt.

tz. 24. Zu Aeufnung der Jagd und Hegung des

Gewildes ist der kleine Rath auch begwältiget / nicht nur /
wie von Alters her / für die Erlegung schädlicher Thiere
Schußgelder von 4 bis40 Liv. zu ertheile«/ sondern auch

Füchse / Dachsen / Marder und dergleichen / in der
beschlossenen Zeit durch beeidigte Ausseher schiessen oder fangen

zu lassen.

§. 26. Diefe Verordnung / durch welche nun alle

vorhergehenden Jagd-Verordnungen aufgehoben stnd / soll

gedruckt und öffentlich bekannt gemacht werden.
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Geben in UUferer großen Raths - Versammlung /
den 16. 2Z. und 25. May 1804.

Der AmtS-Schultheiß /
R. v o n W a t t e n w y l.

Namens des großen Raths,
der Staatsschreiber/

x, Thor mann.

Gesetz
üöer.die Organisation der Miliz.

Ä)ir Schultheiß/ klein und große Räthe
des Cantons Bern/ thun kund hiermit: Daß Wir
nach angehörtem Vortrag des kleinen Raths, in Betreff
der Militair-Organisation des Cantons / bestimmt und
festgesetzt haben / was hienach folget/ demnach denn

verordnen:
tz. 1. Der Canton Bern ist in 11 Militair-

Departemente eingetheilt / nämlich:

1. Bern die Stadt und Stadt-Bezirk,
2. Konolstngen.
Z. Zolliksfen mit Büren.
4. Sternenberg.
5. Seftigen mit Schwarzenburg.
6. Ohtttqnd.
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7. Thutt mit Frutigen.
8. Emmenthal mit Sanen.
9. Emmenthal.

10. Burgdorf.
11. Wangen mit Langenthal.

tz. 2. Jedes Departement ist in fo viel Stammquartiere

getheilt als Kirchfpiele darinnen stnd. Die großen

Kirchspiele können in mehrere Trüllen abgetheilt werden.

tz. 3. Der kleine Rath ist beauftragt, diese Einihei-
lungen zweckmäßig zu veranstalten.

tz. 4. Jedes Departement steht in militairischer Rücksicht

unter einem Departements-Commandant, der die Mi-
litair-Organisation und Verwaltung desselben leitet. Unter
diesen steht für jede Trüll ein oder mehrere Trüllmeifter.
Aus der Zahl dieser Trüllmeister werden, wo möglich /
die nöthigen unmittelbaren Gehülfen der Departements-
Commandanten mit einem höhern Rang als den der übri-
gen Trüllmeister erwählt. Der kleine Rath verfügt über
die Wahlart diefer Behörden.,

tz. 5. Jeder schweizerische Cantons - Einwohner vom
zurückgelegten I6ten Jahr bis zum angetretenen 5«sten

seines Alters, soll auf die Mannschaftsliste seines

Stammquartiers eingeschrieben werden mit Ausnahme derjenigen
Personen, die durch ein eigenes Gesetz vom Militair-Dienff
zu dtspensiren seyn werden.

tz. 6. Die eingeschriebene Mannschaft wird in zwey
Hauptklassen eingetheilt.

Die erste Classe begreift die Mannschaft vom
angetretenen Men bis zum zurückgelegten 30sten Jahr Alters.
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Die zweyte Classe enthält diejenige vom zurückgelegte»

I6ten bis zurückgelegten i7ten Jahr und vom zurückgelegten

Zossen bis zum zurückgelegten 49sten Jahr Alters.

Diese Classirnng gilt aber nicht für die Ober-Offiziers/
welche ohne Unterschied aus der Mannschaft vom
zurückgelegten I6ten bis zum angetretenen Men Jahr erhoben

und angestellt werden können.

tz. 7. Es soll zu Vertheidigung des Vaterlandes ein

CorpS Auszüger organistrt werden: Bestehend aus Artillerie

/ Infanterie und Scharfschützen / dessen Zahl mit
Inbegriff dcr Offiziers 550« Mann nicht übersteigen darf.,

Die Mannschaft der zweyten Classe denn, wird in
Stamm- uud Reserve-Compagnien abgetheilt, die aber

keinen Dienst thun, als in ausserordentlichen Umständen

und für allfällige örtliche Polizeywachen.

tz. 8. Diese Anzahl von Auszügern soll auf die

Stammquartiere nach dem Verhältniß ihrer Mannfchafts-
Liste, verhältnißmäßig vertheilt werden ; jedoch sollen sämtliche

Ober-Offiziers ohne alle Rücksicht, auf allen Stamm-
quartieren vorerst erhoben und bey Lieferung der Contingente,

keineswegs in Rechnung der zu stellenden Auszüger
kommen.

§. 9. Die Auszüger jeden Stammquartiers werden

an einer jährlichen Ergänzungs-Musterung erhoben. Der
Departements-Commandant sondert die Schwachen, Kränklichen

zum Dienst Untauglichen ab. Sodann müssen die

übrigbleibenden unverheiratheten Männer der ersten Classe

unter stch loosen. Doch können tüchtige Freywillige auS

allen Classen vom Departements-Commandant angenommen

werden, welche für das Stammquartier zählen, aus
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dem sie sind, die sich aber den nämliche» Vorschriften
unterwerfen müssen, wie die, welche das LooS bezeichnet hat.

tz. to. Von 2 oder Z Brüdern kann nicht mehr als
einer, und von 4, 6 bis 6 Brüdern nicht mehr als 2,
durch das Loos erhoben werden.

tz. ii. Wenn in einem Stammquartier nicht genug

unverheirathete Männer der ersten Classe sind das Con-

tingent desselben zn stellen; fo foll der Departements-Commandant

die Mangelnden nicht aus den Verheirathete»
dieser Classe ersetzen, sondern aus den Unverheirathete»
der zweyten Classe durch das Loos, wie im tz. 9. und io.
verordnet ist.

tz. 12. Der kleine Rath wird die Dienstzeit der Auszüger

festsetzen, doch kann dieselbe nicht weniger als 6 und nicht
mehr als 9 Jahre dauern. Nach diefer Zeit kann man in die

Reserve zurücktreten, unter welcher die Auszüger eine besondere

Classe von Veteranen bilden, die die Regierung i»
Zeiten dringender Gefahr unter das Gewehr rufen kann.

Wenn ein Auszüger 6 bis 9 Jahre als folcher gedient hat,
und nun in die Veteranen eintritt, fo bleibt ihm beym

nachherigen gänzlichen Austritt die Kleidung und Armatur

eigenthümlich, die ihm der Staat gegeben hat;
damit ste aber für's erste Mahl nicht alle zugleich erneuert
werde» fo werden die gesammten Auszüger zu seiner Zeit
durchs Loos in drey gleiche Theile getheilt, und zu dre»
Verfchiedenen Terminen, die von dem kleinen Rath zu

bestimmen feyn werden, zu erneuern feyn.

Die Dienstzeit der Offiziers der Auszüger-Compagnie»
ist bis zum Antritt des kosten JahrS festgefetzt, ste mögen

Verheirathet seyn oder nicht, wo ste als Offizier in die
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Veteranen übertreten. Die Dienstzeit der Staads-Offi-'
zierö ist auf das 60ste Jahr festgesetzt, nachher können stc

ihre Entlassung fordern und stnd Dienstfren.

tz. IZ. Die Dienstpflicht unter den Auszügern kann

losgekauft werden und zwar nur bey Ziehung des Looses

mittelst Stellung eines tüchtigen Mannes aus der Reserve
und Bezahlung von 200 Schweizer-Franken in die

Militair-Casse des Departements.

Wer sich einmal losgekauft hat, tritt in die Reserve
und kann nicht mehr zum Dienst angehalten werden, als
wenn die Reserve aufgeboten werden sollte.

Wer das Lrevet eines Ober- Offiziers nicht annimmt)

tritt«, wenn es sein Alter mitgiebt, in die Zahl der

Auszüger, und bezahlt noch Liv. 200 in die Militai»
Casse seines Departements.

tz. 14. Wer stch verehlicht während er als Gemeiner
oder Unteroffizier unter den Auszügern steht, der kann

sechs Monat nach vollzogener Copulation in die Reserve

zurücktreten, wenn er seine Armatur abgiebt und für die

Kleidung Zo Schweizer - Franken in die Militair- Casse

des Departements bezahlt.

Wer durch den Verlurst seiner bürgerlichen Rechte,
durch Verlassung des Cantons oder durch Todesfall vor
Beendigung feiner Dienstzeit aus den Auszügern kommt,
desselben Montur und Armatur, die er von dem Staat
empfangen hat, foll der Militair-Casse feines Departements
zurückgestellt werden. Jst dieselbe ganz oder zum Theil
nicht mehr vorhanden, so hat die Militair - Casse das Recht
sür das Mangelnde, eine Entschädigung in Geld nach

dm festzusetzenden Tarif zu fordern. Diese Ansprache«
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sollen den gleichen Rang wie die Busse« haben. Die
Bättrstnd verantwortlich für ihre Söhne/ und die Vögte
für ihre Pupille»/ in fo fem sie eigenes Vermögen zur
Bezahlung haben.

tz. 15. Die Auözüger follen als eine auserlesene Mi-
litz auf dm bestmögliche« Fuß gesetzt und in dem Dienst

unterrichtet, wie auch nach und nach auf Unkosten der

Kriegs-Casse bewaffnet und bekleidet werden.

tz. 16. Die Formation der Compagnien und
Bataillone/ fo wie die Bewaffnung und das Exerzier - Regle-,
ment foll auf dem Fuß angenommen werden / welchen die

Tagfatzung für die gemeinfchweizerische Armee einführen

wird.

tz. 17. Es ist bem kleinen Rath aufgetragen / die

Kleidung der bernerfchm Militz zu bestimmen.

§.18. Der kleine Rath wird die Trüll- und
andere Musterungen zweckmäßig einrichte«.

§. 19. Jeder Trüllpstichtige' Auszüger / der sich ohne

ehehaste Gründe oder ohne Erlaubniß des TrüllmeisterS
einer Trüllmusterung entzieht / foll für das erste Mal
1 Franken / für das zweyte Mal 2 Franken / für das

dritte Mal 4 Franken / und nachher jedes Mal im gleiche«

Jahr 2 Franken mehr/ Busse zahlen, Unvermögen-
den Falls / muß er jeweileu eine Franke mit 24 Stunden
Gefangenschaft abdienen.

Der Trüllmeister dezieht von der Geldbuße eine»

Drittheil/ «nd muß zmy Drittheile der Militair - Casse

peS Departements verrechnen.
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§. 20. Die Kriegszucht der bernerifchen Truppen,

wenn sie bey einer gemein - bundsqenößischen Armee, oder

unter demCemral«Commando stehen, foll nach den

Vorschriften gchandhabt werden, welche dieTagfatzung darüber
festsetzen wird.

Für den besondern Dienst im Canton, wird der

kleine Rath die nöthigen Vorschriften für die Mannszucht

und Krtegsvergehen entwerfen und dem großen

Rath zur Genehmigung vorlegen.

§. 21. Die bernerische Militz bezieht in eidgenößi-
schem Dienst den Sold und Rationen, welche der Besol-
dungs-Etat mitgiebt, den die Tagsatzung für eine bundes-

genößische Armee annehmen wird. Den Sold und die

Rationen im besondern Dienst des Cantons wird der
kleine Rath bestimmen, dabey aber in keinem Falle den

eidgenößischen Besoldung«; - Fuß überschreiten.

Die Besoldungen der Departements-Militair-Behör-
den, als die Departements-Commandanten und die
Trüllmeister sind dem kleinen Rath festzusetzen überlassen.

§. 22. Der kleine Rath ist beauftragt, das Militair

- Fuhrwesen für den ordentlichen und ausserordentlichen

Dienst gehörig zu organisieren, und so bald möglich

einen Gesetzes - Vorschlag zu endlicher Festsetzung dieser

Organisation und Bestimmung der Fuhrpflicht, dem

großen Rath vorzutragen.

§. 23. Die ehemaligen Neisgelder sollen den

Gemeinden auf immer und unwiderruflich überlassen bleiben.

Dagegen soll in jedem Departement eine Militair- Casse

errichtet werden; aus dieser werden die Auszüger gekleidet,

bewaffnet, die DepartementS-Militair-Behörden,
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Tambouren ze. bezahlt, und überhaupt die Unkosten der

Organisation und Instruktion der Militz bestritten.

- §. 24. In diese Militair- Cassa solle« alle hievor
btmeldten Bussen und Loskaufgelder fallen. Ferners foll
jedes Quartier alljährlich für jeden Mann den es zn de»

Auszügern stelle» muß, bis auf weitere Verordnung, acht

Schweizer-Franken in dieselbe entrichten.

§. 25. Jede Gemeinde kann dieses Auszüger-Geld
von ihren Gemeindsangehörigen und denjenigen, die in
ihrer Gemeinde wohnen oder Güter besitzen, auf dem für
andere allgemeine Anlagen üblichen Fuß beziehen. Doch

soll niemand dazu beytragen müssen, der selbst unter de»

Auözügern dienet.

§. 26. Die tztz. 24. und 25. sind nur auf eine Probzeit

von zwey Jahren festgefetzt, nach welcher dem große»

Rath der Rapport, itt wie fern diefe Bestimmungen dem

Zweck entsprechen, erstattet, und ein Vorschlag zu derfelben

Bestätigung oder Abänderung vorgetragen werden foll.

tz. 27. Der Staats-Rath zieht eine General-Rechnung

aller Departements-Militair-Cassen zusammen, die

dem kleinen Rath, und von diesem, dem großen Rath
alljährlich zur Passation vorgelegt werden muß.

tz. 28. Die Anweisungen aufdieDepartements-Seckel-
meister, durch welche die Regierung, die für die Besorgung

der Angelegenheiten der Militz nöthigen Summ in
beziehen kann, müssen von dem Präsident des StaatS-
RathS unterzeichnet seyn.

^

tz. 29. Ein besonderes Gesetz wird über die zweck-

mäßige Einrichtung eines Cavallerie, Corps und über di«
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nöthigen Aenderungen der vormaligen Wicht zum
Dragoner-Dienst verfügen.

tz. 30. Gegenwärtiges Gefetz foll gedruckt und den

Oberamtleuten zu Handen der GemeindS-Vorgesetzten

mitgetheilt werden.

Gegeben in Unserer großen Raths - Versammlung

in Bern, den 26. May 1804.

Der Amts-Schultheiß,

R. vonWattenwyl.
Namens des großen Raths,

der SmatSschreiber, '

Thormann.

Polizey-Verordnung über die Pässe.

-Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir zu Einführung einer zweck-

mäßigen Aufsicht über die Reifenden und Ertheilung der

Pässe, für nöthig erachtet haben, nachfolgende Vorfchriften

zu bestimmen und zu jedermanns Kenntniß öffentlich
bekannt zu machen, demnach Wir

verordnen:
1) Alle Angehörigen oder Einwohner des hiesigen

Cantons, welche in das Ausland reisen wollen, sind gehalten,
sich zu dem Ende mit Pässen zu versehen.
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2) Die Passe werden durch die bettessenden Amt-
schreibereyen ausgefertigt / von Ünsern Oberamtleutt»
unterschrieben und besiegelt und von Unserer StaatS-
Canzley legalism.

Wenn der Paß auf fremde Staaten ausgestellt ist / die

einen bevollmächtigten Minister in der Schweiz
habe«/ so werden sich die Reisenden bey demsel-

den um das nöthige Visa melden,

z) Alle in hiesigem Canton zu ertheilendes Pässe

müssen gedruckt, mit Numero / Namen des Amtsbezirks
und dem Stempel versehen seyn.

4) In der Stadt Bern werden die Pässe durch die

Polizey. Behörde unter dem Siegel Unfers Amts - Statt«
Halters dafelbst ausgefertigt / nach der über die Stadt-
Polizey überhaupt am Sten Februar dieses Jahrs erlassenen

Verordnung.

5) Keinem Angehörigen oder Einwohner des hiesigen

Cantons/ der nicht der Behörde / die den Paß ertheilt/
persönlich.bekannt ist/ soll ein Paß ertheilt werde«/ er
habe denn vorgelegte Schriften oder glaubwürdige Zeugen
der Identität oder daß er wirklich derjenige fey/ für den

er sich ausgebe/ beweisen/ und auch dargethan/ daß ihm
ohne Bedenken ein Paß ertheilt werden könne.

6) Jeder zu ertheilende Paß soll den Namen und Ge«

schlechts-Namen der Person/ das Alter/ uud die äussere

Beschreibung derselben / ihre Heimath / ihren Beruf und

gewöhnlichen Aufenthalts-Ort/ enthalten; es foll darin«
ferner der Ort wohin die Reise gerichtet / so wie der

Zeitraum / während welchem der Paß gültig ist/ und zwar
letzterer nicht in Zahlen / sondern mit Buchstaben ganz
ausgesetzt/ angegeben werden.
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7) Mch soll jeder Paß bey der Ausfertigung von dem

Reisenden eigenhändig unterschrieben/ oder wenn derselbe

nicht schreiben kann/ die daherige Erklärung beygesetzt

werden.

8) Kein Paß darf auf mehr als eine Person ausgestellt

werden; Weibspersonen/ Kinder und Bediente/ die

stch im Gefolge eines Reisenden befinden/ ausgenommen/
die jedoch gleichfalls in dem zu ertheilenden Passe angemerkt
werden follen.

9) Es follen auch Mit Pässen verfehen seyn / alle
Ausländer / welche wegen ihrer Geschäfte im Canton herumreisen/

oder auch blos durch denselben paßiren / um fich

anders wohin zu begeben.

10) Fremden / welche mit guten Pässen versehen

ankommen / sollen keine neue Pässe gegeben / sondern ihre mit
stch führenden Pässe lediglich an dem Grenzorte ihres
Eintritts durch den Ober-Amtsmann oder damit beauftragten
Beamten / und in der Hauptstadt durch die Stadt-Po lizey-
Behörde visirt werden.

11) Falls Fremde wegen der Sprache oder aus
andern Ursachen, die Umwechslung ihrer mit stch führenden
Pässe gegen neue begehren würden / so mag ihnen solches

gestattet werden/ jedoch sollen jeweilen bey Ausstellung deö

neuen Passes in demselben die ältern Pässe angezogen werden.

12) Fremden / welche ohne Pässe, als Deserteurs oder

nur mit schlechten Pässen versehen / iv dem Canton herumreisen

sollen ihre Pässe / wenn ste welche haben / abgenommen

und innbehalten / und blosse Laufpässe ertheilt werde«/

worinn eine Marschroute/ und die Zeit/ innerbalb welcher ste

auf der Grenze anlangen follen / bestimmt werden, mit
angehängter Bedrohung von Straft/ wenn fie von der ange¬

wiesenen
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wiesenen Marschroute abweichen oder sich über die

bestimmte Zeit hinaus in dem Canton aufhalten würden.

13) Sollten sich bey solchen Fremden verdächtige
Umstände erzeigen, so sollen ste dem betreffenden Ober-Amtmann

zugeführt, daselbst ihre Papiere untersucht, und nach

Befinden höhern OrtS die Anzeige gemacht werden.

14) Allen Polizey. Beamten ist verboten, Laufpäße

für die von ihren Marschrouten Abweichenden zu visiren.

Sollten allenfalls Nothfälle solche Abweichungen erfordern,
so sollen die Visa allein von den Herren Ober-Amtleuten
gemacht werden.

15) Alle Ober-Amtleute werden monatlich ein

Verzeichniß der von ihnen ausgestellten Päße der Staats-Canz-
ley einsenden, welche darüber, so wie über diejenigen, die

von ihr selbst legalism werden, eine genaue Controlle füh.
ren soll.

16) Die Gebühr für die Päße ist folgendermaßen
bestimmt:

1. Für die großen Päße, Schreibtaxe, Btz. 4.

Siegel, — 3.

Stempel, — 3.

Btz. 10.

2. Für die Laufpäße, Art. 12., für diejenigen,
welche bezahlen können:

Schreibtaxe, Btz. 2,
Siegel, — 1.

Stempel, — 1.

Btz. 4.,

Ce
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17) Die genaue Befolgung aller hievor enthaltenen

Vorfchriften ist Unfern Ober-Amtleuten und Polizeybeam-
ten / (fo wie allen Gastwirthen und folchen / die im Falle
sind, Fremde zu beherbergen) auf das nachdrücklichste und
unter ihrer eigenen Verantwortung anbefohlen.

18) Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt/von den

Kanzeln angezeigt / und an den gewohnten Orten zu jeder«

manns Verhalt angefchlagen werden.

Bern, den Ii. Juny 1804.

Der zweyte Schultheiß/

von Mülinen.
Namens des Raths/

der Staatsfchreiber /
Thormann.

D e k re t.

Anzeige der durch die freye Wahl zu
befetzenden Pfarreyen.

!^er kleine Rath des Cantons Bern/
nach Anhörung Seines Kirchen- und Schul-Raths und
in näherer Bestimmung des tz. 9. des Gesetzes vom 7ten

'

May letzthin / welcher vorschreibt: daß mit Ausnahme
der Collatur-Pfründen ein Drittel der übrigen Pfarrstellen

des Cantons von dem kleinen Rath nach der freyen

Wahl vergeben werden follen,

beschließt:
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1) Folgende 51 Pfarrstellen, welche diefen dritten
Theil ausmachen, follen bey ihrer Verledigung von nun
an, nach der freyen Wahl vergeben werden, als :

Classe Bern.
Stelle».

In der Stadt:
Die drey Pfarr - und drey Helferstellen im Münster

und die beyden Pfarrstellen zum heil. Geist,
und auf der Nydeck.

Auf dem Land:
Die Pfarrstellen: Muri, Kirchdorf, Guggisberg,

Laupen, Frauenkappelen, Bolligen, Thürnen,

Köniz, Belp, Gerzensee, Höchstetten, Wichtrach

und Münsingen; zusammen 21

Classe Thun.
Die Pfarrstellen: Thun, zwey Stellen, Steffisburg,

Hilterstngen, Wimmis, Zweysimmen,
Sanen, Frutigen, G'steig bey Lauterbrunnen und
Meyringen; zusammen 10

Classe Burgdorf.
Die Pfarrstellen: Burgdorf, Utzenstorf, Kirchberg,

Langnau, Grafenried und Sumiswald;
zusammen 6

Classe Nydau.
Die Pfarrstellen: Erlach, Ins, Walxerswyl,

Siselen; zusammen 4

45

Ces
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Transport 4i

Classe Büren.
Die Pfarrstellen: Büren Aarberg, Oberwyl,

Schüpfen und Kirchlindach ; zufammen S

Classe Langenthal.
Die Pfarrstellen: Wangen, Herzogenbuchsee,

Aarwangen, Huttwyl und Ursenbach; zusammen 5

Jn allem, Stellen 51

2) Diefer Beschluß soll dem Kirchen- und Schul-
Rath zur behörigcn Wissenschaft mitgetheilt und in die

Sammlung der Dekrete und Beschlüsse eingerückt werden.

Geben in Bern, den 24. July iso4.

Der zweyte Schultheiß,

indessen Abwesenheit,

Bay.

Namens des Raths,
der Staatsschreiber,

Thor m a nn.



-W6

Verordn ung
gegen

Stümpel- und Neben-Böthe.

W.,ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern/
thun kund hiermit: Demnach Wir bey erneuerter Hin-
lethung Unserer Posten vernehmen müssen / wie Fremde
und Einheimische / zu großer Beschwerde Unsers Post-
Wesens / stch mit regelmäßiger Verfahrung von Personen,
Geld / Valoren, und sogar Briefen abgeben / wodurch
allen öffentlichen Posteinrichtungen fehr großer Abbruch
geschehen müßte, wenn diesen ordnungswidrigen Eingriffen
nicht gesteuert würde; als haben Wir in Betreff des Postutto

Bothenwesens Unsers Cantons beschlossen und verordnet

was hier von einem zum andern folgt / wie Wir
denn anmit

verordnen:
1) ES stehen alle regelmäßig zwifchen bestimmten

Orten und an bestimmten Tagen hin - und herfahrende
reitende und gehende Fuhrwerke, Personen und Unternehmungen

unter der Aufsicht Unserer Postbesteher, als welche

mit der Genehmigung Unserer dazu verordneten Post-Commission,

dergleichen anzustellen oder zu gestatten allein
befugt sind.

2) Alle und jede versiegelte Briefe, alle Geldsorten
alle Sachen von Werth, welche das Gewicht von fünfzehn
bis zwanzig Pfunden nicht übersteigen / wie auch solche
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Gegenstände, deren Werch den Portlohn übertreffen / und

ihrer Größe halb auf deu Postfuhrwerken mitgenommen
werden können / (jedoch alle hölzernen, irdenen und gläser-
nen Waaren desgleichen Lebensmittel uud Schießpulver
ausgenommen) follen ausschließlich durch die Posteinrichtungen

gehen da wo dergleichen zwey- oder mehrmal
wöchentlich bestehen; und es foll stch diefe Verordnung
auch auf das Fahren reifender Perfonen zu bestimmten

Tagen und zwischen bestimmten Oettern beziehen; wo
aber keine Posteinrtchtungen stnd / oder wo nur einmal
in der Woche die Post ankommt oder abgeht/ oder wo

Jemand sein Eigenthum oder seine Briefe felbst, oder

durch einen Expressen befördern will bleibt Jedermann
unbenommen, stch nach Vermögen zu behelfen.

3) Es ist Unfern Postbestehern bewilligt / auf
verdächtige Bothen / desgleichen bey dem Durchreisen verdächtiger

Kutscher „auf selbige durch die Landjäger/ nach

„zuvor erhaltener Bewilligung des betreffenden respektive«

„ Herrn Ober-Amtmanns, genau achten / " auch solche

durchsuchen, sodann im Fall etwas Verdächtiges / und

dieser gegenwärtigen oder andern Verordnungen
Zuwiderlaufendes entdeckt würde / dergleichen Personen ohne anders

anhalten / und dem Ober-Amtmann deö OrtS/ alö Richter
in erster Instanz / zuführen zu laffen.

4) Für jeden versiegelten Brief / welcher in Unferm
Canton gesammelt / oder von andern Orten her ins Land

gebracht wird / um anders als durch die Post vertheilt zu

werden / und ein Porto zu beziehen / ist eine unabläßige
Busse von zehn Batzen gesetzt / welche / nebst den daherigen

Kosten, zu Handen des Verleiders, zu bezahlen ist. Die
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Briefe dann follen der Pofi zür Taxation und Austheilung
übergeben werden.

Die in diefem Fall sich befindlichen Groups, Paque-

ter, oder verpackte und versiegelte Geld-Summen aber

sind der Konfiskation unterworfen / doch soll daraus der

Post daö Porto vergütet werden; der Ueberrest dann/ ist

zwischen dem Verleider und den Armen des Orts zu
vertheilen. Ueber das aus aber verfällt der Träger in eine

Busse von zwanzig bis vierzig Batzen.

6) Jede Perfon / welche stch ohne Erlaubniß Unserer

Postbesteher mit der Ablage und Buchhaltung / zu

Versendung von Briefen / Päcken / Valoren und Personen
befassen würde / ist durch den betreffenden respektive« Herrn
Ober-Amtmann / mit ein - bis dreytägiger Gefangenschaft

zu bestrafen / und für jeden versandten Artikel mit
obgemeldten Bussen zu belegen.

6) Sollte Jemand mit einem Fuhrwerk oder Pferd /
dieser Verordnung zum zweytenmal zuwiderhandeln / fo

follen ihm / über die auf den ersten Fall gesetzte Strafe
aus, annoch fein Pferd und Wagen und andere zum
Bothenwefen dienende Geräthschaften konstseirt werden.

7) In Ullen / wo diese Verordnung übertreten wird/
hat der betreffende Herr Ober-Amtmann / wenn der

Gegenstand nicht seine Competenz übersteigt/ als absoluter

Richter abzusprechen; wenn aber die Strafe eine Geld-
Busse von 5« Franken oder eine Gefangenschaft von drey

Tagen übersteigt; so urtheilt derselbe in erster Instanz/
unter Vorbehalt des Rekurses an den kleinen Rath.

8) Gegenwärtige Verordnung/welche so lange dauern

soll, bis allfällig bey der Ausführung sich zeigende Jnkon-
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venienzen / Uns zu ihrer Abänderung vermögen dürften
soll gedruckt/ öffentlich bekannt gemacht und an den

gewohnten Orten / so wje auch an den Post - Ablagen /
angeschlagen werden.

Geben in Bern, den 25sten July iso4.

Der zweyte Schultheiß/
in dessen Abwesenheit /

Bay.
Namens des Raths / der Nathsschreiber

G r u b e r.

D e k r e t.
Dispensationen vom Militair - Dienst.

Wir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiermit: Demnach der §. 6. des Gesetzes über

die Militair-Organisation des Cantons deutlich vorschreibt/
daß eine eigene Verordnung alle diejenigen Fälle bestimmen

solle / die jemand vom Miliz-Dienst freysprechen — und

ohne diese Verordnung mit der Organisation der Miliz
nicht kann fortgefahren werden ; so haben Wir dem zufolge
nach angehörtem Vortrag deö StaatS-RathS

verordnet:
Alle Personen/ so lange ste die nachstehenden Stellen

bekleiden, sollen vom Miliz-Dienst befreyt seyn, als :
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O Die Mitglieder des kleinen Raths.

2) Die Ober - Appellations - Richter.

3) Die Richter des obern EhegerichtS.

4) Die Ober - Amtleute.

5) Die Amts - und Gerichts- Statthalter.

6) Die Amts - Richter.

7) Die OKet5 de Luresu, nach der Bestimmung des

Staats - Raths.

8) Die Gerichtschreiber.

9) Die Amtschreiber.

10) Alle die / so geistlichen Standes stnd / so wie auch die

Professoren und Stuàwsì der Theologie.

Ferner sind nach einem dem Staats - Rath einzugebenden

und von demselben zu bestimmenden Verzeichniß /
von dem Miliz-Dienst befreut:

11) Die Mentine» Aerzte, Wundärzte, Apothekerund

Pferdärzte, welche nur in ihrem Beruföfach angestellt

werden können.

12) Die Salz-Beamte in Bern und Salzfaktoren.

13) Die obrigkeitlichen Cassenfuhrer.

14) Das zu Besorgung der Post unumgänglich erforder¬

liche Personale.

15) Die Zoll- und Kaufhaus-Beamte.

16) Die Münz-Beamte.

17) Die Schaffner.

18) Die Förster und Bannwarten.

19) Die Schulmeister und Sigristen.
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20) Die Salpeter- und Pulvermacher.

21) Die Mentirle» Bergknappen.

22) Die Wegknechte.

2Z) Diejenigen/ welche die Standesfarbe tragen.

Endlich sind vom Miliz-Dienst befreyt:

24) Zu zwey Mahlhäufen ein Müller und der Mühle¬
karr er.

25) Die Küher / nach den Umständen und nach bisheri¬

ger Uebung.

26 Diejenigen / fo in den stehenden Truppen ange¬

worben stnd.

27) Alle diejenigen / welche durch Attestate der dazu be¬

stellten Aerzte und Wundärzte bescheinigen können:

daß ste durch körperliche Gebreche« / oder schlechten

Gefundheits-Zustand zum Militär-Dienst untauglich

stnd.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt / und auf
gewohnte Weise bekannt gemacht werden.

Geben den Z0. Heumonat 1804.

Der zweyte Schultheiß/
in dessen Abwesenheit/

Bay.
Namens des Raths/

der StaatSschreiber /

Thormann.
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Verordnung.
Bestellung und Stipulations-Recht

der Amts-Notarien.

Wir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thnn kund hiermit: Daß Wir über die Amts - Notarien
und übrigen geschwornen Schreiber und deren

Stipulations-Recht, in Abänderung und näherer Bestimmung
des tz. Z. des ersten Titels (Gesetze nnd Dekrete erster

Band, Seite 265) und der tztz. Z2. ZZ. Z4. und Z6. des

zwölften Titels Seite 295 und 296 des Tarifs der Emo-
lumenten vom I6ten Jenner 1804. nöthig befunden haben

zu verordnen, und festzusetzen, was hienach von einem

zum andern folgn

1) Die Amtschreiber und bestellten Amts - Notarien,
haben die Befugniß in den Aemtern, wofür ste bestellt

stnd, alle und jede Contrakten und Instrumente norariali-
ter auszufertigen ; besonders auch haben sie das ausschließliche

Stipulationsrecht derjenigen Contrakten, in welchen

liegende Gründe ihres Bezirks unterpfändlich verschriebe«
werden.

2) Die Amts-Notarien werden aus der Zahl der

übrigen geschwornen Schreiber erwählt, und müssen um
wahlfähig zu seyn, wenigstens vier Jahre lang das

Notariat in dem Canton ausgeübt haben, auch nach ihrer
Anstellung in dem Amtsbezirk wohnen, für welchen sie

bestellt sind.
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Z) Die Amts-Notarien werden nach vorhergegangener

Ausschreibung der zu besetzen nöthig befundenen Stelle
auf den reglementmäßigen Vorschlag des Justiz-Raths,
mit Vorlegung des Verzeichniß derjenigen, so sich haben

anschreiben lassen, von Uns ernennt, und nach Leistung
der gesetzlichen Bürgschaft von dreytausend Franken an
den Finanz-Rath, von Unserer Canzley patentirt; für
welche Patente die gegenwärtig bestellten AmtS-Notarien
eine Gebühr von vier Franken, die in Zukunft zu
ernennenden aber eine Gebühr von 16 Franken zu bezahlen haben.

4) Alle von der Cantons-Regierung patentirte Notarien

haben die Befugniß : alle Men und Instrumente zn

verfertigen, deren Verschreibung durch die gegenwärtige

Verordnung nicht ausschließlich den AmtS - Schreibern und

AmtS-Notarien des Bezirks zukommt.

5) Eine besondere Verordnung wird über die Déposition

der Protokolle der Notarien das Nöthige verfügen.

6) Gegenwärtige Verordnung, wodurch alle derfelben

entgegen stehende Dispositive aufgehoben sind, soll vom

ersten September 1804. an, ihren Anfang nehmen;
dieselbe soll gedruckt n. und gleich dem Tarif, den Ober -
Amtleuten zur Expedition und Bekanntmachung auf allen

Gerichtstellen zugesandt werden.

Bern, den 6. August 1804.

Der zweyte Schultheiß,
in dessen Abwesenheit,

Bay.
Namens des Raths,

der Rathsschreiber,

Grübet.
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Dekret.
Organisation des Sanität-Raths.

ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern /
thun kund hiermit: Daß Wir in Betrachtung gezogen/
wie nothwendig es sey/ die Handhabung der Gesundheits-
Polizey neu zu belebe«/ und dem damit beladenen Collegium

das nöthige Ansehen und Kraft zu verschaffen / als
haben Wir erkennt / was hier von einem zum andern
folget/ und

verordnen:
Titel I.

Einsetzung eines Sanität-Raths.
1. Die Sanitäts-Polizey wird einem eigenen Sanität-

Rathe übertragen. Derselbe soll bestehen aus einem
Präsidenten des kleinen / vier Assessoren aus dem kleinen oder
großen Rath / und zweyen in Bern angesessenen

Medizinal-Personen. Er hat einen eigenen Sekretair «nd zur
Abwart einen Offizialen.

2. Die Erwählung der Mitglieder geschieht vom kleinen
Rathe auf einen doppelten Vorschlag des Sanität-Raths.
Diese Vorschläge können von dem kleinen Rath vermehrt
werden.

Z. Der Sekretair wird von dem Sanität-Rathe
vorgeschlagen und von dem kleinen Rath ernennt.
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4. Den Offizialen bestellt die Behörde selbst auS der

Zahl der Weibeln.

5. Die Mitglieder des Sanität-RathS dienen soweit
es die gewöhnlichen Sitzungen anbetrifft, unentgeldlich.

Wenn aber die Geschäfte desselben sich in schwierigen Zeiten

ungewöhnlich vermehrt hätten., so wird der kleine

Rath den Mitgliedern eine Gratisikatton zuerkennen. Für
schriftliche Arbeiten, welche das Sekretariat ihrer Natur
nach nicht übernehmen könnte, mag den Verfassern ein ^
angemessenes Honorarium bestimmt werden.

T t t e l ll.
Pflichten und Geschäftskreis des Sanität-

Raths.
6. Dem Sanität-Rath liegt die Besorgung aller Zweige

der SanitätS-Polizey für Menschen und Vieh ob. Sie
hängen von dem administrativen (der Sach-Polizey) oder

von der Medizinal-Ordnung (der Personen-Polizey) ab.

7. Durch die Sach-Polizey bezwecket er direkte das

physische Wohl des Menschen und seiner nützlichen HauS-

thiere.

8. In Rückficht auf den Menschen giebt er sich mit der

Verhütung der Krankheiten, besonders ihrer Ausbreitung
und mit Hülfe in denfelben und in physischen Unglücksfällen

ab. Er trägt auch so viel an ihm zur Erhaltung
der öffentlichen Sicherheit und zu Entdeckung der Verbrechen

bey. Den Gerichtsstellen soll also das Recht
vorbehalten seyn, von dcr SanitätS - Behörde gutachtliche
Gedanken und Vorschläge über allgemeine in die gerichtliche
Arzneykunde einschlagende Gegenstände einzufordern.
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s. Jn Hinsicht auf die HauSthiere, soll der Sanität-

Rath wie bey dem Menschen, die Ausbreitung von Krankheiten

zu verhüten und die ausgebrochenen zu hemmen

trachten.

10. VermittelstderMedizinal-Ordnung beschlägt er alle

Medizinal-Personen, sie besorgen Menschen oder Thiere,
sie seyen beamtet oder unbeamtet.

11. Zu den Nichtbeamteten für den Menfchen gehören

alle Aerzte, Wundärzte und Geburtshelfer, die Hebammen

und die Krankenwärter. Für das Hausvieh dann die

Apotheker, die Laboranten, dieMaterial- Wurzeln-Kräuter-
und Arzneyhändler im Kleinen wie im Großen, u. f. w.

12. Beamtete Medizinal-Personen sind die Physici, die

gerichtlichen und die Militär - Aerzte, die Spithal - Aerzte,
Wundärzte und Apotheker für die Menschen; für das

Vieh dann die Vieh-Inspektoren, die Markt - Berg - und

Grenz - Inspektoren, die Sanitäts - Wachen, tt. und endlich
die Wasenmeister.

13. Der Sanität-Rath sorget für die Bildung der

Medizinal-Personen und patentirt «^eselben nach

vorgegangener Prüfung ihrer Fähigkeiten. Er wacht auf die

treue und thätige Ausübung ihrer Pflichten und fördert
nach Vermögen ihr Fortkommen.

14. Er hindert die Pfuscherey, entfernt die medizinischen

Pfuscher und steuert allem Pslizeywidrigen
Arzneygewerbe.
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Tttel III.

Competenz und Gewalt des Sanität.Raths.
15. JnRücksichtaufdieSach-Polizeyistder Sanität-

Rath begwältigt bey Fällen von Epizootien in den insizir-
ten Bezirken sowohl Menschen als Vieh in den Bann zu

legen, so wie auch alle Arten von Viehsperren zu verhängen

/ und Vieh niederschlagen zu lassen. Jn wichtigen
Fällen soll er Uns aber davon die unverweilte Anzeige thun.
Ueber seine Competenz in Publikation von Verordnungen
und Bestimmung von Strafen wird ein Gesetz entscheiden.

Er stellt durch die Ober - Amtleute die erforderlichen
SanitätS - und Grenz - Wachen auf.

16. Als Auffeher aufdie Personen-Polizey patentirt der

Sanität - Rath alle Medizinal - Personen und nimmt sie in
Eid und Pflicht auf. Vorübergehenden Reisenden, welche

auf kurze Zeit einen besondern Zweig der Arzneykunde
ausüben wollen / kann er nach vorhergegangener Prüfung
oder auch mit Uebergehung derfelben, die Ausübung ihrer
Kunst gestatten.

17. Er giebt Patenten zu bedingtem Arzney- nnd Gift-
Verkauf.

18. Medizinal-Perfonen welche ihrer Pflicht zuwider

handeln, kann er einstellen und ihnen das Patent zucken.

19. Er ernennt alleSanitüts-Beamten desCantons, mit
Ausnahme der Vieh-Inspektoren, welche von den Ober-
Amtleuten, und andere welche von denOrts-Behörden bestellt

werden. Er ernennt auch die Wasenmeister. Der Sanität-
Rath korrespondirt mit allen obern und untern exekutiven

Cantons - Behörden, welche seine Befehle eben so aus¬

zuführen
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zuführen haben, und ausführen lassen sollen, als wäre«
sie von UnS ergangen.

Er unterhaltet einen regulaireu Briefwechsel mit den

SanitätS. Behörden der eydgenößischen Cantone, und mit
den Polizey- Behörden der angrenzenden Staaten.

T i t e l lV.

SanitätS.Cassa.
Der Sanität. Rath wird eine eigene Cassa haben.

Eines seiner Mitglieder wird dieselbe verwalten. Welches

jedoch ohne den Befehl der Kammer weder im Eingebe»
noch im Ausgeben, verhandeln soll.

Der Sanität-Rath legt alljährlich auf einen zu
bestimmenden Tag, eine, mit Beylagen bescheinigte, auf
den Zisteu Christmonat gestellte, und von ihm selbst schon

xaßirte Rechnung dem Finanz - Rath ab.

Die SanitätS - Cassa wird geschöpft:

1) Aus Beyschüssen welche der kleine Rath dem

Sanität-Rathe zu Bestreitung seiner Auslagen zukommen

lasset.

2) Aus den Patent-Geldern von Medizinal.Perso¬
nen und Medizinal-Beamten, welche der kleine Rath
bestimmen wird; und

3) Aus allfälligen Bussen welche im Canton von

Vergehengegen die Saniräts-Polizey fallen und wen»

er dazu gesetzlich authorifirt werden sollte, von ihm selbst,

von den Gerichtsstellen und den Oberamtmännern sind

verhängt worden.

I. Dd
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MS dieser Cassa werden bezahlt :

1) Die Kammer-Auslage»/ dahin gehören:

») Die Besoldung deS Sekretairs, b) DieBedie-

»ung des WeibelS. o) Die Bureau - Correspondenz

- und Druckkossen / und à) die litterarischen
Bedürfnisse / Land-Karte«/ ie.

2) Die Polizey - Anstalten und Belohnungen für
Versuche zu Rettung von Unglücklichen nnd Scheintodten.

3) Alle Polizey - Anstalten gegen und während
ansteckenden und epidemischen KraMeiten an Menschen

und Vieh.

4) Die Honoraria an Medizinal-Personen / welche

von der Behörde Aufträge erhalten haben.

5) Die Besoldungen der SanitätS-Beamten.

6) Aufmunterungen a» folche die sowohl bey Erlernung

als auch bey der Ausübung der Arzneywissenschaft
oder eines ihrer Zweige / oder auch durch vorzügliche
Arbeiten sich auszeichnen oder nützliche Entdeckungen gemacht.

Unterstützungen an solche, welche ungeachtet ihrer
vorzüglichen Brauchbarkeit / wegen Unvermögen sich doch

«icht ehrlich forthelfen können. Mit der Einschränkung
jedoch/ daß

s) Jn einem Jahre nicht mehr dann Liv. 1000; daß

d) Für eine einzige Person nicht mehr dann Liv.
250; daß

e) Für die gleiche Perfon nicht mehr als zweymal
aus der Cassa geschöpft; endlich dann, daß der

Sanität-Rath
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ö) Alles was diese Competenz iibersteigt, durch Vor-
träge an Uns gelangen lassen soll.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt und öffentlich
bekannt gemacht werde».

Gegeben in Ber»/ den i7. August iso4.

Der Amts-Schultheiß,
R. v o n W a t t e n w y l.

Namens des Raths,
' '

der NathSschreibex,

Gruber.

Tarif
her Emolumente für die Chorgerichte

des Cantons Bern.

"vir Schultheiß und Rath des CantonSBer«,
thun kund hiermit: Daß Wir zu Vervollständigung deS

unter dem löten Jenner dies Jahrs erlassenen allgemeinen
Emolumenten - Tarifs für nothwendig erachtet haben, die
Gebühren der in Folge der Verordnung vom kosten Juny
4803. §. 76. niedergesetzten Chsrgerichte auf eine billige
uud gleichmäßige Art zu bestimmen, demnach Wir

verordnen:
Die Gebühren der Chorgerichte stnd so wie die des

allgemeinen Tarifs auf eine Probezeit von fechs Jahre« bis

auf den iste» Merz I3io. festgefetzt wie folget, und foll
unte? keinerley Vorwand ein mehreres gefordert werden.

Dd 2
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I Vorladungen und Bewilligungen.
1) Eine Parthey / die sich von selbst vor dem

Chorgericht stellt, oder von dessen Amtes wegen vorbeschieden

wird bezahlt weder Vorladung noch Sitzgeld.

2) Wenn hingegen eine Parthey eine andere vorladen

läßt, so bezahlt die Vorladende dem Präsident oder

Viee-Präsident (wie in Civilsachen) ein Bewilligungs-Geld
von btz. 3.

Dem Weibel, Vorladung btz. 3.

3) Bey Nogatorien, im ganzen Canton, ebendasselbe.

4) Falls jemand aus einer andern Gemeinde von
Amtöwegen rogirt wird, so soll der Richter des

Vorgeladenen solches unentgeldlich bewilligen.

Erläu t e r u n g. Jedes Unter-Chorgericht
im Canton kann nemlich ein anderes ex «Kol« durch ein

Schreiben rogiren jemand vorzuladen, ohne wechselseitige

oberamtliche Bewilligung, und unentgeldlich mitAusnahme
des ausgelegten Geldes, und des Chorweibels Citations-
Gebühr. Erst bey ungehorsamem Ausbleiben ist das

oberamtliche Nogatorium und Handbictung nöthig gegen

Bezahlung der Gebühr.

5) Bey Edikral-Vorladungen bezieht der Pfarrer für
die Verlesung von der Kanzel für jedesmal btz. 2, alfo für
alle drey Male btz. 6, denne für das daherige Zeugniß btz. 3.

Ii. Sitzungs- und Spruchgelder, Zeugnisse tt.

6) Für Sitzungs - Geld bezahlt jede Parthey vermögenden

Falls btz. 7^, also bey Gegenverhören beyde

Partheyen zusammen -. - Fr.L btz. 5..
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7) Falls ausser den gesetzlichen oder gewöhnlichen

Sitzungstagen / (alle, 14 Tage) eine besondere Versamm«

lung gefordert wird ist diese Gebühr doppelt, (die Skripturen

aber nicht) so wie sie schon in der Ehegerichtssatzung

S. 79. festgesetzt ist.

8) Bey Zeugen - Verhören von jeder Kundschaft btz. â.

Schriftliche Zeugnisse aber werden unentgeldlich
abgenommen.

9) Die bestelltenGenißtmänner beziehen für jede Genißt,
mit Einbegriff ihres daherigen Zeugnisses, jeder Fr. i. btz 5.

10) Für die Eides - Unterweisung bezieht der Pfarrer
von jeder Person die unterwiesen wird Fr. 3.

Für die Ausfertigung des daherigen Zeugnisses btz. 6.

11) Leumdens-Zeugnisse, die nur von AmtSwegen
ausgestellt werden können, sind unentgeldlich.

12) Für einen Spruch, in Fällen, die zu Folge der

EhegerichtSsatzung unter der Befugniß der Chorgerichte
sind, wird bezahlt von jeder Parthey btz. 7. rp. 5.

Wäre aber eine Busse ausgesprochen worden, fo ist

dieses Spruchgeld unter derselben schon einbegriffen.

13) Erkanntnisse zu bloßer Berichterstattung an das

Ober-Ehegericht stnd ebenfalls von dem Spruchgeld
ausgenommen, und entweder unter der unentgeldlichen amt-
lichen Correspondenz, oder wenigstens unter dem SitzungS-
Gelde begriffen.

14) Alle dergleichen Sprüche und Erkanntnisse werden

lediglich, auf Begehren der Partheyen, AuSzugsweife

aus dem Protokoll mitgetheilt, und dafür bloS die unten
bestimmte. Schreibgebühr bezahlt.
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15) Blosse Eröffnungen von Urtheilen des Ober-Ehe-
gerichtS sind ebenfalls unentgeldlich.

°
16) Alle dem ganzen Gerichte zufallende Gebühren,

werden in eine gemeinfame Büchfe gelegt/ von eineck

Mitgliede verwaltet, und halbjährlich unter alle Glieder, mit
Einschluß des Aktuars, zu gleichen Theilen vertheilt, mit
Ausnahme des Präsidenten oder Vice - Präsidenten, dem

wegen seiner besondern Mühwalt ein doppelter Antheil
zukommen soll.

17) Falls ein Mitglied mehrere Male ohne ehehafte

Ursachen ausbleiben würde, so wird ihm verhältnißmäßig
von seinem Antheil abgezogen.

18) Der Weibel bezieht in denjenigen Fällen, da die

Partheyen bezahlen von jeder für seine Abwart btz. 1. rp. 5.

19) Bey Ertra - Gerichten doppelt.

20) Bey Einfchliessung und Loslassung, jedesmal

^
btz. 7^ rp. 6.

Iii. Skripturen uud Siegel.

21) Für das ordentliche Concept, oder Aussatz, und

die Einschreibung ins Protokoll, hat der Aktuar nichts zu

fordern, sondern seinen Antheil an der Büchse als Ent-
schädniß anzusehen.

22) Für jede schriftliche Vorladung von einem Chor-
gericht durch ein anderes Chorgericht, so wie auch für et«

Berichtschreiben an ein folches, oder einen Citations - oder

andern kurzen Bericht an das Ober-Ehegericht, bezieht

der Aktuar btz. 7. rp. 5.

23) Für jeden umständlich ertheilte« Bericht an ei»
anderes Chorgericht oder das Ober-Ehegertcht Fr. i. btz. S.
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24) In, beyden obigen Fällen gebührt dem Ober-
Amtmann für das Siegel btz. l. rv. 5.

Erl ä u t e r u n g. Alle Ober-Ehegerichtliche
Schreiben werden von den Ober - Amtleuten eröffnet, Mb
die von den Unter-Chorgerichten au das Obere vo«
denselben besiegelt; ausgenommen jedoch die ga«z ««fache»
Citations - Berichte / und die offiziellen Vorladuygen vo»
einem Chorgericht an das andere.

25) Falls auf Verlangen der Partheyen von dem

Aktuar eine Vorladung oder Bewilligung verfaßt wird,
bezahlt sie für diefe Abfassung btz. 2.

26) Für jedes mündliche Zeugen-Verhör, das der

Attuar niederschreiben muß, bezahlt ihm der Zeuge«,

führer btz. 4.

27) Für die allfällige Abfassung eines GenißtbefichtS,

auf mündliches Angeben der Genißtmänner btz. 4.

28) Die EydeS-Unterweifungs-Zeugnisse sind oben

taxirt, die Leumdens-Zeugnisse aber unter der amtlichen

Correspondenz begriffen.

29) Für jeden Auszug oder Abschrift bezieht der

Aktuar by. ö.

«nd wenn er mehr als zwey Seiten haltet, von jeder

folgenden noch btz. 2.

30) Jn allem obigen ist der Stempel nicht
einbegriffen sondern befonders zu vergüten.

31) In Armenfachen, welche so viel möglich durch

Armnthsscheine zu belegen find, soll nichts als die

Vergütung des Stempelpapiers gefordert, deßwegen aber kein

Aktenstück verweigert oder zurückgehalten werden.
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IV. Buss e ».

32) Me aufgelegten Bussen/ unter der gesetzlichen Be,
fugnißder Chorgerichte/ (laut Ehegerichtsatzung 10 Pfund)
sind ohne Ausnahme in die vorgemeldte Büchfe zu verlegen.

Erläuterung. Jn einstweiliger Abänderung

der Ehegerichtsatzung S> 93 thut auch der Staat
auf feinen Drittheil dieser Bussen Verzicht, (so wie schon

in dem neuen Tarif die Ober - Amtmänner davon

ausgenommen stnd) fo daß allfällig nur der dem Verleider
gesetzlich bestimmte Drittheil wegfällt/ das übrige aber der

Büchse zur vorgemeldten Vertheilung zukommt.

Dieses hat aber nichts mit den gesetzlichen

Ober-Ehegerichtlichen Abbüssungen gemein / welche / in sofern ste i»
Geld abgekauft werden/ wie bisher dem Armenseckel der

Gemeinde der Fehlbaren zufalle».

33) Die Attuarti der Untern Chorgertchte werde»

alljährlich Unsern Ober-Amtleuten eine Rechnung über
den gesammten Betrag der im Laufe des JahreS von dem

Gerichte bezogenen Emolument!/ so wie über die auferlegten

und bezogenen Busse«/ mit Spezifikation diefer
letzteren / zu Unferen Handen einsenden.

34) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt / öffentlich

bekannt gemacht und an den gewohnten Orten
angeschlagen werden.

Geben i» Ber»/ den 3te» Herbstmonat 1804.

Der Amts-Schultheiß /
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths / der Staatsschreiber

Thormann.
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